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Zulassungsscheine des Bundesbahn-Zentralamtes Minden (Westfalen) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 83 650/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff . ) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.5 Anlagen A und B .zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.) 

1.7 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

· . 1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

2 Antragsteller 

3 

Kurz Hessental GmbH & Co. KG 
7170 Schwäbisch Hall 4 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 500 l 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Z2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 83 650 vom 29.09.1972 und den 
Nachträgen Nr. 1 vom 13.06.1973, Nr. 2 vom 
30.08.1973, Nr. 3 vom 25.05.1976, Nr. 4 vom 
07.10.1977, Nr. 5 vom 13.07.1978, Nr. 6 vom 
15.06.1979, Nr. 7 vom 27.08.1979 und Nr. 8 vom 
07.06.1985 zum Bericht 83 650 der BundesbahnVer
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach den "TRTK 001" unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

(IUI\31H/Y/ ........ /D/ ........ BZA 83650/3000/1058/540 
~ (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

lungsmo
nat und 
-jahr) 

Kurzzeichen 
des Her
stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefelsäure 1830 

Salpetersäure 2031 

Salzsäure 1789 

Ameisensäure 1779 

Natronlauge 1824 

Hypochlorit- 1791 
lösung 

Essigsäure 2789 

Phosphorsäure 1805 

Formaldehyd- 2209 
lösung 

Wasserstoff- 2014 
peroxidlösung 

Netzmittel-
lösung 
(Laventin W 5 %) 

Chromsäure 1755 

Perchlorsäure 1802 

Fluorobor- 1775 
säure 

Titantetra
chloridlösung 

Lösungen von 1750 
Chloressigsäure 
(Monochloressig
säure) 

Essigsäure
anhydrid 

Thioglykol
säure 

1715 

1940 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

98 % 

53 % 

36 % 

98 % 

50 % 

160 gCl/1 

98 % 

85 % 

40 % 

60 % 

5 % 

30 % 

20 % 

40 % 

100 % 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

lb) 

2b) 

Sb) 

32b) 

42b) 

6lb) 

32b) 

llc) 

63c) 

62b) 

Kein Stoff 
der Anlage 
zur GGVE 

8 llb) 

8 4b) 

8 Sb) 

8 Sb) 

8 32b) 

8 32b) 

8 32b) 



9 

Bezeichnung UN-Nr. 

Hydrazin- 2030 
lösung 

Kalilauge 1814 

Ammoniak- 2672 
lösung 

Eisentri-
chloridlösung 

Konzen
tration 

64 % 

50 % 

15 % 

50 % 

Reinigungamitel der Firma 
Diversey gern. Anlage 1 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 44b) 

8 42bi 

8 43c) 

8 Sc) 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dies er Zulassungsschein wird im .. ~Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesansta-:h: c• fu;r-. .Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-1551 ~eröfl;"entlicht. 

Min~, 24.01.1986 I 

. (<·;l.f.,, t..( 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf} 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 84 8ll/3Hl 

Nr. 4, 8.6 und 10 des Zulassungsscheines werden wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

8.6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 84 811 vom 27.11.1973, 
84 811 1 . Nachtrag vom 15.11 . 1974, 
84 811 2. Nachtrag vom 22.11.1977, 
84 811 3. Nachtrag vom 22.01.1987 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
und Prüfbericht Nr. XXIII/86 vom 27.08.1986 der 
Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung zusätzlich mit folgendem Stoff bestan
den: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

32c) 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 84 811/3Hl vom 25.10.1985 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 84 811/3Hl vom 
11.09 .1 986 der Fa. Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl. 

Dieser Nachtrag wird im '' Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.02.1987 

'7 I 

L. Li 
I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

l. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 84 8ll/3H1 

Nr. 4 des Zulassungssche1nes wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an -die Bauart 

Di e Bauart muß den Baumust~rn entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 84 811 vorn 27.11.1973, 
84 811 l. Nac htr ag votL 15.11.1974, 84 811 
2. Nachtrag vom 22.11.1977 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) und Prüfbericht Nr. 
XXIII/86 vom 27 . 08.1986 der Mauser-Werke GmbH, 
5(J40 Brilhl einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Nr. 8.5 des Zulassungsseiteines wird um folgende StoffE 
erweitert: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
- White Spirit -
(Kristallöl 60, 
Shell-Chemie) 
Netzmittel-
lösung 
(Laventin) 
n-Butylacetat 1123 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse. Ziffer 

5 % 

3 32c) 

kein Stoff der 
f.'llage zur GGV.E 

3 3lc) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 84 8ll/3Hl der Fa. Mauser-Werke GmbH, 5040 
Brühl vom 25.10.1985. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bu ndesanstalt fUr Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Mind~, 11.09.1986 

!{ ·, . ~:/ 
l • L t. • ".. .. ~. 

kl/\ 
i 

Z3 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 88 948/3Hl 
1. Neufassung 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß . den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 88 948 vom 31.01.1977, 
88 948 1. Nachtrag vom 18.06.1981, 88 948 
2. Nachtrag vom 12.08.1985 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) und Bericht Nr. 700 
186 vom 08.04.1986 der BASF AG KTE/WMW-F206 ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(ll\3Hl/Yl.5Zl.S/200/ .•........ /D/BZA 88948 ....... . 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur 
GGVE) 

oder 
Kurz
zeichen 
des Her
stellers) 

Aufltagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Z4 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,54 g/cm' (Verpackungsgruppe II und III) 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruc~ von Luft oder sonst~gen 

0 
inerten Gasen, verm~ndert um 100 kPa) be~ 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Salzsäure 

Hypochlorit
lösung 

Kalilauge 

Netzmittel
lösung 

UN-Nr. 

1789 

1791 

1814 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

33 % 

l60gCl/l 

45 % 

5 % 

8 Sb) 

8 6lb) 

8 42b) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäß!.gen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein IHderruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.06.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 90 053/5. Nachtrag 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

l 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 



2 

3 

4 

5 

Antragsteller 

Tolo Chemie GmbH & Co. KG 
4500 Osnabrück 

Beschreibung der Bauart 

Enhält der Prüfbericht 90 053 bis 90 053 
8. Nachtrag der Versuchsanstalt Minden (Westf) 
- Abt. für Mechanik -

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 90 053, 1. bis 8. Nachtrag 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
die Bauartprüfung nach den "Technischen Richt
linien für den . Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von Trans
portgefäßen aus Kunststoffen - TRTK 001 - (VKBl. 
Heft 14, 1985, Nr. 147)" und gemäß Prüfbericht 
103 261 vom 22.05.1986 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Westf) die Innendruck- und Fallprü
fung nach Pkt. 4.10 und 4.11 der "TRTK 001" be
standen haben . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Auflagen nach Pkt. 7 
erfüllt werden für die Beförderung von Stoffen 
gemäß Zulassung D/BAM/90 053 jedoch mit einer 
Dichte von S 1, 50 g/ cmJ zugelassen. 

Die Gebrauchsdauer darf insgesamt höchstens 8 
Jahre betragen. 

6 Kennzeichnung 

7 

7.1 

7.2 

Die Transportgefäße müssen wie folg gekennzeich
net sein: 

1. Name oder Kurzzeichen des Herstellers 

2. "Füllung mit Gefahrgut nur gemäß D/BAM/90 053" 
Herstellungsdatum (Monat und Jahr) 

Auflagen 

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren ist 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehen 
ist, mit einem neuen Schraubdeckel gern. Zulassung 
D/BAM/90 053 auszurüsten. 

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren ist 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehen 
ist, jährlich wiederkehrend folgenden Prüfungen 
zu unterziehen: 

7.2.1 Visuelle Prüfung 
Entsprechen die Transportgefäße den unter Pkt. 3 
beschriebenen Gefäßen. Überprüfung nach vor
handenen Mängeln, wie z. B. Haarrisse an der 
Oberfläche des Kunststoffbehälters. 

7.2.2 Dichtheitsprüfung 
Dichtheitsprüfung nach Pkt. 4.9 der "TRTK 001" 
abweichend mit einem Prüfdruck von 2 kPa 
(0,02 bar) Überdruck über 5 Minuten. 

7.3 Bei erkennbaren Schäden und Mängeln bzw. nicht 
bestandener Dichtheitsprüfung ist eine Weiterver
wendung nicht zulässig . 

7.4 Über die Durchführung der Stück-für-Stück-Prüfung 
sind Aufschreibungen zu führen, die über den 
Zeitraum der Gebrauchsdauer aufzubewahren sind 
und der Zulassungsstelle auf Verlangen vorzulegen 
sind . 

7.5 Die Stück-für-Stück-Prüfungen sind von einem 
Sachkundigen, der 

7.5.1 aufgrund seiner Ausbildung, seiner Kenntnisse und 
seiner durch praktische Tätigkeit gewonnenen Er
fahrungen die Gewähr dafür bietet, daß er die 
Prüfungen ordnungsgemäß durchführt. 

7.5.2 die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit be
sitzt und 

7.5.3 hinsichtlich der Prüftätigkeit keinen Weisungen 
unterliegt, 

durchzuführen . Der Sachkundige muß der Zu
lassungsstelle benannt werden. Die Sachkunde ist 
der Zulassungsstelle auf Verlangen nachzuweisen. 

7.6 

8 

Dieser Zulassungsschein gilt nur in Verbindung 
mit den in Nr. 1 genannten Rechtsgrundlagen. 

Mit Ablauf der Rechtsgrundlagen erlischt auch 
diese Zulassung. 

Bei Änderung der Rechtsgrundlagen ist auch diese 
Zulassung zu ändern oder neu zu erstellen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, .der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

9 Sonstiges 

9.1 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

9.2 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 01.07.1986 
'} 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zencralamc 
Hindeo (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 90 053/6. Nachtra~ 

filr die Bauart eines Transport~efäßes aus Kunststoff 
- TK - zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 • 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr . E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

ßoehringer Ingelheim KG 
6507 Ingelheim arn Rhein 

Beschreibung der Bauart 

Enhä1t der Prütbericht 90 053 bis 90 053 
8. Nachtrag der Versuchsanstalt Minden (Westf) 
- Abt. für Mechanik -

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prütbertcht Nr. 90 053, l. bis 8. Nachtra~ 

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Wesct) 
die Bauartprüfung nach den '"Technischen Richt 
linien tür den Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von Trans
portgetäßen aus Kunststotfen - TRTK 001 - (VKBl. 
Heft 14, 1985, Nr. 147)" und gemäß Prüfbericht 
103 957 vom 22.10.1986 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Westf) die Innendruck- und Fa1lprü
tung nach Pkt. 4.10 und 4.11 der "TRTK 001" be
standen naben. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Auflagen nach Pkt. 7 
ertüllt werden für die Beförderung von Stoffen 
gemäß Zulassung D/BAM/90 053 jedoch mit einer 
Dichte von= 1,30 g/cm 3 zugelassen. 

Die Gebrauchsdauer darf insgesamt höchstens 8 
Janre betragen. 

Kenozeicbouog 

Die Transportgefäße milssen wie folgt gekennzeich
net sein: 

l. Name oder Kurzzeichen des Herstellers 

2. "FUllung mit Gefahrgut nur gemäß D/BAM/90 053" 
Herstellungsdatum (Monat und Jahr) 

Z5 



7 

7.1 

I 

7. 2 

Auflagen 

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren ist 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehen 
1st, mit einem neuen Schraubdeckel gern. ZulassunR 
D/BAM/90 053 auszurüsten. 

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren 1st 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehen 
ist, jährlich wiederkehrend folgenden Prüfungen 
zu unterziehen: 

7.2.1 Visuelle Prüfung 
Entsprechen die Transportgefäße den unter Pkc. 
beschriebenen Gefäßen. Überprüfung nach vor
handenen Mängeln, wie z. B. Haarr1$Se an der 
Oberfläche des Kunststoffbehälters. 

7.2.2 Dichtheitsprüfung 
Dichtheitsprüfung nach Pkt. 4.9 der "TRTK 001" 
abweichend mit einem Prüfdruck von 2 kPa 
(0,02 bar) Überdruck über 5 Minuten. 

7.3 Bei erkennbaren Schäden und Mängeln bzw. nicht 
bestandener Dichtheitsprütung ist eine Weiterver
wendung nicht zulässig. 

7.4 Über die Durchführung der StUck-für-StUck-Prüfung 
sind Aufschreibungen zu führen, die über den 
Zeitraum der Gebrauchsdauer aufzubewahren sind 
und der Zulassungsstelle aut Verlangen vorzulegen 
s 1 nd .. 

7. 5 Die Stück-für-Stück-Prütungen sind von einem 
Sachkundigen, der 

7.5.1 autgrund seiner Ausbildung, seiner Kenntnisse und 
seiner durch praktische Tätigkeit gewonnenen Er
fahrungen die Gewähr dafür bietet, daß er die 
Prüfungen ordnungsgemäß durchtührt, 

7.5.2 die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit be
Sltzt und 

7.5.3 hinsichtlich der Prüftätigkeit keinen Weisungen 
unterliegt, 
durchzuführen. 
Der Sachkundige muß der Zulassungsstelle benannt 
werden. Die Sachkunde ist der Zulassungsstelle 
auf Verlangen nachzuweisen. 

7.6 Dieser Zulassungsschein gilt nur in Verbindung 
mit den in Nr. 1 genannten Rechtsgrundla~en. 

8 

9 

Mit Ablauf der Rechtsgrundlagen erlischt auch 
diese Zulassung. 

Bei Änderung der Rechtsgrundlagen ist auch diese 
Zulassung zu ändern oder neu zu erstellen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonsciges 

9.1 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

9 . 2 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Miodeo, 09.12.1986 
• 7 

i 

. / 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hindeo (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 91 279//3Hl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 

Z6 

gemäß Prüfbericht Nr. 91 279 vom 31.08.1978 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) und 
Prüfbericht der BASF KTE/WMW-F206 Nr. 730186 vom 
07.08.1986 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird um folgenden Stoff 
erweitert: 

Bezeichnung 

Netzmittel
lösung 
(Laventin) 

UN-Nr. 
Konzen
tration 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 91 279/3Hl der Fa. Plastikpack GmbH, 7519 
Eppingen-Mühlbach vom 25.09.1985. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.09.1986 

7 
,/c~.~·l,, {tJ' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 92 935/3Hl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 92 935 vom 28.01.1980, 
92 935 1. Nachtrag vom 24.01.1985 und 92 935 
3. Nachtrag vom 04.06.1986 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird um folgenden Stoff 
erweitert: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Ameisensäure 1779 98 % 8 32b) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem zu
lassungsschein 92 935/3Hl der Firma VKT, Verpackung + 
Kunststofftechnik, Eisenberg, vom 10.10.1985 • 

10.3 Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.06.1986 

'l 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 93 070/2. Nachtrag 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vorn 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) . 

Antragsteller 

Tank + Apparatebau Schwietert GmbH, 
4720 Beckurn 

Beschreibung der Bauart 

Enthält der Bericht 93 070 vom 24 . 07.1980, der 
1. Nachtrag zum Bericht 93 070 vom 23.07 . 1981 der 
Versuchsanstalt Minden (Westf) in Verbindung mit 
den im Bericht 103 191 vorn 05.05.1981 der Ver
suchsanstalt Minden (Westf) beschriebenen Ver
stärkungen der Haltebänder im Bereich der Ober
bodenkanten . 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß . den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 93 070 vom 24.07.1980, 
93 070 1. Nachtrag vom 23 . 07.1981 und 103 191 
vom 05.05.1981 der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden (Westf) einer Bauartprüfung nach den 
"Technischen Richtlinien für den Bau, die 
Prüfung, die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus Kunststoffen 
- TRTK 001 - (VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147)" 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Auflagen nach Nr. 7 
dieses Zulassungsscheines erfüllt werden für die 
Beförderung 
von Cyanurchlorid, Stoff der Klasse 8 Ziffer 27c) 
der Anlage zur GGVE zugelassen. 
Die Gebrauchsdauer darf insgesamt höchstens 10 
Jahre betragen. 

Kennzeichnung 

Die mit der Bauartzulassung D/BAM/93 070 festge
legte Kennzeichnung 

Name oder Kennzeichen des Herstellers 
"Füllung mit Gefahrgut nur gern. 
D/BAM/93 070/ ..• " Herstellungsdatum 
in Ziffern (Monat und Jahr) 

ist gut lesbar und dauerhaft wie folgt zu 
ergänzen: 

"verlängert am ••• (Monat und Jahr) 

Die Gebrauchsdauer darf ausgehend von diesem 
Datum höchstens 5 Jahre betragen. 

7 Auflagen 

7 . 1 Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren ist 
jedes Gefäß das zur Weiterverwendung vorgesehen 
ist, entsprechend Nr. 3 dieses Zulassungs
scheines umzuarbeiten und jährlich wiederkehrend 
folgenden Prüfungen zu unterziehen: 

7.1 . 1 Visuelle Prüfung 

Überprüfung nach Nummer 3 dieses Zulassungs
scheines "Beschreibung der Bauart". Überprüfung 
nach vorhandenen Mängeln, wie z. B. Haarrisse an 
der Oberfläche des Kunststoffbehälters. 

7.1 . 2 Dichtheitsprüfung 

Dichtheitsprüfung nach Pkt. 4.9 der "TRTK 001" 

7.2 

7.3 

mit einem Prüfdruck von 0,1 bar Überdruck über 
eine Prüfdauer von 5 Minuten als Luft- oder 
Wasserdruckprüfung . 

Bei erkennbaren Schä den und Mä ngeln bzw . nicht 
bestandener Dichtheitsprüfung ist eine Weiterver
wendung nicht zulässig. 

Über die Durchführung der Stück -für-Stück-Prüfung 
sind Aufschreibungen zu führen, die über den 
Zeitraum der Gebrauchsdauer aufzubewahren sind 
und der Zulassungsstelle auf Verlangen vorzulegen 
sind. 

7.4 Die Stück-für-Stück-Prüfungen sind von einem 
Sachkundigen, der 

7 . 4 . 1 aufgrund seiner Ausbildung, seiner Kenntnisse und 
seiner durch praktische Tä tigkeit gewonnenen Er
fahrung die Gewähr dafür bietet, daß er die Prü
fungen ordnungsgemäß durchführt, 

7.4.2 die erforderliche persönliche Zuverl ä ssigkeit be
sitzt und 

7.4.3 hinsichtlich der Prüftätigkeit keinen Weisungen 
unterliegt 

8 

9 

durchzuführen . Der Sachkundige muß der Zulas
sungsstelle benannt werden. Die Sachkunde ist 
der Zulassungsstelle auf Verlangen nachzuweisen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

9.1 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten . 

9.2 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 30.05.1986 

il·'. i• , .,. .... ...... . I ., 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 93 402/l. Nachtrag 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
- TK - zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vorn 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651 ) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Tolo Chemie GmbH & Co. KG 
4500 Osnabrück 

Beschreibung der Bauart 

Enhält der Prüfbericht 93 402 vom 22.11.1979 und 
der 1. Nachtrag zum Bericht 93 402 vom 15.07.1981 
der Versuchsanstalt Minden (Westf) - Abt. für 
Mechanik -

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 93 402 vom 22.11.1979 und 
l. Nachtrag zum Bericht Nr. 93 402 vorn 15.07.1981 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
die Bauartprüfung nach den "Technischen Richt
linien für den· Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von Trans
portgefäßen aus Kunststoffen - TRTK 001 - (VKBl. 
Heft 14, 1985, Nr. 147)" und gemäß Prüfbericht 
103 261 vom 22.05.1986 der Bundesbahn-Versuchsan-
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5 

stalt Minden (Westf) die Innendruck- und Fallprü
fung nach Pkt. 4.10 und 4.11 der "TRTK 001" be
standen haben. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Auflagen nach Pkt. 7 
erfüllt werden für die Beförderung von Stoffen 
gemäß Zulassung D/BAM/93 402 jedoch mit einer 
Dichte von~ 1,50 g/cm• zugelassen. 

Die Gebrauchsdauer darf insgesamt höchstens 8 
Jahre betragen. 

6 Kennzeichnung 

7 

7.1 

7.2 

Die Transportgefäße müssen wie folg gekennzeich
net sein: 

1. Name oder Kurzzeichen des Herstellers 

2. "Füllung mit Gefahrgut nur gemäß D/BAM/93 402" 
Herstellungsdatum (Monat und Jahr) 

Auflagen 

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren ist 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehen 
ist, mit einem neuen Schraubdeckel gern. Zulassung 
D/BAM/93 402 auszurüsten. 

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren ist 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehen 
ist, jährlich wiederkehrend folgenden Prüfungen 
zu unterziehen: 

7.2.1 Visuelle Prüfung 
Entsprechen die Transportgefäße den unter Pkt. 3 
beschriebenen Gefäßen. Überprüfung nach vor
handenen Mängeln, wie z. B. Haarrisse an der 
Oberfläche des Kunststoffbehälters. 

7.2.2 Dichtheitsprüfung 
Dichtheitsprüfung nach Pkt. 4.9 der "TRTK 001" 
abweichend mit einem Prüfdruck von 2 kPa 
(0,02 bar) Überdruck über 5 Minuten. 

7.3 Bei erkennbaren Schäden und Mängeln bzw. nicht 
bestandener Dichtheitsprüfung ist eine Weiterver
wendung nicht zulässig. 

7.4 Über die Durchführung der Stück-für-Stück-Prüfung 
sind Aufschreibungen zu führen, die über den 
Zeitraum der Gebrauchsdauer aufzubewahren sind 
und der Zulassungsstelle auf Verlangen vorzulegen 
sind. 

7.5 Die Stück-für-Stück-Prüfungen sind von einem 
Sachkundigen, der 

7.5.1 aufgrund seiner Ausbildung, seiner Kenntnisse und 
seiner durch praktische Tätigkeit gewonnenen Er
fahrungen die Gewähr dafür bietet, daß er die 
Prüfungen ordnungsgemäß durchführt. 

7.5.2 die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit be
sitzt und 

7.5.3 hinsichtlich der Prüftätigkeit keinen Weisungen 
unterliegt, 

7.6 

8 

9 

9.1 

9.2 

Z8 

durchzuführen. Der Sachkundige muß der Zu
lassungsstelle benannt werden. Die Sachkunde ist 
der Zulassungsstelle auf Verlangen nachzuweisen. 

Dieser Zulassungsschein gilt nur in Verbindung 
mit den in Nr. 1 genannten Rechtsgrundlagen. 

Mit Ablauf der Rechtsgrundlagen erlischt auch 
diese Zulassung. 

Bei Änderung der Rechtsgrundlagen ist auch diese 
Zulassung zu ändern oder neu zu erstellen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilunqsblatt der Bundesanstalt für Materialprü-

fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlichi. 

4950 Minden'/ 01.07.1986 

·/' - ~ .... L , 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 93 518/31H 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumuster entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 93 518 vom 06.11.1979 und 
93 518 1. Nachtrag vom 23.07.1981 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) in Verbindung 
mit den Zeichnungen 
Varitainer VK 500 Zg. Nr. 5.027-80.1 der Firma 

Rhein-Conti 
Fußteil Zg. Nr. 12.003-80.2 der Firma 

Rhein-Conti 
Palette Zg. Nr. 5.005-80.1 der Firma 

Rhein-Conti 
Stapelecke Zg. Nr. 12.007-79.1 der Firma 

Rhein-Conti 
Oberteil Zg. Nr. 5.028-80.1 der Firma 

Rhein-Conti 
Tafel Zg. Nr. 5.065-79.3 der Firma 

Rhein-Conti 
einer Bauartprüfung nach den "Technischen Richt
linien ftir den Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von Trans
portgefäßen aus Kunststoffen- TRTK 001 - (VKBl. 
Heft 14, 19B5, Nr. 147)" unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 93 518/31H der Fa. Rhein-Conti, Kunststoff
technik GmbH, 6800 Mannhe im 81, vom 27.11.1985. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, OB.07.1986 
·I 

It' ; ' :. I .. ) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum . 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 95278/3Hl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 95 278 vom 27.07.1981 und 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Di~ser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem 
Zulassungsschein 95 278/3Hl der Firma Plastikpack GmbH, 
7519 Eppingen-Mühlbach vom 25.09.1985 



Dieser Zulassungsschein wird im "A mts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt fUr Materialprüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 24.09.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 96 380/3Hl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 380 vom 28.05.1982 und 
96 380 1. Nachtrag vom 26.05.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zu
lassungsschein Nr. 96 380/3Hl der Firma Kunststoffwerk 
~raak KG, Winsen vom 15.10.1985. 

10.3 Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.06.1986 
") 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 96 383/3Hl 
1. Neufassung 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 

·mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

2 

3 

4 

(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel . 

Nennvolumen : 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß .den Baumustern entsprechen, die 

5 

6 

7 

gemäß Prüfbericht Nr. 96 383 vom 09.12.1981, 
96 383 1. Nachtrag vom 28.05.1982 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) und Bericht 
Nr. 740 186 vom 09.05.1986 der BASF AG KTE/WMW
F206 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der 
Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~3Hl/Yl.8 Zl. 8/200/ . ..•..• ... /D/BZA 
(Herstellungs
datum nach 

96383 ....... . 
(Name 
oder 
Kurz
zeichen 
des Her
stellers) 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

3 .4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Rn 1512 ( 1) e) 
der Anl. zur 
GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe II und III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 lb) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
l~asserstoff-

peroxidlösung 2014 60 % 8 62b) 
Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Kohlenwasser- 1300 3 32c) 
stoffgemisch, 
White Spirit 
( Kristallöl 60 
der Shell AG) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

D3r in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 

zg 
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Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID} 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen} 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN} 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551} veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 96 383/3Hl 
l. Neufassung 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entspr~chen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 383 vom 09.12.1981, 
96 383 1. Nachtrag vom 28.05.1982, 91 303 
2. Nachtrag vom 12.08.1986 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) und Bericht Nr. 
740 186 vom 09.05.1986 der BASF AG KTE/WMW-F206 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen wo~den sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem 
Zulassungsschein 96 383/3Hl 1. Neufassung dc~ Firma 
Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach. 

_Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 24.09.1986 
') 

' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 96 401/3Hl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
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gemäß Prüfbericht Nr. 
96 401 vom 26.02.1982, 
96 401 1. Nachtrag vom 13.01.1984, 
96 401 2. Nachtrag vom 18.02.1985, 
96 401 3. Nachtrag vom 01.08.1985 und 
96 401 4. Nachtrag vom 21.07.1986 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 96 401/3Hl der Fa. VKT, Verpackung +Kunst
stofftechnik, Eisenberg, vom 10.10.1985. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 12.09.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

ZULASSUNG s's C HEIN 
Zulassungs-Nr. 97 898/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22.07.1985 
-(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.} 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.} 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.} 

1.7 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147} 

2 Antragsteller 

3 

Assmann Kunststoffindustrie GmbH, 
A 8443 Gleinstätten, Österreich 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 800 1 

4 Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 97 898 vom 06.06.1983 und 
Nachtrag Nr. 1 zum Bericht 97 898 vom 26.01.1984 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
einer Bauartprüfung nach den "TRTK 001" unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

(lüi\31H/Y/ .•..•... /D/ .•...... BZA 97898/3000/1578/848 
~ (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

lungsmo
nat und 
-jahr) 

Kurzzeichen 
des Her
stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3. 5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefelsäure 1830 
Lave.ntin-
lösung 

Salpetersäure 2031 
Essigsäure 2789 
Ameisensäure 1779 
Propionsäure 1848 
Essigsäure- 1715 
anhydrid 
Thioglykol- 1940 
säure 
Salzsäure 1789 
Flourobor- 1775 
säure 
Kalilauge 1814 
Natronlauge 1824 
Hydrazin- 2030 
lösung 
Cyanamid- 1760 
lösung 
Formaldehyd- 2209 
lösung 
Chromsäure 1755 
Phosphorsäure 1805 

Konzen
tration 

98 % 
5 % 

55 % 
98 % 
98 % 

100 % 
100 % 

99 % 

36 % 
40 % 

50 % 
50 % 
64 % 

50 % 

40 % 

30 % 
85 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 lb) 
kein Stoff 
der Anlage 
zur GGVE 
8 2b) 
8 32b) 
8 32b) 
8 32c) 
8 32b) 

8 32b) 

8 Sb) 
8 Sb) 

8 42b) 
8 42b) 
8 44b) 

8 

8 63c) 

8 llb) 
8 llc) 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 16.01.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 100 636/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22.07.1985 
. (BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08 .1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.) 

1.7 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

2 Antragsteller 

Assmann Kunststoffindustrie GmbH, 
A 8443 Gleinstätten, Österreich 

3 Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 600 1 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 97 898 vom 06.06.1983, 1. 
Nachtrag zum Bericht 97 898 vom 26.01.1984 und 
Bericht 100 636 vom 30.01.1985 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach den "TRTK 001" unterzogen worden sind. 

z 11 



5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewanr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die fUr die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

~ 31H/Y/ ........ /D/ ....... BZA 100636/3000/1162/625 ~ (Herstel- (Name oder 
lungsmo- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr) stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten . 

Auflagen Uber die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn fUr sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

Die Grenzdaten fUr den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

FUllgUter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprUfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3. 5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 lb) 
Laventin- 5 % kein Stoff 
lösung der Anlage 

zur GGVE 
Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Ameisensäure 1779 98 % 8 32b) 
Propionsäure 1848 100 % 8 32c) 
Essigsäure- 1715 100 % 8 32b) 
anhydrid 
Thioglykol- 1940 99 % 8 32b) 
säure 
Salzsäure 1789 36 % 8 Sb) 
Flourobor- 1775 40 % 8 Sb) 
säure 
Kalilauge 1814 50 % 8 42b) 
Natronlauge 1824 50 % 8 42b) 
Hydrazin- 2030 64 % 8 44b) 
lösung 
Cyanamid- 1760 50 % 8 
lösung 
Formaldehyd- 2209 40 % 8 63c) 
lösung 
Chromsäure 1755 30 % 8 llb) 
Phosphorsäure 1805 85 % 8 llc) 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK fUr Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 
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10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 16.01.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 101 37l/31H 

fUr die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz Uber die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1.2 Verordnung Uber die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher GUter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1 . 3 Verordnung Uber die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher GUter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.) 

1.7 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

2 Antragsteller 

Assmann Kunststoffindustrie GmbH 
A 8443 Gleinstätten, Österreich 

3 Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 1000 l 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 101 371 vom 30.04.1985 und 
Nachtrag Nr. 2 vom 30.07.1985 zum Bericht 101 371 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach den "TRTK 001" unterzogen 
worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

tlüi\31H/Y/ .......• /D/ ...... BZA 101371/3000/1934/1039 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsrno
nat und 
-jahr) 

Kurzzeichen 
des Her
stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Ameisensäure 1779 98 % 8 32b) 
Propionsäure 1848 100 % 8 32c) 
Essigsäure- 1715 100 % 8 32b) 
anhydrid 
Thioglykol- 1940 99 % 8 32b) 
säure 
Schwefelsäure 1830 98 % 8 lb) 
Salzsäure 1789 36 % 8 Sb) 
Flourobor- 1775 40 % 8 Sb) 
säure 
Kalilauge 1814 50 % 8 42b) 
Natronlauge 1824 50 % 8 42b) 
Hydrazin- 2030 64 % 8 44b) 
lösung 
Cyanarnid- 1760 50 % 8 
lösung 
Formaldehyd- 2209 40 % 8 63c) 
lösung 
Chromsäure 1755 30 % 8 llb) 
Hypochlorit- 1791 160 gCl/1 8 6lc) 
lösung 
Wasserstoff- 2014 60 % 8 62b) 
peroxidlösung 
Phosphorsäure 1805 85 % 8 llc) 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgerneinen Vor
schriften der UN-Ernpfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.01.1986 

'? 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 101 639/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vorn 22.07.1985 
"(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vorn 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vorn 30.07.1985) 

1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vorn 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vorn 30.07.1985; 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahrneverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.) 

1.7 Straßen-Gefahrgutausnahrneverordnung vorn 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

2 Antragsteller 

Assrnann, Kunststoffindustrie GmbH 
A 8443 Gleinstätten, Österreich 

3 Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolurnen: 800 1 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 97 898 vorn 06.06.1983 und 1. 
Nachtrag zum Bericht 97 898 vorn 26.01.1984 in Ver
bindung mit der Zeichnung "Aktitank PT 800/160 CL" 
der Fa. Assrnann, Gleinstätten der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach den "TRTK 001" unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

z 13 



6 

7 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

~31H/Y/ ....•.•. /D/ ....•.. BZA 101639/3000/1578/848 ~ (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

lungsmo- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr) stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau-
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge-
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 
-------------------------------------------------
Schwefelsäure 1830 98 % 8 lb) 
Laventin- 5 % kein Stoff 
lösung der Anlage 

zur GGVE 
Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Ameisensäure 1779 98 % 8 32b) 
Propionsäure 1848 100 % 8 32c) 
Essigsäure- 1715 100 % 8 32b) 
anhydrid 
Thioglykol- 1940 99 % 8 32b) 
säure 
Salzsäure 1789 36 % 8 Sb) 
Flourobor- 1775 40 % 8 Sb) 
säure 
Kalilauge 1814 50 % 8 42b) 
Natronlauge 1824 50 % 8 42b) 
Hydrazin- 2030 64 % 8 44b) 
lösung 
Cyanamid- 1760 50 % 8 
lösung 
Formaldehyd- 2209 40 % 8 63c) 
lösung 
Chromsäure 1755 30 % 8 llb) 
Phosphorsäure 1805 85 % 8 llc) 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü-

z 14 

fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.01.1985 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 101 640/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.} 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.} 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.) 

1.7 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

2 Antragsteller 

Assmann Kunststoffindustrie GmbH 
A 8443 Gleinstätten, Österreich 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 600 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 100 636 vom 30.01.1985 in Ver
bindung mit der Zeichnung "Akitank PT 600/160 CL" 
der Fa. Assmann, Gleinstätten der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach den "TRTK 001" unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der ~oraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien-



mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr 
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar 
folgt zu kennzeichnen: 

ge
wie 

® 31H/Y/ ....•... /D/ .•...• • BZA 
(Herstel- (Name oder 

101640/3000/1163/625 

8 

8.1 

8 .2 

8. 3 

lungsmo- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr) stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali 
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK z ul ä s ·· 
sig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt diirfen ni::h•. über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgef.\hr t en Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Bezeichnung UN-Nr . 

Sch\>Jefelsäure 1830 
Lave-ntin-
lösung 

Salpetersäure 2031 
Essigsäure 2789 
Ameisensäure 1779 
Propionsäure 1848 
Essigsäure- 1715 
anhydrid 
'i'hioglykol- 1940 
säure 
Salzsäure 1789 
Flourobor- 1775 
säure 
Kalilauge 1814 
Natronlauge 1824 
Hydrazin- 2030 
lösung 
Cyanamid- 1760 
lösung 
Formaldehyd- 2209 
lösung 
Chromsäure 1755 
Phosphorsäure 1805 

Konzen
tration 

98 ~ 
5 % 

55 % 
98 % 
98 % 

100 % 
100 % 

99 % 

36 % 
40 % 

50 % 
50 % 
64 % 

50 % 

40 % 

30 % 
85 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 1b) 
kein Stoff 
der Anlage 
zur GGVE 
8 2b) 
8 32b) 
8 32b ) 
8 32c) 
8 32b) 

8 32b) 

8 Sb) 
8 8b) 

8 42b) 
8 42b) 
8 44b) 

8 

8 63c) 

8 llb) 
8 llc) 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, da 0 alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüll~ bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der ON-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wi rd im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.01.1986 

7 (.u t{ü •• ~- -{&~, 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 101 776/3Hl 

3. Neufassung 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderuug 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

4 

Verordnung über d.ie i nne r s taatl iche uoo gren? · 
überschreitende Beförderung gefährlicher Gu+.(·r 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eis e n
bahn - GGVE) vom 22 .07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast, Roland St engel, 5561 ßirsLelJ 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Polyäthylen 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart. 

Die Bauart muß äen Baumustern entsprechen, di~ 

gemäß Prüfbericht Nr . 101 776 vom 02.08 . 1~85 

101 776 1. Nacntraq vom 25.09 . 1985, L0l 1 16 
2. Nachtrag vom ll.Jl. l 985 und 101 7'76 5 . i'fdc·"- 
trag vom 04.02.1986 der Bundesbahn- Vers ,,),;; a u 
stalt Minden (Westf) e i ner Bauartprüfung •ad t 
dem Anhang V der A:1laqe zur GGVE unt.erz:)g t n •··· · -· 
den sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 b~s·:lu .. -iebene Bauart \<1 ird unce··· 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden , zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Ba'-!a rt d ür f en Verpa ,xu gen 
serienmäßi g g e fertigt werden . Der Herstel \ er mu ß 
gewährleisten , daß b e i den serienmäßig geferti g 
ten Verpackungen d ie Eii>: die Bauart fes tgeleg' ~r, 

Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauar t s erienroii ßlg g<o
fertigten Verpa ckungen sind daue rhaft ~nd gut 
sichtbar wie folgt zu kennze1.chnen: 

(g) 3Hl/Yl.8 Zl . 8/200/ ......... /D/BZA 
(Herstellungs-
datum nach 

1017 76 • .. .•• 
(Name 
ode r Kurz
zeichen des 
Hers t ellers) 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpacku~y 

Die nach der zugelassenen Bau3:r·t serienm~ 1 J..g 9e~ 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennz e:._c' ·ne-
ten Verpack~ngen dLirfen für ge fanrli he Güte.· 
verwendet werden, wenn f ür sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee .;o.L<: >k ·J•d> 
packungen zu läs. sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Gitter 
der Verpackungsgrup pen II oder I I I verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht übe r 
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter darf 1 , 84 g/cm' nicht 
überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Damp f druck des E\illg1', 
tes und Partialdruck von Luft oder ~onstigen ~ 

inerten Gasen , verm1.ndert um 100 KPaJ üei SS L 
darf 133 kPa nicht übersch reite n . 

z 1" 



8.6 

8.7 

9 

10 

10 .l 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Salpeter- 2031 55 % 8 2b) 
säure 
Wasser kein Stoff der 

Anlage zur GGVE 
Hypochlorit- 1791 160 gCl/1 8 6lb) 
lösung 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wi.r-4-..j,m "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bund,fo(~n'~.t:ä•J!1.~ür Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 9'~~~~" ·vl'~öffentlicht. 

4950 Minden, 10.03.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 101 776/3Hl 

4. Neufassung 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Z16 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast, Roland Stengel, 5561 Einsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Polyäthylen 

Nennvolumen 30 l 

4 

5 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 776 vom 02.08.1985, 
101 776 l. Nachtrag vom 25.09.1985, 101 776 
2. Nachtrag vom 11.11.1985, 101 776 3. Nachtrag 
vom 26.03.1986, 101 776 4. Nachtrag vom 
11.04.1986 und 101 776 5. Nachtrag vom 
04.02.1986 der .Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen V~rpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~3Hl/Yl.8 Zl.8/200/ .•...... /D/BZA 
(Herstel
lungsdatum) 

101776/ ...... . 
(Name 
oder 
Kurz
zeichen 
des 
Herstel
lers) 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

nach Rn 1512 
(l)e) der 
Anl. zur 
GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,84 g/cm> nicht 
überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Salpeter
säure 

Wasser 

Hypo
chlorit
lösung 

UN-Nr. 

2031 

1791 

Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
(White Spirit) 

Essigsäure 2789 

Konzen
tration 

55 % 

160 gel/1 

98/100 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 2b) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

8 6lb) 

3 3lc) 

8 32b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 



Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

8.7 Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) über 
die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mind~n, 05.05.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 101 883/13H3 

für die Bauart eines flexiblen TBC (Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen und auf Straßen 

l Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, .S. 1550 ff.) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I,' Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.) 

1.7 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25.09.1985 

(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff:) 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von flexiblen IBC - TR IBCf 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

2 Antragsteller 

Lolift Verpackungs GmbH, 2200 Elmshorn 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

8 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Nennvolumen: 1000 l 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 101 883 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 10.04.1985 und 
PrUfzeugnis Nr. 1479/85-3 vom 05.03.1985 der 
Labordata Materialprüfanstalt, Braunschweig einer 
Bauartprüfung nach den "TR IBCf 001" unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(iül\l3H3/Y/ .. .... . /D/ ........... BZA 101883/9000/1000 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsmo- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr) stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
flexiblen IBC der zugelassenen Bauart entsprechen 
und daß die im Zulassungsschein genannten Bedin
gungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

8.1 Die riach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE) 
solche flexible IBC zulässig sind. 

8.2 Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet wer
den. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen · Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN-
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Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Min~n, 23.01.1986 

r . ; 
yc~, .:a . .t<.f . ' t 

\ ' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 903/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 

l Rechtsgrundlagen 

l.l 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

3 

Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 
von 06.07.1975 
(ßGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenhahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(ßGBl. I, 1985, Nr. 40 , S. 1560 ff.) 

Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE 
vom 22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 
30.07.1985) 

Richtlinien über das Verfahren für die Durchfüh
rung der Bauartprüfung und die Zulassung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter - R002 (Bundesanzeiger, Jahrgang 37, Nr. 157 
vom 24.08.1985, Seite 10182 und VKBl. Heft 16, 
1985, Nr. 164) 

Antragsteller 

Sehering AG, 
4619 Bergkamen 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus 6,0 mm dickem Stahlblech mit oder ohne 
Auskleidung entsprechend Zeichnung: 

"Schering-Tainer" KB 50-ll 

T l Kl/065396/4 
T l Kl/064353/4 
T l Kl/064352/3 

T 1 Kl/0643S7/l 

A2-559-009 

A2 - 559-010 

Al-37-0lßa 

Al-37-020 

Al-37-026 

KB 50-12 bis KB 50-18 
KB 50-21 
KB 50-31 
Blindflansch 
Behälterflächenbehandlung außen 
Fabrikschild für 
Schering-Tainer KB 50 

Palette für Scherinq-Tainer 
KG 50 -
Fa. Merck Flansch zur Aufnahme 
von Merck-Ventilhlock 
Fa. Merck Flansch zur Aufnahme 
von Merck-Ventilhlock 
Fa. Merck 
Armatur für Transportbehälter 
Fa. Merck 
Armatur für Transportbehälter 
"a. Merck 
Armatur für Transportbehälter 

Al-37-027 Fa. Merck 
Armatur für Transportbehälter 

Fassungsraum: 59 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

z 18 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 903 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (l~estf) vom 13.01.1986 einer 
Rauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen wor~en sind. 

5 

6 

7 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmiißig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen Erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U ·, lAl /X 3. 3 / 1000 / ......... /BZA 
\_n_../ (Herstel-

102 903/ ........ . 

8 

8 . 1 

fl. 2 

H. J 

9 

10 

lun<JS jahr) 
(Name 
oder Kurz
zeichen rles 
Herstell ers) 

Mit Anbringunq der Kennzeichnung gewährleistet 
de1· Hersteller, daß die serienmäßig gefertiate,, 
Verpackungen der zugelassenen Bauart entspre~hen 
und daJ1 cli e irn Zu t,Issunqsschein qenannten n._'ll in
C]llnqen et fUt I t s.ind. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Di~ nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichn e
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden , wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahrgutverordnungen 
(GGVS/CGVE/GefahrgutVSee) solche Verpackungen zu
lässig sinn. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dUrfen nicht über
schritten werden. 

Die Dichte der Füllgüter darf 
3,30 g/cm> (Verpackungsgruppe I) bzw. 
5,00 g/cm> (Verpackungsgruppe II) hzw. 
7,40 g/cm> (Verpackungsgruppe III) 
nicht ii berscl1reiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendunq der Verpackunq demjenigen, der die 
Verpackunq für Gefahrgut einsetzt/hefüllt be
kannt ~ind. 

Sonst iges 

10.1 Die Bauart entspricht rlen von den Vereinten Na
tionen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gütel'. 

10.2 Ein Winerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

lU.] Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tei lunqshlnt.t der ßunrlesanstalt für Materialprü-
fung, i'.er li n" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.(1].JCJ86 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf} 

1. Nachtrag zum 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 101 · 908/3Hl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 101 908 vom 12.06.1985 und 
101 908 1. Nachtrag vom 10.06.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 101 908/3Hl der Firma VKT Verpackung + 
Kunststofftechnik, Eisenberg, vom 10.10.1985. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 11.07.1986 

I 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 066/13H3 

für die Bauart eines flexiblen IBC ( Intermediate Bulk 
Container} zur Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen und auf Straßen 

l Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter· von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.} 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE} vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.} 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS} vom 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.} 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985} 

1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985} 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.} 

1.7 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.} 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von flexiblen IBC - TR IBCf 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147} 

2 

3 

4 

5 

6 

Antragsteller 

EPS Spare Parts GmbH, 4000 Düsseldorf 1 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Nennvolumen: 1000 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 102 066 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf} vom 10.06.1985 einer 
Bauartprüfung nach den "TR IBCf 001" unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~13H3/Z/ ...•.... /D/ .......• BZA 102066/4000/1000 
~ (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

lungsmo- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr} stellers} 

t1it Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
flexiblen IBC der zugelassenen Bauart entsprechen 
und daß die im Zulassungsschein genannten Bedin
gungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE} 
solche flexible IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551} veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.01.1985 

Z19 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 22l/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefähr1ich"?r GUter mit d~r F.isenbahn 

l.l 

1.2 

1.3 

1. 4 

2 

3 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 
von 06.07.1975 
( BG B l . I , l 9 7 5, Nr. 9 5, S. 2121 f f. ) 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenhahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

Anlage zur Gefahrgutverord~ung Eisenbahn-GGVE 
vom 22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, ~Jr. 40 vom 
Jo.o7:LCJ85l 

Richtlinie n über das Verfahren für die Durchfüh
rung dPr ßRu~ rtprüfung und die Zulassung von Ver
packungen f'ir die Beförderung gefährlicher Gü
ter- R002 (Bundesanzeiger , Jahrgang 37, Nr. 157 
vom 24.08 . L9R 5, Seite 10182 und VKBl. Heft 16, 
19tl5, Nr . .1')4) 

Antragsteller 

Dellhrück<>r f:rnballaqen-Gesellschaft 
5090 Lever1<:uSE"1 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch <>inen überlappten Spannring mit 
Hebelverschl. uß gehalten. 

Nennvolumen: 200 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Priifhc>richt Nr. 102 221 der Bundesbahn-Ver
suchsanstaLt Minden (Westf) vom l3.12.1985einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

r:f\ 1A2/Y215/S / ............. /D/BZA 102221/ ....... . 
\.!!..) (Herste1- (Name 

8 

8.1 

z 20 

lungsjahr) oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Mit Anbringunq der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
Verpackungen der zugelassenen Bauart entsprechen 
und daß die im Zulassungsschein genannten Bedin
gungen erfUllt sind. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach {~er zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahrgutverordnungen 
(GGVS/GGVE/Ge fahrgu tVSee) solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 

9 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I I oder I II verwendet werden. 

Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1,0 kg/Liter, 
die Bruttohöchstmasse des Versandstückes 215 kg 
nicht überschr~iten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendunq der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 

10.2 

10.3 

4950 

Die Bauart entspricht den von den Vereinten Na
tionen (UN) Festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dies~r Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungshl~tt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berl. in " (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Min~. 24.0l.l98Q 

ft~~dt .. td ~~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 222/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 

1 

1.1 

1.2 

l.J 

1.4 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 
von 0 6 . 0 7 . l 9 7 5 
(BGBl. 1, 1975. Nr. 95, S. 2121 ff.) 

Verordnung üb~r die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (G8fahrgutverordnung Eisen
bahn- GGV!":) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE 
vom 2 2. 0 7. 198 5 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 
30.07.198S) 

Richtlini"n über das Verfahren für die Durchfüh
rung der fl,'\tJrtrtpr\ifung und die Zulassung von Ver
packungen flir die Beförderung gefährlicher Gü
ter - R002 (Bundesanzeiger, Jahrgang 37, ~r. 157 
vom 24.08.1985, Seite 10182 und VKBl. Heft 16, 
1985, Nr. 164) 

Antragsteller 

Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft 
5090 Leverkusen 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen überlappten Spannring mit 
Hebelverschltlß gehalten. 

Nennvolumen: 200 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 222 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19.12.1985einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 



6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach cte r zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wi P folgt zu kennzeichnen: 

(Ü\ 1A2/Y217/S / ............ /D/BZA 102222/ ........ . \.!!.) (Herstel- (Name 

8 

0.1 

8.2 

9 

l ungsjahr) oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Mit Anbrinqung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
Verpackungen der zugelassenen Bauart entsprechen 
und daß die im Zulassungsschein genannten Bedin
gungen erfUllt sind. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach d e r zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefänrliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahrgutverordnungen 
(GGVS/GGVE/Gef<thrgutVSee) solche Verpackungen zu
lässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I I c ,-(,•ri II verwendet werden. 

Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1,0 kg/Liter, 
die Bruttohöchstmasse des Versandstückes 217 kg 
nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Na
tionen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.01.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 223/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 

l 

1.1 

1.2 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 
von 06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S . 1560 ff.) 

1.3 

1.4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE 
vom 22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 
30.07.1985) 

Richtlinien über das Verfahren für die Durchfüh
rung der Bauartprüfung und die Zulassung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter - R002 (Bundesanzeiger, Jahrgang 37, Nr. 157 
vom 24.08.1985, Seite 10182 und VKBl. Heft 16, 
1985, Nr. 164) 

Antragsteller 

Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft 
5090 Leverkusen 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen überlappten Spannring mit 
Hebelverschluß gehalten. 

Nennvolumen: 200 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 223 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom l9.12.1985einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\lA2/Y219/S/ ............ /D/BZA 102223/ ........ . 
~ (Herstel- (Name 

8 

8.1 

8.2 

lungsjahr) oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
Verpackungen der zugelassenen Bauart entsprechen 
und daß die im Zulassungsschein genannten Bedin
gungen erfüllt sind. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahrgutverordnungen 
(GGVS/GGVE/GefahrgutVSee) solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II (>der III verwendet werden. 

Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1,0 kg/Liter, 
die Bruttohöchstmasse des Versandstückes 219 kg 
nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Na
tionen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

z 21 



10.3 Dieser Zu lassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilung sb latt de r Bundesanstalt für Materialprü
fun g, Berli n" ( ISSN 0 340- 7551) veröffentlicht. 

4950 Hin~~n, 24 .01.1 98 6 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 356/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güte r mi t der Ei senbahn 

l Rechtsgrundlagen 

1.1 Ge setz über die Beförderung gefährlicher Güter 
von 06.07.1975 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

z 22 

( BG Bl. I, 19 7 5, Nr. 9 5, S . 2121 f f. ) 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefäh·rlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr . 40, S. 1560 ff.) 

Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE 
vom 22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr . 40 vom 
30.07 . 1985) 

Richtlinien über das Verfahren für die Durchfüh
rung der Bauartprüfung und die Zulassung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter - R002 (Bundesanzeiger, Jahrgang 37, Nr. 157 
vom 24.08.1985, Seite 10182 und VKBl. Heft 16, 
1985, Nr. 164) 

Antragsteller 

Schmalbach Lubeca AG, 3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung, konische Gefäße mit ab
nehmbarem Deckel mit einer Füllöffnung, die 
durch einen Kunststoff-Eindrückverschluß ver
schlossen ist. Der Deckel wird durch einen über
lappten Spannring mit Hebel verschluß gehalten. 

Nennvolumen: 32 l, 30 1, 28 l 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 356 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 07.10.L965einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

8 

32 I-Gefä ße : 
RID/ ADR/ OA2 / Y34/ S/ .... ..••. / D/ BZA 

(Herstel
lungsjahr) 

10 2356/ ...• . 
(Name 
oder 
Kurz
zeichen 
des Her
stellers) 

30 1- Gefäße : 
RID/ADR/ OA2/Y33/S/ .... . .. /D/ BZA 

28 1-Gefäße: 

(Herstel
lungsjahr) 

RID/ADR/OA2/Y31/S / .. . •• .. /D/BZA 
(Herstel
lungsjahr) 

102356/ . . .• .. • . . 
(Name oder 
Kurzzei
chen des 
Herstel
lers) 

102356/ .... . ... . 
(Name oder 
Kurzzeichen 
des Her
stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
Verpackungen der zugelassenen Bauart entsprechen 
und daß die im Zulassungsschein genannten Bedin
gungen erfüllt sind. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE) 
solche Verpackungen zulässig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden, deren Viskosität bei 23 •c mehr als 
200 rnm2/s beträgt . 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 

Die Dichte der Füllgüter, deren Viskosität bei 
2~ •c ~ehr als ~00 rnm2/s beträgt , darf 1,00 g/cm' 
n1cht uberschre1ten. Die Schüttdichte für feste 
Stoffe darf 1,00 kg/Liter nicht Überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 24.01.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 558/31H 

1. Neufassung 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07 . 1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 



1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1 .5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl . I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 -Ausnahme Nr. E 15 -

1.7 

1.8 

2 

3 

4 

5 

6 

(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.) 

Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

Antragsteller 

Assmann Kunststoffindustrie GmbH 
A 8443 Gleinstätten, Österreich 

Beschreibung der Bauar t 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 800 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 101 371 1 . Nachtrag vom 
23.08.1985 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach den "TRTK 001" 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen : 

(lüi\31H/Y/ ... •• ... /D/ .•• •• .. BZA 102558/3000/1500/815 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsmo
nat und 
-jahr) 

Kurzzeichen 
des Her
stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

8.2 

8.3 

9 

10 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3. 5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Bezeichnung 

Salpetersi\ure 
Essigsäure 
Ameisensäure 
Propionsäure 
Essigsäure
anhydrid 
Thioglykol
säure 
Schwefelsäure 
Salzsäure 
Flourobor
säure 
Kalilauge 
Natronlauge 
Hydrazin
lösung 
Formaldehyd
lösung 
Chromsäure 
Hypochlorit
lösung 
Wasserstoff
peroxidlösung 
Phosphorsäure 

UN-Nr . 

2031 
2789 
1779 
1848 
1715 

1940 

1830 
1789 
1775 

1814 
1824 
2030 

2209 

1755 
1791 

2014 

1805 

Konzen
tration 

55 % 
98 % 
98 % 

100 % 
100 % 

99 % 

98 % 
36 % 
40 % 

50 % 
50 % 
64 % 

40 % 

30 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 
8 
8 
8 
8 

8 

8 
8 
8 

8 
8 
8 

8 

2b) 
32b) 
32b) 
32c) 
32b) 

32b) 

1b) 
Sb) 
8b) 

42b) 
42b) 
44b) 

63c) 

160 gCl/1 
8 
8 

llb) 
6lb) 

60 % 

85 % 

8 

8 

62b) 

llc) 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.01.1986 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 592/3Hl 

1. Neufassung 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefanrlicher Güter 
mit Eisenb~hnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast, Roland Stenge!, 5561 Einsfeld 

z 23 



3 Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Polyäthylen 

Nennvolumen: 5 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 592 vom 13.12.1984 und 
100 592 1. Nachtrag vom 04.02.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt we rden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß b ei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen di e für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Di e nach der zugelassenen Baua rt serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~3Hl/Yl.8 Zl.8/200/ ... . ...... /D/BZA 100592/ ... . 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8 .2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 
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datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefänrliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,84 g/cm3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar siche r s tellen, daß alle Auflagen über die 

10 

Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 034~veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.03.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 752/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 
von 06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE 
vom 22.07.1985 

- (Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 
30.07.1985) 

1. 4 Richtlinien über das Verfahren für die -Durchfüh
rung der Bauartprüfung und die Zulassung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter - R002 (Bundesanzeiger, Jahrgang 37, Nr. 157 
vom 24.08.1985, Seite 10182 und VKBl. Heft 16, 
1985, Nr. 164) 

2 Antragsteller 

3 

Hüls Aktiengesellschaft, 
4370 Marl 2 · 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus 3,1 mm dickem Stahlblech. Am Rumpfteil 
sind zwei geformte Böden angeschweißt. Am Unter
boden ist ein Flansch angeschweißt. Die 125 mm 
Öffnung wird durch einen Blindflansch und 8 
Schrauben verschlossen. 
In der Mitte des Oberbodens befindet sich ein an
geschweißter Flansch. 
Die 44 mm Öffnung wird durch einen Flansch mit 
angeschweißtem 38 mm Rohr und einem Ventil ver
schlossen. 

Außerdem befindet sich auf dem Oberboden ein an
geschweißtes 25 mm Rohr mit Flansch. 
Die 20 mm Öffnung wird durch ein Ventil ver
schlossen. 
Am Boden ist eine Standzarge und am Oberboden 
eine Zarge mit 2 Aussparungen angeschweißt. 



4 

Fassungsraum: 192 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 752 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 04.12.1985 einer 
Bauartprüfuug nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~lAl/X Yl,9 Z2,8/650/ .•..... /D/BZA 102752/ ...... . 
~ (Herstel- (Name 

lungsjahr) oder 
Kurz-
zeichen 
des Her

stellers) 

Mit Anbringunq der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
Verpackungen der zugelassenen Bauart entsprechen 
und daß die im Zulassungsschein genannten Bedin
gungen erfüllt sind. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahrgutverordnungen 
(GGVS/GGVE/GefahrgutVSee) solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II und III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm• (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,90 g/cm• (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,80 g/cm• (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 433 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Na
tionen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.01.1986 

? 
f-<-~-.·(~, .. vi0 ~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 767/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 

1 

l.l 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 
von 06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

Verordnung über nie innerstaatliche und grenz
überschreit~nde Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(.DGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE 
vom 22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 
30.07.1985) 

Richtl i.ni.en über das Verfahren für die Durchfüh
rung der Bauartprüfung und die Zulassung von Ver
packungen für die Re förderung gefährlicher Gü
ter - R002 (Bundesanzeiger , Jahrgang 37, Nr. 157 
vom 24.08.1985, Seite 10182 und VKBl. Heft 16, 
1985, Nr. 164) 

Antragsteller 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co. oH 
4100 Duisburg 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird mi.t einem überlappten Spannring mit 
Hebelverschluß gehalten. 

Nennvolumen: 200 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den ßaumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfb<>ri cht Nr. 102 767 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt. "1inden (Westf) vorn 29.ll.l985einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Vorauss~tzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfli1lt·. w~rden , zuqelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleis r<>n, rlaß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der ?.ugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u'\ lA2/Y215/S / .... . ........ /D/BZA 102767/ ••...... 
"~ (Herstel- (Name 

lungsjahr) oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Mit Anbringunq der Kennzeichnung gewanrleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
Verpackungen der zugelassenen Bauart entsprechen 
und daß die im Zulassungsschein genannten Bedin
gungen erfUllt sind. 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahrgutverordnungen 
(GGVS/GGVE/GefahrgutVSee) solche Verpackungen zu
lässig sinrl. 
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8.2 

9 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Schüttd ichte der Füllgüter darf 1,0 kg/Liter, 
die Bruttohöchs t masse des Versandstückes 215 kg 
nicht übersch r eiten. 

Der in Nr. 2 genannt e Antragsteller muß nachweis
bar sicherstel l en , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung flir G,ofdhrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den von den Vereint~n Na
tionen ( UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Wider ruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsb latt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0 340-7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 24 . 0 1 . 1986 . .., 
- ~c~ii~ .. t'-1 ~L' 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 824/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 
von 06.07.1975 

1.2 

1.3 

1.4 

{BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff . ) 

Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE 
vorn 22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vorn 
30.07.1985) 

Richtlinien über das Verfahren für die Durchfüh
rung der Bauartprüfung und die Zulassung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter - R002 (Bundesanzeiger, Jahrgang 37, Nr. 157 
vorn 24.08.1985, Seite 10182 und VKBl. Heft 16, 
1985, Nr. 164) 

2 Antragsteller 

E. Merck, 6l00 Darmstadt 1 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Edelstahl mit Stahlblechschutzhaube, 
Standzarge und oberem Schutzring. 
Im Oberboden befinden sich zwei Schnellkupplungs
anschlUsse und ein Füllstutzen mit Schraubver
schluß. 

Nennvolurnen: 20 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 10/85 der Fa. Merck, 
Darmstadt einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
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6 

7 

der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Ü\n . lAl / Xl, 3 Y2, 0 Z3, 0/300/ ••.. /D/BZA 102824/ ..... \.V (Herstel- · (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

lungsjahr) oder 
Kurz-
zeichen 
des Her
stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
Verpackungen der zugelassenen Bauart entsprechen 
und daß die im Zulassungsschein genannten Bedin
gungen erfüllt sind. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
te~ Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahrgutverordnungen 
(GGVS/GGVE/GefahrgutVSee) solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II und III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,3 g/crn' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,0 g/crn 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,0 g/crn 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Na
tionen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 825/lAl 

für die Bauart einer Ve rpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 

1 

l.l 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

3 

5 

6 

7 

Rechtsgrundla gen 

Gesetz übe r d ie Beförderung gefäh rlicher Güter 
von 06 . 07.1975 
(BGBl. I , 1975, Nro 95, S , 21 2 1 ff .) 

Verordnung über d ie innerstaatliche u nd grenz
überschrei t ende Beför derung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefah rgutverordnung Eisen
b ahn - GGVE ) vom 2 2 . 07 .1 985 
(BGBl. I, 1985, Nr . 40, S . 1560 f f.) 

Anlage zur Gefahrgutverordnung Ei s e nb ah n-GGVE 
vom 22 .0 7 . 1985 
(Anlageband II zum BGBl . I, Nr. 4 0 vom 
30.07.1985) 

Richtlinien über das Verfahren f ür die Durchfüh
rung der Baua r tprüfung und d ie Zulassung von Ver
packungen für die Beförderung ge f ährl i che r Gü
ter - R002 (Bund esanzeiger, Jahrga ng 37 , Nr. 157 
vom 24 . 08 .1 985, Se i te 10182 und VKBl. He f t 16 , 
1985, Nr. 164) 

Antragst eller 

E. Merck , 6 t oo Darms t adt 1 

Beschreibung der Baua:.:·t. 

Faß aus Edelstah l mit Stahlblechschutzhaub e , 
Standzarge und oberem Schutzring. 
Im Oberboden befinden sich zwei Schnellkupplungs 
anschlüsse u nd ein FGlls t utzen mi t Schraubver
schl uß. 

Nennvolumen : 100 Lite r 

Anforderungen an d ie Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern e n tspre chen , d ie 
gemäß Prüfbericht Nr. 1 1/85 d e.r Fa . E . Me rck , 
Darmstadt einer Ba ua r tprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unte rzogen word e n sind . 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebe n e Ba ua r t wird un ter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nac h 
Nr. 4 erfüllt werden, z u g e l asseiL 

Fertigung von Verpacku ngen 

Nach der z ugelass e ne n Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . De r He rstel ler muß 
gewährleisten, daß bei den seri enmä ßig gefer t i g 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen s ind daue rhaft und gut 
sichtbar wie folgt z u kennze ichnen: 

ll ', (
. ,, 
n i1Al/Xl,3 Y2,0 

,,_./ 
Z3,0/300/ .•. . / D/BZA 10282 5/ ... .. 

(Herstel- (Name 

8 

8.1 

l ungsjahr) oder 
Kurz
zeichen 
des He r-

stelle rs ) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
d er Hersteller, d aß die s erienmäßi g gefertigten 
Verpackungen der z ugelassenen Bauart entspr echen 
und daß die im Zulas sungsschein genannten Bedin
gungen e rfüllt s ind . 

Auflagen über die Ve~endung der Verpackung 

Die nach der zugelassen e n Ba uart serienmäßi g ge
fertigten und e ntsp r ech end Nr , 7 g ekennzeichne 
ten Verpackungen dürf e n für gefähr liche Güter 

8 .2 

v erverJdet. werden ; w·ann für sie r•.3ch den Vor
schriften der Gefahrgu'C. ve _co r.dnt!r-~ gen 

( GGVS/GGVE/GefahrgutVSee) sol ~he Verpackungen zu 
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen :für gefäl"!t'licc,,. G, .• ter 
der Verpack ung s gruppen I, II und III v ;:;rwendet 
werden. 

8o3 Die Grenzdaten fü r d e n I n a..lt r1lirfen n i cht. über
schritten \~erden. 
Die Dichte de r Füllgüter darf 
1, 3 g /cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw, 
2 , 0 g/cm 3 (Verpackungsgrt!ppe !I) bzw 
3 , 0 g/cm 3 ( VerpackungsgrL,ppe III ) 
nicht überschreiten. 

8 o4 Der GesamtüberdLuck (do h ,, Datn.pidX"11::k dGs i't.:'L ·! .:;u
t .es und Partialdruc·k von Luft_ o..:i.;;;: r snr:s.r.:ig·en 
inerten Gasen, ve rmindert um 100 kPa) be L '55 °C 
darf 2 00 kPa nich t überschreite~. 

9 Der in Nr. 2 gen a nnte Antrag5te ller m1.1D n.ac:h\•/f;?i s··· 
bar siche rstellen, d aß alle Auflagen übar die 
Verwend ung der Verpackung demjen i gen , d er di,• 
Verpackung f ür Gefahrgut e:Ln~etzt/l:><O füllt be
kann t sind . 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauar t e ntspric'1t den von <km V6re int·en Na-· 
ti onen (UN ) fest g eJ ~gt.E:n P r,ifJu r .,.)!'d ,~ rur.g(;.n für 
Verpackungen zur BefördGrung q-2 fJV~ z·Ji r"!1 ·~r '.:i'..1t.ec. 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zul assung ble i b t vorlcz;,.,.l·
ten. 

1 0.3 Dieser Zulas SUtl ~;S3Chei !1 wird .im u•J.....mt.s- :.Jnd Mir. -
teilungsblatt der Bundes an2~a lt ftic Mat e ria l o:e·· 
fun g , Berlin'' ( ISSN 0340 - 7551 J l!c r öff"'ntliC;-,t. 

E~ndeabahn-ZeGtr& la~t 
~ !!llld!E n (lolesi:f) 

Deufrs:cüua 
8l!Jn,ttesbahn 

1. Nach t rag 

Z U L A S ~ U N G S S ~ H m I M 

Zulaesungs-~r. 102 825/ lA l 

Nr. 4 und N~ . 10 
folg t geändert b zw. 

des Zulassungss che ines 
erwe it er e : 

W1 E 

4 

10 

10. 1 

Anf o~de rna~~n am df ~ Ba~~~t 

Di e Ba ua r t muß de.fll. Ba u mu s t e rn 8 Utspr ech~J.l , die 
gemäß Prüfber icht Nr . 11 / 85 <l e>: Firma ;, !'!e>:c" • 
Darmstad t v om 25 . 11.1 935 , de•l Sc h lrBib«o:s der Ji"&, 

Me rck Pa c kmi tt e lt echn i k vom i:LCL 98 7 mit AI>J.a~ 

ge, Zei chn ung u nd F o tos an B tHll d.c f. bshll1 ·"'Z..&n t r a. l a.'.0: i: 
Minden (W estf)r eine r Bauartp R: ü f-1 ng nac h de ro An 
hang V d e r Anlage z ~r G GV~ un t e r ~ og en ~orde 
sind. 

Sonstig es 

Die Ba uar t en t s~richt den in 

der Ordnung f ü r die inte:n.1a'l: i,!HiL:J.le 
f ör deru ng gef ä hr iche~ GUte~ (RID) 

dem Europäis chen Übereinkommen übe r die i nter
nationale Beförde r ung g e fähr li c her Güter auf 1E< 
Straße (ADR-Üb e reinkommen) 

dem int ernation a l en Über ~inkcmman des See~·2r
kehrs (IM DG-C ode ) 

den Empfehlungen der Vereinten Na t ione a ( ON; 
über die Beförde rung gefährli che r GUte r 

festgelegt e n Pr Ufanforderuug~n fü r V~ ~ pa ckunge n 

zur Beförder ung gefährlic he~ G~E e r. 

10.2 Ein Widerru f d ies er :3ulab 5t.Hl16 bl~ i __,'~ »'vt·leh6.:l ~ 

t en o 
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Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 102 825/1Al der Fa. E. Merck, Darmstadt , 
vorn 23.01.1986. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amt1;-/ ,uul .,fr;i.J:teilungs
blatt der Bundesanstalt für Matet;!81~1h·: Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. ,...., 
4950 Mindea, 30.01.1987 

I . ;; I 
\l-1 ( I , .. t (. •J. ~t.LI r --

/ -
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 840/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefähr lieber Güter rni t Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vorn 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vorn 
22.07.1985 
( Anlageband I I .zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07. 1985) 

1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vorn 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vorn 30.07.1985) 

1 . 6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahrneverordnung vom 
16 .08.1985 -Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.) 

1.7 Straßen-Gefahrgutausnahrneverordnung vorn 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S . 1925 ff.) 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

2 Antragsteller 

Fa. Rhein-Conti 
Kunststoff-Technik GmbH, 6800 Mannheim 

3 Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 800 1 

4 Anforderungen an die Bauart 

z 28 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 90 053 vom 07.10.1977 sowie 
den zugehörigen Nachträgen Nr. 1 bis 8 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "TRTK 001" unterzogen worden 
sind. Bei dem Werkstoff der Gefäße handelt es 
sich jedoch um vernetztes Polyäthylen, natur 
(Sclair-Link 8000, Dichte 0,937 g/cm•) dessen 
Eignung durch Baumusterprüfungen - Berichte 102 
367 und 102 368 vorn 18 . 11 . 1985 - der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden nachgewiesen wurde. 

5 

6 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

(ii\ 31H/Y/ .•..... /D/ .•...... BZA 102840/4000/1638/880 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsrno- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr) stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

8 Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

8.2 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.3 Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 1 b) 
Salpetersäure 2031 53 % 8 2 b) 
Salzsäure 1789 36 % 8 5 b) 
Ameisensäure 1779 85 % 8 32 b) 
Natronlauge 1824 50 % 8 42 b) 
Hypochlorit- 1791 150 8 61 c) 
lösung gCl/1 
Monochloracet-
aldehyd-
lösung 45 % 6.1 16 b) 
Thioglykol-
säure 1940 8 32 b) 
Essigsäure 2789 99 % 8 32 b) 
Laventin- 5 % kein Stoff der 
lösung Anlage zur GGVE 
Kalilauge 1814 50 % 8 42 b) 
Perchlorsäure 1802 50 % 8 4 b) 
Wasserstoff-
peroxidlösung 2014 60 % 8 62 b) 
Chromsäure 1755 30 % 8 11 b) 
Formaldehyd-
lösung 2209 40 % 8 63 c) 
Hydrazin-
lösung 2030 64 % 8 44 b) 
Fluorobor-
säure 1775 50 % 8 8 b) 
Essigsäure-
anhydrid 1715 100 % 8 32 b) 
Chloressig-
säure 1751 8 32 b) 
Titantetra-
chloridlösung 1838 8 5 b) 
Natriumsulf-
hydratlösung 8 45 c) 
Abfallschwe-
felsäure 1832 8 1 b) 



9 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

4950 

Eisentri-
chloridlösung - 50 % 8 5 c) 
Bromwasser-
stofflösung 1788 62 % 8 5 b) 
Jodwasser-
stofflösung 1787 57 % 8 5 b) 
Flußsäure *) 1790 60 % 8 7 b) 
Si licofluor-
wasserstoff-
säure 
(Kieselfluor-
wasserstoff-
säure) 1778 34 % 8 9 b) 
Phosphorsäure 1805 85 % 8 11 c) 
Acrylsäure 2218 100 % 8 32 b) 
Methacryl-
säure 2531 100 % 8 32 c) 
Propionsäure 1848 100 % 8 32 c) 
Ammoniak-
lösung 2672 15 % 8 43 c) 
Chloracetyl-
chlorid 1752 100 % 8 36 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Reinigungsmittel der Firma: 

Henkel gern. Anlage 1 
Benckiser gern. Anlage 2 
Lever-Industrie gern. Anlage 3 
Chem. Fabr. Dr. Weigert gern. Anlage 4 
Woellner-Werke gern. Anlage 5 
Diversey gern. Anlage 6 
Caramba gern. Anlage 7 
Teroson gern. Anlage 8 
Löffler gern. Anlage 9 
Weisehenberg gern. Anlage 10 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. · 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minden, 20.12.1985 

7 r 'I /t lf _ t l::/G{.;._. ·v~· 
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Anlage l zum Zulassungsschein Nr. 102 840/31H 

Bezeichnung 

Reinigungami ttel 
der Fa. Henkel 

UN-Nr. 

gern. im BZA Minden 
hinterlegter Rezeptur 

I.A' d" d 2 D. [;EZ. 1985 .,,n .... n, .-j·~····••••••· ... 
j.,;, , 1, . ,;, (I rv-t IVL~· v(;'-f· 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 b) 

\nlage 2 zum Zulassungsschein Nr. 102 840/ 31H 

3ezeichnung UN-Nr. 

Ätzlaugen 
gypochloritlösung -
Schwefelsäure 
Salzsäure 

Produkte der Fa. Benckiser 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

. 2 ü. DEZ. 1G85 
1·1mden, ~ ................ . 

;f<-tt!l~ ·. i,j I ( L\ 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 
8 
8 
8 

42 b) 
61 c) 
1 b) 
5 b) 

Anlage 3 zum Zulassungsschein Nr. 102 840/31H 

Bezeichnung 

Hypochlorit-Lö
sungen mit max. 
10 % aktivem 
Chlor und max. 
20 % Natriumhy
droxid 

Hypochlorit-Lö
sungen mit max. 
6 % aktivem Chlor 
und max. 30 % Ka
liumhydroxid 

Gemisch aus Na
tronlauge und Ka
lilauge mit einer 
Gesamtalkalität 
von max . 50 % 

UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b) 

Produkte der Fa. Lever-Industrie GmbH, Mannheim 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

~nlage 4 zum Zulassungsschein Nr. 102 840/31H 

Bezeichnung 

80 % Natron
bleichiauge 
(150 gCl 2 /ll und 
max. 15 % Natrium
hydroxid 

UN-Nr. 

50 % Natronbleich
lauge (150 gC1 2 /l) 
und max. 30 % Kali
umhydroxid 

Kaliumhydroxid, 
15 %, und höch
stens l % amphote
res Tensid 

Natriumhydroxid 
40 % und höchstens 
10 % aniongenes 
Tensid 

60 % Schwefel
säure (reine Säu
re) und max. 2,5 % 
nichtionogenes 
Tensid 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 l b) 

z 29 



26 % Schwefelsäure 
(reine Säure) und 
23 % Phosphorsäure 
(reine Säure) und 
max. 0,5 % nicht
ionogenes Tensid 8 1 b) 

Produkte der Fa. Chem.-Fabr . Dr. Weigert, Harnburg 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

• 2 0. DEZ. 1985 
Nmden. defl]· ....... ···~-· 

( 

. ,:/j ~ ., ' . ,-,'-'. •, 
,_ .... ~ t.o"" ·' ." ... 

I . 
I 

\nlage 5 zum Zulassungsschein Nr. 102 840/31H 

Bezeichnung 

ikalin AL 
ikalin AS flüssig 
ikalin CL flüssig 
ikalin CL liquid 
ikalin CR 
ikalin FA flüssig 
ikalin FF chlorit 
ikalin FK 
ikalin FO flüssig 
ikalin FZ 
ikalin STR 
ikalin TA 
ikalin TA 80 
ikalin TA 300 
ikalin TA 400 
ikalin TA extra 
ikalin TF 
ikalin VPR 171 
ikalin VPR 1060 
ikalin VPR 1080 

- ikalin VPR 1100 
ikalin z flüssig 
ikalin z flüssig 
HT 
ikalin z flüssig 
RO 
ikalin FA sauer 
ikalin GL 
ikalin GL-D 
ikalin GL-S 
ikalin Säure 
ikalin SP 
ikalin TS combi 
ikalin VPR 550 
ikalin VPR 245 
ikalin WS 
ikalin WS 30 
ikalin peracid 

UN-Nr. 

-
-

-
-

-

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 61 c) 
8 61 c) 
8 42 b) 
8 61 c) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 
8 1 b) 
8 1 b) 
8 1 b) 
8 1 b) 
8 2 b) 
8 2 b) 
8 1 b) 
8 2 b) 
8 l b) 
8 1 b) 
8 1 b) 
8 62 b) 

Produkte der Fa. Woellner-Werke, Ludwigshafen 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

·/c",j,t-,,Cl../ :~-" ,, 
.\nlage 6 zum Zulassungsschein Nr. 102 840/31H 

Bezeichnung 

Gruppe Divaschaum 
(ätzalkalische, 
tensidhaltige Rei
niger) 

Gruppe QED 
(ätzalkalische, 
komplexbildner
enthaltende 
Reiniqer) 

z 30 

UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 

8 42 b) 

Gruppe Diverside 
C 30 (mild- und 
ätzaJ.kalische, 
hypochlorithal
tige Reiniger) 

Gruppe Divomil ES 
(salpetersäurehal
tige Reiniger) 

Gruppe Divo WZ 
(schwefelsäure
haltige Reiniger) -

Gruppe Everite 
(nichtoxidierende, 
starke bis mittel
starke Säuren) 

Gruppe Divozon 

8 

8 

8 

8 

8 

42 b) 

2 b) 

1 b) 

5 b) 

62 b) 

Produkte der Fa. Diversey, Kirchheimbolanden 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

\nlage 7 zum Zulassungsschein Nr. 102 840/31H 

Bezeichnung 

Salzsaurer 
Reiniger 

Alkalischer 
Reiniger 

UN-Nr. Konzen
tration 

Produkte der Fa. Caramba Chemie 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

· 2 0. DEZ. 1985. t-1mden, den ............. .. 
7 

.JJ ) I /. ,f r{.' (:/~-: . vf-<J 

t 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 5 b) 

8 42 b) 

Anlage 8 zum Zulassungsschein Nr. 102 840/31H 

Bezeichnung 

GR-Geschirr
reiniger 112 

GR-Geschirr
reiniger 113 

GR-Geschirr
reiniger 114 

GR-Sudhaus
Reiniger GR 143 

UN-Nr. 

Produkte der Fa. Teroson 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 



\nlage 9 zum Zulassungsschein Nr. 102 840/31H 

Bezeichnung 

R 101, Ätzkali
lauge 

R 111, Ätzkali
lauge 

R 115, Ätzkali
lauge 

R 151, Hypochlo
ritlösung 

R 152, Hypochlo
ritlösung 

R 157, Hypochlo
ritlösung 

R 162, Salzsäure 
bis 100 % Salz
säure 24 %ig 

R 165, Schwefel
säure 

R 169, Salpeter
säure 

R 185, Ätzkali
lauge 

R 186, Ätzkali
lauge 

UN-Nr. Konzen
tration 

Produkte der Fa. Karl Löffler KG, Köln 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 5 b) 

8 1 b) 

8 2 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 

Anlage 10 zum Zulassungsschein Nr. 102 840/31H 

Bezeichnung 

Robot-Spezial
reiniger 

Robot-TR
Reiniger 

UN-Nr. Konzen
tration 

Produkt der Fa. Weisehenberg Nachf. KG, 
Gelsenkirchen-Buer 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

• 2 G. DEZ. 1SS5 Mlnden. den ............ ... ? -
f~-~eü.,];../ ·r'-1. 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 5 b) 

8 11 c) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 841/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

l.l ·Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06;07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II .zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 -Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.) 

1.7 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

Fa. Rhein-Conti 
Kunststoff-Technik GmbH, 6800 Mannheim 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 600 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 99 997 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06.02.1985 einer 
Bauartprüfung nach den "TRTK 001" unterzogen 
worden sind. Bei dem Werkstoff der Gefäße handelt 
es sich jedoch um vernetztes Polyäthylen, natur 
(Sclair-Link 8000, Dichte 0,937 g/cm') dessen 
Eignung durch Baumusterprüfungen - Berichte 102 
367 und 102 368 vom 18.11.1985- der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden nachgewiesen wurde. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschrieb@ne Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

z 31 



7 Kennzeichnung 

8 

8 . 1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

~31H/Y/ ....... / D/ . . ... . .. BZA 102841 / 3000/1122/603 
·,, n · (Herstel- (Name oder 

lungsmo- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr) stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelasser. ~n Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 1 b) 
Salpetersäure 2031 53 % 8 2 b) 
Salzsäure 1789 36 % 8 5 b) 
Ameisensäure 1779 85 % 8 32 b) 
Natronlauge 1824 50 % 8 42 b) 
Hypochlorit- 1791 150 8 61 c) 
lösung gCl/1 
Monochloracet-
aldehyd-
lösung 45 % 6.1 16 b) 
Thioglykol-
säure 1940 8 32 b) 
Essigsäure 2789 99 % 8 32 b) 
Laventin- 5 % kein Stoff der 
lösung Anlage zur GGVE 
Kalilauge 1814 50 % 8 42 b) 
Perchlorsäure 1802 50 % 8 4 b) 
Wasserstoff-
peroxidlösung 2014 60 % 8 62 b) 
Chromsäure 1755 30 % 8 11 b) 
Formaldehyd-
lösung 2209 40 % 8 63 c) 
Hydrazin-
lösung 2030 64 % 8 44 b) 
Fluorobor-
säure 1775 50 % 8 8 b) 
Essigsäure-
anhydrid 1715 100 % 8 32 b) 
Chloressig-
säure 1"751 8 32 b) 
Titantetra-
chloridlösung 1838 8 5 b) 
Natriumsulf-
hydratlösung 8 45 c) 
Abfallschwe-
felsäure 1832 8 1 b) 
Eisentri-
chloridlösung - 50 % 8 5 c) 
Bromwasser-
stofflösung 1788 62 % 8 5 b) 
Jodwasser-
s tofflösung 1787 57 % 8 5 b) 
Fluß,säure *) 1790 60 % 8 7 b) 
Silicofluor-
wasserstoff-
säure 
(Kieselfluor-
wasserstoff-
säure) 1778 34 % '8 9 b) 
Phosphorsäure 1805 85 % 8 11 c) 

z 32 

Acrylsäure 2218 100 % 8 32 b) 
Methacryl-
säure 2531 100 % 8 32 c) 
Propionsäure _ 1848 100 % 8 32 c) 
Ammoniak-
lösung 2672 15 % 8 43 c) 
Chloracetyl-
chlorid 1752 100 % 8 36 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Reinigungsmittel der Firma: 

Henkel gern. Anlage 1 
Benckiser gern. Anlage 2 
Lever-Industrie gern. Anlage 3 
Chem. Fabr. Dr. Weigert gern. Anlage 4 
Woellner-Werke gern. Anlage 5 
Diversey gern. Anlage 6 
Caramba gern. Anlage 7 
Teroson gern. Anlage 8 
Löffler gern. Anlage 9 
Weisehenberg gern. Anlage 10 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.12.1985 

7 fi; J(/ , /.~/ ,' ( {.,\ 
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Anlage 1 zum Zulassungsschein Nr. 102 841/31H 

Bezeichnung UN-Nr. Konzen- Stoff der Anlage 
tration zur GGVE 

Klasse Ziffer 

Reinigungsmittel 8 61 b) 
der Fa. Henkel 

gern. im BZA Minden 
hinterlegter Rezeptur 

• 2 0 0r7 '"~' 
l·lmden, ~n ... : .. f:-:. 1

:•.:. 

f'-i4 i t .. , tJ' ( rl ~--t 

Anlage 2 zum Zulassungsschein Nr. 102 841/31H 

Bezeichnung UN-Nr. Konzen- Stoff der Anlage 
tration zur GGVE 

Klasse Ziffer 

Ätzlaugen 8 42 b) 
Hypochloritlösung - 8 61 c) 
Schwefelsäure 8 1 b) 
Salzsäure 8 5 b) 

Produkte der Fa. Benckiser 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

. 20. o~z. 1:ss 
~1mden,~n ............. ~ 

f-~ua.i41' ~- ... 



Anlage 3 zum Zulassungsschein Nr. 102 841 / 31H 

Bezeichnung 

Hypochlorit-Lö
sungen mit rnax. 
10 % aktivem 
Chlor und rnax. 
20 % Natriumhy
droxid 

Hypochlorit-Lö
sungen mit rnax. 
6 % aktivem Chlor 
und rnax. 30 % Ka
liumhydroxid 

Gemisch aus Na
tronlauge und Ka
lilauge mit einer 
Gesarntalkalität 
von rnax. 50 % 

UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b) 

Produkte der Fa. Lever-Industrie GmbH, Mannheim 
gern . im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

• d d 2 G. DEZ. 1985 
t~m Gn, ~ ............. ~ 

~f!L<,./Jj ~-L 

Anlage 4 zum Zulassungsschein Nr. 102 841/31H 

Bezeichnung 

80 % Natron
bleichlauge 
(150 gC1 2 / l) und 
rnax. 15 % Natrium
hydroxid 

UN-Nr. 

50 % Natronbleich
lauge (150 gC1 2 /l) 
und rnax. 30 % Kali
umhydroxid 

Kaliumhydroxid, 
15 %, und höch
stens 1 % amphote
res Tensid 

Natriumhydroxid 
40 % und höchstens 
10 % aniongenes 
Tensid 

60 % Schwefel
säure (reine Säu
re) und rnax. 2,5 % 
nichtionogenes 
Tensid 

26 % Schwefelsäure 
(reine Säure) und 
23 % Phosphorsäure 
(reine Säure) und 
rnax. 0,5 % nicht
ionogenes Tensid 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 1 b) 

8 1 b) 

Produkte der Fa. Chern.-Fabr. Dr. Weigert, Harnburg 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Anlage 5 zum Zulassungsschein Nr. 102 841/31H 

Bezeichnung UN-Nr. Konzen- Stoff der Anlage 
tration zur GGVE 

Klasse Ziffer 

ikalin AL 8 42 b) 
i k alin AS flüssig - 8 42 b) 
ikalin CL flüssig - 8 42 b) 
ikalin CL liquid 8 42 b) 
ikalin CR 8 42 b) 
ikalin FA flüssig - 8 42 b) 
ikalin FF chlorit - 8 61 c) 
ikalin FK 8 61 c) 
ikalin FO flüssig - 8 42 b) 
ikalin FZ 8 61 c) 
ikalin STR 8 42 b) 
ikalin TA 8 42 b) 
ikalin TA 80 8 42 b) 
ikalin TA 300 8 42 b) 
ikalin TA 400 8 42 b) 
ikalin TA extra 8 42 b) 
ikalin TF 8 42 b) 
ikalin VPR 171 8 42 b) 
ikalin VPR 1060 8 42 b) 
ikalin VPR 1080 8 42 b) 
ikalin VPR 1100 8 42 b) 
ikalin z flüssig 8 42 b) 
ikalin z flüssig 
HT 8 42 b) 
ikalin z flüssig 
RO 8 42 b) 
ikalin FA sauer 8 1 b) 
ikalin GL 8 1 b) 
ikalin GL-D 8 1 b) 
ikalin GL-S 8 1 b) 
ikalin Säure 8 2 b) 
ikalin SP 8 2 b) 
ikalin TS cornbi 8 1 b) 
ikalin VPR 550 8 2 b) 
ikalin VPR 245 8 1 b) 
ikalin WS 8 1 b) 
ikalin WS 30 8 1 b) 
ikalin peracid 8 62 b) 

Produkte der Fa. Woellner-Werke, Ludwigshafen 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

,. . 2 G. DEZ. 1885 
~unden, (n •••••••. •••••• 

J · h t t L·- 1. 
' 'fi"i!, (,<. •• t'y ; 

Anlage 6 zum Zulassungsschein Nr. 102 841/31H 

Bezeichnung 

Gruppe Divaschaum 
( ätzalkalische, 
tensidhaltige Rei
niger) 

Gruppe QED 
( ätzalkalische, 
komplexbildner
enthaltende 
Reiniger) 

Gruppe Diverside 
C 30 (mild- und 
ätzalkalische, 
hypochlorithal
tige Reiniger) 

Gruppe Divornil ES 
(salpetersäurehal
tige Reiniger) 

Gruppe Divo WZ 

UN-Nr. 

( s chwefelsäure
haltige Reiniger) -

Gruppe Everite 
(nichtoxidierende, 
starke bis mittel
starke Säuren) 

Gruppe Divozon 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

42 b) 

42 b) 

42 b) 

2 b) 

1 b) 

5 b) 

62 b) 

Z33 



Produkte der Fa. Diversey, Kirchheimbolanden 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

0 i: \i> ld . 1985 
Mmden, den ............ .M 7 .. 

.ki .f "- ,I ,f- ~~'vv{,"-f 

Anlage 7 zum Zulassungsschein Nr. 102 841/31H 

Bezeichnung 

Salzsaurer 
Reiniger 

Alkalischer 
Reiniger 

UN-Nr. Konzen
tration 

Produkte der Fa. Caramba Chemie 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

. 2 0. DEZ. 1385 
~1mdc n. den •.•••.••••••• ~ 

7. 

-f-.cu.i:,!c.,J ,./ 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 5 b) 

8 42 b) 

Anlage 8 zum Zulassungsschein Nr. 102 841/31H 

Bez.eichnung 

GR-Geschirr
reiniger 112 

GR-Geschirr
reiniger 113 

GR-Geschirr
reiniger 114 

GR-Sudhaus
Reiniger GR 143 

UN-Nr. 

Produkte der Fa. Teroson 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

,. , 2 U. DEZ. 1385 
f·11ndcn. d&n •..•••• ••••• ..-

7 
ftt. L t •.. {.j 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

Anlage 9 zum Zulassungsschein Nr. 102 841/31H 

Bezeichnung UN-Nr. 

R 101, Ätzkali
lauge 

R 111, Ätzkali
lauge 

R 115, Ätzkali
lauge 

R 151, Hypochlo
ritlösung 

R 152, Hypochlo
ritlösung 

R 15 7, Hypochlo
ri t l ö sung 

Z34 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

R 162, Salzsäure 
bis 100 % Salz
s ä ure 24 %ig 

R 165, Schwefel
säure 

R 169, Salpeter
säure 

R 18 5, Ätzkali
lauge 

R 186, Ätzkali
lauge 

Produkte der Fa. Karl Löffler KG, Köln 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

8 

8 

8 

8 

8 

Anlage 10 zum Zulassungsschein Nr. 102 841 / 31H 

5 b) 

1 b) 

2 b) 

42 b) 

42 b) 

Bezeichnung UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

Robot-Spezial
reiniger 

Robot-TR
Reiniger 

Produkt der Fa. Weisehenberg Nachf. KG, 
Gelsenkirchen-Buer 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

8 5 b) 

8 11 c) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 842/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22.07.198~ 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07 . 1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 



1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22 . 07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr . 40 vom 30 . 07.1985) 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr . E 15 -
(BGBl. I , 1985, Nr. 43, S. 1651 ff . ) 

1 . 7 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff,) 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

2 Antragsteller 

Fa. Rhein-Conti 
Kunststoff-Technik GmbH, 6800 Mannheim 

3 Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 1000 1 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 101 444 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 03.05.1985 einer 
Bauartprüfung nach den "TRTK 001" unterzogen 
worden sind. Bei dem Werkstoff der Gefäße handelt 
es sich jedoch um vernetztes Polyäthylen, natur 
(Sclair-Link 8000, Dichte 0,937 g/cm 3 ) dessen 
Eignung durch Baumusterprüfungen - Berichte 102 
367 und 102 368 vom 18.11.1985 - der Bundesbahn
Versuchsanstalt nachgewiesen wurde. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

fU) 31H/Y/ ...•.. /D/ ........ BZA 102842/4500/1970/1058 
~- (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

lungsmo- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr) stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind . 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3. 5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr . tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 1 b) 
Salpetersäure 2031 53 % 8 2 b) 
Salzsäure 1789 36 % 8 5 b) 
Ameisensäure 1779 85 % 8 32 b) 
Natronlauge 1824 50 % 8 42 b) 
Hypochlorit- 1791 150 8 61 c) 
lösung gCl/1 
Monochloracet-
aldehyd-

b) lösung 45 % 6.1 16 
Thioglykol-

b) säure 1940 8 32 
Essigsäure 2789 99 % 8 32 b) 
Laventin- 5 % kein Stoff der 
lösung Anlage zur GGVE 
Kalilauge 1814 50 % 8 42 b) 
Perchlorsäure 1802 50 % 8 4 b) 
Wasserstoff-
peroxidlösung 2014 60 % 8 62 b) 
Chromsäure 1755 30 % 8 11 b) 
Formaldehyd-

c) lösung 2209 40 % 8 63 
Hydrazin-

b) lösung 2030 64 % 8 44 
Fluorobor-
säure 1775 50 % 8 8 b) 
Essigsäure-

b) anhydrid 1715 100 % 8 32 
Chloressig-
säure 1751 8 32 b) 
Titantetra-
chloridlösung 1838 8 5 b) 
Natriumsulf-
hydratlösung 8 45 c) 
Abfallschwe-
felsäure 1832 8 b) 
Eisentri-
chloridlösung - 50 % 8 5 c) 
Bromwasser-
stofflösung 1788 62 % 8 5 b) 
Jodwasser-
stofflösung 1787 57 % 8 5 b) 
Flußsäure *) 1790 60 % 8 7 b) 
Silicofluor-
wasserstoff-
säure 
(Kieselfluor-
wasserstoff-
säure) 1778 34 % 8 9 b) 
Phosphorsäure 1805 85 % 8 11 c) 
Acrylsäure 2218 100 % 8 32 b) 
Methacryl-
säure 2531 100 % 8 32 c) 
Propionsäure 1848 100 % 8 32 c) 
Ammoniak-
lösung 2672 15 % 8 43 c) 
Chloracetyl-
chlorid 1752 100 % 8 36 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Reinigungsmittel der Firma: 

Henkel gern. Anlage 1 
Benckiser gern . Anlage 2 
Lever-Industrie gern. Anlage 3 
ehern. Fahr. Dr . Weigert gern. Anlage 4 
Woellner-Werke gern . Anlage 5 
Diversey gern. Anlage 6 
Caramba gern. Anlage 7 
Teroson gern. Anlage 8 
Löffler gern. Anlage 9 
Weisehenberg gern. Anlage 10 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

z 35 



10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISBN 0340-7551} veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.12.19S5 
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~nlage 1 zum Zulassungsschein Nr. 102 842/31H 

Bezeichnung 

Reinigungsmittel 
der Fa. Henkel 

UN-Nr. 

gern. im BZA Minden 
hinterlegter Rezeptur 

I 
k ·' 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 b} 

Anlage 2 zum Zulassungsschein Nr. 102 842/31H 

Bezeichnung UN-Nr. 

Ätzlaugen 
Hypochloritlösung -
Schwefelsäure 
Salzsäure 

Produkte der Fa. Benckiser 
·gern . im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 
8 
8 
8 

42 b} 
61 c} 
1 b} 
5 b} 

Anlage 3 zum Zulassungsschein Nr. 102 842/31H 

Bezeichnung 

Hypochlorit-Lö
sungen mit max. 
10 % aktivem 
Chlor und max. 
20 % Natriumhy
droxid 

Hypochlorit-Lö
sungen mit max. 
6 % aktivem Chlor 
und max. 30 % Ka
liumhydroxid 

Gemisch aus Na
tronlauge und Ka
lilauge mit einer 
Gesamtalkalität 
von max. 50 % 

UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c} 

8 61 c} 

8 42 b} 

Produkte der Fa. Lever-Industrie GmbH, Mannheim 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

z 36 

Anlage 4 zum Zulassungsschein Nr. 102 842/31H 

Bezeichnung 

80 % Natron
bleichlauge 
(150 gC1 2 /l} und 
max. 15 % Natrium
hydroxid 

UN-Nr. 

50 % Natronbleich
lauge (150 gC1 2 /l} 
und max. 30 % Kali
umhydroxid 

Kaliumhydroxid, 
15 %, und höch
stens 1 % amphote
res Tensid 

Natriumhydroxid 
40 % und höchstens 
10 % aniongenes 
Tensid 

60 % Schwefel
säure (reine Säu
re} und max. 2,5 % 
nichtionogenes 
Tensid 

26 % Schwefelsäure 
(reine Säure} und 
23 % Phosphorsäure 
(reine Säure} und 
max. 0,5 % nicht
ionogenes Tensid 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c} 

8 61 c} 

8 42 b} 

8 42 b} 

8 1 b} 

8 1 b} 

Produkte der Fa. Chem.-Fabr. Dr. Weigert, Harnburg 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

. 2'" f'':'] '" 5 t·iind:n d.öfl u. '"''"'"· ~~a .. ( ............ .. 
f--ett IJ6~4.(1 ~- ~'-

Anlage 5 zum Zulassungsschein Nr. 102 842/31H 

Bezeichnung UN-Nr. 

ikalin AL 
ikalin AS flüssig -
ikalin CL flüssig -
ikalin CL liquid 
ikalin CR 
ikalin FA flüssig -
ikalin FF chlorit -
ikalin FK 
ikalin FO flüssig -
ikalin FZ 
ikalin STR 
ikalin TA 
ikalin TA 80 
ikalin TA 300 
ikalin TA 400 
ikalin TA extra 
ikalin TF 
ikalin VPR 171 
ikalin VPR 1060 
ikalin VPR 1080 
ikalin VPR 1100 
ikalin z flüssig 
ikalin z flüssig 
HT 
ikalin z flüssig 
RO 
ikalin FA sauer 
ikalin GL 
ikalin GL-D 
ikalin GL-S 
ikalin Säure 
ikalin SP 
ikalin TS combi 
ikalin VPR 550 
ikalin VPR 245 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b} 
8 42 b} 
8 42 b} 
8 42 b} 
8 42 b} 
8 42 b} 
8 61 c} 
8 61 c} 
8 42 b} 
8 61 c} 
8 42 b} 
8 42 b} 
8 42 b} 
8 42 b} 
8 42 b} 
8 42 b} 
8 42 b} 
8 42 b} 
8 42 b} 
8 42 b} 
8 42 b} 
8 42 b} 

8 42 b} 

8 42 b} 
8 1 b} 
8 1 b} 
8 1 b} 
8 1 b} 
8 2 b} 
8 2 b} 
8 1 b} 
8 2 b} 
8 1 b} 



ikalin WS 
ikalin WS 30 
ikalin peracid 

l b) 
l b) 

62 b) 

Produkte der Fa. Woellner-Werke, Ludwigshafen 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

M. d<> d 2 u. 02 1985-in ;;n, (· ............. . 

r(]Uwftl( ~ L" 

Anlage 6 zum Zulassungsschein Nr. 102 842/31H 

Bezeichnung 

Gruppe Divaschaum 
(ätzalkalische, 
tensidhaltige Rei
niger) 

Gruppe QED 
(ätzalkalische, 
komplexbildner
enthaltende 
Reiniger) 

Gruppe Diverside 
C 30 (mild- und 
ätzalkalische, 
hypochlorithal
tige Reiniger) 

UN-Nr. 

Gruppe Divomil ES 
(salpetersäurehal
tige Reiniger) 

Gruppe Divo WZ 
(schwefelsäure
haltige Reiniger) -

Gruppe Everite 
(nichtoxidierende, 
starke bis mittel
starke Säuren) 

Gruppe Divozon 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

42 b) 

42 b) 

42 b) 

2 b) 

1 b) 

5 b) 

62 b) 

Produkte der Fa. Diversey , Kirchheimbolanden 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Anlage 7 zum Zulassungsschein Nr. 102 842/31H 

Bezeichnung 

Salzsaurer 
Reiniger 

Alkalischer 
Reiniger 

UN-Nr. Konzen
tration 

Produkte der Fa. Caramba Chemie 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezept uren 

· , 2 0. OE? •c~" t·1mden, d~~ ..... ,,-;·,L{~ 

r~~l .. ..JLj ~ ~ 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Zi ffer 

8 5 b) 

8 42 b) 

Anlage 8 zum Zulassungsschein Nr. 102 842/31H 

Bezeichnung 

GR-Geschirr
reiniger 112 

GR-Geschirr
reiniger 113 

GR-Geschirr
reiniger 114 

GR-Sudhaus
Reiniger GR 143 

UN-Nr. 

Produkte der Fa. Teroson 
gern . im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

Anlage 9 zum Zulassungsschein Nr. 102 842/31H 

Bezeichnung 

R 101, Ätzkali
lauge 

R 111, Ätzkali 
lauge 

R 115, Ätzkali
lauge 

R 151, Hypochlo
ritlösung 

R 152, Hypochlo
ritlösung 

R 157, Hypochlo
ritlösung 

R 162, Salzsäure 
bis 100 % Salz
säure 24 %ig 

R 165, Schwefel
säure 

R 169, Salpeter
säure 

R 185, Ätzkali
lauge 

R 186, Ätzkali 
lauge 

UN-Nr. Konzen
tration 

Produkte der Fa. Karl Löffler KG, Köln 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Stoff der An l age 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 5 b) 

8 1 b) 

8 2 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 

z 37 



Anlage 10 zum Zulassungsschein Nr. 102 842/31H 

Bezeichnung UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

Robot-Spezial-
reiniger 8 

Robot-TR-
Reiniger 8 

Produkt der Fa. Weisehenberg Nachf. KG, 
Gelsenkirchen-Buer 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

5 b) 

11 c) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 843/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22.07.1985" 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 

1.5 

(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.) 

1.7 Straßen- Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

Blatt 2 zum Zulassungsschein Nr. 102 843/31H 

2 Antragsteller 

Fa. Rhein-Conti 
Kunststoff-Technik GmbH, 6800 Mannheim 

3 Beschreibung der Bauart 

Z38 

4 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 1000 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 101 843 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 31.05.1985 einer 
Bauartprüfung nach den "TRTK 001" unterzogen 
worden sind. Bei dem Werkstoff der Gefäße handelt 
es sich jedoch um vernetztes Polyäthylen, natur 
(Slcair-Link 8000, Dichte 0,937 g/cm•) dessen 
Eigung durch Baumusterprüfungen - Berichte 102 367 
und 102 368 vom 18.11.1985 - der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden nachgewiesen wurde. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

(:: i31H/Y/ ...... /D/ .....••. BZA 102843/4500/1970/1058 
·, ____ ./ (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8 . 2 

8.3 

lungsmo
nat und 
-jahr) 

Kurzzeichen 
des Her
stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3. 5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefelsäure 1830 
Salpetersäure 2031 
Salzsäure 1789 
Ameisensäure 1779 
Natronlauge 1824 
Hypochlorit- 1791 
lösung 
Monochloracet-
aldehyd-
lösung 
Thioglykol-
säure 1940 
Essigsäure 2789 
Laventin-
lösung 
Kalilauge 1814 
Perchlorsäure 1802 
Wasserstoff-
peroxidlösung 2014 
Chromsäure 1755 

Konzen
tration 

98 % 
53 % 
36 % 
85 % 
50 % 
150 
gCl/1 

45 % 

99 % 
5 % 

50 % 
50 % 

60 % 
30 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 l b) 
8 2 b) 
8 5 b) 
8 32 b) 
8 42 b) 
8 61 c) 

6.1 16 b) 

8 32 b) 
8 32 b) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 
8 42 b) 
8 4 b) 

8 62 b) 
8 11 b) 



Formaldehyd-
c) lösung 2209 40 % 8 63 

Hydrazin-
lösung 2030 64 % 8 44 b) 
Fluorobor-
säure 1775 50 % 8 8 b) 
Essigsäure-
anhydrid 1715 100 % 8 32 b) 
Chloressig-

b) säure 1751 8 3::! 

Titantetra-
chloridlösung 1838 8 5 b) 
Natriumsulf-
hydratlösung 8 45 c) 
Abfallschwe-
telsäure 1832 8 1 b) 
Eisentri-
chloridlösung - 50 % 8 5 c) 
Bromwasser-
stofflösung 1788 62 % 8 5 b) 
Jodwasser-
stofflösung 1787 57 % 8 5 b) 
Flußsäure *) 1790 60 % 8 7 b) 
Silicofluor-
wasserstoff-
säure 
(Kieselfluor-
wasserstoff-
säure) 1778 34 % 8 9 b) 
Phosphorsäure 1805 85 % 8 11 c) 
Acrylsäure 2218 100 % 8 32 b) 
Methacryl-
säure 2531 100 % 8 32 c) 
Propionsäure 1848 100 % 8 32 c) 
Ammoniak-
lösung 2672 15 % 8 43 c) 
Chloracetyl-
chlorid 1752 100 % 8 36 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Reinigungsmittel der Firma: 

Henkel gern. Anlage 1 
Benckiser gern. Anlage 2 
Lever-Industrie gern. Anlage 3 
Chem. Fabr. Dr. Weigert gern. Anlage 4 
Woellner-Werke gern. Anlage 5 
Diversey gern. Anlage 6 
Caramba gern. Anlage 7 
Teroson gern. Anlage 8 
Löffler gern. Anlage 9 
Weisehenberg gern. Anlage 10 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind . 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.12.1985 
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Anlage 1 zum Zulassungsschein Nr. 102 843/31H 

Bezeichnung UN-Nr. 

Reinigungsmittel 
der Fa . Henkel 

gern. im BZA Minden 
hinterlegter Rezeotur 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 b) 

Anlage 2 zum Zulassungsschein Nr. 102 843/31H 

Bezeichnung UN-Nr. 

Ätzlaugen 
Hypochloritlösung -
Schwefelsäure 
Salzsäure 

Produkte der Fa. Benckiser 
gern . im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

M• d d 2 G. DEZ. 1S85 m en, en ............. ... ? . 
i / )!, /._t' j ( . 

~'l-t~;t;1-•: ,__ C''I ·~ '1. 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 
8 
8 
8 

42 b) 
61 c) 
1 b) 
5 b) 

Anlage 3 zum Zulassungsschein Nr. 102 843/31H 

Bezeichnung 

Hypochlorit-Lö
sungen mit max. 
10 % aktivem 
Chlor und max . 
20 % Natriumhy
droxid 

Hypochlorit-Lö
sungen mit max. 
6 % aktivem Chlor 
und max. 30 % Ka
liumhydroxid 

Gemisch aus Na
tronlauge und Ka
lilauge mit einer 
Gesamtalkalität 
von max. 50 % 

UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b) 

Produkte der Fa. Lever-Industrie GmbH, Mannheim 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

. 2 G. DEZ. 1335 Mmden , ~n ....... ....... ~ 

k r,) ir ("J'.,i-M-V 

Anlage 4 zum Zulassungsschein Nr. 102 843/31H 

Bezeichnung 

80 % Natron
bleichiauge 
(150 gC1 2 /l) und 
max. 15 % Natrium
hydroxid 

UN-Nr. 

50 % Natronbleich
lauge (150 gC1 2 /l) 
und max. 30 % Kali
umhydroxid 

Kaliumhydroxid, 
15 %, und höch
stens 1 % amphote
res Tensid 

Natriumhydroxid 
40 % und höchstens 
10 % aniongenes 
Tensid 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b) 

8 42 b) 

Z39 



60 % Schwefel
säure (reine Säu
re) und max. 2,5 % 
nichtionogenes 
Tensid 

26 % Schwefelsäure 
(reine Säure) und 
23 % Phosphorsäure 
(reine Säure) und 
max. 0,5 % nicht
ionogenes Tensid 

8 

8 

Produkte der Fa. Chem.-Fabr. Dr. Weigert, Harnburg 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Anlage 5 zum Zulassungsschein Nr. 102 843/31H 

Bezeichnung UN - Nr. Konzen- Stoff der 

1 b) 

1 b) 

Anlage 
tration zur GGVE 

Klasse Ziffer 

ikalin AL 8 42 b) 
ikalin AS flüssig - 8 42 b ) 
ikalin CL flüssig - 8 42 b) 
ikalin CL liquid 8 42 b) 
ikalin CR 8 42 b) 
ikalin FA flüssig - 8 42 b) 
ikalin FF chlorit - 8 61 c) 
ikalin FK 8 61 c) 
ikalin FO flüssig - 8 42 b) 
ikalin FZ 8 61 c) 
ikalin STR 8 42 b) 
ikalin TA 8 42 b) 
i kalin TA 80 8 42 b) 
ikalin TA 300 8 42 b) 
ikalin TA 400 8 42 b) 
ikalin TA extra 8 42 b) 
ikalin TF 8 42 b) 
ikalin VPR 171 8 42 b) 
ikalin VPR 1060 8 42 b) 
ikalin VPR 1080 8 42 b) 
ikalin VPR 1100 8 42 b) 
ikalin z flüssig 8 42 b) 
ikalin z flüssig 
HT 8 42 b) 
ikalin z flüssig 
RO 8 42 b) 
ikalin FA sauer 8 1 b) 
ikalin GL 8 1 b) 
ikalin GL-D 8 1 b) 
ikalin GL-S 8 1 b) 
ikalin Säure 8 2 b) 
ikalin SP 8 2 b) 
ikalin TS combi 8 1 b) 
ikalin VPR 550 8 2 b) 
ikalin VPR 245 8 1 b) 
ikalin WS 8 1 b) 
ikalin WS 30 8 1 b) 
ikalin peracid 8 62 b) 

Produkte der Fa. Woel lner-Werke, Ludwigshafen 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

. 2 t:. DEZ ~~os. 
~11nden ··1n ·~ .• •••• ; .·;;-_ 

J,r11 ; , . J: l Ir- v~t"__<. <j 

Anlage 6 zum Zulassungsschein Nr . 102 843/31H 

Bezeichnung 

Gruppe Divaschaum 
( ätzalkalische, 
tensidhaltige Rei
niger) 

Z40 

UN- Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 

Gruppe QED 
( ätza lkalische, 
komplexbildne r
entha ltende 
Reiniger) 

Gruppe Diverside 
C 30 (mild- und 
ätzalkalisehe, 
hypochlorithal
tige Reiniger) 

Gruppe Divomil ES 
(salpetersäurehal
tige Reiniger ) 

Gruppe Divo WZ 
(schwefelsäure
haltige Reiniger) -

Gruppe Everite 
(nichtoxidierende, 
starke bis mittel
starke Säuren) 

Gruppe Divozon 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

42 b) 

42 b) 

2 b) 

1 b) 

5 b) 

62 b) 

Produkte der Fa. Diversey, Kirchheimbolanden 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

•1· d d, 2 G. CEZ. 1:85-.. ln en. cn , · -· ......... ... 7'-
/ 1{<., (;l~."t,_j/ ~~- - l 

Anlage 7 zum Zulassungsschein Nr. 102 843/31H 

Bezeichnung 

Salzsaurer 
Reiniger 

Alkalischer 
Reiniger 

UN-Nr. Konzen
tration 

Produkte der Fa. Caramba Chemie 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

•. ,. do ~ 2 v. r:z. ~:ss •. ln c n. t ... ~ .......... .... 

kv~ 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 5 b) 

8 42 b) 

Anlage 8 zum Zulassungsschein Nr. 102 843/31H 

Bezeichnung 

GR-Geschirr
reiniger 112 

GR-Geschirr
r einiger 113 

GR-Geschirr
reiniger 114 

GR-Sudhaus
Reiniger GR 143 

UN-Nr. 

Produkte der Fa. Teroson 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 



Anlage 9 zum Zulassungsschein Nr. 102 843/31H (BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

Bezeichnung UN-Nr. Konzen-
tration 

R 101, Ätzkali-
lauge 

R 111, Ätzkali-
lauge 

R 115, Ätzkali-
lauge 

R 151, Hypochlo-
ritlösung 

R 152, Hypochlo-
ritlösung 

R 157, Hypoch1o-
ritlösung 

R 162, Salzsäure 
bis 100 % Salz-
säure 24 %ig 

R 165, Schwefel-
säure 

R 169, Salpeter-
säure 

R 185, Ätzkali-
lauge 

R 186, Ätzkali-
lauge 

Produkte der Fa. Karl Löffler KG, Köln 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

. • 2t:. S2 E85 ~1mden, ~n, ••••••••••• ,.... 

~(:u •• t·t· ~·· ~ 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 5 b) 

8 1 b) 

8 2 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 

Anlage 10 zum Zulassungsschein Nr. 102 843/31H 

Bezeichnung 

Robot-Spezial
reiniger 

Robot-TR
Reiniger 

UN-Nr. Konzen
tration 

Produkt der Fa. Weisehenberg 
Gelsenkirchen-Buer 

Nachf. KG, 

gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

· 2ti. DEZ P85 M1ndcn. d~n .. ·-·· .•• ; •• "" .... 
'7 ' 
( 

).,;. )/ l!} 
r._.<-iv.,t-ivvW 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 5 b) 

8 11 c) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 844/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

1 . 1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 

1 . 2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.) 

1.7 Straßen-Gefahrgutausnahrneverordnung vorn 25.09 . 198 5 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Fa. Rhein-Conti 
Kunststoff-Technik GmbH, 6800 Mannheim 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolurnen: 500 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 93 518 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06 . 11.1979 und 1. 
Nachtrag zum Bericht 93 518 vom 23.07 . 1981 einer 
Bauartprüfung nach den "TRTK 001" unterzogen 
worden sind. Bei dem Werkstoff der Gefäße handelt 
es sich jedoch um vernetztes Polyäthylen, natur 
(Slcair-Link 8000, Dichte 0,937 g/cm 3 ) dessen 
Eignung durch Baumusterprüfungen - Berichte 102 
367 und 102 368 vom 18.11.1985 - der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden nachgewiesen wurde. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 

®n
folgt zu kennzeichnen: 

31H/Y/ ....... /D/ ........ BZA 102844/3000/1154/620 
(Herstel- (Name oder 
lungsmo- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr) stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

z 41 



8 

8 . 1 

8.2 

8.3 

z 42 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefah rgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
s chritten werden. 

Fü l lgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 
Salpetersäu re 
Salzsäure 
Ameisensäure 
Natronlauge 
Hypochlorit
lösung 
Monochloracet
aldehyd
lösung 
Thioglykol
säure 
Essigsäure 
Laventin
lösung 
Kalilauge 
Perchlorsäure 
Wasserstoff
p e roxidlösung 
Chromsäure 
Formaldehyd
lösung 
Hydrazin
lösung 
Fluorobor
säure 
Essigsäure
anhydrid 
Chloressig
säure 

1830 
2031 
1789 
1779 
1824 
1791 

1940 
2789 

1814 
1802 

2014 
1755 

2209 

2030 

1775 

1715 

1751 
Titantetra
chloridlösung 1838 
Natr i umsulf
hydratlösung 
Abfallschwe-
felsäure 1832 
Eisentri
chloridlösung -
Bromwasser
stofflösung 1788 
Jodwasser
stofflösung 1787 
Flußsäure *) 1790 
Silicofluor
wasserstoff-
säure 
(Kieselfluor
wasserstoff
säure) 
Phosphorsäure 
Acrylsäure 
Methacryl
säure 
Propionsäure 
Ammoniak
lösung 
Chloracetyl
chlorid 

1778 
1805 
2218 

2531 
1848 

2672 

1752 

98 % 
53 % 
36 % 
85 % 
50 % 
150 
gCl/1 

45 % 

99 % 
5 % 

so % 
so % 

60 % 
30 % 

40 % 

64 % 

so % 

100 % 

50 % 

62 % 

57 % 
60 % 

34 % 
85 % 
100 % 

100 % 
100 % 

15 % 

100 % 

8 1 b) 
8 2 b) 
8 5 b) 
8 32 b) 
8 42 b) 
8 61 c) 

6.1 16 b) 

8 32 b) 
8 32 b) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 
8 42 b) 
8 4 b) 

8 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 
8 

8 
8 
8 

8 
8 

8 

8 

62 b ) 
11 b) 

63 c) 

44 b) 

8 b) 

32 b) 

32 b) 

5 b) 

45 c) 

1 b) 

5 c) 

5 b) 

5 b) 
7 b) 

9 b) 
11 c) 
32 b) 

32 c) 
32 c) 

43 c) 

36 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Reinigungsmittel der Firma: 

Henkel gern. Anlage 1 
Benckiser gern. Anlage 2 
Lever-Industrie gern. Anlage 3 
Chem. Fabr. Dr. Weigert gern. Anlage 4 
woellner-Werke gern. Anlage 5 
Diversey gern. Anlage 6 

Caramba gern. Anlage 7 
Teroson gern. Anlage 8 
Löffler gern. Anlage 9 
Weisehenberg gern. Anlage 10 

9 Der in Nr. 2 genannte Antrags t eller muß nachweis
bar sicherstellen , daß alle Auflagen übe r d i e 
Verwendung der TK demjenigen , der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind . 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart ent&pricht den a llgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen , wi e s i e im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt s ind. 

10 . 2 Ein Wide rruf dieser Zulassung bleibt vorb ehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - u nd Mi t
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materia l p r ü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551 ) ve röf fentlicht. 
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Anlage 1 zum Zulassungsschein Nr. 102 844/31H 

Bezeichnung 

Reinigungsmittel 
der Fa. Henkel 

UN-Nr. 

gern. im BZA Minden 
hinterlegter Rezeptur 

. 2 ti. DEZ. 1955 
Mmden, de~(" ••• "'"''"':" 

{.. duiu! ~ ~, f 
/. 

I -
I 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
z ur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 b) 

Anlage 2 zum Zulassungsschein Nr. 102 844/31H 

Bezeichnung UN-Nr . 

Ätzlaugen 
Hypochloritlösung -
Schwefelsäure 
Salzsäure 

Produkte der Fa. Benckiser 
gern . im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

. 2 0. DEZ. 1985 
~1tnden. den ............ ... 

I 
·-b . f, / ~ L\_ [ ~c-~,, a~.vf-"f I 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 
8 
8 
8 

42 b ) 
61 c) 
1 b) 
5 b ) 

Anlage 3 zum Zulassungsschein Nr. 102 844/31H 

Bezeichnung 

Hypochlorit-Lö
sungen mit max. 
10 % aktivem 
Chlor und max. 
20 % Natriumhy
droxid 

Hypochlorit-Lö
sungen mit max . 
6 % aktivem Chlor 
und max. 30 % Ka
liumhydroxid 

UN-Nr . Konzen
t r ation 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 



Gemisch aus Na
tronlauge und Ka 
lilauge mit einer 
Gesamtalkalität 
von max. 50 % 8 42 b) 

Produkte der Fa. Lever-Industrie GmbH, Mannhe i m 
gern. im BZA Minden 
hi nterlegten Rezepturen 

"l1"ndo. n den 2 0. DEZ. 1985 
,. l,; • ·;··········~ 

;fei'"iuJ ~, , 

Anlage 4 zum Zulassungsschein Nr . 102 844/31H 

Bezeichnung UN- Nr. 

80 % Natron
b l eich lauge 
(150 gCl 2 /l) und 
ma x . 15 % Natr ium
hydr oxid 

50 % Natronbleich
l a uge (150 gC1 2 /l) 
und max. 30 % Kali
umhydroxid 

Ka liumhydroxid, 
15 %, und h öch
stens 1 % amphote
res Tensid 

Natr i umhydroxid 
40 % und h öch stens 
10 % aniongenes 
Tensid 

60 % Schwefel
säure (reine Säu
r e ) und max . 2,5 % 
nicht i onogenes 
Tens i d 

26 % Schwefelsäure 
( re i ne Säure) und 
23 % Phosphorsäure 
( r e i ne Säure) und 
max . 0, 5 % nicht
ionogenes Tensid 

Konzen
tration 

St of f der Anlage 
zur GGVE 

Kla s se Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b ) 

8 42 b) 

8 1 b ) 

8 1 b ) 

Produkte der Fa. Chem .-Fabr. Dr . Weigert , Harnburg 
gern. im BZA Minden 
hinte rlegten Rezepturen 

M• d d· 20. DEZ.l98!; ln en . en1 .......... ~ 
I ' ' I Y/ // ,V ,t{.Ld.J,(,;, ll..f' f "\ 

An l age 5 zum Zulassungssche i n Nr. 102 844/31H 

Bezeichnung UN-Nr. 

ikalin AL 
ikalin AS flüssig -
i k alin CL flüssig -
ikalin CL liquid 
ikalin CR 
ikalin FA flüssig -
ikalin FF chlorit -
ikalin FK 
ikalin FO flüssig -
ikalin FZ 
ikalin STR 
i kalin TA 
ikalin TA 80 
ika lin TA 300 

Konzen
tration 

Stof f der Anlage 
zur GGVE 

Kla s se Ziffer 

8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 61 c) 
8 61 c) 
8 42 b ) 
8 61 c) 
8 42 b) 
8 42 b ) 
8 42 b) 
8 42 b) 

ikalin TA 400 8 
ikalin TA extra 8 
ikalin TF 8 
ikalin VPR 171 8 
ikalin VPR 1060 8 
ikalin VPR 1080 8 
ikalin VPR 1100 8 
ikalin z flüssig 8 
ikalin z flüssig 
HT 8 
ikalin z flüssig 
RO 8 
i ka lin FA sauer 8 
ikalin GL 8 
ikalin GL-D 8 
ikalin GL-S 8 
i kalin Sä ure 8 
ikalin SP 8 
ikalin TS combi 8 
ikalin VPR 550 8 
ikalin VPR 245 8 
ikalin WS 8 
ika lin WS 30 8 
ikalin peracid 8 

Produkte der Fa. Woellner-Werke, Ludwigshafen 
gern . im BZA Minden 
h interlegten Rezepturen 

.,. d d 2 0. Dl:Z. 1985_ 
.~.l n en. c:n ••• .•• ~· · ··· .. 

7 I 

f
. ·Ii ·Y:'(r/ 'K c\ 

>(_~1,;-t,\.,·ciJI.J I -

I 

Anlage 6 zum Zulassungsschein Nr. 102 844/3 1H 

42 b) 
42 b) 
42 b) 
42 b) 
42 b) 
42 b) 
42 b) 
42 b) 

42 b) 

42 b) 
1 b) 
1 b ) 
l b) 
1 b) 
2 b) 
2 b ) 
1 b) 
2 b ) 
1 b ) 
1 b) 
1 b) 

62 b ) 

Bezeichnung UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der An l a ge 
zur GGVE 

Klasse Zif f e r 

Gruppe Divoschaum 
(ätzalkalische , 
ten s idhalt ige Rei
niger) 

Gruppe QED 
( ä t z alkalische, 
komplexbildner
enthaltende 
Reiniger) 

Gruppe Divers ide 
c 30 (mild- und 
ätzalkalische, 
hypochlorithal
tige Reiniger) 

Gruppe Divomil ES 
(salpeters äurehal
tige Reiniger) 

Gruppe Divo WZ 
(schwefelsäure
haltige Reiniger ) -

Gruppe Everite 
(nichtoxidierende , 
starke bis mittel
starke Säuren) 

Gruppe Divozon 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

Produkte der Fa . Diversey, Kirchheimbolanden 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

42 b ) 

42 b) 

42 b ) 

2 b ) 

1 b ) 

5 b) 

62 b ) 

Z43 



Anlage 7 zum 

Bezeichnung 

Salzsaurer 
Reiniger 

Alkalischer 
Reiniger 

Zulassungsschein Nr. 

UN-Nr. Konzen-
tration 

Produkte der Fa. Cararnba Chemie 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

102 844/31H 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 5 b) 

8 42 b) 

Anlage 8 zum Zulassungsschein Nr. 102 844/31H 

Bezeichnung 

GR-Geschirr
reiniger 112 

GR-Geschirr
reiniger 113 

GR-Geschirr
reiniger 114 

GR-Sudhaus
Reiniger GR 143 

UN-Nr. 

Produkte der Fa. Teroson 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

II . d · 2 0. DEZ. 1985 · 1n Gn, 9.-)n •. ............. 
( 

·fc~-.iu .. lk! 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

Anlage 9 zum Zulassungsschein Nr. 102 844/31H 

Bezeichnung 

R 101, Ätzkali
lauge 

R 111, Ätzkali
lauge 

R 115, Ätzkali
lauge 

R 151, Hypochlo
ritlösung 

R 152, Hypochlo
ritlösung 

R 157, Hypochlo
ritlösung 

R 162, Salzsäure 
bis 100 % Salz
säure 24 %ig 

R 165, Schwefel
säure 

R 169, Salpeter
säure 

Z44 

UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 5 b) 

8 1 b) 

8 2 b) 

R 185, Ätzkali-
lauge 

R 186, Ätzkali-
lauge 

Produkte der Fa. Karl Löffler KG, Köln 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

,1. d· d, 2 0. DEZ. 1985 
I' l0 ~n, c0,,, •••••••••a.. 

'( .· 

J.; •/ ~. /) ~-\. 
r~LfW<-~ 

8 42 b) 

8 42 b) 

Anlage 10 zum Zulassungsschein Nr. 102 844/31H 

Bezeichnung UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

Robot-Spezial
reiniger 8 5 b) 

Robot-TR
Reiniger 8 11 c) 

Produkt der Fa. Weisehenberg Nachf. KG, 
Gelsenkirchen-Buer 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10X 844/31H 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumuster entSprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 93 518 vom 06.11.1979, 
1. Nachtrag zum Bericht 93 518 vom 23.07.1981 
und den Berichten 102 367 und 102 368 vom 
18.11.1985 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden 
(Westf) in Verbindung mit den Zeichnungen 
Varitainer VK500 Zg. Nr. 5.027-80.1 der Firma 

Rhein-Conti 
Fußteil Zg. Nr. 12.003-80.2 der Firma 

Rhein-Conti 
Palette Zg. Nr. 5.005-80.1 der Firma 

Rhein-Conti 
Stapelecke Zg. Nr. 12.007-79.1 der Firma 

Rhein-Conti 
Oberteil Zg. Nr. 5.028-80.1 der Firma 

Rhein-Conti 
Tafel Zg. Nr. 5.065-79.3 der Firma 

Rhein-Conti 
einer Bauartprüfung nach den "Technischen Richt
linien für den.Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von Trans
portgefäßen aus Kunststoffen - TRTK 001 - (VKBl. 
Heft 14, 1985, Nr. 147)" unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 102 844/31H der Fa. Rhein-Conti, Kunst
stofftechnik GmbH, 6800 Mannheim 81, vom 20.12.1985. 



Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.07.1986 
'7 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 845/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22.07.1985-· 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.) 

1.7 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

2 Antragsteller 

Fa. Rhein-Conti 
Kunststoff-Technik GmbH, 6800 Mannheim 

3 Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 500 1 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 96 513 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 13.11.1981 einer 
Bauartprüfung nach den "TRTK 001" unterzogen 
worden sind. Bei dem Werkstoff der Gefäße handelt 
es sich jedoch um vernetztes Polyäthylen, natur 
(Slcair-Link 8000, Dichte 0,937 g/cm 3 ) dessen 
Eignung durch Baumusterprüfungen - Berichte 102 
367 und 102 368 vom 18.11.1985 - der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden nachgewiesen wurde. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 

6 

der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 

~Ü'~o:::~:~.~~~~~~~:~~~~: .... BZA 102845/3000/1076/5 78 
~ (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

lungsmo- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr) stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten . 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä ßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zul äs
sig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3. 5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 1 b) 
Salpetersäure 2031 53 % 8 2 b) 
Salzsäure 1789 36 % 8 5 b) 
Ameisensäure 1779 85 % 8 32 b) 
Natronlauge 1824 so % 8 42 b) 
Hypochlorit- 1791 150 8 61 c) 
lösung gCl/1 
Monochloracet-
aldehyd-
lösung 45 % 6.1 16 b) 
Thioglykol-
säure 1940 8 32 b) 
Essigsäure 2789 99 % 8 32 b) 
Laventin- 5 % kein Stoff der 
lösung Anlage zur GGVE 
Kalilauge 1814 so % 8 42 b) 
Perchlorsäure 1802 so % 8 4 b) 
Wasserstoff-
peroxidlösung 2014 60 % 8 62 b) 
Chromsäure 1755 30 % 8 11 b) 
Formaldehyd-
lösung 2209 40 % 8 63 c) 
Hydrazin-
lösung 2030 64 % 8 44 b) 
Fluorobor-
säure 1775 so % 8 8 b) 
Essigsäure-
anhydrid 1715 100 % 8 32 b) 
Chloressig-
säure 1751 8 32 b) 
Titantetra-
chloridlösung 1838 8 5 b) 
Natriumsulf-
hydratlösung 8 45 c) 
Abfallschwe-
felsäure 1832 8 1 b) 
Eisentri-
chloridlösung - so % 8 5 c) 
Bromwasser-
stofflösung 1788 62 % 8 5 b) 

Z45 



9 

10 

Jodwasser-
stofflösung 1787 57 % 8 5 b) 
Flußsäure *) 1790 60 % 8 7 b) 
Silicofluor-
wasserstoff-
säure 
(Kieselfluor-
wasserstoff-
säure) 1778 34 % 8 9 b) 
Phosphorsäure 1805 85 % 8 11 c) 
Acrylsäure 2218 100 % 8 32 b) 
Methacryl-
säure 2531 100 % 8 32 c) 
Propionsäure 1848 100 % 8 32 c) 
Ammoniak-
lösung 2672 15 % 8 43 c) 
Chloracetyl-
chlorid 1752 100 % 8 36 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Reinigungsmittel der Firma: 

Henkel gern. Anlage 1 
Benckiser gern. Anlage 2 
Lever-Industrie gern. Anlage 3 
Chern. Fabr . Dr. Weigert gern. Anlage 4 
Woellner-Werke gern. Anlage 5 
Diversey gern. Anlage 6 
Cararnba gern. Anlage 7 
Teroson gern. Anlage 8 
Löffler gern. Anlage 9 
Weisehenberg gern. Anlage 10 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgerneinen Vor
schriften der UN-Ernpfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.12.1985 
) 

l{t.-;[l ... tr.l 

Anlage 1 zum Zulassungsschein Nr. 102 845/31H 

Bezeichnung 

Reinigungsmittel 
:ler Fa. Henkel 

UN-Nr. 

gern. im BZA Minden 
hinterlegter Rezeptur 

\1· do d~ 2 G. DEZ. 1985 
l 10 ... n. cn .. .........••• 

7 

z 46 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 b) 

Anlage 2 zum Zulassungsschein Nr. 102 845/31H 

Bezeichnung UN-Nr. Konzen- Stoff der Anlage 
tration zur GGVE 

Klasse Ziffer 

Ätzlaugen 8 42 b) 
Hypochloritlösung - 8 61 c) 
Schwefelsäure 8 1 b) 
Salzsäure 8 5 b) 

Produkte der Fa. Ben-:::kiser 
0ern. im BZA Minden 
'linterlegten Rezepturen 

Anlage 3 zum Zulassungsschein Nr. 102 845/31H 

Bezeichnung 

Hypochlorit-Lö
sungen mit rnax. 
10 % ak•.i vern 
Chlor und rnax. 
20 % Natriumhy
droxid 

Hypochlorit-Lö
sungen mit rnax. 
6 % aktivem Chlor 
und rnax. 30 % Ka
liumhydroxid 

Gemisch aus Na
tronlauge und Ka
lilauge mit einer 
Gesarntalkalität 
von rnax. 50 % 

UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b) 

Produkte der Fa. Lever-Industrie GmbH, Mannheim 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Nindcn. dry.~~: .q~?: J~?§. 

VL-J 

Anlage 4 zum Zulassungsschein Nr. 102 845/31H 

Bezeichnung 

80 % Natron
bleichiauge 
(150 gC1 2 /l) und 
rnax. 15 % Natrium
hydroxid 

UN-Nr. 

50 % Natronbleich
lauge (150 gC1 2 /l) 
und rnax. 30 % Kali
umhydroxid 

Kaliumhydroxid, 
15 %, und höch
stens 1 % amphote
res Tensid 

Natriumhydroxid 
40 % und höchstens 
10 % aniongenes 
Tensid 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b) 

8 42 b) 



60 % Schwefel
säure (reine Säu
re) und max. 2,5 % 
nichtionogenes 
Tensid 

26 % Schwefelsäure 
(reine Säure) und 
23 % Phosphorsäure 
(reine Säure) und 
max. 0,5 % nicht
ionogenes Tensid 

8 

8 

1 b) 

1 b) 

Produkte der Fa. Chem.-Fabr. Dr. Weigert, Harnburg 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Anlage 5 zum Zulassungsschein Nr. 102 845/31H 

Bezeichnung UN-Nr. 

ikalin AL 
ikalin AS flüssig -
ikalin CL flüssig -
ikalin CL liquid 
ikalin CR 
ikalin FA flüssig -
ikalin FF chlorit -
ikalin FK 
ikalin FO flüssig -
ikalin FZ 
ikalin STR 
ikalin TA 
ikalin TA 80 
ikalin TA 300 
ikalin TA 400 
ikalin TA extra 
ikalin TF 
ikalin VPR 171 
ikalin VPR 1060 
ikalin VPR 1080 
ikalin VPR 1100 
ikalin z flüssig 
ikalin z flüssig 
HT 
ikalin z flüssig 
RO 
ikalin FA sauer 
ikalin GL 
ikalin GL-D 
ikalin GL-S 
ikalin Säure 
ikalin SP 
ikalin TS combi 
ikalin VPR 550 
ikalin VPR 245 
ikalin WS 
ikalin WS 30 
ikalin peracid 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 61 c) 
8 61 c) 
8 42 b) 
8 61 c) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 
8 1 b) 
8 1 b) 
8 1 b) 
8 1 b) 
8 2 b) 
8 2 b) 
8 1 b) 
8 2 b) 
8 1 b) 
8 1 b) 
8 1 b) 
8 62 b) 

Produkte der Fa. Woellner-Werke, 
gern. im BZA Minden 

Ludwigshafen 

hinterlegten Rezepturen 

u·1nd-n a'on20. DEZ.1985 
•• ,, :.; • lW ~· .......... .... 

( 

Anlage 6 zum Zulassungsschein Nr. 102 845/31H 

Bezeichnung 

Gruppe Divaschaum 
( ätzalkalische, 
tensidhaltige Rei
niger) 

Gruppe QED 
( ätzalkalisehe, 

UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 

komplexbildner
enthaltende 
Reiniger) 

Gruppe Diverside 
C 30 (mild- und 
ätzalkalische, 
hypochlorithal
tige Reiniger) 

Gruppe Divomil ES 
(salpetersäurehal
tige Reiniger) 

Gruppe Divo WZ 
( schwefelsäure
haltige Reiniger) -

Gruppe Everite 
(nichtoxidierende, 
starke bis mittel
starke Säuren) 

Gruppe Divozon 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

42 b) 

42 b) 

2 b) 

1 b) 

5 b) 

62 b) 

Produkte der Fa. Diversey, Kirchheimbolanden 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Anlage 7 zum Zulassungsschein Nr. 102 845/31H 

Bezeichnung 

Salzsaurer 
Reiniger 

Alkalischer 
Reiniger 

UN-Nr. Konzen
tration 

Produkte der Fa. Caramba Chemie 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

· , ·- 2 ü. DEZ. 1985 ~llnd~n. a.n ............ ... 
( 

k - -Jj 'T _.t-,lti •• Ct . 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 5 b) 

8 42 b) 

Anlage 8 zum Zulassungsschein Nr. 102 845/31H 

Bezeichnung 

GR-Geschirr
reiniger 112 

GR-Geschirr
reiniger 113 

GR-Geschirr
reiniger 114 

GR-Sudhaus
Reiniger GR 143 

UN-Nr. 

Produkte der Fa. Teroson 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

z 47 



Anlage 9 zum Zulassungsschein Nr. 102 845/31H 

Bezeichnung 

R 101, Ätzkali
lauge 

R lll, Ätzkali
lauge 

R 115, Ätzkali
lauge 

R 151, Hypochlo
ritlösung 

R 152, Hypochlo
ritlösung 

R 157, Hypochlo
ritlösung 

R 162, Salzsäure 
bis 100 % Salz
säure 24 %ig 

R 165 , Schwefel
säure 

R 169, Salpeter
säure 

R 185, Ätzkali
lauge 

R 186, Ätzkali
lauge 

UN-Nr. Konzen
tration 

Produkte der Fa. Karl Löffler KG, Köln 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

. 2 G. DEZ. 1985 
Nmden,den ......... . .. ... 

•7 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 5 b) 

8 l b) 

8 2 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 

Anlage 10 zum Zulassungsschein Nr. 102 845/31H 

Bezeichnung 

Robot-Spezial
reiniger 

Robot-TR
Reiniger 

UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 5 b) 

8 11 c) 

Produkt der Fa . Weisehenberg 
Gelsenkirchen-Buer 

Nachf. KG, 

gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

M• d . 2 U. DEZ. 1985 1n en. oen ............. .. 
·I 
( 

t ' - ,) 
·r(-t.: t:.-t" ., c'J 
I • 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 846/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

Z48 

1 Rechtsgrundlagen 

1 . 1 ·Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1 . 2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II .zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.) 

1.7 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -

2 

3 

4 

(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

Antragsteller 

Fa. Rhein-Conti 
Kunststoff-Technik GmbH, 6800 Mannheim 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 500 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 97 582 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.08.1982 und 1. 
Nachtrag zum Bericht 97 582 vom 04.09.1985 einer 
Bauartprüfung nach den "TRTK 001" unterzogen 
worden sind. Bei dem Werkstoff der Gefäße handelt 
es sich jedoch um vernetztes Polyäthylen, na t ur 
(Slcair-Link 8000, Dichte 0,937 g/cm3) dessen 
Eignung durch Baumusterprüfungen - Berichte 102 
367 und 102 368 vom 18.11.1985 - der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden nachgewiesen wurde. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

Iu 
\ ,-, j31H/Y/ .....•.. /D/ ........ BZA 102846/3000/983/528 
'-..:.;...- (Herstel- (Name oder 

lungsmo- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr) stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 



Das mit den Antragsunterlage n eingereichte Quali
tätssicherungspro gramm ist dabei einzuhalten . 

8 Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entspre chend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter ve rwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS / GGVE)solche TK zuläs
sig sind . 

8.2 

8 . 3 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihre s bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemä ß Nr. 3.5 d e r "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Sto ff d e r Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. t ration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 1 b) 
Salpetersäure 2031 5 3 % 8 2 b) 
Salzsäure 1789 3 6 % 8 5 b) 
Ameisensäure 1779 8 5 % 8 3 2 b) 
Natronlauge 1824 so % 8 42 b) 
Hypochlor i t- 1791 150 8 61 c) 
lösung gCl/1 
Monochloracet-
aldehyd-
lösung 45 % 6 .1 16 b) 
Thioglykol-
säure 1940 8 32 b) 
Essigsäure 2789 99 % 8 32 b) 
Laventin- 5 % kein Stoff der 
lösung Anlage zur GGVE 
Kalilauge 1814 so % 8 42 b) 
Perchlorsäure 1802 so % 8 4 b) 
Wasserstoff-
peroxidlösung 2014 60 % 8 62 b) 
Chromsäure 1755 30 % 8 11 b) 
Formaldehyd-
lösung 2209 40 % 8 63 c) 
Hydrazin-
lösung 2030 64 % 8 44 b) 
Fluorobor-
säure 1775 so % 8 8 b) 
Essigsäure-
anhydrid 1715 100 % 8 32 b) 
Chloressig-
säure 1751 8 32 b) 
Titantetra-
chlor idlösung 1838 8 5 b) 
Natriumsulf-
hydratlösung 8 45 c) 
Abfallschwe-
felsäure 1832 8 1 b) 
Eisentri-
chloridlösung - so % 8 5 c) 
Bromwasser-
stofflösung '1788 62 % 8 5 b) 
Jodwasser-
stofflösung 1787 57 % 8 5 b) 
Flußsäure *) 1790 60 % 8 7 b) 
Silicofluor-
wasserstoff-
säure 
(Kieselfluor-
wasserstoff-
säure) 1778 34 % 8 9 b) 
Phosphorsäure 1805 85 % 8 11 c) 
Acrylsäure 2218 100 % 8 32 b) 
Methacryl-
säure 2531 100 % 8 32 c) 
Propionsäure 1848 100 % 8 32 c) 
Ammoniak-
lösung 2672 15 % 8 43 c) 
Chloracetyl-
chlorid 1752 100 % 8 36 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung . 

Reinigungsmittel der Firma : 

Henkel gern. Anlage 1 
Benckiser gern. Anlage 2 
Lever-Industrie gern. Anlage 3 

Chem . Fabr. Dr . Weigert gern. Anlage 4 
Woellner-We rke gern. An l a g e 5 
Diverse y gern. An l age 6 
Caramba gern. An l a ge 7 
Teroson gern. Anlage 8 
Löffler gern. Anla ge 9 
Weisehenberg gern . Anlage 10 

9 Der i n Nr . 2 genannt e Antragst e ller muß nachweis
bar siche rstellen , daß all e Auflagen über die 
Verwend u ng der TK demjenigen, der die TK für Ge
f ahrgut e i n s etzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10 .1 Die Bauar t entspr i cht den allgemeinen Vor
schriften de r UN- Empfehlungen, wie sie im Kapi 
t e l 16.1 f ür al l e Typen von Großverpackungen 
f estgelegt si n d . 

1 0 . 2 Ein Wide r ruf diese r Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

1 0.3 Diese r Zulassungsschein wird im "Amts- und Hi t
t e i l ungsb l att de r Bu ndesanstalt für Materialprü
f ung, Be r lin" (IS SN 03 4 0-7551 ) ve r öffentlicht . 

4950 Hi '!<l"en, 20 .1 2 . 1985 

I . 
' ·.p[ L.c .!.c. . t•.( '('1 

( 

Anlage 1 z um Zu lassungssch ein Nr. 102 846/31H 

Bezeichnung 

Reinigungsmittel 
der Fa . He nkel 

UN-Nr. 

gern . im BZA Minden 
hinterlegt e r Rezeptu r 

t~· d d 2 G. DEZ. 1385 ·lln en. an ............ .... 
'7 

f(r(f-~, , fti/ ~L-t 

Konzen
t r a t ion 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 b) 

Anlage 2 zum Zulassungs schein Nr. 102 846/3 1H 

Bezeichnung UN-Nr. 

Ät z laugen 
Hypochloritlö sung -
Schwefels ä ure 
Salzsäure 

Produkte der Fa. Benckiser 
gern. im BZA Mi nden 
hinterlegten Rezepture n 

Konzen
t r a t ion 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffe r 

8 
8 
8 
8 

42 b) 
61 c) 
1 b) 
5 b) 

Z49 



Anlage 3 zum Zulassungsschein Nr. 102 846/31H 

Bezeichnung 

Hypochlorit-Lö
sungen mit rnax. 
10 % aktivem 
Chlor und rnax . 
20 % Natriumhy
droxid 

Hypochlorit-Lö
sungen mit rnax. 
6 % aktivem Chlor 
und rnax . 30 % Ka
liumhydroxid 

Gemisch aus Na
tronlauge und Ka
lilauge mit einer 
Gesarntalkalität 
von rnax. 50 % 

UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b) 

Produkte der Fa. Lever-Industrie GmbH, Mannheim 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Anlage 4 zum Zulassungsschein Nr. 102 846/31H 

Bezeichnung 

80 % Natron
bleichlauge 
(150 gCl 2 /l) und 
rnax. 15 % Natrium
hydroxid 

UN-Nr. 

50 % Natronbleich
lauge (150 gCl 2 /l) 
und rnax. 30 % Kali
umhydroxid 

Kaliumhydroxid, 
15 %, und höch
stens l % amphote
res Tensid 

Natriumhydroxid 
40 % und höchstens 
10 % aniongenes 
Tensid 

60 % Schwefel
säure (reine Säu
re) und rnax. 2,5 % 
nichtionogenes 
Tensid 

26 % Schwefelsäure 
(reine Säure) und 
23 % Phosphorsäure 
(reine Säure) und 
rnax. 0,5 % nicht
ionogenes Tensid 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 l b) 

8 l b) 

Produkte der Fa. Chern.-Fabr. Dr. Weigert, Harnburg 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

. 2 ü. DEZ, 1S85 
Htndan. den ............ ... 

7 ' ,,.. 
ft~- . ~Lc.Jv ~' 

Z50 

Anlage 5 zum Zulassungsschein Nr. 102 846/31H 

Bezeichnung 

ikalin AL 
ikalin AS flüssig 
ikalin CL flüssig 
ikalin CL liquid 
ikalin CR 
ikalin FA flüssig 
ikalin FF chlorit 
ikalin FK 
ikalin FO flüssig 
ikalin FZ 
ikalin STR 
ikalin TA 
ikalin TA 80 
ikalin TA 300 
ikalin TA 400 
ikalin TA extra 
ikalin TF 
ikalin VPR 171 
ikalin VPR 1060 
ikalin VPR 1080 
ikalin VPR 1100 
ikalin z flüssig 
ikalin z flüssig 
HT 
ikalin z flüssig 
RO 
ikalin FA sauer 
ikalin GL 
ikalin GL-D 
ikalin GL-S 
ikalin Säure 
ikalin SP 
ikalin TS cornbi 
ikalin VPR 550 
ikalin VPR 245 
ikalin WS 
ikalin WS 30 
ikalin peracid 

UN-Nr. 

-
-

-
-

-

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 61 c) 
8 61 c) 
8 42 b) 
8 61 c) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 
8 l b) 
8 l b) 
8 l b) 
8 l b) 
8 2 b) 
8 2 b) 
8 l b) 
8 2 b) 
8 l b) 
8 l b) 
8 l b) 
8 62 b) 

Produkte der Fa. Woellner-Werke, Ludwigshafen 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

M. d . 2 0. DEZ. 1885 1n en,d .. n .............. 
? -· 1 

f(cJLL .• t<J ~4 

Anlage 6 zum Zulassungsschein Nr. 

Bezeichnung UN-Nr. 

Gruppe Divoschaurn 
( ätzalkalische, 
tensidhaltige Rei
niger) 

Gruppe QED 
(ätzalkalische, 
komplexbildner
enthaltende 
Reiniger) 

Gruppe Diverside 
C 30 (mild- und 
ätzalkalische, 
hypochlorithal
tige Reiniger) 

Gruppe Divornil ES 
(salpetersäurehal
tige Reiniger) 

Gruppe Divo WZ 
( schwefelsäure
haltige Reiniger) -

Gruppe Everite 
(nichtoxidierende, 
starke bis mittel
starke Säuren) 

Konzen
tration 

102 846/31H 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 2 b) 

8 l b) 

8 5 b) 



Gruppe Di vozon 8 62 b) 

Produkte der Fa. Diversey, Kirchheirnbolanden 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

t1. d d. 2 Ii. DEZ. 1985 · ln en, un •. ............ 
? rl I 1 lp,_ ,r:a~ J-Cv .• c'l{, T""' 

Anlage 7 zum Zulassungsschein Nr. 102 846/31H 

Bezeichnung 

Salzsaurer 
Reiniger 

Alkalischer 
Reiniger 

UN-Nr . Konzen
tration 

Produkte der Fa. Cararnba Chemie 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

M. d 2 ü. DEZ. 1985 
10 en, dr;n

7 
.......... ..., 

f '"'1 I 
' 1 ' ; I !. I i,. il;lv•:-A).J ~ 

I 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 5 b) 

8 42 b) 

Anlage 8 zum Zulassungsschein Nr. 102 846/31H 

Bezeichnung UN-Nr. 

GR-Geschirr
reiniger 112 

GR-Geschirr
reiniger 113 

GR-Geschirr
reiniger 114 

GR-Sudhaus
Reiniger GR 143 

Produkte der Fa. Teroson 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

. 2 ü. llEZ. 1985 
Mlnden, den •• ••••••••••" 

1 
f~' f;L.o_.~.UJ ' ~. 

Konzen- Stoff der Anlage 
tration zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

Anlage 9 zum Zulassungsschein Nr . 102 846/31H 

Bezeichnung UN-Nr. Konzen- Stoff der Anlage 
tration zur GGVE 

Klasse Ziffer 

R 101, Ätzkali-
lauge 8 42 b) 

R 111, Ätzkali-
lauge 8 42 b) 

R 115, Ätzkali-
lauge 8 42 b) 

R 151, Hypochlo-
c) ritlösung 8 61 

R 152, Hypochlo-
c) ritlösung 8 61 

R 157, Hypochlo-
c) ritlösung 8 61 

R 162, Salzsäure 
bis 100 % Salz-
säure 24 %ig 

R 165, Schwefel-
säure 

R 169, Salpeter-
säure 

R 185, Ätzkali-
lauge 

R 186, Ätzkali-
lauge 

Produkte der Fa. Karl Löffler KG, Köln 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

8 

8 

8 

8 

8 

Anlage 10 zum Zulassungsschein Nr. 102 84 6 / 31H 

5 b) 

l b ) 

2 b) 

42 b ) 

42 b) 

Bezeichnung UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Zi f fe r 

Robot-Spezial
reiniger 

Robot-TR
Reiniger 

Produkt der Fa. Weisehenberg Nachf. KG, 
Gelsenkirchen-Buer 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

8 5 b) 

8 11 c) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 847/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter rni t Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr . 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vorn 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S . 1550 ff . ) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vorn 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vorn 30.07.1985) 

z 51 



1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vorn 22.07.1985 

1.6 

1.7 

1.8 

2 

3 

4 

5 

(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vorn 30.07.1985) 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahrneverordnung vorn 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.) 

Straßen-Gefahrgutausnahrneverordnung vorn 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

Antragsteller 

Fa. Rhein-Conti 
Kunststoff-Technik GmbH, 6800 Mannheim 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kurststoff - TK -

Nennvolurnen: 500 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 99 778 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 06.03.1985 einer 
Bauartprüfung nach den "TRTK 001" unterzogen 
worden sind. Bei dem Werkstoff der Gefäße handelt 
es sich um vernetztes Polyäthylen, natur (Slcair
Link 8000, Dichte 0,937 g/crn 3 ) dessen Eignung 
durch Baumusterprüfungen - Berichte 102 367 und 
102 368 vorn 18.11.1985 - der Bundesbahn-Versuchs
anstalt Minden nachgewiesen wurde. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

(-- ~~), 31H/Y/ ........ /D/ ........ BZA 102847/3000/977/525 
'-·-- (Herstel- (Name oder 

lungsrno- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr) stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3. 5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 
Salpetersäure 
Salzsäure 
Ameisensäure 
Natronlauge 
Hypochlorit
lösung 
Monochloracet
aldehyd-
lösung 
Thioglykol
säure 
Essigsäure 
Laventin-
lösung 
Kalilauge 
Perchlorsäure 
Wasserstoff
peroxidlösung 
Chromsäure 
Formaldehyd
lösung 
Hydrazin
lösung 
Fluorobor-

1830 
2031 
1789 
1779 
1824 
1791 

1940 
2789 

1814 
1802 

2014 
1755 

2209 

2030 

säure 1775 
Essigsäure-
anhydrid 1715 
Chloressig-
säure 1751 
Titantetra
chloridlösung 1838 
Natriurnsulf
hydratlösung 
Abfallschwe-
felsäure 1832 
Eisentri
chloridlösung -
Bromwasser
stofflösung 1788 
Jodwasser
stofflösung 1787 
Flußsäure *) 1790 
Silicofluor
wasserstoff-
säure 
(Kieselfluor
wasserstoff
säure) 
Phosphorsäure 
Acrylsi;iure 
Methacryl
säure 
Propionsäure 
Ammoniak
lösung 
Chloracetyl
chlorid 

1778 
180~ 

2218 

2531 
1848 

2672 

1752 

98 % 
53 % 
36 % 
85 % 
50 % 
150 
gCl/1 

45 % 

99 % 
5 % 

50 % 
50 % 

60 % 
30 % 

40 % 

64 % 

50 % 

100 % 

50 % 

62 % 

57 % 
60 % 

34 % 
85 % 
100 % 

100 % 
100 % 

15 % 

100 % 

8 1 b) 
8 2 b) 
8 5 b) 
8 32 b) 
8 42 b) 
8 61 c) 

6.1 16 b) 

8 32 b) 
8 32 b) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 
8 42 b) 
8 4 b) 

8 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 
8 

8 
8 
8 

8 
8 

8 

8 

62 b) 
11 b) 

63 c) 

44 b) 

8 b) 

32 b) 

32 b) 

5 b) 

45 c) 

1 b) 

5 c) 

5 b) 

5 b) 
7 b) 

9 b) 
11 c) 
32 b) 

32 c) 
32 c) 

43 c) 

36 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre 'ab dem Datum der Herstellung. 

Reinigungsmittel der Firma: 

Henkel gern. Anlage 1 
Benckiser gern. Anlage 2 
Lever-Industrie gern. Anlage 3 
Chern. Fabr. Dr. Weigert gern. Anlage 4 
Woellner-Werke gern. Anlage 5 
Diversey gern. Anlage 6 
Cararnba gern. Anlage 7 
Teroson gem. Anlage 8 
Löffler gern. Anlage 9 
Weisehenberg gern. Anlage 10 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgerneinen Vor
schriften der UN-Ernpfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.L für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 



10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 20.12 . 1985 

"? ,.f J , (o.,c:L. tl.{ 

Anlage l zum Zulassungsschein Nr. 102 847/31H 

Bezeichnung 

Reinigungsmittel 
der Fa. Henkel 

UN-Nr. 

gern. im BZA Minden 
hinterlegter Rezeptur 

• d 2 G. DEZ. 1985 
~1lnden. en .............. _. 

? 
' '; / I . rr:qi._i .... t<..t f 

·1 .·1 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 b) 

Anlage 2 zum Zulassungsschein Nr. 102 847/31H 

Bezeichnung UN-Nr. 

Ätzlaugen 
Hypochloritlösung -
Schwefelsäure 
Salzsäure 

Produkte der Fa. Benckiser 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

. , 2 ü. OEZ. 1985 ~1m den. den ........•••••• 
'7 i 

I .· . .· f ·i t' ...Zt.., 
''f.{t, U-, .. [ t I 

' 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 
8 
8 
8 

42 b) 
61 c) 
l b) 
5 b) 

Anlage 3 zum Zulassungsschein Nr. 102 847/31H 

Bezeichnung 

Hypochlorit-Lö
sungen mit max. 
10 % aktivem 
Chlor und max. 
20 % Natriumhy
droxid 

Hypochlorit-Lö
sungen mit max. 
6 % aktivem Chlor 
und max. 30 % Ka
liumhydroxid 

Gemisch aus Na
tronlauge und Ka
lilauge mit einer 
Gesamtalkalität 
von max. 50 % 

UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b) 

Produkte der Fa. Lever-Industrie GmbH, Mannheim 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

•
1
. . . 2 o. ot:.z. JSss ,. ~ncE:n. uon ... .......... ..... 

( 

ft~~~t ... l.J 

Anlage 4 zum Zu las s ungsschein Nr . 102 847/31H 

Bezeichnung 

80 % Natron
bleichiauge 
(150 gC1 2 /l) und 
max. 15 % Natrium
hydroxid 

UN- Nr. 

50 % Natronbleich
lauge (150 gCl 2 / l) 
und max. 30 % Kali
umhydroxid 

Kaliumhydro xid, 
15 %, und höch
stens l % amphote
res Tensid 

Natriumhydroxid 
40 % und höchs tens 
10 % aniongenes 
Tensid 

60 % Schwefel
säure (reine Sä u
re) und max . 2 , 5 % 
nichtionoge nes 
Tensid 

26 % Schwefelsäure 
(reine Säure) und 
23 % Phosphorsäure 
(reine Säure) und 
max. 0,5 % nicht
ionogenes Tensid 

Kon zen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 1 b) 

8 l b) 

Produkte der Fa. Chem.-Fab r . Dr . Weigert, Harnburg 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

'

_.. d d 2 C. DEZ. 1985 -,tn cn. /1 ......... .. ... . 
. I 

.f{ttf_, Lc.('J \-·\ 

Anlage 5 zum Zulassungssche i n Nr. 102 847/31H 

Bezeichnung UN-Nr . Konzen- St off der Anlage 
t rat ion z ur GGVE 

Kl asse Ziffer 

ikalin AL 8 42 b) 
ikalin AS flüssig - 8 42 b) 
ikalin CL flüssig - 8 42 b) 
ikalin CL liquid 8 42 b) 
ikalin CR 8 42 b) 
ikalin FA flüssig - 8 42 b) 
ikalin FF chlorit - 8 61 c) 
ikalin FK 8 61 c) 
ikalin FO flüssig - 8 42 b) 
ikalin FZ 8 61 c) 
ikalin STR 8 42 b) 
ikalin TA 8 42 b) 
ikalin TA 80 8 42 b) 
ikalin TA 300 8 42 b) 
ikalin TA 400 8 42 b) 
ikalin TA extra 8 42 b) 
ikalin TF 8 42 b) 
ikalin VPR 171 8 42 b) 
ikalin VPR 1060 8 42 b) 
ikalin VPR 1080 8 42 b) 
ikalin VPR 1100 8 42 b) 
ikalin z flüssig 8 42 b) 
ikalin z flüssig 
HT 8 42 b) 
ikalin z flüssig 
RO 8 42 b) 
ikalin FA sauer 8 l b) 
ikalin GL 8 1 b) 
ikalin GL-D 8 l b) 
ikalin GL-S 8 1 b) 
ikalin Säure 8 2 b) 
ikalin SP 8 2 b) 
ikalin TS combi 8 1 b) 
ikalin VPR 550 8 2 b) 
ikalin VPR 245 8 1 b) 
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ikal n WS 
ikal n WS 30 
ikal n peracid 

8 
8 
8 

1 b) 
1 b) 

62 b) 

Produkte der Fa. Woellner-Werke, Ludwigshafen 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Anlage 6 zum Zulassungsschein Nr. 102 847/31H 

Bezeichnung 

Gruppe Divaschaum 
(ätzalkalische, 
tensidhaltige Rei
niger) 

Gruppe QED 
(ätzalkalische, 
komplexbildner
enthaltende 
Reiniger) 

Gruppe Diverside 
C 30 (mild- und 
ätzalkalische, 
hypochlorithal
tige Reiniger) 

UN-Nr. 

Gruppe Divomil ES 
(salpetersäurehal
tige Reiniger) 

Gruppe Divo WZ 
(schwefelsäure
haltige Reiniger) -

Gruppe Everite 
(nichtoxidierende, 
starke bis mittel
starke Säuren) 

Gruppe Divozon 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

42 b) 

42 b) 

42 b) 

2 b) 

l b) 

5 b) 

62 b) 

Produkte der Fa. Diversey, Kirchheimbolanden 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

. . 2 G. UEZ. 1985 
~1mdcn, Gen ............... . 

7 

Anlage 7 zum Zulassungsschein Nr. 102 847/31H 

Bezeichnung 

Salzsaurer 
Reiniger 

Alkalischer 
Reiniger 

UN-Nr. Konzen
tration 

Produkte der Fa. Caramba Chemie 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

u· d d 2 0 nn 1qcu:: ,.,tn en. en ... :.\1;-n·.\HJ.W 
'7 

f . · I' I !". 
'f-'1,'.,;,_ t ".,{,"' f'-·l 

·I 
' 
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Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 5 b) 

8 42 b) 

Anlage 8 zum Zulassungsschein Nr. 102 847/31H 

Bezeichnung 

GR-Geschirr
reiniger 112 

GR-Geschirr
reiniger 113 

GR-Geschirr
reiniger 114 

GR-Sudhaus
R€iniger GR 143 

UN-Nr. 

Produkte der Fa. Teroson 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

,1• d- . 2 0. DEZ. 1985 ,. m .n. afJ'' ......••.• ,.. 

/ - 1, 
.(t..c,LL, .. tt..f '\'{..1 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

Anlage 9 zum Zulassungsschein Nr. 102 847/31H 

Bezeichn·mg 

R 101, Ätzkali
lauge 

R 111, Ätzkali
lauge 

R 115, Ätzkali
lauge 

R 151, Hypochlo
ritlösung 

R 152, Hypochlo
ritlösung 

R 157, Hypochlo
ritlösung 

R 162, Salzsäure 
bis 100 % Salz
säure 24 %ig 

R 165, Schwefel
säure 

R 169, Salpeter
säure 

R 185, Ätzkali
lauge 

R 186, Ätzkali
lauge 

UN-Nr. Konzen
tration 

Produkte der Fa. Karl Löffler KG, Köln 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 5 b) 

8 l b) 

8 2 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 



Anlage 10 zum Zulassungsschein Nr. 102 847/31H 

Bezeichnung UN-Nr . Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

Robot-Spezial
reiniger 

Robot-TR
Reiniger 

Produkt der Fa. Weisehenberg Nachf. KG, 
Gelsenkirchen-Buer 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Hinden cien 2 Ü. DEZ. 1985 . '7 ............ _ 
Ir 
yr., 

8 5 b) 

8 ll c) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 848/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07 . 1985) 

1.6 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 -Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S. 1651 ff.) 

1.7 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25 . 09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

2 Antragsteller 

Fa. Rhein-Conti 
Kunststoff-Technik GmbH, 6800 Mannheim 

3 Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -
Nennvolumen: 500 1 

4 

5 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 99 779 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06.03.1985 einer 
Bauartprüfung nach den "TRTK 001" unterzogen 
worden sind. Bei dem Werkstoff der Gefäße handelt 
es sich jedoch um vernetztes Polyäthylen, natur 
(Slcair-Link 8000, Dichte 0,937 g/cm 3 ) dessen 
Eignung durch Baumusterprüfungen - Berichte 
102 367 und 102 368 vom 18.11.1985 - der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden nachgewiesen wurde. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen : 

/(J , 
{ U l 31H/Y/ ........ /D/ .......• BZA 102848/3000/977/525 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsmo- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr) stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3. 5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 b) 
Salpetersäure 2031 53 % 8 2 b) 
Salzsäure 1789 36 % 8 5 b) 
Ameisensäure 1779 85 % 8 32 b) 
Natronlauge 1824 50 % 8 42 b) 
Hypochlorit- 1791 150 8 61 c) 
lösung gCl/1 
Monochloracet-
aldehyd-
lösung 45 % 6.1 16 b) 
Thioglykol-
säure 1940 8 32 b) 
Essigsäure 2789 99 % 8 32 b) 
Laventin- 5 % kein Stoff der 
lösung Anlage zur GGVE 
Kalilauge 1814 50 % 8 42 b) 
Perchlorsäure 1802 50 % 8 4 b) 
Wasserstoff-
peroxidlösung 2014 60 % 8 62 b) 
Chromsäure 1755 30 % 8 11 b) 
Formaldehyd-
lösung 2209 40 % 8 63 c) 
Hydrazin-
lösung 2030 64 % 8 44 b) 
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Fluorobor-
8 8 b) 

säure 1775 50 % 

Essigsäure-
100 % 8 32 b) 

anhydrid 1715 
Chloressig-

8 32 b) 
säure 1751 

Titantetra-
chloridlösung 1838 8 5 b) 
Natriumsulf-
hydratlösung 8 45 c) 
Abfallschwe-
felsäure 1832 8 1 b) 
Eisentri-
chloridlösung - 50 % 8 5 c) 
Bromwasser-
Stofflösung 1 1788 62 % 8 5 b) 
Jodwasser-
Stofflösung 1787 57 % 8 5 b) 
Flußsäure *) 1790 60 % 8 7 b) 
Silicofluor-
wasserstoff-
säure 
(Kieselfluor-
wasserstoff-
säure) 1778 3~ % 8 9 b) 
Phosphorsäure 1805 85 % 8 11 c) 
Acrylsäure 2218 100 % 8 32 b) 
Methacryl-
säure 2531 100 % 8 32 c) 
Propionsäure 1848 100 % 8 32 c) 
Ammoniak-
lösung 2672 15 % 8 43 c) 
Chloracetyl-
chlorid 1752 100 % 8 36 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Reinigungsmittel der Firma: 

Henkel gern. Anlage 1 
Benckiser gern. Anlage 2 
Lever-Industrie gern. Anlage 3 
Chem. Fabr. Dr. Weigert gern. Anlage 4 
Woellner-Werke gern. Anlage 5 
Diversey gern. Anlage 6 
Caramba gern. Anlage 7 
Teroson gern . Anlage 8 
Löffler gern. Anlage 9 
Weisehenberg gern. Anlage 10 

Blatt 5 zum Zulassungsschein Nr. 102 848/31H 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mi~en, 20.12.1985 
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I 

""' 1 ! ' 

Anlage 1 zum Zulassungsschein Nr. 102 848/31H 

Bezeichnung 

Reinigungsmittel 
der Fa. Henkel 

UN-Nr. 

gern. im BZA Minden 
hinterlegter Rezeptur 

. 2 D. DEZ. 1985 Nmden, den ............ ... 

'? ! 

lt.,L-L••-t'i {t1 \ 

z 56 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 b) 

Anlage 2 zum Zulassungsschein Nr. 102 848/31H 

Bezeichnung UN-Nr. 

Ätzlaugen 
Hypochloritlösung -
Schwefelsäure 
Salzsäure 

Produkte der Fa. Benckiser 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

~1 • d 2 Ü. DP 1Q85 •·in en, den ...... :-:-:.;-._ 
? 

'I'(L, ((,_,._{i .. / 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 
8 
8 
8 

42 b) 
61 c) 
1 b) 
5 b) 

Anlage 3 zum Zulassungsschein Nr. 102 848/31H 

Bezeichnung 

Hypochlorit-Lö
sungen mit max. 
10 % aktivem 
Chlor und max. 
20 % Natriumhy
droxid 

Hypochlorit-Lö
sungen mit max. 
6 % aktivem Chlor 
und max. 30 % Ka
liumhydroxid 

Gemisch aus Na
tronlauge und Ka
lilauge mit einer 
Gesamtalkalität 
von max. 50 % 

UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b) 

Produkte der Fa. Lever-Industrie GmbH, Mannheim 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

'1' d don 2 Ü. L'tl. 1985 a·ln en. ti ............ .. 

'7 I 

"J ft ., .lc\-/ (/,~,V~ 
Anlage 4 zum Zulassungsschein Nr. 102 848/31H 

Bezeichnung 

80 % Natron
bleichiauge 
(150 gC1 2 /ll und 
max. 15 % Natrium
hydroxid 

UN-Nr. 

50 % Natronbleich
lauge (150 gC1 2 /l) 
und max. 30 % Kali
umhydroxid 

Kaliumhydroxid, 
15 %, und höch
stens l % amphote
res Tensid 

Natriumhydroxid 
40 % und höchstens 
10 % aniongenes 
Tensid 

60 % Schwefel
säure (reine Säu
re) und max. 2,5 % 
nichtionogenes 
Tensid 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 1 b) 



26 % Schwefelsäure 
(reine Säure) und 
23 % Phosphorsäure 
(reine Säure) und 
rnax. 0,5 % nicht
ionogenes Tensid 8 1 b) 

Produkte der Fa. Chern.-Fabr. Dr. Weigert, Harnburg 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

•. 1• d d 20. DEZ. 1S85 
•• 10 en. en ... ........... ..-

,·? 
I f-i<-rÜ~_.Jt.l 

I 
'« ,, 

Anlage 5 zum Zulassungsschein Nr. 102 848/31H 

Bezeichnung UN-Nr. 

ikalin AL 
ikalin AS flüssig -
ikalin CL flüssig -
ikalin CL liquid 
ikalin CR 
ikalin FA flüssig -
ikalin FF chlorit -
ikalin FK 
ikalin FO flüssig -
ikalin FZ 
ikalin STR 
ikalin TA 
ikalin TA 80 
ikalin TA 300 
ikalin TA 400 
ikalin TA extra 
ikalin TF 
ikalin VPR 171 
ikalin VPR 1060 
ikalin VPR 1080 
ikalin VPR 1100 
ikalin z flüssig 
ikalin z flüssig 
HT 
ikalin z flüssig 
RO 
ikalin FA sauer 
ikalin GL 
ikalin GL-D 
ikalin GL-S 
ikalin Säure 
ikalin SP 
ikalin TS cornbi 
ikalin VPR 550 
ikalin VPR 245 
ika l in WS 
ikalin WS 30 
ikalin peracid 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 61 c) 
8 61 c) 
8 42 b) 
8 61 c) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 
8 l b) 
8 l b) 
8 l b) 
8 l b) 
8 2 b) 
8 2 b) 
8 l b) 
8 2 b) 
8 l b) 
8 l b) 
8 1 b) 
8 62 b) 

Produkte der Fa. Woellner-Werke, Ludwigshafen 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

· . 2 0. DEZ. 1985 
Mmden. dE.( .... ........ .. 

J. .·J;/!r 
.J'iitd:.'..-t"f'l \.<. l'. 

'( 

Anlage 6 zum Zulassungsschein Nr. 102 848/31H 

Bezeichnung 

Gruppe Divaschaum 
(ätzalkalische, 
tensidhaltige Rei
niger) 

Gruppe QED 
(ätzalkalische, 
komplexbildner
enthaltende 
Reiniger) 

UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 

8 42 b) 

Gruppe Diverside 
C 30 (mild- und 
ätzalkalische, 
hypochlorithal
tige Reiniger) 

Gruppe Divornil ES 
(salpetersäurehal
tige Reiniger) 

Gruppe Diva WZ 
(schwefelsäure
haltige Reiniger) -

Gruppe Everite 
(nichtoxidierende, 
starke bis mittel
starke Säuren) 

Gruppe Divazen 

8 

8 

8 

8 

8 

42 b) 

2 b) 

l b) 

5 b) 

62 b) 

Produkte der Fa. Diverse y, Kirchh eirnbolanden 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

M. 2 0. DEZ. 1985 
1nden. ~············~ 

( I I 

~{~(t,:(c.u.f 

Anlage 7 zum Zulassungsschei n Nr . 102 848/3 1H 

Bezeichnung 

Salzsaurer 
Reiniger 

Alkalischer 
Reiniger 

UN-Nr. Konze n
tration 

Produkte der Fa. Cararnba Chemi e 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

. . 2 0. DEZ. 1985 
~1mdcn, den ............ ... 

1 
. .}x ,; I) 1 _;:_, ,;·'"(""' • 

Sto ff der Anlage 
zu r GGVE 

Kl asse Ziffer 

8 5 b) 

8 42 b) 

Anlage 8 zum Zulassungsschein Nr. 10 2 848/31H 

Bezeichnung 

GR-Geschirr
reiniger 112 

GR-Geschirr
reiniger 113 

GR-Geschirr
reiniger 1l4 

GR-Sudhaus
Reiniger GR 143 

UN-Nr . 

Produkte der Fa. Teroson 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

M' d 2 0. DEZ. 1985 in en,de., ........... ... 

Konzen
tration 

Stof f der An lage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

z 57 



Anlage 9 zum Zulassungsschein Nr. 102 848/31H 

Bezeichnung UN-Nr. Konzen-
tration 

R 101, Ätzkali-
lauge 

R 111, Ätzkali-
lauge 

R 115, Ätzkali-
lauge 

R 151, Hypochlo-
ritlösung 

R 152, Hypochlo-
ritlösung 

R 157. Hypochlo-
ritlösung 

R 162, Salzsäure 
bis 100 % Salz-
säure 24 %ig 

R 165, Schwefel-
säure 

R 169, Salpeter-
säure 

R 185, Ätzkali-
lauge 

R 186, Ätzkali-
lauge 

Produkte der Fa. Karl Löffler KG, Köln 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

,1. d ~ 2 0. DEZ. 1985 
•• 10 en, . ( n .... ........ ~ 

ft";(L._,j;,f \.. " 

I 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 5 b) 

8 1 b) 

8 2 b) 

8 42 b) 

8 42 b) 

Anlage 10 zum Zulassungsschein Nr. 102 848/31H 

Bezeichnung 

Robot-Spezial
reiniger 

Robot-TR
Reiniger 

UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 5 b) 

8 11 c) 

Produkt der Fa. Weisehenberg Nachf. KG, 
Ge1senkirchen-Buer 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

1,1. d ~ 2 0. DEZ. 1985 ln en (~n .• .......... ~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 849/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

Z58 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06 . 07.1975 
(BGBl. I , 1975, Nr. 95 , S . 2121 ff.) 

Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40 , S. 1560 ff.) 

Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07.1985 
(BGBl . I, 1985, Nr . 40, S. 1550 ff . ) 

Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl . I, Nr. 40 vom 30.07 . 1985) 

Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl . I , Nr. 40 vom 30 . 07.1985) 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 -Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, 1985, Nr. 43, S . 1651 ff.) 

Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

Antragsteller 

Fa. Rhein-Conti 
Kunststoff-Technik GmbH, 6800 Mannheim 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -
Nennvolumen: 800 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 93 402 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 22.11.1979 und 1. 
Nachtrag zum Bericht 93 402 vom 15.07.1981 einer 
Bauartprüfung nach den "TRTK 001" unterzogen 
worden sind . Bei dem Werkstoff der Gefäße handelt 
es sich jedoch um vernetztes Polyäthylen, natur 
(Slcair-Link 8000, Dichte 0,937 g/cm 3 ) dessen 
Eignung durch Baumusterprüfungen - Berichte 
102 367 und 102 368 vom 18.11 . 1985 -der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden nachgewiesen wurde . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

~31H/Y/ ...... . . /D/ ....... BZA 102849/4000/1638/880 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsmo
nat und 
-jahr) 

Kurzzeichen 
des Her
stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 



8 

8.1 

8.2 

8.3 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 
Salpetersäure 
Salzsäure 
Ameisensäure 
Natronlauge 
Hypochlorit
lösung 
Monochloracet
aldehyd-
lösung 
Thioglykol
säure 
Essigsäure 
Laventin
lösung 
Kalilauge 
Perchlorsäure 
Wasserstoff
peroxidlösung 
Chromsäure 
Formaldehyd
lösung 
Hydrazin
lösung 
Fluorobor-
säure 
Essigsäure
anhydrid 
Chloressig
säure 
Titantetra
chloridlösung 
Natriumsulf
hydratlösung 
Abfallschwe-

1830 
2031 
1789 
1779 
1824 
1791 

1940 
2789 

1814 
1802 

2014 
1755 

2209 

2030 

1775 

1715 

1751 

1838 

felsäure 1832 
Eisentri
chloridlösung -
Bromwasser- · 
Stofflösung 1788 
Jodwasser
stofflösung 1787 
Flußsäure *) 1790 
Si licofluor-
wasserstoff
säure 
(Kieselfluor
wasserstoff
säure) 
Phosphorsäure 
Acrylsäure 
Methacryl
säure 
Propionsäure 
Ammoniak
lösung 
Chloracetyl
chlorid 

1778 
1805 
2218 

253.1 
1848 

2672 

1752 

98 % 
53 % 
36 % 
85 % 
50 % 
150 
gCl/1 

45 % 

99 % 
5 % 

50 % 
50 % 

60 % 
30 % 

40 % 

64 % 

50 % 

100 % 

50 % 

62 % 

57 % 
60 % 

34 % 
85 % 
100 % 

100 % 
100 % 

15 % 

100 % 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

6.1 

8 
8 

l b) 
2 b) 
5 b) 

32 b) 
42 b) 
61 c) 

16 b) 

32 b) 
32 b) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 
8 42 b) 
8 4 b) 

8 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 
8 

8 
8 
8 

8 
8 

8 

8 

62 b) 
ll b) 

63 c) 

44 b) 

8 b) 

32 b) 

32 b) 

5 b) 

45 c) 

l b) 

5 c) 

5 b) 

5 b) 
7 b) 

9 b) 
ll c) 
32 b) 

32 c) 
32 c) 

43 c) 

36 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Reinigungsmittel der Firma: 

Henkel gern. Anlage l 
Benckiser gern. Anlage 2 
Lever-Industrie gern. Anlage 3 
Chem . Fabr. Dr. Weigert gern. Anlage 4 
Woellner-Werke gern. Anlage 5 
Diversey gern. Anlage 6 

Caramba gern. Anlage 7 
Teroson gern. Anlage 8 
Löffler gern. Anlage 9 
Weisehenberg gern . Anlage 10 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind . 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.12.1985 
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Anlage l zum Zulassungsschein Nr. 102 849/31H 

Bezeichnung UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Reinigungsmittel 
der Fa. Henkel 

gern. im BZA Minden 
hinterlegter Rezeptur 

• 2 ü. OEZ. 1985 
Mmden. den ............ ~ 

7 ' ..,.(!. 
I 

Klasse Ziffer 

8 61 b) 

Anlage 2 zum Zulassungsschein Nr. 102 849/31H 

Bezeichnung UN-Nr. 

Ätzlaugen 
Hypochloritlösung -
Schwefelsäure 
Salzsäure 

Produkte der Fa . Benckiser 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

•1· d d 2 ü. DEZ 1985 ,.,n en. en .. ....•. : ...... 

7 
' f-t"'ü .. .J..J 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 
8 
8 
8 

42 b) 
61 c) 
l b) 
5 b) 

Anlage 3 zum Zulassungsschein Nr. 102 849/31H 

Bezeichnung 

Hypochlorit-Lö
sungen mit max. 
10 % aktivem 
Chlor und max. 
20 % Natriumhy
droxid 

UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

Z59 



Hypochlorit-Lö
sungen mit max. 
6 % aktivem Chlor 
und max. 30 % Ka
liumhydroxid 

Gemisch aus Na
tronlauge und Ka
lilauge mit einer 
Gesamtalkalität 
von max. 50 % 

8 61 c) 

8 42 b) 

Produkte der Fa. Lever-Industrie GmbH, Mannheim 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

. 2 ü. DEZ P85 l-1mdcn. den ...... ,: •• ~ u .. 7 .. 
I 

'\:" j' 

Anlage 4 zum Zulassungsschein Nr. 102 849/31H 

Bezeichnung 

80 % Natron
bleichiauge 
(150 gC1 2 /l) und 
max. 15 % Natrium
hydroxid 

UN-Nr. 

50 % Natronbleich
lauge (150 gCl 2 /l) 
und max. 30 % Kali
umhydroxid 

Kaliumhydroxid, 
15 %, und höch
stens l % amphote
res Tensid 

Natriumhydroxid 
40 % und höchstens 
10 % aniongenes 
Tensid 

60 % Schwefel
säure (reine Säu
re) und max. 2,5 % 
nichtionogenes 
Tensid 

26 % Schwefelsäure 
(reine Säure) und 
23 % Phosphorsäure 
(reine Säure) und 
max. 0,5 % nicht
ionogenes Tensid 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 42 b) 

8 42 b) 

8 l b) 

8 l b) 

Produkte der Fa. Chem.-Fabr. Dr. Weigert, Harnburg 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Hinden, ~en .4 P,.QEZ. JSS~_. 

-/-tcll " t/ J'' 
t: 
I 

Anlage 5 zum Zulassungsschein Nr. 102 849/31H 

Bezeichnung UN-Nr. 

ikalin AL 
ikalin AS flüssig -
ikalin CL flüssig -
ikalin CL liquid 
ikalin CR 
ikalin FA flüssig -
ikalin FF chlorit -
ikalin FK 
ikalin FO flüssig -
ikalin FZ 
ikalin STR 
ikalin TA 

z 60 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 42 b) 
8 61 c) 
8 61 c) 
8 42 b) 
8 61 c) 
8 42 b) 
8 42 b) 

ikalin TA 80 8 
ikalin TA 300 8 
ikalin TA 400 8 
ikalin TA extra 8 
ikalin TF 8 
ikalin VPR 171 8 
ikalin VPR 1060 8 
ikalin VPR 1080 8 
ikalin VPR 1100 8 
ikalin z flüssig 8 
ikalin z flüssig 
Hr 8 
i:'<alin z flüssig 
RO 8 
ikalin FA sauer 8 
ikalin GL 8 
ikalin GL-D 8 
ikalin GL-S 8 
ikalin Säure 8 
ikalin SP 8 
ikalin TS combi 8 
ikalin '!PR 550 8 
ikalin VPR 245 8 
ikalin WS 8 
ikalin WS 30 8 
ikalin peracid 8 

Produkte der Fa. Woellner-Werke, Ludwigshafen 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

•. 2 ü. DEZ. 1S85 
~dnden. ~·····•••••••-.. 

f .;/, . I.J' ~\' 
t.,(;<..\.."" . 

I 
; 

Anlage 6 zum Zulassungsschein Nr. 102 849/31H 

42 b) 
42 b) 
42 b) 
42 b) 
42 b) 
42 b) 
42 b) 
42 b) 
42 b) 
42 b) 

42 b) 

42 b) 
l b) 
1 b) 
l b) 
l b) 
2 b) 
2 b) 
l b) 
2 b) 
l b) 
l b) 
l b) 

62 b) 

Bezeichnung UN-Nr. Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

Gruppe Divoschaum 
( ätzalkalisehe, 
tensidhaltige Rei
niger) 

Gruppe QED 
(ätzalkalische, 
komplexbildner
enthaltende 
Reiniger) 

Gruppe Diverside 
C 30 (mild- und 
ätzalkalische, 
hypochlorithal
tige Reiniger) 

Gruppe Divomil ES 
(salpetersäurehal
tige Reiniger) 

Gruppe Divo WZ 
( schwefelsäure
haltige Reiniger) -

Gruppe Everite 
(nichtoxidierende, 
starke bis mittel
starke Säuren) 

Gruppe Divozon 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

Produkte der Fa. Diversey, Kirchheimbolanden 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Nindcn, cr·~P:.Q~U~~~ 

f'· i!t.N \"' 

42 b) 

42 b) 

42 b) 

2 b) 

l b) 

5 b) 

62 b) 



Anlage 7 zum Zulassungsschein Nr . 102 849/31H 

Beze i chnung 

Sa lzsaurer 
Reiniger 

Alkalischer 
Reiniger 

UN-Nr . Konzen
tration 

Produkte der Fa. Caramba Chemie 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 5 b) 

8 42 b) 

Anlage 8 zum Zulassungsschein Nr. 102 849/31H 

Bez e ichnung 

GR-Geschirr
reiniger 112 

GR-Geschirr
reiniger 113 

GR-Geschirr
reiniger 114 

GR-Sudhaus
Reiniger GR 143 

UN-Nr. 

Produkte der Fa. Teroson 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Rezepturen 

t 1. d d 2 ü. OEl. 1985 
1·10 en. en .. ····· .·~~,.·~ 

( 1 ,, 

r I ) . ') V (4 · {ite'-C•."_{I · 
I 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

8 61 c) 

Anlage 9 zum Zulassungsschein Nr. 102 849/31H 

Bezeichnung UN-Nr. Konzen- Stoff der Anlage 
tration zur GGVE 

Klasse Ziffer 

R 101, Ätzkali-
lauge 8 42 b) 

R 111, Ätzkali-
lauge 8 42 b) 

R 115, Ätzkali-
lauge 8 42 b) 

R 151, Hypochlo-
ritlösung 8 61 c) 

R 152, Hypochlo-
ritlösung 8 61 c) 

R 157 I Hypochlo-
ritlösung 8 61 c) 

R 162, Salzsäure 
bis 100 % Salz-
säure 24 %ig 8 5 b) 

R 165, Schwefel-
säure 8 l b) 

R 169, Salpeter-
säure 8 2 b) 

R 185, Ätzkali-
lauge 8 42 b) 

R 186 , Ät zka li 
l auge 

Produk te der Fa . Karl Löffler KG, Köln 
gern . im BZA Mi nden 
hinte rlegten Rezep turen 

~~ · ~~ d 2 0. UEZ. 1985 . 
nm ... n. ~-/" " "" """"• .. 

, . . I I, 
L6;d~-"' tt.~ ..,.._ ! ... 

lf 

8 

Anlage 10 z um Zu las s ungsschein Nr. 102 849/31H 

42 b) 

Bezeichnung UN- Nr. Konzen
tration 

Stoff de r Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

Robot-Spezial
reiniger 

Robot-TR
Reiniger 

Produkt der Fa. We i sehenberg Nachf. KG, 
Gelsenkirchen-Buer 
gern. im BZA Minden 
hinterlegten Re z eptu ren 

• 2 ü. DEZ. 1985 
~1tndon. den .•.••••••••• ..:;. 

·? 
), ' !1 h,l 
~qt,..(.. , •• t•o.J' '"' ,·. 

8 5 b) 

8 ll c) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr . 102 851/llH 

für die Bauart eines Tr a nsportgefäßes aus Kuns tstoff 
zur Beförderung gefährl iche r Güter mit Eisenbahn und 
auf Straßen 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Be f örde rung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975 , Nr . 95, S. 2121 ff. ) 

1.2 Verordnung über di e i nne rstaatli che und grenzüber
schreitende Beförderun g gefäh rli cher Güter mi t 
Eisenbahnen (Gefahrgu tve r ordnung Eisenb ahn -
GGVE) vom 22 . 07 . 1985 
' (BGBl. I, 1985, Nr . 4 0 , S. 1 560 ff.) 

1.3 Verordnung über die inne r s t aatliche un d g r enzüber
schreitende Beförderung gefährliche r Güt e r a u f 
Straßen (Gefahrgutverordnung St raße - GGVS) vom 
22 . 07 . 1985 
(BGBl . I, 1985, Nr. 40 , S. 1550 ff.) 

1 . 4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22 . 07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1 . 6 Ausnahmegenehmigung d es Bundesmi nisters fü r Ver
kehr Nr. E304 3. Neu f assung (TVA Nr. l/1980) 

1 . 7 Straßen-Gefahrgutaus nahmeverordnung vom 25.09 . 198 5 
(BGBl. I, 198 5, Nr . 50, S. 1925 ff.) 

1.8 Technische Richt li ni e n für den Bau, die Prü fung, 
die Zulassung, di e Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl . Heft 14, 1985, Nr. 147) 

z 61 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

Antragsteller 

Tank + Apparatebau Schwietert GmbH 
4720 Beckum 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 850 l 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 102 851 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 09.01.1986 einer 
Bauartprüfung nach den "TRTK 001" unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

CU ' llH/Y/ .....•.. /D/ ........ BZA 102 851/-/1000/900 
i1 / (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

lungsmo- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr) stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Bezeichnung 

wasserhaltiger gelierter 
Nitratsprengstoff 
"Nobelit 100" in der 
gemäß Rn 1150 (2b) end
gültig zur Beförderung 
mit der Eisenbahn zuge
lassenen Zusammensetzung 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

la 12c) 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 
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10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 102 879/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter. mit der Eisenbahn 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 
von 06.07.1975 

1.2 

1.3 

1.4 

(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

Verordnung übe r die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I. 1985. Nr. 40. S. 1560 ff.) 

Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE 
vom 22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 
30.07.1985) 

Richtlinien über das Verfahren für die Durchfüh
rung der Danartprüfung und die Zulassung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter - R002 (Bundesanzeiger, Jahrgang 37, Nr. 157 
vom 24.08.1985, Seite 10182 und VKBl. Heft 16, 
1985, Nr . 164) 

2 Antragsteller 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

Alkohol Handelskontor AHK, 4780 Lippstadt 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit 12 eingesetzten 750 ml Kunst
stoffflaschen. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 879 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19.12.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig .. ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 



8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

(u'\4G/X9/S/ ........•..... /D/BZA 
~~ (Herstellungs-

jahr) 

102879/ •..•. 
(Name oder Kurz 
zeichen des Her
stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
Verpackungen der zugelassenen Bauart entsprechen 
und daß die im Zulassungsschein genannten Bedin
gungen erfüllt sind. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahrgutverordnungen 
(GGVS/GGVE/GefahrgutVSee) solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 8,4 kg 
nicht überschreiten. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü~ 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.01.1986 
'7 

f' (i{!.o it.l' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 103 013/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 
von 06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE 
vom 22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 
30.07.1985) 

1.4 

2 

3 

4 

Richtlinien über das Verfahren für die Durchfüh
rung der Bauartprüfung und die Zulassung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter - R002 (Bundesanzeiger, Jahrgang 37, Nr. 157 
vom 24.08.1985, Seite 10182 und VKBl. Heft 16, 
1985, Nr. 164) 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Polyäthylen 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht der BASF AG KTE/WMW-F206 Nr. 
530 385/2 vom 16.10.1985 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~3Hl/Y Z/150/ ....•...... /D/BZA 103013/ •....... 
~ (Herstel- (Name 

lungsmonat oder Kurz-
- und jahr) zeichen des 

Herstellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
Verpackungen der zugelassenen Bauart entsprechen 
und daß die im Zulassungsschein genannten Bedin
gungen erfüllt sind. 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefänrliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahrgutverordnungen 
(GGVS/GGVE/GefahrgutVSee) solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 100 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Netzmittel
lösung 
(Laventin) 

UN-Nr. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

5 % kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 
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Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

8.7 Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Na
tionen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0 340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 23.01.1986 

'l 
/r.t. ~r... . ul 
(. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 103 057/llH 

f ür die Bauart eines Transportgefäßes 
zur Beförderung gefährlicher Güter mit 
auf Straßen 

aus Kunststoff 
Eisenbahn und 

l Rechtsgrundlagen 

1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter von 
06.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

1.2 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) vom 22.07.1985 
· (BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1560 ff.) 

1.3 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22.07.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 40, S. 1550 ff.) 

1.4 Anlage zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE vom 
22.07.1985 
(Anlageband II zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1.5 Anlagen A und B zur Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS vom 22.07.1985 
(Anlageband I zum BGBl. I, Nr. 40 vom 30.07.1985) 

1 . 6 Ausnahmegenehmigung des Bundesministers für Ver
kehr Nr. E304 3. Neufassung (TVA Nr. 1/1980) 

1.7 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25.09.1985 
(BGBl. I, 1985, Nr. 50, S. 1925 ff.) 

1.8 Technische Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die :<ennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) 

2 Antragsteller 

ARO GmbH, 5000 Köln 91 

3 Beschreibung der Bauart 

Transportge fäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 900 1 

z 64 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 93 143 2. Nachtrag der 
BundesbahnVersuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 13.11.1985 einer Bauartprüfung nach den 
"TRTK 001" unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

flül\llH/Y/ ........ /D/ ........ BZA 103057/-/1000/920 
~ (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

4950 

lungsmo
nat und 
-jahr) 

Kurzzeichen 
des Her
stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVS/GGVE)solche TK zuläs
sig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3. 5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Bezeichnung 

wasserhaltiger gelierter 
Nitratsprengstoff 
"Impulsit RP 220" in der 
gemäß Rn 1150 (2b) end
gültig zur Beförderung 
mit der Eisenbahn zuge
lassenen Zusammensetzung 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

la 12c) 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7501/5H) 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof & Klein, Verpackungswerke 
4540 Lengerieb (Westf) 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Kunststoff-Gewebesack mit einem eingearbeiteten 
PE-Innensack. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 830 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 29.01.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fÜ\ 5H3/Y51/S/ ............... /D/BAM 7501 ......... . 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttomasse des Versand
stückes darf 50,2 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe-

förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 10.03.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7502/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof & Klein, Verpackungswerke 
4540 Lengerieb (Westf) 

Beschreibung der Bauart 

Kunststoff-Ventilbodensack 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 829 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 13.01.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

flJ\ 5H4/Y51/S/ ............... /D/BAM 7502 ......... . 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-
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8 . 2 

8.3 

9 

fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttomasse des Versand
stückes darf 50,3 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleib·~ vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 10.03.1986 

! L .. ~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7503/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher Güter 

l 

1.1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof & Klein, Verpackungswerke 
4540 Lengerieb (Westf) 

Beschreibung der Bauart 

Kunststoff-Ventilbodensack 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 831 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 13.01.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassun~ 

z 66 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewanrleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

flüi\5H4/Y26/S/ ............... /D/BAM 7503 ......... . 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttomasse des Versand
stückes darf 25,6 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 10.03.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7504/4Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

l.l Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen-



2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
{BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

W. L. Gore & Co. GmbH, 8011 Kirchseeon 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Schaumstoff, bestehend aus zwei 
gleichen innen geformten Styroporhalbschalen, in 
die eine 2900 ml Kunststoffflasche eingestellt 
ist . 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 049 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden {Westf) vom 10.02.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(lüi\ 4Hl/X4/Sj •.•..••.........•. /D/BAM 7504 .•..... 
~ {Herstellungs- {Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 3,1 kg 
nicht überschreiten. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter {RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
{ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen {UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" {ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, lO.Q3.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden {Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7505/4Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen {Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
{BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

W. L. Gore & Co. GmbH, 8011 Kirchseeon 

heschreibung der Bauart 

Kiste aus Schaumstoff, bestehend aus zwei 
gleichen innen geformten Styroporhalbschalen, in 
die eine 610 ml Kunststoffflasche eingestellt 
ist. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 048 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden {Westf) vom 10.02 . 1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig ge'fertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 

7505 ..•.•.• n

u sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4Hl/Xl/S/ ..•••..•....•••.•. /D/BAM 
{Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

{Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-
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8.2 

8.3 

8.4 

fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefänrliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttornasse des Versandstückes darf 0,7 kg 
nicht überschreiten. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackt:.,g demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkomrnen) den Empfehlungen der Verein
ten Nat.ionen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.03.1986 

•\ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7506/4Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

2 

3 

4 
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(BGBl. I. S. 1560) 

Antragsteller 

w. L. Gere & Co. GmbH, 8011 Kirchseeon 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Schaumstoff, bestehend aus zwei 
gleichen innen geformten Styroporhalbschalen, in 
die eine 138 ml Kunststoffflasche eingestellt 
ist. 

Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 701 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (l'lestf) vom 10.02.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen.· 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

® 4Hl/Xl/S/ .......••.•...•... /D/BAM 
(Herstellungs-

7506 ...... . 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8 Auflagen uöer die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefänrliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefänrliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Bruttornasse des Versandstückes darf 0,175 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkomrnen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.03.1986 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr . 7507/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22 .07. 1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Müller & Bauer GmbH & Co. 
7430 Metzingen 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

Feinstblechverpackung, Flasche aus Weißblech 

Nennvolumen: bis 1,3 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 630 und 102 629 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 20.01 .1986. einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/200/ ... . ..... /D/BAM 
(Herstel-
lungsjahr, 
nur die letzten 
beiden Ziffern) 

7507 ....... . 
(Name 
ode r Kurz
zeichen des 
Herstellers} 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 nicht überschreiten 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 

10.1 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID} dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 10 . 03.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7508/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung, Kanister aus Weißblech mit 
im Oberboden befindlicher Füllöffnung, die durch 
einen Kunststoff-Eindrückverschluß verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: 6 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 826 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19.12.1985einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 
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8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

RID/ADR/0Al/Y/180t ...•..... /D/BAM 
(Herstel-
lungsjahr, 
nur die beiden 
letzten Ziffern) 

7508 .•.•.... 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/crn' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/crn' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 120 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkornrnen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.03.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 
Zulassungs-Nr. 7509/lAl 

für die Bauart einer Verpackung· zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Friedsam GmbH 
4047 Dermagen 11 

3 

4 

5 

6 

7 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel 
und einem Polyäthylen-Innengefäß. Im Oberboden 
befinden sich zwei Öffnungen für die Einfüll
stutzen des Innengefäßes. Die Öffnungen werden 
durch zwei 2" Schraubstopfen rni t Kunststoff
dichtung verschlossen. 

Für gasende Füllgüter sind die Fässer mit einem 
Schraubstopfen mit Pilzventil versehen . 

Fassungsraum: 203 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 833 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 29. Ol.l986einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 1Al/Yl.8/200/ .•..•...•.. /D/BAM 7509 ••......•.. 
~ (Herstel- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

lungsjahr, oder Kurz-
nur die beiden zeichen des 
letzten Ziffern) Herstellers) 

Ggf . andere vorhandene Kennzeichnungen sind un
kenntlich zu machen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/crn 3 (Verpackungsgruppe II) bzw . 
.2, 70 g/crn' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkornrnen) den Empfehlungen der Ver
einten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 



10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 11 . 03.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7510/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl . I, S. 1560) 

Antragsteller 

Wilhelmstal-Werk GmbH, 4019 Monheim 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Kreuzbodensack bestehend von außen nach 
innen aus einer Lage Kraftsackpapier, das ein
seitig mit Polyäthylen beschichtet ist, drei 
Lagen naturbraunem Kraftsackpapier und einem ein
gearbeiteten PE-Flachsack. 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 901 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 07 . 01.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fiUI\ 5M2/Y51/S/ .. •. ••• . .... • /D/BAM 7510 .........•.. 
~ (Herstel- (Name 

lungsjahr, oder Kurz-
nur die beiden zeichen des 
letzten Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefänrliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-

8.2 

8.3 

9 

10 

10.1 

schriften der GGVS/GGVE / GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefänrliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet \ 
werd en. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . Die Bruttomasse des Versand
stückes darf 50,4 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Stra ße (ADR
Übereinkommen) den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) über die Beförderung gefährlicher 
Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11 . 03.1986 

~ \. . . 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 75ll/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen I 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
übersChreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller r 
Wilhelmstal-Werk GmbH, 4019 Monheim 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Papier-Kreuzbodensack bestehend von außen nach 
innen aus einer Lage gebleichtem Leichtkrepp
Kraftsackpapier, einer Lage naturbraunem Kraft
sackpapier, das einseitig mit Polyäthylen 
beschichtet ist, zwei Lagen naturbraunem 
Kraftsackpapier und einem eingearbeiteten PE
Flachsack. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 039 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 10.02 . 1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 
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5 Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

('Ti\ 5M2/Y26/S/ ............. /D/BAM 7511 ........... . 
~ (Herstel- (Name 

lungsjahr, 
nur die beiden 
letzten Zjf'fern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind . 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8 . 3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . Die Bruttomasse des Versand
stückes darf 25,4 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR
Übereinkommen) den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) über die Beförderung gefährlicher 
Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.03.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden nlestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7512/lAl 

für die Bauart einer Verpackung· zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Z72 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Friedsam GmbH 
4047 Dermagen 11 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel 
und einem Polyäthylen-Innengefäß. Im Oberboden 
befinden sich zwei Öffnungen für die Einfüll
stutzen des Innengefäßes. Die Öffnungen werden 
durch zwei 2" Schraubstopfen mit Kunststoff
dichtung verschlossen. 

Für gasende Füllgüter sind die Fässer mit einem 
Schraubstopfen mit Pilzventil versehen. 

Fassungsraum: 203 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 832 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 07.01.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD lAl/Yl.B/200/ ........... /D/BAM 
(Herstel
lungsjahr, 

7512 ••......... 
(Name 

8 

8.1 

nur die beiden 
letzten Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Ggf. andere vorhandene Kennzeichnungen sind un
kenntlich zu machen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee sölche Ver
packungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/c;:m• (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2, 7.0 g/cm• (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 



10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Ver
einten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.03.1986 

1.. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7513/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefänrlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH 
5000 Köln 30 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung, konische stapelbare Gefäße 
mit abnehmbarem Deckel. Der Deckel wird durch 
einen überlappten Spannring gehalten. 

Nennvolumen: 20 bis 33 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 736 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 21.11.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y ....... /S/ ..... /D/BAM/7 513 ....... . 
(Bruttohöchst- (Herstel- (Name 
masse) lungsjahr, oder 

nur die Kurz-
beiden zei-
letzten chen 
Ziffern) des 

Her
ster
lers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden, deren Viskosität bei 23 •c mehr als 
200 mm>/s beträgt. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, deren Viskosität bei 
23 •c mehr als 200 mm>/s beträgt darf 1,00 g/cm 3 

nicht überschreiten. Die Schüttdichte für feste 
Stoffe darf 1,00 kg/Liter nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.03.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7514/lAl 

für die Bauart einer Verpackung· zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

z 73 



2 

3 

Antragsteller 

Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH 
5000 Köln 30 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Feinstblech mit einer Füllöffnung, die 
durch eine Metall-Schraubkappe verschlossen wird. 

Nennvolumen: bis 10 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 Oll der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom ll.02.1986einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ lAl/Y/60/ ............... /D/BAM 7514 .......... . 
~ (Herstel- (Name 

lungsjahr, oder Kurz-
nur die beiden zeichen des 
letzten Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cmJ (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 40 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befülltJbe
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Ver
einten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 
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10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.03.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7515/lAl 

für die Bauart einer Verpackung · zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH 
5000 Köln 30 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Feinstblech mit einer Füllöffnung, die 
durch eine Metall-Schraubkappe verschlossen wird. 

Fassungsraum: bis 32,6 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 966 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 2l.Ol.l986einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

rti\ lAl/Y/80/ .....•......... /D/BAM 7515 •.... . ...•. 
~ (Herstel- (Name 

lungsjahr, oder Kurz-
nur die beiden zeichen des 
letzten Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 



8.2 

8 . 3 

8.4 

9 

10 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe n II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cmJ (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,70 g/cmJ (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 53 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt

1 
be

kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Ver
einten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.03.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7516/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22 . 07 . 1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH 
5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Im Deckel 
befinden sich eine 2" Füll- und eine 3/4" Be
bzw. Entlüftungsöffnung die durch jeweils einen 
Schraubstopfen aus Metall verschlossen werden. 
Der Deckel· wird durch einen überlappten Spann
ring mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum : 228 Liter 

4 

5 

6 

7 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 955 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 18.02.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

® 1A2/X350/S/ ........ . ....... /D/BAM 
(Herstellungs-

7516 ......... . 
(Name 
oder Kurz-

8 

8 . 1 

8.2 

8.3 

9 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden, deren Viskosität bei 23 •c mehr als 
200 mm2/s beträgt. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 350 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut e i nsetzt/befüllt1 be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 12.03.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7516/lA2 
2 . Neufassung 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefä hrlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

Blefa-Felser GmbH 
5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Im Deckel 
befinden sich eine 2"-Füll- und eine 3/4"-Be
bzw. Entlüftungsöffnung die durch jeweils einen 
Schraubstopfen aus Metall verschlossen werden. 
Der Deckel wird durch einen überlappten Spann
ring mit Hebelverschluß oder mit Verschluß
schraube nach Zeichnung S 4044-1 der Fa. Blefa
Felser GmbH, Attendorf, gehalten. 

Fassungsraum: 212 bis 228 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 102 955 vom 19.02 . 1986 und 
102 955 1. Nachtrag vom 15.05.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8 . 2 

z 76 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lA2/X350/S/ ..............•. /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7516 ..• • .•.... 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden , wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I , II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 350 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7517/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH 
5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Im Deckel 
befinden sich eine 2" Füll- und eine 3/4" Be
bzw. Entlüftungsöffnung die durch jeweils einen 
Schraubstopfen aus Metall verschlossen werden. 
Der Deckel wird durch einen überlappten Spann
ring mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 228 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 956 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19.02.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 



5 

6 

7 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~1A2/X350/S/ ................ /D/BAM 7517 ......... . 
(Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden, deren Viskosität bei 23 •c mehr als 
200 mm2/s beträgt. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 350 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 12.03.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

r. 
L'· i - I_ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7517/1A2 
1. Neufassung 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH 
5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Im Deckel 
befinden sich eine 2"-Füll- und eine 3/4"-Be
bzw. Entlüftungsöffnung die durch jeweils einen 
Schraubstopfen aus Metall verschlossen werden. 
Der Deckel wird durch einen überlappten Spann
ring mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 213 bis 228 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 956 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19.02.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~1A2/X ... /S/ ...•...•........ /D/BAM 7517 .......••. 
~ (Brutto- (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

hpchst- jahr nur die oder Kurz-
masse) letzten beiden zeichen des 

Ziffern) Herstellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden, deren Viskosität bei 23 •c mehr als 
200 mm2/s beträgt. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Dichte der Füllgüter, 
deren Viskosität bei 23 •c mehr als 200 mm2/s be
trägt, darf 1,50 g/cm> nicht überschreiten. Die 
Schüttdichte für feste Stoffe darf 1,50 kg/Liter 
nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüll~ be
kannt sind. 
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10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 27.03.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7517/1A2 
2. Neufassung 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatli-che und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Blefa-Felser GmbH 
5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Im Deckel 
befinden sich eine 2"-Füll- und eine 3/4"-Be
bzw. Entlüftungsöffnung die durch jeweils einen 
Schraubstopfen aus Metall verschlossen werden. 
Der Deckel wird durch einen überlappten Spann
ring mit Hebelverschluß oder mit Verschluß
schraube nach ZeichnungS 4044-1 der Fa. Blefa
Felser GmbH, Attendorn, gehalten. 

Fassungsraum: 212 bis 228 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 956 vom 19.02.1986 und 
102 956 1. Nachtrag vom 15.05.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem &,hang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 

z 78 

7 

serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU\ 1A2/X350/S/ •.•••.•.•....... /D/BAM 
\_V (Herstellungs-

7517 .....••••• 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 350 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 11.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7518/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnunq über die innerstaatliche und grenz-



2 

3 

4 

5 

überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH 
5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Im Deckel 
befinden sich eine 2" Füll- und eine 3/4" Be
bzw. Entlüftungsöffnung die durch jeweils einen 
Schraubstopfen aus Metall verschlossen werden. 
Der Deckel wird durch einen überlappten Spann
ring mit Hebel.verschluß gehalten. 

Fassungsraum: 228 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 957 der Bundesbahn- Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 20.02.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~1A2/X355/S/ ................ /D/BAM 7518 •......... 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr1 nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8 . 3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden, deren Viskosität bei 23 •c mehr als 
200 mm2/s beträgt. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 355 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

10.2 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 12.03.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7518/1A2 
1. Neufassung 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

(BGBl. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH 
5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Im Deckel 
befinden sich eine 2"-Füll- und eine 3/4"-Be
bzw. Entlüftungsöffnung die durch jeweils einen 
Schraubstopfen aus Metall verschlossen werden. 
Der Deckel wird durch einen überlappten Spann
ring mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 213 bis 228 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 957 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (~lestf) vom 20.02.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

tu'\ 1A2/X ... /S/ ............•... /D/BAM 7518 •......• . . 
~ (Brutto- (Herstellungs- (Name 

höchst- jahr 1nur die oder Kurz-
masse) letzten beiden zeichen des 

Ziffern) Herstellers) 

z 79 



8 

8.1 

8.2 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auf1agen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefabrliche GGter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden, deren Viskosität bei 23 •c mehr als 
200 mm2/s beträgt. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Dichte der Füllgüter, 
deren Viskosität bei 23 •c mehr als 200 mm2/s be
trägt, darf 1,50 g/cm 3 nicht überschreiten. Die 
Schüttdichte für feste Stoffe darf 1,50 kg/Liter 
nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.03.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden ('VIestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7518/1A2 
2. Neufassung 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

z 80 

Rechtsgrund1agen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragste11er 

Blefa-Felser GmbH 
5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Im Deckel 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

befinden sich eine 2"-Füll- und eine 3/4"-Be
bzw. Entlüftungsöffnung die durch jeweils einen 
Schraubstopfen aus Metall verschlossen werden. 
Der Deckel wird durch einen überlappten Spann
ring mit Hebelverschluß oder mit Verschluß
schraube nach Zeichnung S 4044-1 der Fa. Blefa
Felser GmbH, Attendorn, gehalten. 

Fassungsraum: 212 bis 228 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 957 vom 20.02.1986 und 
102 957 1. Nachtrag vom 15.05.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X350/S/ ...•...•••.••... /D/BAM 
(Herstellungs
jahr1nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7518 ......... . 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auf1agen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 350 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.06.1986 

~~ 



Deutsche 
Bundesbahn-Zentralamt 

@i) Bundesbahn 
Kinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H K I N 

Zulassungs-Nr. 7518/1A2 

2. Neufassung 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 957 vom 20 . 02.1986 und 
Nr. 102 957 1. Nachtrag vom 15.05.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) jedoch 
mit einem Spannring gem. Zeichnung der Fa. Blefa 
Felser GmbH Nr. 540 44-2 einer Bauartprüfune 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7518/1A2 der Fa. Blefa & Felser GmbH, 5952 
Attendorn. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 KindeJ 02.02.1987 / -~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7519/13H3 

für die Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vorn 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Euro- Parts-Service GmbH 
4000 Düsseldorf 1 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Nennvolumen: 1000 l 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 102 066 1. Nachtrag vorn 
27.02.1986 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach den "TR IBCf 
001" unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

/'ÜI\13H3/Y/ ........ /D/ ........ BAM 7519/4000/1000 
~ (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

lungsmo
nat und 
-jahr, 
die letzten 
2 Stellen) 

Kurzzeichen 
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche 
flexible IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der ON
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, den 14.03.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7520/13H3 

für die Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

z 81 



1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
·16.08.1985 - Ausnahme Nr. ' E 14 -
{BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

UsBAGs Verpackungs GmbH & Co . KG 
3418 Uslar-Delliehausen 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Nennvolumen: 1000 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfber·icht Nr. 103 002 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 11.02.1986 einer 
Bauartprüfung nach den "TR IBCf 001" unterzogen 
worden sind . 

5· Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(ll\
0
u 13H3/Y/ •....... /D/ ........ BAM 7520/4000/1000 
~ (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

10.1 

10.2 
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lungsmo- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr) stellers) 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche 
flexible IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet wer
den. 

Di e Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, den 14.03.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7521/6HA1 

für die Bauart einer Verpackung ' zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
{BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Büco Südenbender GmbH & Co. 
5905 Freudenberg-Niederndorf 

Beschreibung der Bauart 

Kombinationsverpackung (Kunststoff) mit faß
förmiger Außenverpackung aus Stahl. 

Im Oberboden des Innenbehälters befinden sich 
zwei Einfüllstutzen, die durch Öffnungen im Ober
boden des Außenbehälters gefünrt und durch zwei 
2" Schraubstopfen aus Kunststoff verschlossen 
sind. 

Fassungsraum: 206 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 889 vom 26.08.1982, 1. 
Nachtrag vom 11.07.1983 zum Bericht 97 889 und 
Bericht 102 575 vom 21.10.1985 der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6HA1/X/250j ............... /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7521 ........ . 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-



8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8 . 6 

fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden , wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,8 g/cm• (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,7 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht überschreiten . 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Salpeter-
säure 
Perchlor-
äthylen 
Netzmittel-
lösung 
Wasser 

UN-Nr. 

2031 

1897 

Konzen
tration 

55 % 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 2b) 

6.1 15c) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 11.03.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7522/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBL I, S. 1560) 

Antragsteller 

Büco Südenbender GmbH & Co. 
5905 Freudenberg-Niederndorf 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit einem Innenbehälter aus 
Niederdruckpolyäthylen - Hostalen M 7746, 
natur -. 

Im Oberboden befinden sich zwei Öffnungen für die 
Einfüllstutzen des Innenbehälters, die durch zwei 
2" Polypropylen-Schraubstopfen mit Kunststoff
dichtung verschlossen werden. 

Fassungsraum: 206 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 575 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 21 . 10.1985einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 

®
u sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/X/250/ ......•... • • • /D/BAM 7522 •.••.. .. . • .. 
(Herstel- (Name 

8 

8.1 

8.2 

lungsjahr, oder Kurz-
nur die beiden zeichen des 
letzten Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefäbrliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefäbrliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm• (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm• (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten . 
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8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht überschreiten . 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt 1 be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderu~g gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Ubereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Ver
einten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährl'~her Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.03.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7523/6HAl 

für die Bauart einer Verpackung ·zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

z 84 

Büco Südenbender GmbH & Co. 
5905 Freudenberg-Niederndorf 

Beschreibung der Bauart 

Kombinationsverpackung (Kunststoff) mit faß
förmiger Außenverpackung aus Stahl. 

Im Oberboden des Innenbehälters befinden sich 
zwei Einfüllstutzen, die durch Öffnungen im Ober
boden des Außenbehälters qeführt und durch zwei 
2" Schraubstopfen aus Kun~tstoff verschlossen 
sind. 

Fassungsraum: 206 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 887 vom 26.08.1982, 1. 
Nachtrag vom 11.07.1983 zum Bericht 97 887 und 
Bericht 102 574 vom 21.10.1985 der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

5 

6 

7 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wi~d unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CXJ GHAl/X/250/ ........ .. . . . .. /D/BAM 
(Herstellungs-

7521 ........ . 
(Name 

8 

8.1 

8.2 

8 . 3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä ßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden , wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,2 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,8 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,7 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, ve rmindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Salpeter-
säure 
Perchlor-
äthylen 
Netzmittel-
lösung 
Wasser 

UN-Nr. 

2031 

1897 

Konzen
tration 

55 % 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 2b) 

6.1 15c) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand v~n 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpack~ng für Gefahrgut einsetzt/befüllt,be
kannt s~nd. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
~örderu~g gefährlicher Güter (RID) dem Europä
~schen Ubereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein-



ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 11 . 03.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7524/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

2 

3 

(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Büco Südenbender GmbH & Co. 
5905 Freudenberg-Niederndorf 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit einem Innenbehälter aus 
Niederdruckpolyäthylen - Hostalen M 7746, 
natur -. 

Im Oberboden befinden sich zwei Öffnungen für die 
Einfüllstutzen des Innenbehälters, die durch zwei 
2" Polypropylen-Schraubstopfen mit Kunststoff
dichtung verschlossen werden. 

Fassungsraum: 206 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 574 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 21.10.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

flül\lAl/X/250/ . •.• • .....••. /D/BAM 7524 ....•....•.. 
~ (Herstel- (Name 

lungsjahr, oder Kurz-
nur die beiden zeichen des 
letzten Ziffern) Herstellers) 

8 

8.1 

8.2 

Auflagen üoer die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefänrliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
we rden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

10 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1 , 80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung f ür Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Hinden, 11.03.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7525/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefänrlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

VKT, Verpackung + Kunststofftechnik Eisenberg 

Beschreibung der Bauart 

Freitragender Kunststoffkanister aus Polyäthylen. 

Nennvolumen: 17,5 1 

z 85 



4 

5 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 240 vom 02 . 03.1982, 
96 240 ! . . Nachtrag vom 13.10 . 1982, 96 240 
2. Nachtrag vom 09.05.1984 und 96 240 3. Nach
trag vom 12.02 ·.1986 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Zul.assung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

flüi\3Hl / Yl.8/200/ . .. .. . ...... /D/BAM 7525/ ...... . . . 
~ (Herstel- (Name 

8 

8 .l 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 
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datum nach) oder Kurz-
Rn 1512 (l) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden. Die Dichte der Füllgüter darf 1,84 g/cm' 
nicht überschreiten. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Ban
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Tri chlor- 1710 6.1 l5c) 
äthylen 
Perchlor- 1897 6.1 l5c) 
äthylen 
Salpeter- 2031 55 % 8 2b) 
säure 
Hypochlorit- 1791 160 gel/1 8 6lb) 
lösung 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Wasser kein Stoff der 

Anlage zur GGVE 
n-Butylacetat 1123 3 3lc) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem 
Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) über die Beförderung · 
gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11 . 03 . 1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7526/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung ·zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefänrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

VKT Verpackung + Kunststofftechnik Eisenberg 

Beschreibung der Bauart 

Freitragender Kunststoffkanister aus Polyäthylen 

Nennvolumen: 40 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 780 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 04.03.1986einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

flül\ 3Hl/Yl.8/200/ •...•...•...• /D/BAM 7526 •....•... 
~ (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (l) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,84 g/cm3 nicht 
überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen; vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.6 Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

8.7 

9 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Salpeter- 2031 
säure 
Hypochlorit- 1791 
lösung 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

55 % 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

8 2b) 

160 gel/1 8 6lb) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt,be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundes~nstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.03.1986 

r 
l " l 
' \ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7526/3Hl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern efltsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 780 vom 04.03.1986 und 
102 780 1. Nachtrag vom 23.06.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird um folgende Stoffe 
erweitert: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Essigsäure 2789 

Kohlenwasser- 1300 
s toff gemi s·ch 
(White Spirit). 

n-Butylacetat 1123 

Konzen
tration 

98 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 32b) 

3 32c) 

3 3lc) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7526/3Hl der Firma VKT, Verpackung +Kunst
stofftechnik, Eisenberg, vom 11.03.1986. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt fUr Materialprtifung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 11.07.1986 
.-) 

I, f 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7527/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung ·zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

VKT, Verpackung + Kunststofftechnik, Eisenberg 

Beschreibung der Bauart 

Freitragender Kunststoffkanister aus Polyäthylen 

4 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, nie 
gemäß Prüfbericht Nr. 93 171 der Bundesbahn-Ver-
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5 

suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.12.1979 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung , daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Ü\ 3Hl/Yl. 6/200/ .... ... .. . .... /D/BAM 7527 ....... . 
~ (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,67 g/cm 3 nicht 
überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Diva WZ 70063 1760 
Divomil ES 1760 
70014 
Everite 70021 1760 
QED 70059 1719 
Divaschaum 99 1719 
70067 
Diverside e30 1719 
70039 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

8 
8 

8 
8 
8 

8 

lb) 
2b) 

Sb) 
42b) 
42b) 

42b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

z 88 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.03.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 
Zulassungs-Nr. 7528/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung · zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordr1llng Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

VKT Verpackung + Kunststofftechnik Eisenberg 

Beschreibung der Bauart 

Freitragender Kunststoffkanister aus Polyäthylen 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 259 vom 28.01.1985, 
101 259 1. Nachtrag vom 22.02.1985 und 101 259 
2. Nachtrag vom 27.02.1986 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

flJ\ 3Hl/X/250/ .•..•.....•...•. /D/BAM 7528 .....•..• 
~ (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichendes 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 



8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,50 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,50 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Flußsäure 1790 

Hypochlorit- 1791 
lösung 

Netzmittel
lösung 
Laventin 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

75 % 8 7a) 

160 gel/1 8 6lb) 

5 % kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 11.03.1986 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Miodeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

l. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassuogs-Nr. 7528/3Hl 

Nr. 4, 8.3, 8.6 und 10.1 des Zulassungsscheines wird 
wie folgt geändert bzw. erweitert. 

4 Anforderungen an die Bauart 

8. 3 

8.6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 259 vom 28.01.1985, 
101 259 1. Nachtrag vom 22.02.1985, 101 259 
2. Nachtrag vom 27.02.1986 und 101 259 3. Nach
trag vom 26.08.1986 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind . 

Die Grenzdaten für den Inhalt diirfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,26 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,63 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 11) bzw. 
1,63 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat dte Bau
artprüfung zusätzlich mit folgenden Stoffen be
standen: 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. Klasse Ziffer 

Perchlor- 1897 6. 1 1 Sc) 
äthylen 
Trichlor- 1710 6.1 15c) 
äthylen 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
s e 1 n. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die toter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mindeo, 12.11.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

6 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7529/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahrneverordnung vorn 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Edelhoff Polytechnik GmbH & Co. 
5860 Iserlohn 5 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolurnen: 540 l 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 102 401 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (\vestf) vorn 07.02.1986 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von Transportgefäßen 
aus Kunststoffen - TRTK 001 - (VKBl. Heft 14, 
1985, Nr. 147)" unterzogen worden sind. 

Neben den in Prüfbericht 102 401 genannten Werk
stoff, kann auch das vernetzte Polyäthylen, 
natur - Seiair - Link 8000, Dichte 0,937 g/crn> -
dessen Eignung durch weitere Baumusterprüfungen 
nachgewiesen wurde, verwendet werden. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 
erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daß bei den serienmäßig gefertigten 
TK die für die Bauart festgelegten Anforderungen 
erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8. 3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 

un folgt zu kennzeichnen: 

31H/Y/ ........ /D/ ....... BAM 7529/3000/1026/557 
(Herstel- (Name oder 
lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 5.l(d) stellers) 
der "TRTKOOl" 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten 
TK dürfen für gefährliche Güter verwendet werden, 
wenn sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/Ge
fahrgutVSee solche TK zulässig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 
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9 

10 

Bezeichnung 

Salpeter
säure 
Netzmittel
lösung 
(Laventin) 

UN-Nr. 

2031 

Konzen
tration 

55 % 

5 % 

Stoff der Klasse 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 2b) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Abfallstoffen beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannten Antragsteller muß nach
weisbar sicherstellen, daß alle Auflagen über 
die Verwendung der TK demjenigen, der die TK für 
Gefahrgut einsetzt/befüll~ bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgerneinen Vor
schriften der ON-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Wiederruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschei~ wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 12.03.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
~Iinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7530/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beföroerung gef~hrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bleiwerk Goßlar GmbH & Co. KG 
3380 Goslar 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus nichtrostendem Stahlblech mit nichtab
nehmbarem Deckel, das innen mit Blei ausge
kleidet ist. 

Auf dem Oberboden befinden sich zwei ange
schweißte Flansche mit je einer Bohrung als 
Faßöffnung. Die eine Öffnung wird durch einen 
Blindflansch, die andere Öffnung durch ein Ventil 
mit Flansch verschlossen. 

Fassungsraum: 44 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 015 der Bunde s bahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 19.02.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 



5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anfor derunge n na ch 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig ge f ertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß be i den ser i enmä ßig gefert i g 
ten Ve rpackungen die fü r die Ba uart f e stgelegten 
Anforde r ungen erfüllt sind. 

7 Ke nnzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fe r t i gten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
s i chtbar wie folgt zu kennze ichnen : 

~ lAl / X 3.3 / 500 / .... •.• ...... / D/ BAM 7530 •... . ... 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
beiden let zten 
Ziffern) 

zeichen des 
Herstellers ) 

8 Auflagen über d ie Verwendung der Verpackung 

8 . 1 

8 .2 

8. 3 

8 . 4 

9 

Die na ch der zugel a sse nen Baua rt seri enmä ßig ge
f ertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
v erwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS / GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungs g ruppen I , II od er I II v e rwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen n i cht übe r
s chritten werden. 
Die Di chte der Füllgüter darf 
3, 3 g/cm'. ( Verpackungsgruppe I) bzw. 
5,0 g/cm' (Verpackungsgruppe II oder III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
t es und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
i nerten Gasen, verminde rt um 100 kPa) bei 55 C 
darf 333 kPa nicht überschreiten. 

De r i n Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
b a r sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen , der die 
Verp a ckung für Ge f ahrgut einsetzt/befüllt , be
k annt sind . 

10 :Sonstiges 

1 0 .1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden,, 15.04.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 7531/lAl 

f ür d ie Bauart einer Verpackung zur Beför de r ung 
ge f ährl i cher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1. 1 Verordnung über die i nnerstaa tliche u nd gr e nz
überschreitende Beförderung ge fährli che r Güte t· 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnu ng Eisen
bahn- GGVE) vom 2 2. 07 . 1 98 5 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Bleiwerk Goßlar GmbH & Co . KG 
3380 Goslar 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus nichtrostendem Stahlblech mit nich tab
nehmbarem Deckel, das innen mit Ble i a us ge 
kleidet ist . 

Auf dem Oberboden befinden s i ch zwei a nge
schweißte Flans che mi t j e e ine r Bohrung al s 
Faßöffnung. Die eine Öffnung wird du rch einen 
Blind fla nsch, die a nd ere Öffnung durch ein Vent.l.·l 
mit Flansch, verschlossen. 

Fassungsraum: 99 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumuste rn e n t s prech e n , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 10 3 0 16 der Bun desbahn- Ve r
s uchsanstalt Minden (Westf) vom 19 . 0 2 . 1986 e i ner 
Bauartprüfung nach dem Anha ng V de r Anlage z ur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschrieb ene Ba uart wird un t er 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen na ch 
Nr. 4 erfüllt werden, zugela'ssen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt we r den . Der Her steller mu ß 
gewährleisten, daß bei den seri er~äßig ge f ertig
ten Verpackungen die für die Bauart festge l egt en 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart s erienmä ßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerh aft und gu t 
sichtbar wie folgt zu kennzeich nen : 

~lAl/X 3 . 3/500/ .......•.. • •. /D/BAM 7531 . • . • •• •• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8 . 1 

8 . 2 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

oder Ku rz 
zei ch e n des 
Herstelle rs ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gek e nnze i chne
ten Verpackungen dürfen für ge fäh r li che Güte r 
verwendet werden, wenn für s ie na ch den Vor
schriften der GGVS/GGVE/Ge f ahrgutVSee solche Ve r
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährli che Güte r 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwe ndet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen n icht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter da r f 
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8 .4 

9 

3,3 g/crn 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
5,0 g/crn> (Verpackungsgruppe II) bzw. 
5,7 g/crn> (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 333 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung s~ fährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkorrunen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 15.04.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7532/13H3 

für die Bauart eines flexiblen IBC (Interrnediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahrneverordnung vorn 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

3 

4 

z 92 

EPS Spare Parts GmbH, 4000 Düsseldorf 1 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Nennvolurnen: 1000 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 102 980 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Hestf) vorn 27.02.1986 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von flexiblen IBC 
- TRIBCf 001 - (VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147)" un
terzogen worden sind. 

5 

6 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

13H3/Z/ ........ /0/ .......• BAM 7532/4000/1000 
(Herstel- (Name oder 
lungsrno- Kurzzeichen 
nat und des Her-
-jahr, die stellers) 
beiden 
letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche 
flexibleniBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vorn Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Ernpfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, den 19.03.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7533/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 



1 

l.l 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

2 

3 

4 

5 

(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Scorplast 
Burelen, 900CGent, Belgien 
eharles de Kerchoreloon 221 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 
Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 984 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 09.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(lüi\3Hl/Yl.8/200/ .......•...... /D/BAM 
'\!!) (Herstellungs-

7533 .•...... 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz-
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,84 g/cmJ nicht 
überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen , vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnun g UN-Nr. 

Essigsäure 2789 

Salpetersäure 2031 

Hypochlorit- 1791 
lösung 

Wasser 

Konzen
tration 

98 % 

55 % 

160 gel/1 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 32b) 

8 2b) 

8 6lb) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

8.7 

9 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.04.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7533/3H1 

Nr. 4, 8.6 und Nr. 10.1 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

4 

8 .6 

Anforderungen an die' Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 984 vom 09.04.1986 und 
102 984 1. Nachtrag vom 17.11.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden {Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung zusätzlich mit folgenden Stoffen be
standen: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

32c) 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter-
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nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7533/3Hl der Fa. Scorplast, 900 Gent, vom 
24.04.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.12.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7534/4H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

l.l 

1.2 

2 

3 

4 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Ausnahmegenehmigung (AG) Nr. 12/85 des Bundes
ministers für Verkehr vorn 04.09.1985 (TVA Nr. 40 
vorn 30.09.1985, Nr. 883). 

Antragsteller 

Westform Plastikwerke GmbH, 
5253 Lindlar (OT Hornmerich) 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus massivem Kunststoff, die mit einem 
Stülpdeckel (Schnappdeckel) verschlossen wird. 
Der Deckel wird nach dem Verschließen an den vier 
Ecken durch je. einen Kunststoff-Blitzverschluß 
gesichert. Das Füllgut befindet sich in einem 
Polyethylen-Faltensack, der lose in die Kiste 
eingestellt und mit einem Kunststoff-Blitzver
schluß verschlossen wird. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 875 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 08.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Z94 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 4H2/Y 37/S/ •.•.••..•..•..• /D/BAM 7534 .•....•.. 
\!!..) (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

daturn, nur die oder Kurz-
beiden letzten zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Bruttornasse des Versandstückes darf 37 kg 
nicht überschreiten 

8.4 

8.5 

9 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.04.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7535/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vorn 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) . 



2 Antragsteller 

Assmann Kunststoffindustrie GmbH 
A-8443 G1einstätten, Österreich 

3 Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK - entsprechend 
Bericht 101 371 3. Nachtrag vom 19.02 . 1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) und der 
Zeichnung "UT/1000/160CL Universaltank Leichtge
stell" der Fa. Assmann. 

Nennvolumen : 1000 1 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 371 3. Nachtrag der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom 
19.02.1986 einer Bauartprüfung nach den "Tech
nischen Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die 
Zulassung, die Kennzeichnung und die Verwendung 
von Transportgefäßen aus Kunststoffen 
- TRTK 001 - (VKBl. Heft 14 , 1985, Nr. 147)" 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewabr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die. für die Bauart festgelegten Anforderungen er
fül,lt sind. 

Dasmit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen : 

(li\31H/Y/ •.••.•.. /D/ .. •. •... BAM 7535/3000/1934/1039 
\,!!) (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8 . 2 

8.3 

lungsda
tum nach 
Pkt. 5.1 
(d) der 
"TRTK 001") 

Kurzzeichen 
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche TK zulässig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Ban
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem v/erkstoff gemäß Nr. 3. 5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr . tration Klasse Ziffer 

Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Ameisensäure 1779 98 % 8 32b) 
Propionsäure 1848 100 % 8 32c) 
Essigsäure- 1715 100 % 8 32b) 
anhydrid 
Thioglykol- 1940 99 % 8 32b) 
säure 
Schwefelsäure 1830 98 % 8 lb) 
Salzsäure 1789 36 % 8 Sb) 
Flourobor- 1775 40 % 8 Sb) 
säure 
Kalilauge 1814 50 % 8 42b) 
Natronlauge 1824 50 % 8 42b) 
Hydrazin- 2030 64 % 8 44b) 
lösung 

9 

Formaldehyd- 2209 40 % 8 63c) 
lösung 
Chromsäure 1755 30 % 8 llb) 
Hypochlorit- 1791 160 gCl/1 8 6lc) 
lösung 
Wasserstoff- 2014 60 % 8 62b) 
peroxidlösung 
Phosphorsäure 1805 85 % 8 llc) 
Ammoniak- 2672 15 % 8 43c) 
lösung 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der ON-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin " (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 11.04 . 1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs- Nr . 7536/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Ge f ahrgutau snahmeve rordnung vom 
16.08 . 1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

3 

Assmann Kunststoffindustrie GmbH 
A-8443 Gleinstätten, Österreich 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK - entsprechend 
den Zeichnungen: 

UT 800/160 Cl Universaltank, Leichtgestell der 
Firma Assmann 

Blechpolster für UT 800/160 Cl 
Stapel .ecke 
Querbalken 
Stapelschiene 
Detail "Z" 
Stapel-Eckausführung 
Schraubdeckel 1.4.0.1 
Detail "Z" 
Armaturenbefestigung 2" 
Innenbehälter entsprechend Bericht 97 898 vom 
06.06.1983 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) 

Nennvolumen: 800 Liter 

4 Anforderungen an die Bauar~ 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Bericht 97 898 vom 06.06.1983 und Nachtrag 
1 zum Bericht 97 898 vom 26.01.1984 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) jedoch mit 
einem leichteren Gestell entsprechend den in 
Pkt . 3 genannten Zeichnungen einer Bauartprüfung 
nach den "Technischen Richtlinien für den Bau, 
die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeichnung und 
die Verwendung von Transportgefäßen aus Kunst-
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5 

6 

stoffen - TR TK 001 - (VKBl. Heft 14, 1985, 
Nr. 147)" unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewanr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Dasmit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 

(' nuu\ folgt zu kennzeichnen: 

~ 31H/Y/ ........ /D/ ........ BAM 7536/3000/1578/848 
(Herstel- (Name oder 
lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 5.1 stellers) 
(d) der 
"TRTK 001") 

8 Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

8 .1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche TK zulässig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefelsäure 1830 
Laventin-
lösung 

Salpetersäure 2031 
Essigsäure 2789 
Ameisensäure 1779 
Propionsäure 1848 
Essigsäure- 1715 
anhydrid 
Thioglykol- 1940 
säure 
Salzsäure 1789 
Flourobor- 1775 
säure 
Kalilauge 1814 
Natronlauge 1824 
Hydrazin- 2030 
lösung 
Formaldehyd- 2209 
lösung 
Chromsäure 1755 
Phosphorsäure 1805 
Ammoniak- 2672 
lösung 

Konzen
tration 

98 % 
5 % 

55 % 
98 % 
98 % 

100 % 
100 % 

99 % 

36 % 
40 % 

50 % 
so % 
64 % 

40 % 

30 % 
85 % 
15 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 lb) 
kein Stoff der 
Anlage zur 
GGVE 
8 2b) 
8 32b) 
8 32b) 
8 32c) 
8 32b) 

8 32b) 

8 Sb) 
8 Sb) 

8 42b) 
8 42b) 
8 44b) 

8 63c) 

8 llb) 
8 llc) 
8 43c) 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart•···entspricht den allgemeinen Vor
schriften der ON-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 
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10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 11.04.1986 
··] 

l'c·, .. M ~ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7537/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

2 

3 

(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Fa. Aug. Schmalenbach GmbH & Co. oH 
4100 Duisburg l 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel und 
einem Polyäthylen-Innenbehälter. Im Oberboden be
finden sich zwei Öffnungen für den Einfüllstutzen 
des Innenbehälters und eine 3/4"-Entlüftungs
öffnung . Die Öffnungen werden durch zwei 2"
Polypropylen-Schraubstopfen (Tri-Sure) und einen 
Schraubstopfen aus ~1etall (Tri-Sure) verschlos
sen. 

Nennvolumen: 205 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 161 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 18.06.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(]) lAl/X/250/ ..•.....•.......• /D/BAM 7537 •....... 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne-



8.2 

8.3 

8.4 

9 

ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,2Cg/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein viiderruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 11.04.1986 

7 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7538/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co. oH 
4100 Duisburg 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 

4 

5 

6 

Deckel wird mit einem überlappten Spannring mit 
Hebelverschluß gehalten. 

Nennvolumen: 200 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 767 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt ~linden (Westf) vom 29.11.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter I-Ir. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 1A2/Y215/S/ ....... ......... /D/BAM 7538 .. . .... . 
(Herstellungs - (Name 

8 

8.1 

8.2 

8 .3 

9 

10 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden, deren Viskosität bei 23 •c mehr als 
200 mm2/s beträgt. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 215 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

1 0.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.03.1986 

'7 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7539/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

Faß aus Stahlblech ~it nichtabnehmbarem Deckel. 
Im Mantel befindet sich eine 2"-Füllöffnung, im 
Oberboden befinden sich eine 2"-Füll- und eine 
3/4"-Be- bzw. Entlüftungsöffnung. Die Öffnungen 
werden jeweils durch einen Schraubstopfen aus 
Metall verschlossen. 

Nennvolumen: 216,5 Liter bis 228 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 175 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 14.03.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter llr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen ' Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~OU lAl/X 1.6/300/ .......•..•.. /D/BAM 7539 ••...•.. 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Z98 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,60 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,40 g/cm• (Verpackungsgruppe II) bzw. 

8.4 

9 

3,60 g/cm• (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonst~gen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) be1 55 C 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.04.1986 

J· 
., 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7540 

für die Bauart einer Kiste aus Sperrholz mit einem ein
gestellten IBC zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 0 1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Ausnahmegenehmigung (AG) Nr. See 16/78 1. Neu
fassung vom 15.10.1986 aes Bundesministeriums für 
Verkehrs zur V~rordnun~ über di~ Beförderung ge
fahrlicher Güter mit Seeschiffen vom 05, Juli 78 
(BGBl. I s. 1017), zuletzt ~<!ändert durch die 
Verordung vom 27. Juni 86 (BGBl. I S. 953). 

An crags t.eller 

Degussa AG, 6000 Frankfurt 11 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Kiste aus Sperrholz mit ~iner inte~rterten Holz
oder Sperrholzpalette, einem PE-Faltensack und 
einem fleKiblen IBC. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart rnuß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 041 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt l'Hnden (Westf) vom 10.03.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE uneerzogen worden sind. 

5 ZulassunR 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
aer Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 



6 

7 

,.) _. ::~ t ,r 

Na -Ch CLer zu '~el"asse:nen- Bau:ar·t dUrf·en d -iese-' KiSten 
aus Sperrholz . mll • ~tri•~~ ein~estellteö iBC serlen
mäßi~ ~efertigt werden. Der Hersteller muß ge-

-~l ~Wftr1~1~ten, ~· riaß b~i · d~6 Be~ienmiß1g - ~~f~rt1~ien 
Ki S nen "·a.ti s ·· spei' r hO lz tilil. c:-. e1. nem ·J et·nge s -t ·e 11-Len -I BC 
dtei. fti~ die q ßäua~ ~t . J festgels~teri Anforcterun~en "er-
~ü.tlt ) Sind ,.. .::.f ~~'- ""'~:::;_i-.:o; '"c: ·_r; ;-.-~,'l~ ·1 r· 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Kisten au-s s~tfertholz mit einem einge
stellten IBC sind beständi~ und ~ut sichtbar wie 
f ·o"' l lg ··r;- ~z·u· ki:ernn ·i~~~c'hnen: 

D/X/1070/S/ •••••••••• •••• ./BAM 7540 
(Monat und Jahr 
der Herstellun~) 

(Name oder 
Kurzzeichen 
des Herstel
lers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Kisten aus 
Sperrholz •it eine• eingestellten IBC 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ~e
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Kisten aus Sperrholz mit einem eingestellten 
IBC dürfen für gefährliche Güter verwendet wer
den, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVE/GGVS/GGVSee solche Kisten aus Sperrholz mit 
einem eingestelten IBC zulässt~ sind. 

8.2 Die Verpackun~•n dürfen fUr gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppe 1, die in der AG See 16/78 
(1. Neufassung) aufgeführt sind, verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten fUr den Inhalt dUrfen nicht Ober
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstUckes darf 1070 k~ nicht Uberschr~iten. 

9 Der in Nr. 2 genannten Antra~steller muß nach
weisbar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Kisten aus Sp~rrholz mit einem 
eingestellten IBC de~jenigen, der die Kisten aus 
Sperrholz mit einem ein~estellten IBC fUr Gefahr
gut einsetzt/befUllt bekannt slnct. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Dieser Zulassungsschein ~llt nur in Verbindung 
mit den in Nr. 1 genannten Rechtsgrundlagen. Mit 
Ablauf der Rechtsgrundlagen erlischt auch di~se 
Zulassung. Bei Änderung der Rechtsgrundlagen ist 
auch diese Zulassung zu ändern oder neu zu er
stellen. 

10. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fun~, Berlln" (ISNN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.11.1986 
"} !( ,, :t ... (<./ 

J.~ • 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7541 

für die Bauart einer Kiste aus Sperrholz und einem 
eingestellten IBC zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Ausnahmegenehmigung (AG) des Bundesministers für 
Verkehr Nr. E50/78 3. Neufassung vom 08.08.1985 

2 Antragsteller 

Degussa AG, 6000 Frank·furt ll 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

10.1 

10.2 

Beschreibung der Bauart 

Sper'rh~izk.:lste mit Palette und einem flexiblen 
Schüttgutbehälter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 147 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 26.09.1984 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Kisten aus Sperrholz mit einem 
eingestellten IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen diese Kisten 
aus Sperrholz mit einem eingestellten IBC serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daß bei den serienmäßig gefertigten 
Kisten aus Sperrholz mit einem eingestellten IBC 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Kisten aus Sperrholz mit einem einge
stellten IBC sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

D/X/1065/S/ ..•...•.•..... /BAM 
(Herstellungs
datum nach Pkt . 
2.4.2 der AG 
E50/78 3. Neu
fassung) 

7541 
(Name oder 
Kurzzeichen 
des Herstel
lers) 

Auflagen über die Verwendung der Kisten aus 
Sperrholz mit einem eingestellten IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Kisten aus Sperrholz mit einem eingestellten 
IBC dürfen für gefänrliche Güter verwendet wer
den, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVE/GGVS/GefahrgutVSee solche Kisten aus Sperr
holz mit einem eingestellten IBC zulässig sind 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, die in der AG E50/78 
3. Neufassung aufgeführt sind, verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 1065 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannten Antragsteller muß nach
weisbar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Kisten aus Sperrholz mit einem 
eingestellten IBC demjenigen, der die Kisten aus 
Sperrholz mit einem eingestellten IBC für Gefahr
gut einsetzt/befüllt,bekannt sind. 

Sonstiges 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) _y_eröffentlicht. 

4950 Min~~n, 15.04.1986 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

tulaaaunge-Nr. 7542/lAl 

für die Bauart einer Verpackung ~ur Beförderung 
gefährlicher GUter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerataatliche und gren~
Uberschrei tende Beförderung ge f'ährlicher GUtar 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eieen
nahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel 
und einem Polyäthylen-Innengefäß. Im Oberboden 
befinden sich zwei Öffnungen für die Einfüll
stutzen des Innengefäßes bzw. wahlweise eine 
weitere Öffnung für den Entlüftungsstutzen. Die 
Öffnungen werden durch 2" Polypropylen-Schraub
stopfen (Tri-Sure) mit Kunststoffdichtung bzw. 
die wahlweise vorhandene Entlüftungsöffnung mit 
einer 3/4" Tri-Sure Verschraubung (VlR3/4 
DIN 6643) verschlossen. 

Fassungsraum: 207 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 089 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.10.1981 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Ve rpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 

(D
u sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/Y/200/ ...........•. /D/BM1 7542 ..........•.. 
(Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

z 100 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

9 

10 

Ber Gesamtüberdruck (d, h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung dem~enigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut eins tzt/befUllt, be
kannt aind. 

Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung fUr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen Uber die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkomman) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
Uber die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten PrUfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt fUr MaterialprU
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 15.04.1986 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7542/lAl 

Nr. 3 und 10.1 des Zulassungsscheines werden wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel 
und einem Polyethylen-Innengefäß, wahlweise aus 
Lupolen 5261 Z, Lupolen 5261 ZS oder Hostalen 
GM 6255. Im Oberboden befinden sich zwei Öffnun
gen für die Einfüllstutzen, bzw. wahlweise eine 
weitere Öffnung für den Entlüftungsstutzen. Die 
Öffnungen werden durch 2" Polypropylen-Verschluß
schrauben (TRI -SURE) mit entweder Gummi- oder PE
Oichtring, bzw. die wahlweise vorhandene Entlüf
tungsöffnung mit einer 3/4" (TRI-SURE) Verschluß
schraube, DIN 6643-3Vl-R 3/4, mit Gummi oder PE
Dichtung verschlossen. 

Fassungsraum 207 Liter 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Or dnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem europäischen Übereinkommen ilber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs 
(IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) über 
die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung ·gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas-



songsschein 7542/1A1 der Fa. Van Leer Verpackungen 
GmbH, 5000 Köln 40, vom 15 . 04.1986 

Dieser Nachtrag wird 1m "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprtifupg,. Berlin." (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht . 

I 
495o Mtnde!,' 23.01 ,.1987 

y.··. !: .·i./ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7543/lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBL I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 220 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 805 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.03.1986 und 
Prüfbericht Nr. II/86 vom 07.02.1986 der Firma 
Mauser einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der 
Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fÜ\n lHl/Y 1.8/200/ • .....•••••.• /D/BAM 7543 .•....•• 
~ (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden. 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,85 g/cm 3 nicht 
überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Essigsäure 2789 

Salpetersäure 2031 

Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
(White Spirit) 

Wasser 

Netzmittel
lösung 
( Laventin) 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

98 % 8 32b) 

53 % 8 2b) 

3 32c) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

5 % kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefänrlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.04 . 1986 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7544/lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef.ährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 220 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 804 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.03.1986 und 
Prüfbericht Nr. II/86 vom 07.02.1986 der Firma 
Mauser einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der 
Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ lHl/Y 1.6/200/ •............ /D/BAM 7544 .•....•. 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8 . 3 

8 . 4 

8. 5 

z 102 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen ,für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,60 g/cm3 nicht 
überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruc~ von Luft oder sonst~gen 

0 inerten Gasen, verm~ndert um 100 kPa) be~ 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.6 

8.7 

9 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Essigsäure 2789 

Salpetersäure 2031 

Wasser 

Netzmittel
lösung 
(Laventin) 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

98 % 8 32b) 

53 % 8 2b) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

5 % kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpacku~gsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 16.04.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7545/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 

·mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 



2 Antragstel.l.er 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 Öhringen 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

Faß aus Weißblech mit nichtabnehmbarem Deckel . Im 
Oberboden befindet sich eine Füllöffnung mit 
einem Durchmesser von 24 oder 57 mm oder 60 mm. 
Die 24 mm bzw. 57 mm-Öffnungen werden durch einen 
3/4" bzw. 2" Schraubstopfen aus Metall oder 
Kunststoff verschlossen . Die 60 mm-Öffnung wird 
durch einen Flex-Spout-Verschluß oder durch einen 
Berg Spout-Verschluß verschlossen. 

Nennvolumen: 5 bis 15 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 147 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 14.03.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zul.assung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(IJ\lAl/X/350/ ....•.......•.•.• /D/BAM 7545 ....... . 
\!!.) (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Aufl.agen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8 . 4 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,2 g/cmJ (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,8 g/cmJ (Verpackungsgruppe II) bzw . 
2,7 g/cmJ (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Ve rpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin " (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.04.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentral.amt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7546/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

l.l 

2 

Verordnung über die innerstaatli.che und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 156 0 ) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co 
7110 Öhringen 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung die durch eine Metall-Schraubkappe mit 
eingelegter Dichtung oder durch einen Kunst
stoff-Eindrückverschluß verschlossen· wird. 

Nennvolumen: 6 bi·s 13 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 148 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 10.03.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/120/ • .• .••• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7546 .•••.. • . 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

z 103 



8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d. h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 80 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte A .. tragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 02.05.1986 

" 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7547/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

z 104 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 Öhringen 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Feinstblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch eine Metall-Schraubkappe mit 
eingelegter Dichtung oder durch einen Kunst
stoff-Eindrückverschluß verschlossen wird. 

4 

5 

6 

Nennvolumen: 2 bis 6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 149 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 11.03.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten. daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(IU\3Al/Y/170/ ......•.•••.••.•. /D/BAM 7547 ..•.•.••. 
\!!__) (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 113 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt; be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.04.1986 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7548/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Verordnung über die innP.rstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 Öhringen 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Feinstblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch eine Metall-Schraubkappe mit 
eingelegter Dichtung oder durch einen Kunst
stoff-Eindrückverschluß verschlossen wird. 

Nennvolumen: 6 bis 12 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 150 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 11.03.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(CJ\3Al/Y/180/ •.•....•.•...•... /D/BAM 7548 ...•.•... 
\!}__) (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen Il oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den· Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cmJ (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cmJ (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 

9 

10 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 120 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.04.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7549/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 Öhringen 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel ist mit einer Blähgummidichtung versehen 
und wird durch einen überlappten Spannring gehal
ten. 

Nennvolumen: 25 bis 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 151 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 10.03.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der k1lage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmä ßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fert i gten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/Y .•.• /S/ •.••••.•..•.. /D / BAM 
(Brutto- (Herstellungs
höchst- jahr, nur die 
masse) letzten beiden 

Ziffern) 

7549 ...••••. 
(Name 
oder 
Kurz
zeichen 
des Her
stellers) 

Di e zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8 .2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
f ertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8 .3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
s chritte n werden. 

9 

Die Dichte der Füllgüter, deren Viskosität bei 
2 3 •c mehr als 200 mm>/s beträgt, darf 1,00 g/cm> 
nicht überschreiten. Die Schüttdichte für feste 
Stoffe darf 1,00 kg/Liter nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
f örderung gefährlicher Güter (RID) 

d em Europäischen Übereinkommen über die inter
n ationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

f estgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
z ur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
t eilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
f ung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 02.05.1986 

~undesbahn-Zentralamt 

i·1inden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 7550/0A2 

f Ur dh; Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
9d'ähr U che r Güter 

Z 106 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatl~che und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 Öhringen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel ist mit einer Blähgummidichtung versehen 
und wird durch einen überlappten Spannring gehal
ten . 

Nennvolumen: 7 bis 12 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 152 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 10.03.1.986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/Y •..• /S/ .•.••••••..•• /D/BAM 
(Brutto- (Herstellungs
höchst- jahr, nur die 
masse) letzten beiden 

Ziffern) 

7550 .•••••.. 
(Name 
oder 
Kurz
zeichen 
des Her
stellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Dichte der Füllgüter, deren Viskosität bei 
23 •c mehr als 200 mm>/s beträgt, darf 1,00 g/cm> 
nicht überschreiten. Die Schüttdichte für feste 
Stoffe darf 1,00 kg/Liter nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 



10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 02.05.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7551/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefänrlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefänrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

Hoechst AG, 6230 Frankfurt (Main) 80 

Beschreibung der Bauart 

Kisten aus Pappe mit ·Fächereinsatz in die 
20 Stück zylindrische Glasflaschen (150 ml) 
eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 051/82 der Hoechst AG, 
Ressort Beschaffung Materialwirtschaft Pack
mittel-Entwicklung-Eingangskontrolle D207 vom 
14.01.1982 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U\nU 4G/X 7 /S/ .•.....•••.... /D/BAM 7551 .• •. • ... 
"~ (Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die Kurzzei-
heiden letzten des Her-
Ziffern) stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 7,0 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 17.04.1986 

( ,. , 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7552/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz-
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2 

3 

überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmidding-Werke, 5000 Köln 60 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus nichtrostendem Stahl mit nichtabnehm
barem Deckel bestehend aus zwei in der Mitte zu
sammengeschweißten Formteilen. 

Oben und unten am Rumpf sind Standreifen ange
schweißt. In der Mitte des Oberbodens befindet 
sich ein angeschweißter Füllöffnungsstutzen, der 
durch einen Kunststoffschraubstopfen aus PE oder 
Teflon und durch einen Schraubstopfen aus nicht
rostendem Stahl mit eingelegten Kunststoffdicht
ring aus PE oder Teflon verschlossen wird. 

Fassungsraum: 30 bis 5r Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumuste rn entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 137 der Bundesbahn- Ver 
suchsanstalt Minden (Westf) vom 04.03.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~lAl/X 1.6/400/ ... .......... /D/BAM 7552 ....... . 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,66 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,50 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,73 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 266 kPa nicht überschreiten . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.04.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7553/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus ; Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -

2 

3 

4 

5 

6 

7 

(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Fa. Rhein-Conti 
Kunststoff-Technik GmbH, 6800 Mannheim 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 800 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern gemäß 

Zeichnung Nr. 
5.046-84.1 

12.010-84.1 

5 .ll8-84 .1 

entsprechen. 

Zulassung 

Bezeichnung 
Container CG800 

Gitterbox 

Schraubdeckel 
S 400 X 24 

Firma 
Rhein Conti, 
11annheim 
Rhein Conti, 
Mannheim 
Rhein Conti, 
Mannheim 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-



fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

('L:I\31H/Y/ . .. ...• /D/ ... ... ... . BAM 7553/4000/1638/880 
' :1,) (Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
P!<t. 5.1 stellers) 
(d) der 
"TRTKOOl") 

8 Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

8.1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzP.ichne
ten TK'dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche TK zulässig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Bezeichnung 

Schwefelsäure 
Salpetersäure 
Salzsäure 
ArnP.isensäure 
Natronlauge 
Hypochlorit
lösung 
Monochloracet
aldehyd
lösung 
Thioglyl<ol
säure 
Essigsäure 
Laventin
lösung 
Kalilauge 
Perchlorsäure 
Wasserstoff
peroxidlösung 
Chromsäure 
Formaldehyd
lösung 
Hydrazin
lösung 
Fluorobor
säure 
Essigsäure
anhydrid 
Chloressig
säure 
Titantetra
chloridlösung 
Natriumsulf
hydratlösung 
Abfallschwe-

UN - Nr. 

1830 
2031 
1789 
1779 
1824 
1791 

1940 
2789 

1814 
1802 

2014 
1755 

2209 

2030 

1775 

1715 

1751 

1838 

telsäure 1832 
Eisentri
chloridlösung -
Bromwasser
stofflösung 1788 
Jodwasser
stofflösung 1787 
Flußsäure *) 1790 
Silicofluor
wasserstoff-
säure 
(Kieselfluor
wasserstoff
säure) 
Phosphorsäure 
Acrylsäure 
Methacryl
säure 
Propionsäure 
Ammoniak-

1778 
1805 
22 18 

2531 
1848 

lösung 2672 
Chloracetyl -
chlorid 1752 

Konzen
tration 

98 % 
53 % 
36 % 
85 % 
50 % 
150 
gCl/1 

45 % 

99 % 
5 % 

50 % 
50 % 

60 % 
30 % 

40 % 

64 % 

50 % 

100 % 

50 % 

62 % 

57 % 
60 % 

34 % 
85 % 
100 % 

100 % 
100 % 

15 % 

100 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 l b) 
8 2 b) 
8 5 b) 
8 32 b) 
8 42 b) 
8 61 c) 

6.1 16 b) 

8 32 b) 
8 32 b) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 
8 42 b) 
8 4 b) 

8 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 
8 

8 
8 
8 

8 
8 

8 

8 

62 b) 
ll b) 

63 c) 

44 b) 

8 b) 

32 b) 

32 b) 

5 b) 

45 c) 

l b) 

5 c) 

5 b) 

5 b) 
7 b) 

9 b) 
11 c) 
32 b) 

32 c) 
32 c) 

43 c) 

36 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Reinigungsmittel der Firma: 

Henkel gern. Anlage l 
Benckiser gern. Anlage 2 
Lever-Industrie gern. Anlage 3 
Chem. Fabr. Dr. Weigert gern. Anlage 4 
Hoellner-Werke gern. Anlage 5 
Diversey gern. Anlage 6 
Caramba gern. Anlage 7 
Teroson gern. Anlage 8 
Löffler gern. Anlage 9 
Weisehenberg gern. Anlage 10 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.04.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 7554/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

Fa. Rhein-Conti 
Kunststoff-Technik GmbH, 6800 Mannheim 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 500 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern gemäß 

Zeichnung Nr. 
5.099-80.1 

12.001-86.1 

5.118-84.1 

entsprechen. 

Zulassung 

Bezeichnung 
Container CR500 

Gitterbox 

Schraubdeckel 
S 400 X 24 

Firma 
Rhein Conti, 
Mannheim 
Rhein Conti, 
~lannheim 

Rhein Conti, 
Mannheim 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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6 Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

7 

Na ch der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
fü llt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tiitssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach de r zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

fll\31 H/Y/ ....... /D/ .......... BAM 7554/3000/1076/578 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 5.1 stellers) 
(d) der 
"TRTKOOl") 

8 ~uflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

8 . 1 

8.2 

8. 3 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK.dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS /GGVE/GefahrgutVSee solche TK zulässig sind . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

1-'ii l lgüter, die au fgrund der durchgeführten Bau
Artp rüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
'l ''nüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
(q'fl" zugelassen werden: 

l ~· ·zeichnung 

~;chwefelsäure 

~;.,I petersäure 
!- . ,I zsäure 
/' , ,~o · isensäure 

Natronlauge 
Hypochlorit
lösung 
Monochloracet
aldehyd-
lösung 
Thioglykol
säure 
Essigsäure 
Laventin-
lösung 
Kalilauge 
Perchlorsäure 
Wasserstoff
peroxidlösung 
Chromsäure 
Formaldehyd
lösung 
Hydrazin
lösung 
Fluorobor-

UN-Nr. 

1830 
2031 
1789 
1779 
1824 
1791 

1940 
2789 

1814 
1802 

2014 
1755 

2209 

2030 

säure 1775 
Essigsäure-
anhydrid 1715 
Chloressig-
säure 1751 
Titantetra
chloridlösung 1838 
Natriumsulf
hydratlösung 
Abfallschwe-
telsäure 1832 
Eisentri
chloridlösung -
Bro:rtlW'asser
stofflösung 1788 
Jodwasser
stofflösung 1787 
Flußsäure *) 1790 
Silicofluor
wasserstoff-
säure 
(Kieselfluor
wasserstoff-
s äu r e) 1778 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

98 % 
53 % 
36 % 
85 % 
50 % 
150 
gCl/1 

45 % 

99 % 
5 % 

50 % 
50 % 

60 % 
30 % 

40 % 

64 % 

50 % 

100 % 

50 % 

62 % 

57 % 
60 % 

34 % 

8 l b) 
8 2 b) 
8 5 b) 
8 32 b) 
8 42 b) 
8 61 c) 

6.1 16 b) 

8 32 b) 
8 32 b) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 
8 42 b) 
8 4 b) 

8 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 
8 

8 

62 b) 
ll b) 

63 c) 

44 b) 

8 b) 

32 b) 

32 b) 

5 b) 

45 c) 

l b) 

5 c) 

5 b) 

5 b) 
7 b) 

9 b) 

Phosphorsäure 1805 85 % 8 ll c) 
Acrylsäure 2218 100 % 8 32 b) 
Methacryl-
säure 2531 100 % 8 32 c) 
Propionsäure 1848 100 % 8 32 c) 
Ammoniak-
lösung 2672 15 % 8 43 c) 
Chloracetyl-
chlorid 1752 100 % 8 36 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jtihre ab dem Datum der Herstellung . 

Reinigungsmittel der Firma: 

Henkel gern. Anlage 1 
Benckiser gern. Anlage 2 
Lever-Industrie gern. Anlage 3 
Chem. Fabr. Dr. Weigert gern. Anlage 4 
Woellner-Werke gern. Anlage 5 
Diversey gern. Anlage 6 
Caramba gern. Anlage 7 
Teroson gern . Anlage 8 
Löffler gern. Anlage 9 
Weisehenberg gern. Anlage 10 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über di e 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der ON-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 25.04.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7555/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co 
7110 Öhringen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung mit einem Durchmesser von 24 mm oder 57 
mm oder 60 mm. Die 24- bzw. 57 mm Öffnungen wer
den durch einen 3/4" bzw. 2" Schraubstopfen aus 
Metall oder Kunststoff verschlossen . Die 60 mm
Öffnung wird durch einen Flex-Spout-Verschluß 



oder durch einen Berg-Spout-Vers.chluß 
verschlossen. 

Nennvolumen: 5 bis 15 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 147 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf} vom 14.03.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

10.1 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelasseneo Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/0Al/Yl.8/350/ • ••••. /D/BAM 
(Herstel
lungsjahr, 
nur die 
letzten 
beidem 
Ziffern} 

7555 • •••. •• . 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers} 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 
Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 
Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II} bzw. 
2,70 g/cm• (Verpackungsgruppe III} 
nicht überschreiten. 
Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa} bei 55 °C 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID} 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen} 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung , Berlin" (ISSN 0340-7551} veröffentlicht. 

4950 Minden , 28.04.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf} 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7556/0Al 

für die Bauart einer Ve rpackung zur Befö rde rung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I. S. 1560} 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerk e GmbH & Co . 
7110 Öhringen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackungen mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung. die durch eine Metall-Schraubkappe mi t 
eingelegter Dichtung oder durch einen Kunst
stoff-Eindrückverschluß verschlossen wird . 

Nennvolumen: 2 bis 6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß de n Baumustern e ntsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 149 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf} vom 11.03.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von VerpackungeA 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serie nmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

7556 .•.••• . . 
(Name 

RID/ADR/OAl/Y/170(. •••••••• /D/BAM 
(Herstel
lungsjahr, 
nur die 
letzten 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers} 

beiden 
Ziffern} 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm• (Verpackungsgruppe II} bzw. 
1,30 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III} 
nicht überschreiten. 
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8.4 Der Gesamtüberdruck {d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 113 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter {RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße {ADR-Übereinkornrnen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung. Berlin" {ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.04.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden {Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7557/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

l.l 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen {Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
{BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 Öhringen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackungen mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch eine Metall-Schraubkappe mit 
eingelegter Dichtung oder durch einen Kunst
stoff-Eindrückverschluß verschlossen wird. 

Nennvolurnen: 2 bis 12 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 150 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden {Westf) vorn 11 .03.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 
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Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/l80t ..•...•. /D/BAM 
{Herstel
lungsjahr, 
nur die 
letzten 
beiden 
Ziffern) 

7557 •••..••. 
{Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/crn' {Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/crn 3 {Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck {d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 120 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter {RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße {ADR-Übereinkornmen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" {ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.04.1986 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7558/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

I 

l.l 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn l 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch einen Kunststoff-Eindrück
verschluß verschlossen wird. 

Nennvolumen: 0,19 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 201 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/80/ • ..••..•. /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7558 •.••••.• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm• (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm• (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu-

9 

tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 53 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

fe-stgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf diese~ Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 28.04.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7559/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch einen Kunststoff-Eindrückver
verschluß verschlossen wird. 

Nennvolumen: 0,19 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 201 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(IU\pAl/Y/80/ ••••.•.•••..•••••• /D/BAM 7559 ••.••..• 
\!!.) (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cml (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 53 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen). 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung ge~ährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.04.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7560/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch einen von 2 verschiedenen 
Kunststoff-Eindrückverschlüssen verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: 0,25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 202 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/120/ •••••••• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7560 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

B Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cmJ (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cml (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 



8.4 

9 

10 

10.1 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 80 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.04.1986 
•j 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 7561/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung .die durch einen von 2 verschiedenen 
Kunststoff-Eindrückverschlüssen verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: 0,25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 202 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (\'/estf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(IJ\3Al/Y/l20/ ••••••.•••••••.•• /D/BAM 7561. ..... •• 
'-!2) (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 80 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.04.1986 

; :, . 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentra1amt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zu1assungs-Nr. 7562/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

l.l 

2 

3 

Rechtsgrund1agen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragste1ler 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn l 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch einen von 2 verschiedenen 
Kunststoff-Eindrückverschlüssen verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: 0,55 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 203 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zu1assung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8 . 3 
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/50/ •..•••... /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7562 .•.••... 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm> (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 

9 

10 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 33 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der B~ndesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.04.1986 
.-, 

Bundesbahn-Zentra1amt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zu1assungs-Nr. 7563/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

Rechtsgrund1agen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragstel1er 

3 

4 

5 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn l 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch einen von 2 verschiedenen 
Kunststoff-Eindrückverschlüssen verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: 0,55 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 203 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 



6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderung~n erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(t;\3Al/Y/50/ •..•••.....••.••.. /D/BAM 7563 ••••.••• 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 33 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges,-

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (AD~-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.04.1986 
'I 

I 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7564/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

(BGBl. I, s. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung,die durch einen von 3 verschiedenen 
Kunststoff-Eindrückverschlüssen verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: 0,25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 204 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04 . 1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID /ADR/OAl /Y/3 50 / ............ /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7564 ....... . 
(Name 
oder 
Kurzzei
chen des 
Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 
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8.4 

9 

10 

10 . 1 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Par t ialdruck von Luft oder s o nstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 233 kPa nicht überschreiten . 

Der in Nr. 2 genannte An tragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Ve rwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Ve rpackung für Gefahrgut einsetzt/befül lt, be
kannt sind . 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
n ationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
t en. 

1 0 . 3 Dieser Zulassungsschein wi rd im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung , Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4~50 Mi nden, 29.04.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 7565/lAl 

f ür d ie Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefähr licher Güter 

l 

l.l 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn l 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus ~leißblech mit nichtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden befindet sich eine Füllöffnung,die 
durch einen von 3 verschiedenen Kunststoff- Ein
drückverschlüssen verschlossen wird. 

Nennvolumen: 0,25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 204 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 
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Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie felgt zu kennzeichnen: 

(U\ lAl/Y/350/ ••••....••••••••• /D/BAM 
\_!2) (Herstellungs-

7565 •••..••• 

8 

8.1 

8.2 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kur z
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I I) bzw . 
1 ,80 g/cm• (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten . 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über di e 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt , be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein 'wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundes·anstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340--7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.04.1986 
. I 

I 

-' 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7566/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn l 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel . Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung,die durch eine Schraubkappe aus Metall 
verschlossen wird . 

Nennvolumen : 0,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 205 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8 . 1 

8.2 

8 . 3 

8 . 4 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten , daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
s i chtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/350/ ••• . • • • • /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7566 •• •• • • •• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu-

t e s und Partialdruck v on Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwe is
b a r sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut e i nse tzt / befüllt, b e 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährl i cher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 29.04.1986 
·; 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7567/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Weißblech mit nichtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden befindet sich eine Füllöffnung,die 
durch eine Schraubkappe aus Metall verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: 0,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 103 205 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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6 

7 

8 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fl?\lAl / Y/350 / ..•.....••...•... /D/BAM 
\!:!_) (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7567 ...•.••. 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfe r. für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g / cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.04.1986 
' I 

z 120 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7568/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefiih;:licher Güter 

l 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 .l 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limhurg GmbH, 
62 50 Limburg / Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Fiill
öffnung,die durch einen von 2 verschiedenen 
Kunststoff-Eindrückverschlüssen verschlossen 
w:...rd. 

Nennvolumen: 0,8 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 206 der Bundeshahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Di e unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird untRr 
der Vorauss<!tzung, datl die Anfor.lerungen n .. ch 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/350/ ..... .. • /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7568 .••..... 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cmJ (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cmJ (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 



8.4 

9 

10 

10.1 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllqu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen -
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der dje 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/hefUllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 29.04.1986 
") 

I 

(iJ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7569/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

l.l 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn l 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Weißblech mit nichtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden befindet sich eine Füllöffnung die 
durch einen von 2 verschiedenen Kunststoff-Ein
drückverschlüssen verschlossen wird. 

Nennvolumen: O,ß Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 206 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(ti\lAl/Y/350/ ••••.•...•••••••• /D/BAM 7569 ••.....• 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm> (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm> (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.04.1986 

-.~ 
, ~ L . 

z 121 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7570/0Al 

f ü r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
ge f ährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1. 1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I , S. 1560) 

2 Antragsteller 

8.4 

9 

10 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart ent spricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-
Blechwarenfabrik Limburg GmbH, ten . 

3 

6250 Limburg / Lahn l 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichta bnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung,die durch einen von 2 verschiedenen 
Kunststoff-Eindrückverschlüssen verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: 1,5 Liter 

4 Anforderungen an die Bauar t 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 207 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04.1986 eine r 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8 . 1 

8.2 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
g ewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/350/ •.• • •• • • /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7570 ••••.••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden , wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8 . 3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
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Die Dichte der Füllgüter darf 
1 , 20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 29.04 . 1986 
, --i 
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Bundesbahn-Zentr alamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7571/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Weißblech mit nichtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden befindet sich eine Füllöffnung,die 
durch einen von 2 verschiedenen Kunststof~Ein
drückverschlüssen verschlossen wird. 

Nennvolumen: 1,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 207 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 



6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(li\ lAl/Y/350/ •..•••••••.•••.•. /D/BAM 
~ (Herstellungs-

7571 •••••.•• 

8 

8 . 1 

8.2 

8.3 

8 . 4 

9 

10 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für VerpacKUngen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.04.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7572/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl·icher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch einen von 3 verschiedenen 
Kunststoff-Eindrückverschlüssen verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: 1,4 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 208 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/250/ •••••••• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7572 ••••••.. 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährli·che Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten . 

z 123 



8.4 

9 

10 

10.1 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.04.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 7573/3Al 

für die Bauart einer Verpack ung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch einen von 3 verschiedenen 
Kunststoff-Eindrückverschlüssen verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: 1,4 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 208 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 
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Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 3Al/Y/250/ .•••.•••••••••••• /D/BAM 
\!!) (Herstellungs-

7573 ••..•••. 

8 

8.1 

8.2 

8 . 3 

8.4 

9 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürf.~n für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefanrlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.04.1986 
'l 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7574/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

8.4 

9 

10 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-
Blechwarenfabrik Limburg GmbH, ten. 

3 

6250 Limburg/Lahn l 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch einen von 2 verschiedenen 
Kunststoff-Eindrückverschlüssen verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: 3 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 209 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/250/ ••••••.• /D/BAM 
(He rstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7574 ........ 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm• (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm• (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 30.04.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7575/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn l 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich ein Füll
öffnung, die durch einen von 2 verschiedenen 
Kunststoff-Eindrückverschlüssen verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: 3 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 209 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 
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6 

7 I 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(li'\3Al/Y/250/ ••.•••.•....•••.• /D/BAM 7575 •••.•••• 
\!2) (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.04.1986 
• I 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7576/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch einen von 2 verschiedenen 
Kunststoff-Eindrückverschlüssen verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: 5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 210 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgele_gten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/180/ •••..••• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7576 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 



8.4 

9 

10 

10.1 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert urn 100 kPa) bei 55 °e 
darf 120 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkornrnen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird irn "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.04.1986 

) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 7577/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefabrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Blechwarenfabrik Lirnburg GmbH 
6250 Lirnburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Irn Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung,die durch einen von 2 verschiedenen 
Kunststoff-Eindrückverschlüssen verschlossen 
wird . 

Nennvolumen: 5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 210 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung , daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Ii\ 3Al/Y/180/ • • ••.. ••• •• • •.•• / D/BAM 
\!!_) (Herstellungs-

7577 • •..••.. 

8 

8.1 

8.2 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/crn 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm• (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert urn 100 kPa) bei 55 °e 
darf 120 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkornrnen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird irn "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minde~, 30.04.1986 . : 

. "· ~ 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7578/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 30 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 182 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 28.01.1985 und 
Prüfbericht Nr. V/86 vom 26.02.1986 der Fa. 
Mauser Werke GmbH, Brühl einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fiU\JHl/Xl.3/250/ ............... /D/BAM 
\V (Herstellungs-

7578 ...... . 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 
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datum nach 
Rn 1512 ( l ) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,33 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II und III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Salpetersäure 2031 

Wasser 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

65 % 8 2b) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit mu~ nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.04.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7579/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 



2 Antragsteller 

Schmalbach Lubeca AG, 3370 Seesen 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

Feinstblechverpackung, konische Gefäße mit ab
nehmbarem Deckel mit einer Füllöffnung, die durch 
einen Kunststoff-Eindrückverschluß verschlossen 
ist. Der Deckel wird durch einen überlappten 
Spannring mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 27 1 bis 32 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 356 vom 07.10.1985 und 
1. Nachtrag zum Bericht 102 356 vom 26.03.1986 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährlei'sten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y34/S/ ••.•.... /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7579 •••••.•. 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden, deren Viskosität bei 23 •c mehr als 
200 mm2/s beträgt. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

9 

Die Bruttohöchstmasse darf 34 kg nicht über
schreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.04.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

l. Nachtrag 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7579/0A2 

Nr. 4, 7 und 8.3 des Zulassungsscheines wird 
geändert bzw. erweitert: 

wie f 0 1g t 

4 Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart utul3 den Baumu stern entsp r ec hen , die 
gemäß PrUfbericht Nr. 102 356 vom 07 .10.19 85, 
1. Nachtrag zum Be richt 102 356 vom 26.03.1YH6, 
2. Nachtrag zum Bericht 102 356 vom 05.05.1986 
und 3. Nachtrag zum Bericht 102 356 vom 
05.01.1987 der Bundesbahn-Vers uchsanstalt Minden 
{Westf) einer Bauartprüfun g naclt dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzo gen worde n sind. 

7 Kennzeichnung 

8. 3 

Die nach der zugelassenen Bau art serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennz eichnen: 

RID/ADR/OA2/Y40/S/ . ••..•.•• /D/BAM 7579 •••.• ••. 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Nam e 
oder Kurz
zeichen. des 
lle c s t e 11 er s ) 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse dar f 40 kg nicht über
schreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in VerbiLldung mit dem Zul as
sungsschein 7579/0A2 der Fa. Schmalbach Lubeca AG, 3370 
Seesen vom 30.04.1986. 

Dieser Nachtrag wird im '"Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Hat e rialprUfung, Berli n"' (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Kinde~. 22.01.1987 

f ... 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7580/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Ei
senbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) 
vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 
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2 

3 

4 

5 

6 

Antragsteller 

Friedrich Wilhelm Hermann, 6367 Karben l 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel gemäß 
Zeichnung Nr. 11.82.075.00 der Fa. Hermann, Karben 
Zeichnung Nr. 11.86.075.01 der Fa. Hermann, Karben 
Zeichnung Nr. 11.80.055.01 der Fa. Hermann, Karben 
Zeichnung Nr . 11.86.055.02 der Fa. Hermann, Karben 
Zeichnung Nr. 11.86.055.03 der Fa. Hermann, Karben 

Der Deckel wird durch einen Spannring mit Hebel
verschluß gehalten . 

Nennvolumen: 80 bis 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, d i e ge
mäß Prüfbericht Nr. 97 235 vom 28.05.1982 und 97 
235 1. Nachtrag vom 29.11.1982 der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU'\ 1A2/X ... /S/ .....•.•. • ...... /D/BAM 7580 . .. . .•.. 
~ (Brutto- (Herstellungs- (Name 

höchst- jahr, nur die oder Kurz-
masse) letzten beiden zeichen des 

Ziffern) Herstellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

8 . 3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Dichte der Füllgüter, 
deren Viskosität bei 23 'C mehr als 200 mm 2 /s be
trägt, darf 1,00 g/cm 3 nicht überschreiten. Die 
Schüttdichte für feste Stoffe darf 1,00 kg/Liter 
nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

1 0 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 07.05.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7581/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Ei
senbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) 
vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Friedrich Wilhelm Hermann, 6367 Karben 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel gemäß 
Zeichnung Nr. 11.82.070.00 der Fa. Hermann, Karben 
Zeichnung Nr. 11.81.062.01 der Fa. Hermann, Karben 
Zeichnung Nr. 11.86.062.03 der Fa. Hermann, Karben 

Der Deckel wird durch einen Spannring mit Hebel
verschluß gehalten. 

Nennvolumen: 40 bis 70 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 97 234 vom 13.07.1982 und 
97 234 1. Nachtrag vom 29.11.1982 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 



(Li\ 1A2/X ... /S/ ........•...•.•. /D/BAM 7581. ..•.... 
~ (Brutto- (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

höchst- jahr, nur die oder Kurz-
masse) letzten beiden zeichen des 

Ziffern) Herstellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Verpackungen 
zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Dichte der Füllgüter, deren 
Viskosität bei 23 •c mehr als 200 mm2/s beträgt, 
darf 1,00 g/cm 3 nicht überschreiten. Die 
Schüttdichte für feste Stoffe darf 1,00 kg/Liter 
nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die Ver
wendung der Verpackung demjenigen, der die Ver
packung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, bekannt 
sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeför
derung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) über 
die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 07.05.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7582/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Weißblech mit im Oberboden befind
licher Füllöffnung, die durch einen Kunststoff
Eindrückverschluß verschlossen wird. 

Nermvolumen: 6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 826 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19.12.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(\l\3Al/Y/180/ ••....•..•....... /D/BAM 7582 ....... . 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden 
Ziffern) 

zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cmJ (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cmJ (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 120 kPa nicht ÜQerschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

z 131 



10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 07.05.1986 

I 
'v{ ' ; ~\ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7583/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

l.l 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird mit einem Spannring mit Hebelver
schluß gehalten. Im Deckel befinden sich eine 2" 
Füll- und eine 3/4" Be- bzw. Entlüftungsöffnung. 

Nennvolumen: 210 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. I/86 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 28.02.1986 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

G)lA2/Y 235/S/ ....•..•..•..•. /D/BAM 7583 ..•...•. 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

z 132 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 

8.2 

8.3 

9 

10 

verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 235 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 13.05.1986 
'I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7584/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

l.l 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit einer im Oberboden befind
lichen Füllöffnung von 177 mm Durchmesser, die 
mit einer Bördelkappe mit einer eingespritzten 
Blähgummidichtung verschlossen ist. 

Nennvolumen: 90 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. III/86 der Fa. Mauser-



5 

6 

7 

Werke GmbH, 5040 Brühl vom 18.02.1986 einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

@lA2/Y 113/S/ ............... /D/BAM 7584 ....... . 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 112,8 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 13.03.1986 . .' 
I. . ,, (' ,(. .. ···· 

~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7585/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast Roland Stengel, 
5561 Binsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 17,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 92 102 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 28.12.1978 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(IJ\3Hl/Y/200/ ...........•..•.. /D/BAM 
\.!!.,) (Herstellungs-

7585 ....... . 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,07 g/cmJ 
(Verpackungsgruppe II und III) nicht 
überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

z 133 



8.6 

8.7 

9 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Mittel zur 
Schädlings
bekämpfung 

UN-Nr. 
Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

6.1 74c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güt.er. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 13.05.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7586/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

z 134 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast Roland Stenge!, 
5561 Einsfeld 

3 

4 

5 

6 

7 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 17,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 154 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06.10.1982 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

f\l\3Hl/Y/l00/ ...•...•.•.•....• /D/BAM 
~ (Herstellungs-

7586 ....... . 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,07 g/cm• 
(Verpackungsgruppe II und III) nicht 
überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Mittel zur 
Schädlings
bekämpfung 
- Certrol H -

UN-Nr. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

6.1 74c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 



9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 13.05.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7587/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

l.l 

2 

3 

4 

5 

6 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast Roland Stengel, 
5561 Binsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolurnen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 618 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 13.10.1982 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 

7 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(IJ\3Hl/Y/l00/ ..•.............. /D/BAM 
~ (Herstellungs-

7587 . . . . .. . 
(Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,07 g/cm3 
(Verpackungsgruppe II und III) nicht 
überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Mittel zur 
Schädlings
bekämpfung 
- Certrol H - · 

UN-Nr. 
Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

6.1 74c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

Bei
0

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter ·, 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Gü~er. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 
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10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 13.05.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7588/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

l.l 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Muhr & Söhne, 5952 Attendorn/Westf 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen überlappenden Spannring 
mit Hebelverschluß gehalten. 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 321 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 16.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

@lA2/X 6 7 /S/ . . . • .. .... . • .... /D/BAM 7588 .. • ..... 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-

8 

8 . 1 

8 . 2 
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letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefänrliche Güter 

8.3 

9 

10 

10 . 1 

der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 67 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 14.05.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7589/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Schwelmer Verpackungs GmbH, 
5830 Schwelm 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel. 
Im Oberboden befinden sich eine 2"-Füll- und eine 
3/4"-Be- bzw. Entlüftungsöffnung . Die Öffnungen 
werden durch einen Schraubstopfen aus Metall, der 

.·mit einem Kunststoffdichtring versehen ist, ver
"'schlossen. 

Nennvolumen: 216,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 429 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 13.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 



5 

6 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~lAl/X 1.5/350/ ............. /D/BAM 7589 ..••.•.. 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

8.3 -Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über-
·.;.·schri tten werden. 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,53 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,30 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,43 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 233 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 15.05.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 7590/5H3 

für die Bauart einer Ve r packung zur Beförderung 
ge fährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

1.1 Ve rordnung übe r die i nnerstaatliche und grenz
überschreitende Be f örderung gefährliche r Güte r 
mit Eisenbahnen (G e f ahrg utve r ordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22. 07 .1 985 

2 

(BGBl. I, S. 1560 ) 

Antragsteller 

Bischof + Kle i n, Ve rpack ungswerke 
4540 Lengerieb 

3 Beschreibung der Bauart 

Kunststoff-Gewebe sack mi t einem eingearbeitete n 
PE- Innensack 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern e n tsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 10 3 299 de r Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (We s tf ) vom 16.04 . 1986 eine r 
Bauartprüfung nach dem Anha ng V der An lage zur 
GGVE unterzogen worden s ind . 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschrie b ene Bau a rt wird unter 
der Voraussetzung, daß di e An forderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden , z ugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelasse ne n Ba uart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt we r de n. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß b ei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die fü r d ie Bauart festge legten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelasse nen Ba ua rt serienmäßig ge
f:rtigten ~erpackunge n sind dauerha f t und gut 
s~chtbar w~e folgt zu k e n nzeichnen: 

(\l\5H3/Y51/S/ . ...... . .... .. /D/BAM 7590 . .. .. ..... .. . 
~ (Herstellungs - (Name 

jahr, nur d ie oder Kurz-
letzte n beide n z eichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendu ng der Verpa ckung 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

Die ~ach der zugelassene n Ba uar t s e r ienmäßig ge 
fert~gten und entspreche nd Nr. 7 g ek e nnzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefähr l i che Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach d en Vor
schriften der GGVS/GGVE / Gefahr gu tVSee solch e Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfe n fü r gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I I oder III ver wendet 
werden. 

Die Grenzdaten für d e n I nh a l t dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Bruttomasse des Vers a nds t ücke s da r f 50 2 kg 
nicht überschreiten. ' 

Der in Nr. 2 genannt e Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß al le Au flagen über die 
Verwendung der Verpackung d emjen igen, der die 
Verpackung für Gefahrgut ei nset zt/befüllt be-
kannt sind. ' 
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10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung ble ibt vorbehal
t e n. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.05.1986 

i ~ , I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 759l/5H3 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
·bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein, Verpackungswerke 
4540 Lengerieb 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Kunststoff-Gewebesack mit einem eingearbeiteten 
PE-Innensack 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 298 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 16.04 . 1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

z 138 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-

fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(ll\H3/Y26/S/ ........ . ..• . .. /D / BAM 7591 ...... . ... . 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

10.1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder II verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 25,7 kg 
nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.05.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7592/5Ml 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
3426 Wieda 



3 

4 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Ventilbodensac~, bestehend von außen nach 
innen aus einer Lage gebleichtem Kraftsackpapier 
und 3 Lagen naturbraunem Kraftsackpapier 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 193 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 02.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5Ml/Y25/S/ .........•... /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7592 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 25,4 kg 
nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.05.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 7594/5Ml 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

4 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I. S. 1560) 

Antragsteller 

Walter Dürbeck Papiersackfabriken GmbH & Co. KG 
6420 Lauterbach 1 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Kreuzbodensack mit einem Innensack aus 
Polyäthylen bestehend von außen nach innen aus 
einer Lage naturbraunem Leichtkrepp
Kraftsackpapier, drei Lagen naturbraunem 
Kraftsackpapier und einem eingearbeiteten PE
Flachsack. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 420 der Bundesbahn- Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 02.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(ll\5Ml/Y41/S/ ....... • .. ...• /D/BAM 7594 ........... . 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 40,7 kg 
nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
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10 

Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bunde sanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.05.1986 

. ' \. 
·...;\....V 

... ( {_ "\ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westt) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7594/5M1 

Nr. 4 und Nr. 10.1 des Zulassungsscheines werden wie 
tolgt ergänzt: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß cten Raumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 420 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minaen (Westf) vom 02.05.1986 ein~r 
Rauartprüfung nach Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sirtd. 

D1e Bodenbreite darf von 18 cm auf 22 cm gern. 
Schreiben und Zeichnung der Firma Walcer Dürbeck 
Papier~ackfabriken GmbH & Co. KG an Bundesbahn
Zentralamt Minden, vom 03.12.1986 erweitert 
werden. 

10 Sonstiges 

10.1 D1e Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
törd~rung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über dte inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internattonalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

test~elegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser ~achtrag g1lt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7594/5M1 vom 30.05.1986 der Fa. Walter 
Dürbeck, Papier~ackfabriken GmbH & Co. KG, 6420 Lauter
bach 1 • 

Dieser Nachtrag wird 1m "Amt sr.<~· nd_,,, _~-y~ 1 ungs b la t t 

der Bundesanstalt für Matcr1,l!. pW1lf.~~·g, lf·e\lin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hin~n, 07.01.1987 

.i I 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7595/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

l.l 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Polysackfabrik Walter Dürbeck 
6420 Lauterbach, Hess 1 

Beschreibung der Bauart 

Kunststoff-Flachsack 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 297 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 21.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(li'\ 5H4/Y36/S/ ...•...•...•. /D/BAM 7595 ....•... 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8.1 

8.2 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 35,4 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 



der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.05.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7596/13H4 

für die Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

3 

Empac Verpackungs-GmbH, 4407 Emsdetten 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container entsprechend 
Prüfbericht Nr. 102 310 vom 20.08.1985 der Ver
suchsanstalt Minden (Westf) jedoch mit Innenfolie 
(Aluminium-Verbundfolie nach vorliegender Be
schreibung) 

Nennvolumen: 1000 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 102 310 der Bundesbahn- Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 20.08.1985 in Ver
bindung mit der vorliegenden Beschreibung einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC-TR/BCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 

8 

8.1 

8.2 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

13H4/Y/ ....... /D/ .....•.. BAM 7596/4000/1000 
(Herstel- (Name oder 
lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 7 (d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001") 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche 
flexible IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet wer
den. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

10 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, den 28.05.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 7596/1384 

Nr. 3, 4, 7, 8.3 und 8.5 des Zulassungsscheines werden 
wie folgt geändert bzw. er weit ert: 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Fl exibler Intermediate Bulk Container en tspre
chend Prüfbericht Nr. 102 310 vom 20.08.1985 der 
Versuchsanstalt Minden (Westf) 
folie (Aluminiumverbundfolie 
Beschreibung). 

Anforderungen an die Bauart 

jedoch mit Innen
nach vorliegender 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 310 der Bundesb a hn-V e r-
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7 

8. 3 

8. 5 

suchsanstalt Minden (Westf) vom 20.0 8.198 5 in 
Verb indun g mit d er vorliegenden Beschreibung 
einer Bauartprüfung nach den "Tech n ischen Richt
linien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwen dun g vo n 
flexiblen IBC - TR IBC f 001 (VK 81. Heft 14, 
1985 Nr . 147) ·· unterzogen worden si nd . Ab 
we ichend vom Prüfbericht beträgt das Volumen 500 
bis 1500 Lite r. Die Abmessungen Breite und Länge 
dürf en nicht geändert werden. 

Kennzeichnung 

Die n ach der z ugelassenen Bauart serie nm äßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( ~ l13 H4/Y/ .... .. /D/ .. .. ... BAM 7596/4000/ 
~ (He r stel - (Name oder (Netto-

lungsda - Kurzzeic hen höchst-
tum n ac h d es Her-
Pk t. 7 (d) ste1le r s) 
der .. TR 
1BCf 001 .. ) 

Die z u kennzeichnende 
weils entsprec h end Nr . 

Netto hö c h stmasse 
8.3 zu berechnen . 

Grenzdaten für den Inhalt 

ma s s e in 
kg) 

ist 

Das Ve rh ält ni s vo n Netto h öc h stmasse zu Volumen 
darf 1 ,0 0 kg/Liter n icht überschreiten. 
Die Nettohöc hstma sse darf 1000 kg nicht über
schreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größ e u sw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
su ngsschein 7596/l3H4 vom 28 .OS .1986 der Firma Empac 
Ve rpackungs GmbH, 4407 Emsd e tten. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amt s - und Mitt ei lungsblatt der 
Bundesanstalt für Mat e rialprüfung, Berlin .. (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Hin~n, 09.02 . 1987 

'·' \ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7597/5Ml 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE} vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560} 

2 Antragsteller 

Walter Dürbeck Papiersackfabriken GmbH & Co. KG 
6420 Lauterbach 

3 Beschreibung der Bauart 

Papier-Kreuzbodensack bestehend aus vier Lagen 
naturbraunem Semiclupak-Kraftsackpapier und einem 
eingearbeiteten PE - Flachsack. 

4 Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 103 405 der Bundesbahn-Ver-

5 

6 

7 

suchsanstalt Minden (Westf} vorn 06.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(IJ\5Ml/Y26/S/ ......•...•..•. •• /D/BAM 7597 ..... ••. 
\.!!__) (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern} 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers} 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

10 . 1 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttomasse des Versand
stückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID} 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen} 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN} 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551} veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.05.1986 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7598/5Ml 

für die Ba uart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatli.che und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Walter Dürbeck Papiersackfabriken GmbH & Co. KG 
6420 Lauterbach 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

Flachsack bestehend von außen nach innen aus zwei 
Lagen naturbraunem Kraftsackpapier, einer Lage 
PE-beschichtetem, naturbraunem Kraftsackpapier 
und einer Lage naturbraunem Kraftsackpapier. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 103 406 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
g~währleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

r-üi\5Ml/Y26/S/ •.....••.....•• • . /D/BAM 
\_.!2) (Herstellungs-

7598 • ••.• • .. 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttomasse des Versand
stückes darf 25,5 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

10 

10.1 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnb8-
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
natio nale Befö rderung gefährlicher Güter a uf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Ein Widerruf die ser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Di·eser Zulassungsschein wird im "'Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung , Berlin"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 30.05 . 1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7599/1A2 

für die Bauart einer Verpack ung zur Befö rderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung, 6730 Neustadt a. d. Weinstr. 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen Spannring mit Hebelver
schluß gehalten. 

Fassungsraum: 80 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 337 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 
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7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(li\ 1A2/Yl02/S/ ................ /D/BAM 7 599 .......• 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 102 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 03.06.1986 

jL.:_. 
I l 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7600/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

l.l 

2 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Muhr & Söhne, 5952 Attendorn (Westf) 

3 

4 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen überlappenden Spannring 
mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 61 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 374 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(IJ\1A2/X67/S/ .......•........ /D/BAM 7600 ......•. 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 66,5 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 .3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 03.06.1986 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7601/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefä.hrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co. oH, 
4100 Duisburg 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel. 
Im Oberboden befinden sich eine 2"-Füll- und 
3/4"-Be- bzw. Entlüftungsöffnung. Die Öffnungen 
werden durch einen Schraubstopfen aus Metall, der 
mit einem Kunststoffdichtring versehen ist, ver
schlossen. 

Fassungsraum: 217 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 390 der Bundesbahn- Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\lAl/X/250/ ..• •••• .•.•••.. /D/BAM 
~ (Herstellungs-

7601 ...•.•.. 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm• (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm• (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 

9 

10 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 03.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7602/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kautex Werke, 5300 Bann 3 Holzlar 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolurnen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 168 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 15.04.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 

z 145 



der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigt en Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fi;\3Hl/Xl.8/250/ •........•.•.• /D/BAM 7602 .....••. 
W (Herstellungs-

datum nach 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe I, II und III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefelsäure 1830 

Salpetersäure 2031 

Essigsäure 2789 

Wasserstoff-
peroxidlösung 2014 

Flußsäure 1790 

Konzen
tration 

96 % 

55 % 

98 % 

60 % 

75 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 lb) 

8 2b) 

8 32b) 

8 62b) 

8 7a) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

8.7 Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 03.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 7603/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Kautex Werke 
5300 Bonn 3 Holzlar 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel . 

Nennvolumen: 30 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 98 313 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 24 . 05.1983 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU \ 3Hl/Y/250/ •...•....•.••• /D/BAM 7603 .......... . 
~ (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichendes 
der Anl . zur GGVE) Herstellers) 



8 

8.1 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8. 3 

8 . 4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

10.1 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm> (Verpackungsgruppe II und III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Nr. 1 1903 
phenolische 
Desinfektions
mittel, alkalisch 
mit 35 % p-Chlor
m-Kr esol 

Nr. 2 1903 
phenolische 
Desinfektions
mittel mit 30 % 
p-Chlor-m-Kresol 

Nr. 3 1198 
formaldehyd
haltige Desin
fektionsmittel 
mit 12 % 
Formaldehyd 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42b) 

8 42b) 

8 63c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit-

teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 12.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7604/lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kautex Werke, 5300 Bonn 3 Holzlar 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel . 

Nennvolumen: 220 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 780 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19.12.1983 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(\).\ lHl/Y/200/ ..•••••.••••••• /D/BAM 
~ (Herstellungs-

7604 .. . •.•..•• 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
d~r Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 
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8.3 

8.4 

8.5 

8 .6 

8.7 

9 

10 

10.1 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cmJ (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 32c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

·sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 04.06.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7605/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

z 148 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 

2 

mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen am Stoß überlappenden 
Spannring mit innenliegendem Schraubverschluß 
gehalten. 

Fassungsraum: 217 Liter. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 273 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~1A2/X283/S/ ......•...... /D/BAM 7605 ........ 
(Name \_V (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen · für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 283 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 



10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 04.06.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7606/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

_Antragsteller 

Grimm & Triepel GmbH & Co. KG 
3430 Witzenhausen 6 

3 Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe in die 24 Stück Kunststoff
flaschen (1,0 Liter) eingestellt sind. 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 812 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 07.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~4G/Y27/S/ .•••.•..•..... /D/BAM 
\.!:!,) (Herstellungs-

- jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

7606 ....... . 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-

8.2 

8.3 

8.4 

e .5 

schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttomasse des Versand
stückes darf 27 kg nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
ba-r sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 04.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7607/lH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung GmbH & Co. KG 
6730 Neustadt a. d. Weinstr. 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 Liter 
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4 

6 

Anforderungen an. die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 190 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U\ lH2/Yl87 /S/ ................ /D/BAM 7607 ....... . 
\_!!./ (Herstellungs- (Name 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

EI 

B.l 

8.2 

6.3 

10 

datum nach 
Rn 1512 ( l ) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für feste gefährliche Gü
ter der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 187 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 04.06.1986 
. I 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7608/lH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefähr.licher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung GmbH & Co. KG 
6730 Neustadt a. d. Weinstr. 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 189 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(l/\ 1H2/Y94/S/ ............•... /D/BAM 
\_!!./ (Herstellungs-

7608 ......•. 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für feste gefährliche Gü
ter der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 94 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 



10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "'Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 04.06.1986 ., 
I 

.. 1 · I _:(./ 
f'~ L '- --

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7609/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung GmbH & Co. KG 
6730 Neustadt a. d . Weinstr. 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 188 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-

fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\1H2/Y47/S/ ...•... .•.•.•. .. /D/BAM 7609 •. ...... 
~ (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichendes 
der An!. zur GGVE) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

10.1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für feste gefährliche Gü
ter der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 47 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "'Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, . 05.06.1986 
' / 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7610/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Sotralentz, 
F 67320 Drulingen, Frankreich 
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3 Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 20 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 892 vom 03.03.1983 und 
97 892 1. Nachtrag vom 29.04.1985 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(li\3Hl/Xl.8/250/ ......... .... /D/BAM 
\..E.J (Herstellungs-

7610 .•....... 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl . zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1 ,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I, II und III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 lb) 
Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Hypochlorit- 1791 160 gCl/l 8 6lb) 
lösung 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 
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9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ~eröffentlicht. 

4950 Minden, 05.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 76ll/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

l.l 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Sotralentz, 
F 67320 Drulingen, Frankreich 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus· Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 893 vom 07.03.1983 und 
97 898 l. Nachtrag vom 26.04.1985 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 



7 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(lJ\ 3Hl/Xl. 3/250/ ............. /D/BM-1 7611 ...••.. · · 
~ (Herstellungs- (Name 

daturn nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,33 g/crnJ (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/crnJ (Verpackungsgruppe II und III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 lb) 
Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Hypochlorit- 1791 160 gel/1 8 6lb) 
lösung 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 7612/lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Sotralentz, 
F 67320 Drulingen, Frankreich 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 894 vorn 05.03.1983 und 
97 894 1. Nachtrag vorn 24.05.1985 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Ii\ lHl/X/250/ •.•.......•.. /D/BAM 
\.!!_) (Herstellungs-

7612 ........ . 

8 

8.1 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 
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8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,26 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm3 (Verpackungsgruppe II und III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Ban
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr . tration Klasse Ziffer 

Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
\'lasser kein Stoff der 

Anlage zur GGVE 
Hypochlorit- 1791 160 gel/1 8 6lb) 
lösung 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.06.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (~lestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 7613/lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Sotralentz, 
F 67320 Drulingen, Frankreich 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 370 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt l·linden (Westf) vom 05.06.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U\ lHl/Yl. 8/250/ ..•. , , ....•.. /D/BAH 7613 .•...•. , , 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (l) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm3 (Verpackungsgruppe II und III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 



8 . 5 

8.6 

8.7 

9 

10 

10 . 1 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Wasser kein Stoff der 

Anlage zur GGVE 
Hypochlorit- 1791 160 gCl/1 8 6lb) 
lösung 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7614/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung ·zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1 . 1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordhung Eisen

·bahn- GGVE) vom 22 . 07 . 1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Hühlbach 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß . den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 382 vom 09.12 . 1981 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf), Be
richt Nr. 690 186 vom 10.04.1986 und Bericht Nr . 
690 186-1 vom 10.04.1986 der BASF AG KTE/WMW-F206 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

.Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Xl.3/250/ ............. /D/BAM 
(Herstellungs
datum nach 

7614 ......•.. 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Rn 1512 (l) e) 
der Anl . zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,35 g/cm• (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe II und III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 lb) 
Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Wasserstoff-
peroxidlösung 2014 60 % 8 62b) 
Netzmittel- 5 % kein Stoff der 
lösung Anlage zur GGVE 
Kohlenwasser- 1300 3 32c) 
stoffgemisch, 
White Spirit 
( Kristallöl 60 
der Shell AG) 
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8.7 

9 

10 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7615/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

4 
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Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Scorplast S.A., eharlesde Kerchovelaan 221 
9000 Gent, Belgien 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolurnen: 25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 983 der Bundesbahn-Ver-

5 

6 

7 

suchsanstatt Minden (Westf) vorn 14.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

flJ\ 3Hl/Yl.8/200/ ............• /D/BAM 7615 .......•. 
~~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

daturn nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/crn 3 (Verpackungsgruppe II und III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Wasser kein Stoff der 

Anlage zur GGVE 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Hypochlorit- 1791 160 gel/1 8 6lb) 
lösung 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 



der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 7616/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
·rni t Eisenbahnen ( Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Scorplast S.A., Charlesde Kerchovelaan 221 
9000 Gent, Belgien 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 20 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 982 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 14.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

(1[)3Hl/Yl.8/200/ ............. /D/BM1 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7616 .... .... . 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/crn 3 (Verpackungsgruppe II und III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfuns mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Wasser kein Stoff der 

Anlage zur GGVE 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Hypochlorit- 1791 160 gel/1 8 6lb) 
lösung 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
vlissenschaft und Technik geführt werden können . 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 10.06.1986 
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Bhndesbahn-Zentralamt 
Mlnden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7619/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast, Roland Stenge!, 
5561 Einsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolurnen: 25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 775 vorn 11.11.1985 und 
101 775 1. Nachtrag vorn 22.05.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

f'u\3Hl/Yl.8/200/ .•.. . .•... •.. . /D/BAM 
\_V (Herstellungs-

7619 •.. •. ... 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 
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datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die' verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/crn3 (Verpackungsgruppe II und III) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten . 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Hypochlorit- 1791 
lösung *) 
Essigsäure 2789 

Konzen
tration 

160 gCl/1 

98 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

8 6lb) 

8 32b) 

*) Die Fall-, Dichtheits- und Innendruckprüfung 
wurde nicht durchgeführt. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein . 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.06 . 1986 

Bundesbahn-Zentralast 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag ztim 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr . 7619/3H1 

Nr. 4 des Zulassurigsscheines wird wie folgt geändert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 101 775 vom 11.11 . 1985, 
101 775 I. Nachtrag vom 22.05 . 1986, 101 775 
2. Nachtra~ vom 29.08.1986 und 102 4~q 1. N•rh-



trag vom 15.08.1986 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird um folgenden Stoff 
erweitert: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

3 32c) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7619/3H1 der Fa. Stelioplast, Roland 
Stenge!, 5561 Binsfeld vom 11.06.1986 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialprüfung Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4959 Kinden, 03.10.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7620/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung GmbH & Co. KG, 
6730 Neustadt a. d. Weinstraße 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen Spannring mit Hebelver
schluß gehalten. 

Fassungsraum: 41 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 403 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 16.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y55/S/ ............••... /D/BAM 7620 .•....•. 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 55 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 12.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

ZULASS U N ,G S SCHEIN 

Zulassungs-Nr. 7621/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaat~iche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
ba~n- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 
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2 

3 

Antragsteller 

Muhr & Söhne, 5952 Attendorn (Westf) 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen am Stoß überlappenden 
Spannring mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 39 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 416 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 26.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

0)\ 1A2/X44/S/ ............••.• /D/BAM 
~ (Herstellungs-

7621 ••...••. 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 43,5 kg nicht überschreiten . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung de r Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

d em Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
z ur Beförderung gefähr licher Güter . 

1 0 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 .3 Dieser Zu lassungsschei n wird im "Amts- und Mit-
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teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 13.06.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7622/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

2 

(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Cillichemie Ernst Vogelmann GmbH & Co. 
7100 Heilbronn 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

8 

8.1 

Kiste aus Pappe in die sechs 2 Liter-Kunststoff
flaschen eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberi.cht Nr. 103 540 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 09.06.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~4G/Yl7/S/ •••••..•••.•.• /D/BAM 
\..V (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

7622 •• ...•••••••• 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 



8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 17 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) dem Europä
ischen Übereinkommen über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR-Übereinkommen) den Empfehlungen der Verein
ten Nationen (UN) über die Beförderung gefähr
licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16 . 06.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7623/5H3 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

l.l 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein, Verpackungswerke 
4540 Lengerich (Westf) 

3 Beschreibung der Bauart 

Kunststoff-Gewebesack mit einem eingearbeiteten 
PE-Innensack. 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 482 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Ü\5H3/Y26/S/ ............. • ... /0/BAM 7623 .... . ..• 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

8.2 

8.3 

9 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttomasse des Versand
stückes darf 25,4 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.06.1986 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7624/5Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein, Verpackungswerke 
4540 Lengerich (Westf) 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Kunststoff-Ventilbodensack aus einseitig be
schichtetem Kunststoffgewebe. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 483 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 28.05.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

7 Kennzeichnung 

CD 

8 

8 . 1 

8 . 2 

8.3 

9 

z 162 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5Hl/Y51/S/ .•.......•..•..••• /D/BAM 7624 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . Die Bruttomasse des Versand
stückes darf 50,4 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförd~rung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7625/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Meno Mehnert & Co . , 1000 Berlin 48 

Beschreibung der Bauart 

Freitragender Kanister aus Kunststoff mit nicht
abnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 087 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 28.05 . 1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 



7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

f\1\ 3Hl/Y/100/ •..•.•.••..•.•. /D/BAM 
\__V (Herstellungs-

7625 •.••••..•. 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8 . 7 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen flir gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,06 g/cm• (Verpackungsgruppe II und III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Essigsäure 2790 

Konzen
tration 

60 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 32c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 7626/lG 

für die Bauart einer Verpackung zur Befö rde;:u ng 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaat l iche und grenz
überschreitende Beförderung gefährl i c he r GUt e r 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen-
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 BrUhl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Pappe mit Boden und Deckel aus Stahl
blech. Der Deckel wird durch einen Spann ring mit 
Hebelverschluß gehalten. 

Nennvolurnen: 40 bis 100 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. VII/86 der Ma user- Werke 
GmbH, 5040 Brühl vorn 10.03.1986 einer Bauar tprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unte r
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Baua rt wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herste l ler muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die fUr die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(\i\,G/X •••. /S/ ...•.•..•••.•••• /D/BAM 
~ (Brutto- (Herstellungs

höchst- jahr, nur die 

7626 .•..... • 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

masse) letzten beiden 
Ziffern) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä ßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Schüttdichte für feste 
Stoffe darf 0, 7 kg/drn• nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwei s 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
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Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID} 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen} 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN} 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551} veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf} 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7627/lG 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE} vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560} 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Pappe mit Boden und Deckel aus Stahl
blech mit PE-Innensack. Der Deckel wird durch 
einen Spannring mit Hebelverschluß gehalten. 

Nennvolumen: 40 bis 100 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. VIII/86 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 02.04.1986 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

z 164 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig-

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lG/X .... /S/ ..•..... • ....••. /D/BAM 
(Brutto- (Herstellungs
höchst- jahr, nur die 
masse} letzten beiden 

Ziffern} 

7627 .•...... 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers} 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Schüttdichte für feste 
Stoffe darf 2,0 kg/dml nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID} 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen} 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN} 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551} veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7628/lG 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

l.l Verordnung über die innerstaatliche und grenz-



2 

überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

Faß aus Pappe mit Boden und Deckel aus Stahl
blech mit PE-Innensack. Der Deckel wird durch 
einen Spannring mit Hebelverschluß gehalten. 

Nennvolumen: 40 bis 100 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. X/86 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 08.04.1986 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(\i\ lG/X .•.. /S/ ...•.••......... /D/BAM 7628 ....... . 
~ (Brutto- (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

höchst- jahr, nur die oder Kurz-
masse) letzten beiden zeichen des 

Ziffern) Herstellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Schüttdichte für feste 
Stoffe darf 1,20 kg/dml nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7629/lG 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

2 

3 

4 

(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Pappe mit Boden und Deckel aus Stahl
blech mit PE-Innensack. Der Deckel wird durch 
einen Spannring mit Hebelverschluß gehalten. 

Nennvolumen: 40 bis 100 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XI/86 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 08.04.1986 einer Bauartprü
fung nach dem'Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäß~ gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\ lG/X •.•• /S/ .••••.......•... /D/BAM 
~ (Brutto- (Herstellungs

höchst- jahr, nur die 
masse) letzten beiden 

Ziffern) 

7629 • • ....•• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 
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8. 1 

8.2 

8.3 

9 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
v erwendet werden, wenn für sie nach den Vor
s c hr iften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
pack ungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
d er Ve r packungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Schüttdichte für feste 
Sto ffe darf 1,20 kg/dm' nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwend ung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die in t ernationale Eisenbahnbe
f örderung gefährlicher Güter (RID) 

d em Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

d en Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

1 0 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
t en . 

1 0 .3 Dieser Zu lassungsschein wird im "Amts- und Mit
t eilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4 9 50 Minden, 19.06 . 1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundes bahn-Zentralamt 
!Uu><lle n. (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C B K I N 

Zulassungs-Kr. 7630/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 
I 
Rechtsgrundlagen 

Ei se nbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGB l. I, S. 1651) 

vom 

2 Antragsteller 

Rhein-Conti 
Kunststoff-Technik GmbH, 6800 Mannheim 81 

3 Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 900 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

z 166 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 146 der Bundesbahn
Ve r s uc hsanstalt Hinden (Westf) vom 26.06.1986 
e iner Bauartprüfung nach den "Technischen 

5 

6 

Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die 
Zulassung, die Kennzeichnung und die Verwendung 
von Transportgefäßen aus Kunststoffen 
- TRTK 001- (VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) " 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
d e r Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er 
füllt sind. 

Da mit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

('U\lH/Y/ • ••••• • • /D/ •••••••• BAM 7630/4500/1761/ 94 6 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
tum nach 
Pkt. 5 . 1 
(d) der 
" TRTK 001 " 

des Her
steller.s) 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften de r 
GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche TK zulässig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Ban
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Salpetersäure 2031 
Laventin-
lösung 
Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
White Spirit 
(Kristallöl K60) 
Schwefelsäure 1830 
Salzsäure 1789 
Ameisensäure 1779 

Natronlauge 
Hypochlorit
lösung · 
Monochloracet
aldehyd
lösung 
Thioglykol-
säure 
Essigsäure 
Kalilauge 
Perchlorsäure 
Wasserstoff-
peroxidlösuns 
Chromsäure 
Formaldehyd-
lösung 
Hydrazin-
lösung 
Fluorobor-
säure 
Essigsäure-
anhydrid 
Chloressig-
säure 
Titan tetra-
chloridlösung 

1824 
1791 

1940 
2789 
1814 
1802 

2014 
1755 

2209 

2030 

177 5 

1715 

1751 

1838 

Konzen
tration 

53 % 
5 % 

98 % 
36 % 
99 % 

50 % 
150 
gCl/1 

45 % 

99 % 
50 % 
50 % 

60 % 
30 % 

40 % 

64 % 

50 % 

100 % 

Stoff der An~age 
zur GGVE 

Kla s se Ziffer 

8 2 b) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 
3 32c) 

8 1 b) 
8 5 b) 
8 32 b) 
8 42 b) 
8 61 c) 

6.1 16 b) 

8 32 b) 
8 32 b) 
8 42 b) 
8 4 b) 

8 62 b) 
8 11 b) 

8 63 c) 

8 44 b) 

8 8 b) 

8 32 b) 

8 32 b) 

8 b) 
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Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 
-------------------------------------------------
Natriumsulf-
hydratlösung 8 45 c) 
Abfallschwe-
felsäure 1832 8 b) 
Eisentri-
chloridlösung - 50 % 8 5 c) 
Bromwasser-
stofflösung 1788 62 % 8 b) 
Jodwasser-
Stofflösung 1787 57 % 8 5 b) 
Flußsäure *) 1790 60 % 8 7 b) 
Silicofluor-
wasserstoff-
säure 
(Kieselfluor-
wasserstoff-
säure) 177 8 34 % 8 9 b) 
Phosphorsäure 1805 85 % 8 11 c) 
Acrylsäure 2218 100 % 8 32 b) 
Methacryl-
säure 2531 100 % 8 32 c) 
Propionsäure 1848 100 % 8 32 c) 
Ammoniak-
lösung 2672 15 % 8 43 c) 
Chloracetyl-
chlorid 1752 100 % 8 36 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Reinigungsmittel der Firma: 

Henkel gem. Anlage 1 
Benckiser gem. Anlage 2 
Lever-Industrie gem. Anlage 3 
Chem. Fabr. Dr. Weigert gem. Anlage 4 
Woellner-Werke gem. Anlage 5 
Diversey gem. Anlage 6 
Caramba gem. Anlage 7 
Teroson gem. Anlage 8 
Löffler gem. Anlage 9 
Weisehenberg gem. Anlage 10 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10 !lonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.07.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7631/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen-

bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
{BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Jacob Berg GmbH & Co. 
6501 Budenheim am Rhein 

3 Beschreibung der Bauar.t 

Feinstblechverpackung, konischer Kanister mit im 
Oberboden exzentrisch angeordneter 42 mm bis 
60 mm Füllöffnung, die durch verschiedene natur
farbene Kunststoff-Eindr ück ve r schlüsse oder durch 
einen Berg~spoutverschluß verschlossen wird. 

Nennvolumen: 5 bis 12 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 Oll vom 12.12.1983 und 
100 Oll 1. Nachtrag vom 04.06.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden {Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/75/ •••••••• /D/BAM 
{Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7631. •.••••• 
{Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 {Verpackungsgruppe 11) bzw. 
1,80 g/cm• {Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck {d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 50 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter {RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
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Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minde~~ 24.06.1986 

/· : . 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 7632/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefanrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
{BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Jacob Berg GmbH & Co. 
6501 Budenheim arn Rhein 

3 Beschreibung der Bauar.t 

4 

5 

6 

Kanister aus Stahl mit im Oberboden exzentrisch 
angeordneter 42 rnrn bis 60 rnrn Füllöffnung, die 
durch verschiedene naturfarbene Kunststoff-Ein
drückverschlüsse oder durch einen Berg-Spoutver
schluß verschlossen wird. 

Nennvolurnen: 5 bis 12 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 Oll vorn 12.12.1983 und 
100 Oll 1. Nachtrag vorn 04.06.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden , zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

tU\ 3Al/Y/75/ ••• •• ••• •••••• •• •• /D/BAM 7632 • • ••• • •• 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 
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8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/crnl (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/crnl (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf SO kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkornrnen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mind~~· 24.06.1986 

l' ' . (._( 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7633/0Al 

für die Bauart einer Verpackung ~ur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefanrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Jacob Berg GmbH & Co. 
6501 Budenheim arn Rhein 



3 

4 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung, konischer Kanister mit im 
Oberboden befindlichen ein oder zwei Öffnungen 
von 42 mm oder 57 mm oder 140 mm Durchmesser. 

Die 42 mm- und 57 mm-Öffnung wird durch einen 
eingedrückten naturfarbenen Kunststoffverschluß 
mit ausziehbarem Schraubverschlußstutzen mit 
fester Verschlußscheibe verschlossen. Der Stutzen 
ist zusätzlich mit einer Kunststoffschraubkappe 
versehen. 

Die 140 mm-Öffnung wird durch einen Eindrück
deckel mit Blähgummidichtung und einem Clinch
deckel verschlossen. 

Nennvolumen: 25 bis 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 116 vom 05.01.1984 und 
100 116 1. Nachtrag vom 04.06.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden {Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/75/ •••...••• /D/BAM 
{Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7633 •.•••.•. 
{Name 
oder Kurz~ 
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm• {Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm• {Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck {d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 50 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter {RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße {ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" {ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Min~, 24.06.1986 

. 1" ( 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7634/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

l.l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen {Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
{BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Jacob Berg GmbH & Co. 
6501 Budenheim am Rhein 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit im Oberboden befindlichen 
ein oder zwei Öffnungen von 42 mm oder 57 mm oder 
140 mm Durchmesser. 

Die 42 mm- und 57 mm-Öffnung wird durch einen 
eingedrückten naturfarbenen Kunststoffverschluß 
mit ausziehbarem Schraubverschlußstutzen mit 
fester Verschlußscheibe verschlossen. Der Stutzen 
ist zusätzlich mit einer Kunststoffschraubkappe 
versehen. 

Die 140 mm-Öffnung wird durch einen Eindrück
deckel mit Blähgummidichtung und einen Clinch
deckel verschlossen. 

Nennvolumen: 25 bis 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 116 vom 05.11.1984 und 
100 116 1. Nachtrag vom 04.06.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden {Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
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8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Al/Y/75/ •••••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7634 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm• (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm• (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 50 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minde~, 24.06.1986 

' ' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7635/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

Antragsteller 

Jacob Berg GmbH & Co., 
6501 Budenheim am Rhein 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung, konischer Kanister mit im 
Oberboden exzentrisch angeordneter 42 mm bis 
60 mm Füllöffnung, die durch verschiedene natur
farbene Kunststoff-Eindrückverschlüsse oder durch 
einen Berg~Spoutverschluß verschlossen wird. 

Nennvolumen: 2,5 bis 6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 852 vom 15.12.1983 und 
99 852 1. Nachtrag vom 09.06.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen '"Orden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/130/ •••••••• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7635 •••..••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm• (Verpackungsgruppe 
1,80 g/cm• (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

II) bzw. 
III) 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 86 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 



10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Min~, 24.06.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7636/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Jacob Berg GmbH & Co., 
6501 Budenheim am Rhein 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit im Oberboden exzentrisch 
angeordneter 42 mm bis 60 mm Füllöffnung, die 
durch verschiedene naturfarbene Kunststoff~in
drückverschlüsse oder durch einen Berg-Spoutver
schluß verschlossen wird. 

Nennvolumen: 2,5 bis 6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 852 vom 15.12.1983 und 
99 852 1. Nachtrag vom 09.06.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Al/Y/130/ ................. /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7636 ........ 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne-

8.2 

8.3 

8.4 

9 

ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 86 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minqe~, 24.06.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs- Nr. 7637/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Jacob Berg GmbH & Co. 
6501 Budenheim am Rhein 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung, Kanister mit im Oberboden 
befindlicher 24 mm bis 57 mm Füllöffnung, die 

z 171 



4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

durch verschiedene naturfarbene Kunststoffein
drückverschlüsse oder durch eine Metall-Schraub
kappe mit Dichtnapf verschlossen wird. 

Nennvolurnen: 1,2 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 629 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 28.01.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß be~ den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/200/ •••••••• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7637 ••••••.• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

10 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/crn 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/crn3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkornrnen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mind~, 24.06 . 1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf} 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7638/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

l.l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Jacob Berg GmbH & Co., 
6501 Budenheim arn Rhein 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit im Oberboden befindlicher 
24 rnrn bis 57 rnrn Füllöffnung, die durch ver
schiedene naturfarbene Kunststoffeindrückver
schlüsse oder durch eine Metall-Schraubkappe mit 
Dichtnapf verschlossen wird. 

Nennvolurnen: 1,2 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 629 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 28.01.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Li\ 3Al/Y/200/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7638 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden 
Ziffern) 

zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/crn3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/crn3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu-



tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minde~.f 24.06.1986 

y~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7639/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Jacob Berg GmbH & Co., 
6501 Budenheim am Rhein 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung, konischer Kanister mit im 
Oberboden exzentrisch angeordneter 57 mm oder 
61 mm Füllöffnung. 

Die 57 mm-Öffnung wird durch einen naturfarbenen 
Kunststoff-Eindrückverschluß und die 61 mm
Öffnung durch einen naturfarbenen Kunststoff
Presto-Cap-Verschluß verschlossen . 

Nennvolumen: 20 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 115 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.01.1984 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 

6 

7 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden , zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OkVY/75/ •..•..•••. /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7639 ..•.•..• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm3 (Verpackungsgruppe 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 50 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.06.1986 
•) 

I I ·'· I 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7640/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Jacob Berg GmbH & Co., 
6501 Budenheim am Rhein 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit im Oberboden exzentrisch 
angeordneter 57 ~n oder 61 mm Füllöffnung. Die 
57 mm-Öffnung wird durch einen naturfarbenen 
Kunststoff-Eindrückverschluß und die 61 mm
Öffnung durch einen naturfarbenen Kunststoff
Presto-Cap-Verschluß verschlossen. 

Nennvolumen: 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 115 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.01.1984 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der .Z\.nlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

a 

8 . 1 

8.2 

8 .3 

z 174 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Al/Y/75/ •••••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7640 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cmJ (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cmJ (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 

9 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 50 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minden,,24.06.1986 

:' ~~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7641/lG 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

Faß aus Pappe mit Boden und Deckel aus Stahl
blech. Der Deckel wird durch einen Spannring mit 
Hebelverschluß gehalten. 

Nennvolumen: 110 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XII/86 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 14.05.1986 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 



6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U \ 1G/Zll5/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 
~ (Herstellungs-

7641 • • ••••• • 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

10.1 

jahr, r.ur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auf1agen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 114,22 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

f estgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.06.1986 

Bundesbahn-Zentra1amt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7642/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kuns t st0fl 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Antragste l ler 

Fusion Kunsts t o f f GmbH 
6072 Dreieich 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolurnen: 900 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumuster n e n tsprechen, ~ile 

gernä"ß Prüfbericht Nr. 100 180 der Bundesbahn
Versuchsanstalt Mi n den (West E) vom 20.02 . 1984 
und Rapport Nr . 83.1080 v o m 06.07 . 1983 des 
Institutes TNO für Verpa ckung , Delft , eine r 
Bauartprüfung nach den "Te chni s c h en Rich t l i nie11 
für den Bau, die Prüfung, die Zulass ung , di e 
Kennzeichnung und <He Verwen<'lnng von Tra ns port
~efäßen aus Kunststoffen- TRTK 0 01 - (V KHI . 
Heft 14, 1985, Nr. 147)" unt~r zogen worde n • Jn~. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschrieben~ Bauart wird un t~r 
der Voraussetzung, daß ciie Anfo r derung en rldL;l! 

Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunsts t off 

Nach der zu~Jelassenen Rauart ,ilirfen I'K serit~ n

mäßig gefertigt werden. Der Herst~ller muß gewi1 :1r 
leisten, daß bei den serienmäßig geferti.qten 'fl , 
(iie fUr die Bauart festgele•Jten Anfurderunq~11 ~r

füllt sind. 

Da~mit den Antragsunterl a get1 eingeretchte 
Qualitätssicherungsprogramm i.st dab t~i 8 in z. u ;l,'1 1. C,.:• •• 

Kennzeichnung 

Die nach der z.ugelassenen ßa.uact serienrnäß~g g~ 

fertigten TK sind bestän<lig und gut sichtbar wi e 
folgt zu kennzeichnen: 

31H/Y/ ••••.••• /D/ ...••.•• BAM 
(Herstel- (Name oder 

7642/4000/1917 / 10 3 0 

lungsda- Kurzzeicher~ 

turn nach des Her-
Pkt. S.l stellers) 
(d) d~r 

"'TRTK 001" 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften .Jer 
GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche TK zulässig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
LJenüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Essigsaure 2789 

Schwefelsäure 1830 

Salpetersäure 2031 

Netzmittel-
lösung 
(Laventin) 

Salzsaure 1789 

Ameisensäure 1779 

Natronlauge 1824 

Kalilauge 1814 

Konzen
tration 

99 % 

96 % 

53 % 

5 % 

35 % 

85 % 

50 % 

50 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse lcffer 

8 32b) 

8 lb) 

8 2b) 

kein Gut der A.n-
lage zur GGVE 

8 Sb) 

8 32b) 

8 42o) 

8 42b) 
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9 

lO 

Bezeichnung UN-Nr. 

Fluorborsäure 1775 

Chromsäure 

Thioglykol
säure 

1755 

1940 

Formaldehyd- 2209 
lösung 

Hydrazin
lösung 

Essigsä ure
anhydrid 

2030 

1715 

Titantetra- 1838 
chlorid- Lösung 

Natriumsulf
hyc'lratlösung 

Bromwasser 
st0fflösung 

Jodwasser
stofflösung 

1788 

l7U7 

Phosphorsäure 1805 

Hypochlorit- 1791 
lösung 

Wasserstoff- 2014 
peroxidlösung 

Ch loressig 
säure 

1751 

Perchlorsäure 1802 

Eisen
trichlor i<l 
lösung 

Plußsäu r e *) 1790 

Silicofluor- 1778 
wasserstoff-
säure 

Acrylsä ur e 22 18 

Metha cryl- 2531 
säure 

Propionsäure 1848 

Ammoniak
lösung 

2672 

Konzen
tr'ltion 

40 % 

30 % 

40 % 

64 % 

LOO % 

62 % 

57 ,. 

85 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 8b) 

8 11b) 

8 32b) 

8 63c) 

8 44b) 

8 

8 5b) 

8 45c) 

8 Sb) 

8 Sb) 

8 llc) 

160 gCl/1 8 6lb) 

60 't 8 G2b) 

8 32b) 

50 % 8 4b) 

50 % 8 Sc) 

60 % 8 7b) 

34 % 8 9c) 

LOO % 8 32 l>) 

LOO % 8 32c) 

LOO % 8 32c) 

15 'I; 8 43c) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK fur di~ 
Beförderung von F lu ßsäu r e der Zi ffer 7b) be 
trägt 2 Jah r e ab dem Datum der Herstellung. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar s icherstellen, daß alle Aufl agen über di0 
Verwendung <ler TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetz t/beflill t, bekannt sind. 

Sonstiges 

10 .1 Die &auart en tsprich t den al l geme i nen Vor
schriften Ller ON-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpack ungen 
festgelegt sind . 

10 . 2 Ei n Widerruf Llieser Zulassung bleibt vo r behal 
ten. 

10 . 3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt fü r Materialprü
fung, Berlin " (ISSN 0340- 7551) veröffentlic ht. 

Minden, 26.06.[986 ., 

,./. :1_ ' ' 
, .. l(_" 

• • ~ "-<4 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U H G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7643/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -

2 

3 

(BGBl . I, S. 1651) 

Antragsteller 

Fusion Kunststoff GmbH, 
6072 Dreieich 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK - entsprechend 
d en Zeichnungen 

MB 50-04 D* Zg A3-P-7504/ 3 der Firma 
Fusion Kunststoff 

MB 40-04 E* Zg A3-P-7504/4 der Firma 
Fusion Kunststoff 

* Die Bauarten unterscheiden sich nur in den Ab-
messungen der Stapelstützen voneinander 

Zg des Kunststoffgefäßes 
MB 50-04 D & E Zg A3-P-7504/2 der Firma 

Fusion Kunststoff 
Zg des Auflagepolster Zg A3-0-433.01 der Firma 

Fusion Kunststoff 
Zg des Verstärkungsringes Zg A4-D-650.03 

der Firma 
Fusion Kunststoff 

Zg des Schraubdeckels Zg A3-P-975/2 der Firma 
Fusion Kunststoff 

Zg des Dichtringes Zg A4-D-652/l.Ol der Firma 
Fusion Kunststoff 

Zusammenstellung Deckel Zg A4-D-649.00 der Firma 
Fusion Kunststoff 

Nennvolumen: 500 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern gemäß Pr üfbericht 
Nr. 100 180 der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden (Westf) vom 20.02.1984 jedoch mit einer 
geringeren Höhe des Gefäßes,entsprechend den in 
Pkt. 3 genannten Zeichnungen, entsprechen. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Dasmit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

·' l : · ·, 
(:: j 31H/ Y/ •••••••• / D/ •••• •• • • BAM 
'-._; ... · (Herstel- (Name oder 

7643/3000/983/528 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 5 . 1 stellers) 
(d) der 
"TRTK 001" 

8 Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 



8.1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche TK zulässig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Essigsäure 2789 

Schwefelsäure 1830 

Salpetersäure 2031 

Netzmittel
lösung 
(Laventin) 

Salzsäure 1789 

Ameisensäure 1779 

Natronlauge 1824 

Kalilauge 1814 

Fluorborsäure 1775 

Chromsäure 

Thioglykol
säure 

1755 

1940 

Formaldehyd- 2209 
lösung 

Hydrazin- 2030 
lösung 

Essigsäure- 1715 
anhydrid 

Titantetra- 1838 
chlorid-Lösung 

Natriumsulf
hydratlösung 

Bromwasser- 1788 
stofflösung 

Jodwasser- 1787 
stofflösung 

Phosphorsäure 1805 

Hypochlorit- 1791 
lösung 

Wasserstoff- 2014 
peroxidlösung 

Chloressig- 1751 
säure 

Perchlorsäure 1802 

Eisen
trichlorid
lösung 

Flußsäure *) 1790 

Silicofluor- 1778 
wasserstoff-
säure 

Acrylsäure 

Metha cryl
säure 

2218 

2531 

Propionsäure 1848 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

99 % 

96 % 

53 % 

5 % 

35 % 

85 % 

50 % 

50 % 

40 % 

30 % 

99 % 

40 % 

64 % 

100 % 

62 % 

57 % 

85 % 

8 

8 

8 

32b) 

lb) 

2b) 

kein Gut der An
lage zur GGVE 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

Sb) 

32b) 

42b) 

42b) 

Sb) 

llb) 

32b) 

63c) 

44b) 

32b) 

Sb) 

45c) 

Sb) 

Sb) 

llc) 

160 gCl/1 8 6lb) 

60 % 8 62b) 

8 32b) 

50 % 8 4b) 

50 % 8 Sc) 

60 % 8 7b) 

34 % 8 9c) 

100 % 8 32b) 

100 % 8 32c) 

100 % 8 32c) 

Bezeichnung 

Ammoniak
lösung 

UN-Nr. 

2672 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

15 % 8 43c) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7b) be
trägt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwei s 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der ON-Empfehlungen, wie sie im Kapi 
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hindeq, 26.06.1986 

. :~/ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7644/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Elbatainer Kunststoff- und Verpackungsgesell
schaft mbH, 7505 Ettlingen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 2 x 10 1-
Kunststoffkanister als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 567 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 16 . 06.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4 . 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

z 177 



Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 4G/X32/S/ •••••••••••••• /D/BAM 7644 •••••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

jahr, nur die Kurzzei-
heiden letzten des Her-
Ziffern) stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttornasse des Versandstückes darf 31,6 kg 
nicht überschreiten. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackung sbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelas sene Verpackungsbauart. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10 . 2 

10.3 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.06.1986 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7645/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

Verordnung über die innerstaatl-iche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güte r 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Elbatainer Kunststoff- und Verpackungsgesell
scha ft mbH , 7505 Ettlingen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 10 x 
1,0 1-Kunststoffflaschen als Innenverpackung. Die 
Flaschen sind in der Kiste durch einen Stegein
satz voneinander getrennt. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 566 de r Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 13.06.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie i n dem unter Nr. 4,1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen \1er
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fiJ\ 4G/Xl7/S/ •••••••••••••• /D/BAM 
\.!::!.) (Herstellungs-

7645 •••••••••••• 

8 

8.1 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter de r 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 16,6 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 



9 

10 

10 . 1 

10.2 

10. 3 

diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verl>lendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß na chweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID} 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen} 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN} 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551} veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.06.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Mirnden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7646/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
ge f ährl icher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

4.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatl1che und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE} vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560} 

Antragsteller 

Elbatainer Kunststoff- und Verpackungsgesell
schaft mbH, 7505 Ettlingen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 4 x 5 1-
Kunststoffkanister als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 565 der Bundesbahn~Ver
suchsanstalt Minden (Westf} vom 13.06.1986 e1ner 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

4.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

8 

8.1 

8 . 2 

8 . 3 

8.4 

8.5 

9 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten , daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 4G/X32/S/ •••••••••••••• /D/BAM 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern} 

7646 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fer t igten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 31,8 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID} 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen} 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN} 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-755~) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.06.1986 

k '1. 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7647/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
ge f ährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungswerk, 
7430 Metzingen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung, Flasche aus Weißblech 

Fassungsraum: 0,56 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 592 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 18.06.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8 . 4 

z 180 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/Y/200/ • ••• • ••••••. /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

764 7 •••.•••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cml (Verpackungsgruppe II) bzw . 
1,80 g/cml (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d. h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

9 

10 

10.1 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.06.1986 
. - ) 

\ 

I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7648/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungswerk, 
7430 Metzingen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung, Flasche aus Weißblech 

Fassungsraum: 0,56 Liter 

AnforderuQgen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 593 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 18.06.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden , zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ ADR/Y/200/ ••••••••••• • /D / BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7648 •.•••••. 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Mind~~ 27.06.1986 

I 

lü 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7649/ 13H2 

für die Bauart eines flexiblen · IBC ( Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

Empa c Verpackun gs - GmbH 
44 07 Ems de tten 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Ne nn vo lumen: 1050 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Ba uart mu ß den Ba umu stern entsprechen, die ge
mä ß Prüfberich t Nr . 102 036 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 30.05.1986 einer 
Ba uartprüfung nach den "Technischen Richt l inien 
für de n Bau, d ie Pr üfung , die Zulassung, die 
Kennzeichn ung und d i e Verwe ndung von flexib l en 
IBC-TRIBCf 00 1 (VKBl. Heft 14 , 1985 . Nr . 147)" un
te rzogen wo rden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Baua r t wird unter 
der Voraussetz ung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfül l t werde n , zuge l assen . 

Fertigung von flexiblen I BC 

Nach der zugel a ss enen Baua r t dürfen flexible IBC 
se rienmäß ig ge fe rt igt werde n . De r Hersteller muß 
gewährleiste n, da ß b e i den ser i enmäßig gefertig
ten flexiblen I BC d i e für die Bauart festgelegten 
An f o rderun gen erfü ll t sind. 

Das mit den Ant rags unter l agen eingereichte Quali
t ä tssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart ser i enmäßig ge
fertigten flexible n IBC s i nd beständig und gut 
sichtbar wie folg t z u kennzeichnen: 

, I.\') l3H2 / Z/ ,,,, , , j Dj, , , • . . , . BAM 76 4 9/4000/1000 
·, \:./ (Herstel- (Name oder 

8 

8 .1 

8 .2 

8.3 

8.4 

9 

lungsda- Kurzzeichen 
t urn nach des Her-
Pkt. 7 d) ste llers ) 
der "TR 
IBCf 00 1 " 

Auflagen über die Verwendung d e r fl e xiblen IBC 

Die nach der zuge l a s senen Bauart serienmäßig ge
f e rtigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
t en flexiblen IBC d ü rfen f ür gefährliche Güter 
verwendet werden, we nn für s i e nach den Vor
schriften der GGVS /GGVE/Gefah rgutVSee solche 
flexible IBC zuläs sig s ind. 

Oie flexiblen I BC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgr uppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten f ür den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 

Vor der ers t en Beförde ru ng eines ge f ährlichen Gu
tes in einem flexib len IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Techn i k nachgew i esen sein, daß die 
Werkstoffe und die Ver sch l üsse der flexib l en IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so ges c h ütz t si nd, daß s i e 
nicht vom Füllgut angegr if fe n werden oder gefäh r
liche Verbindungen mit dem Fül l gut eingeh e n . 

Der in Nr. 2 genannte An tragste l ler muß nachweis 
bar sicherstellen, d aß a lle Auflagen über d i e 
Verwendung der flex ib l en IBC demjenigen , der die 
flexiblen IBC f ü r Gefahrgut e i nsetz t /befül l t , be
kannt sind, 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entsp richt den Vorschriften de r ON
Empfehlungen, wie si e i m Kapite l 16 fü r alle IBC 
festgelegt sind . 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zu l assung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amt s- und Mit
teilungsblatt der Bu ndesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340- 7 551) veröffentlicht. 

4950 Mi nden, den 07 . 07 .1 9 86 

/. 
I 
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,, 

Buodesbaho-Zeotcalamt 
Hindeo (llestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtcag zua 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassuogs-Nr. 7649/l3H2 

Nr. 3 und Nr~ 4 des Zulassungsscheines werden 
geändert bzw. erweiter t: 

wie folgt 

3 Reschreibung der Bauart 

4 

Flexibler IntermEdiate Bulk Con~ainer 

Anforderungen an die Bauart 

Die ßauar t muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 036 d~r Hundesbahn
Versuchsansta1t Kinden (Westf) vom 30.05.1986 
einer Bauartprüfung nach den ''Technischen RichL
linlen f~r den Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von 
f1 exlb lun IBC - TR IHC f 001 (VK 81 . Heft 14, 
l9bj Nr. 147)" unterzogen worden sind. Abweichend 
vom Prüfbericht b~trägt die Höh~ des flexiblen 
IBC 120 cm bis 165 cm. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7649/l3H2 der Fa. Empac Verpackungs GmbH, 
4407 Emsdetten vom 07.07.1986. 

Die se r Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröft~ntlicht. 

4950 Minden, 28.11.1986 

Bundesbahn-Zentrala~t 

ihnden .(\iestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2 . Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassuogs-Nr . 7649/l3H2 

~r. 4, 7, ~ .3 und 8.5 des Zulassungsscheinc~ werden ~~e 

f .) J gt gchnJ~rt bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

7 
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Di.e BaLt.1:rt muß den Baumu~tern entsprec hen, die 
semlß PrUfbericht Nr. 102 036 der Bundesbahn-Ver
suchsansta lt Minden (Westf) vom 30.05 .1986 einer 
Bau3rtprüfung nach den "Technischen Richtl:~ien 

filr den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennz(;~ich nung und die Verwendung von flexiblen 
lUC -· TR 1UC f OOl (VK ßl. Heft 14, 1985 :a. 
147)'' unterzogen worden sind. Abweichend vo~ 

Prüfbericht beträgt das Volumen 500 bio 
1500 Liter . Die Abmessungen Breite und Lä11ge 
Jürfen nicht geändert werden. 

Kennzeichnung 

Dle nach der zugelassenen BauarL serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gu~ 

s ichtbar wie folgt zu kennz~ichnen: 

u\ 13H2/Z/ ..... . /D/ ....... BAH 7649/4000/ 
(Herstel
lungsda
turn nach 
Pkt. 7 (d) 
der "TR 
IBCf 001") 

(Name oder 
Kurzzei~hen 

dt>s Her
stellers) 

(N e tto
höchst
masse in 
kg) 

8.3 

Die zu ke'1nzeichnende 
weils entsprechend Nr. 

Nettohöchstmasse. ist 
8.3 zu berechnen. 

Grenzdaten für den Inhalt 

j e -

Das Verhältr!is von Nettohöchstmasse zu Volumen 
darf 1,00 kg/Liter nicht überschreite n. 
Die Nettohöchstmasse darf 1000 kg nicht üb er 
schrej_ ten. 

B.S Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw .) mUssen den Eigenschaften der i m Prüf
bericht gemäß Nr . 4 genG.nnten Prüffüllgüter ent
::;p r echen. 

!JieSi! r Nachtrag gilt nur in Verbindung mit d e m Zula s
s;: ngsschein 7649/l3H2 vom 07 . 07.1986 und dem 1. Nach 
LI ag z um Zulassungsschein 764Y/l3H2 vom 28.11.1980 der 
~i rma Empac Verpackungs GmbH, 4407 Emsdetten. 

Diese r ,achtrag wird im "Amts- und Mitteilun gsblatt der 
Bund,Sdnstalt für :1ate rialpr t;fung, Berlin" (ISS N 034 (1-
7551) veröffentlicht. 

4950 Hiodeo, 09.02.1987 
') 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7650/13H3 

für die Bauart eines flexiblen IBC ( Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16 . 08.1985 - Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

Empac Verpackungs-GmbH 
4407 Emsdetten 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Nennvolumen: 800 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 102 037 vom 05.06.1985 und 
102 037 1. Nachtrag vom 24.07.1985 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zu lassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexib l en 
IBC-TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" un
terzogen worden sind, 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 



( \;\ l l 3 H3/Z / .,, ••• /D/,,,, •••• SAM 7650/ 3500/900 
·~ (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt , 7 d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche 
flexible IBC zulässig sind. 

Die flexib len IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten f ür den Inhalt dürfen nicht über
sch r itten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes i n einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete huskleidung so geschützt sind, daß sie 
n icht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
ba r sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der fl exiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

l0 o3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
te i lungsb la t t der Bundesanstal t für Materialprü
f ung, Berli n" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, den 07.07.1986 

( 

\:.([._ .• _·~ :.J/ 
I 
1"1 

Bundes bahn-Zentralam t 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zua 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zula ssun gs-Kr. 765Uil3 H3 

~r. 3 , 4, 7, 8.3 und 8.5 des Zulassungsscheines wer den 
wie fn lgt geändert bzw. erweit er t: 

3 

4 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Inte r mediate Bulk Container 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern . entsprechen, di e 
gemäß Prüfberich t Nr. 102 037 v om 05 . 06.1985 und 
10 2 037 1. N'"chtrag vom 24.07.1985 der Bundes
bahn-Versuchsans talt Hinden (~estf) einer Bauar L
p rUfung nach den "Tec hn i schen Richtlinien fUr 
den lla u, die Prüfung, die Zulassung, di e Kc :ln 
z~ichnung und die Verwendung von flexiblen IBC 
- TR IBC f 00 1 (VK ßl. Heft 14, 1985 N~. 147)" 
unte rz ogen worden sind. Abweichend vom Prüfb~

r ich t beträgt das Volu01en 500 bi s 1500 Li t~r . 

Di e Abmessungen Brei te und Länge dürfen nicht ge
ändert werden. 

Kennzeichnung 

!Jic nac h d e r zugelassenen Bauart seri~nmäßig >-~e

fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichthar wie folgr zu kennz e i c hnen: 

( l! , 1 3 H 3 I z I . .... . I D I. . . . . . . BAM 7 6 50 I 3 5 00 
(Net L·>
höchst
masse i '1. 

8. 3 

\.._'_>' (Herstel- (Name oder 
lungsda- Kurzzeichen 
~um nach aes Her-
Pkt. 7 (d) stell~rs) 

der "TR 
IBCf 001") 

i)i~ zu kt""ltnzc i.chnende 
weils entsprechend Nr. 

Netto h öchst masse 
8 .3 zu bPrec hn e n. 

Gr enzdaten für den Inhalt 

kg) 

ist jt:~-

Das Verhältnis von Nettohöchstmasse zu Volumen 
darf 1,125 kg/Lite r nicht überschreiten. 
ni.e Nettohöchstm~ss~ d.::-rf 900 kg nicht Hber-
schrei. ten. 

8.5 Die physikalischen Eigenschaf ten (Masse, Ko;oc
grdOe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prlir
bericht ge mäß Nr . 4 ge;>annten Prüffüllgüter eilt
sprechen. 

')ieser Nacht r ag gilt nur in Ve rbindung mit dem Zulas
su ngsschein 7650/1JH3 vom 07.07.1986 der Firma Empac 
Verpacku ngs Gm b H , 4407 Emsde tt e n. 

Di es er Nachtrag wird im ''Amts- un d 
ßtJndeRa!lStalt fiir Materi~ lprUfun g, 

75~i ) vc r iiffe nti icht . 

Mitteilungsblatt d~r 

Ber1in" (ISSN 0340-

4950 Mindtn, 09.02.1987 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 765l/13H2 

für die Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

l.l 

2 

3 

4 

5 

6 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Empac Verpackungs - GmbH 
4407 Emsdetten 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Nennvolumen: 1000 Liter 

Anfor~erungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 102 310 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt !'Iinden (Westf) vom 20.08.1985 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC-TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985 . Nr. 147)" un
terzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden , zugelassen . 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig-
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ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 

~:::;:~~~~.~~~:;.~~.~~~~:::c::::~4000/l000 
(Herstel- (Name oder 
lungsda- Kurzzeichen 
tum nach des Her-
Pkt. 7 d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

8 Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

8. 1 Die nach der zugelassenen Bauart ser1enmäßig ge
fert1gten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn ~U r sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche 
flexible IBC zulässig sind. 

8.2 

8 .3 

8.4 

Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über d1e 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der d1e 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsb1att der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Ber1in" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, den 07.07.1986 
· ! 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 765l/l3H2 

Nr. 3 und Nr. 4 des Zulassungsscheines werden wie folgt 
geänder t bzw. erweitert: 

3 Beschreibung der Bauart 

~lexibler Intermediate Bulk Container 

4 Anforderungen an die Bauart 

z 184 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
~emäß Prüfbericht Nr. L02 310 der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 20.08.1985 
einer Bauartprüfun* n~ch den "Technischen Richt
linien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von 
flexiblen IBC- TR IBC f 001 (VK Bl. Heft 14 , 
1985 Nr. 147)" unterzogen worden sind. Abwei c hend 
vom Prüfbericht beträgt die Höhe des flexiblen 
IBC 115 cm bis 165 cm. 

Dtese r Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7651/l3H2 der Fa. Empac Verpackungs GmbH, 
4407 Emsdetten vom 07.07.\986. 

Dieser Nachtrag wird 1m "Amts- und Mitteilungsblatt oer 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 17.11.1986 

"7 
I . . ' I 
~{c L{~ .. {'J 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zu11 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7651/13H2 

Nr. 4, 7, 3.3 und 8.5 des Zulassungsscheine .s 
folgt geändert bzw. erweitert: 

werden •..,rie 

4 Anforderungen an die Bauart 

7 

ß.3 

8.5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, di €: 

gemäß ?rüfberlcht Nr. 102 310 der Bundesbahn-Ver
s uchsanstalt Mlnden (Westf) vom 20.08.1985 einer 
Bauartprüf'.lng nach den "Technischen Richtlini~n 

für den Bau, die Prüfung, df.e Zulassung, Qj e 
Kent~zeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC - TR IBC f 001 (VK Bl. Heft 14, 1985 Nr. 
147)" unterzogen worden sind. Abweichend vom 
Prlifbericht beträgt das Volumen 500 bis 
1500 Liter. Die Abmessungen Breite und Länge 
dürfen nicht geändert werden. 

Kennzei c hnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

/ u < .. ~. :) l3H2/Y/ ...... /D/ . .•.•.. BAM 7651/4000 j .. . ... . 
. (Herstel- (Name oder (Netto-

lungsda- Kurzzeichen höchst-
turn nach des Her- mass~ in 
Pkt. 7 (d) stellers) kg) 
der "TR 
IBCf 001") 

Die zu kennzeichnende 
weils entsprechend Nr. 

Nettohöchstmasse 
8.3 zu berechnen. 

Grenzdaten für den Inhal~ 

ist je-

Das V~rhältnis von Nettohöchstmasse zu Volumen 
darf 1,00 kg/Liter nicht überschreiten. 
Die Nettohöchstmasse darf 1000 kg nicht über
schreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Ko r n
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas 
sungsschein 7651/l3H2 vom 07.07.1986 und dem l. Nach
trag zum Zulassungsschein 7651/l3H2 vom 17.11.1986 der 
Firma Empac Verpackungs GmbH, 4407 Emsdetten. 

~ieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
755l) veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.02.1987 
) 

J-u,;~ . .tcJ 
t 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7652/l3H2 

für die Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

3 

Empac Verpackungs-GmbH 
4407 Emsdetten 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Nennvolumen: 1000 bis 1100 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 102 311 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 20.08.1985 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC-TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" un
terzogen worden sind. Abweichend vom Prüfbericht 
beträgt die Höhe des flexiblen IBC 115 cm bis 
125 cm. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\ l3H2/Y/ •••••• /D/ ••••••.• BAM 7652/3500/600 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 7 d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

8 Auflagen Uber die Verwendung der flexiblen IBC 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche 
flexible IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß uie 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 

9 

10 

gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der lJN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11Amts - unci Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, den 07.07.1986 

7 
~ . / 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zu• 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7652/13H2 

Nr. 3, 4, 7, 8.3 und 8.5 des Zulassungsscheines werden 
wie folgt geändert bzw. erweitert: 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

7 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 311 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 20.08.1985 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC - TR IBC 001 (VK Bl. Heft 14, 1985 Nr. 
147)" unterzogen worden sind. Abweichend vom 
Prüfbericht beträgt das Volumen 500 bis 
1500 Liter. Die Abmessungen Breite und Länge 
dürfen nicht geändert werden. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexibl en IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

13H2/Y/ .... .. /D/ ....... BAM 7652/3500/ 
(Herstel- (Name oder 
lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 7 (d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001") 

Die zu kennzeichnende 
weils entsprechend Nr. 

Nettohöchstmasse 
8.3 zu berechnen. 

(Netto
höchst
ma sse in 
kg) 

ist je-

8.3 Grenzdaten für den Inhalt 

8.5 

Das Verhältnis von Nettohöchstmasse zu Volumen 
darf 0,6 kg/Liter nicht überschreiten. 
Die Nettohöchstmasse darf 600 kg nicht über
schreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der lm Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 
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Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zul as
sungsschein 7652/l3H2 vom 07.07 . 1986 der Firma Empac 
Verpackungs GmbH , 4407 Emsdetten. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Mate r ialprüfung , Berlin'" (ISSN 0340-
7551) veröffentli c ht . 

4950 Kinden, 09 . 02.1987 
I 

L t . 
•}- •. ~ I >- ' • 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 76 5 3 / 13H3 

für die Bauart eines flexiblen IBC ( Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

Empac Verpackungs-GmbH 
4407 Emsdetten 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediat e Bu lk Contai ner 

Nennvolumen: 1000 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr . 102 312 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 01 . 08.1985 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC-TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden , zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
1 serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( u') l3H3/Z/ •••••• /D/ ••• • ••• • BAM 7653/4000/1000 
_n/ (Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 7 d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

8 Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

8.1 Die nach der zugelas senen Baua r t serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC d ür fen für gefähr l iche Güter 
verwendet werd en , wenn für s ie nach den Vor-
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8.2 

8 . 3 

8 .4 

9 

schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche 
flexible IBC zulässig sind . 

Die flexiblen IBC dürfe n fü r gefährlich e Güte r 
der Verpackungsgruppe I I I verwendet we rden. 

Di e Grenzdaten für den I nhalt dürfen nich t übe r 
s c hri tten werden. 

Vor der ersten Beförderun g eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC mu ß nach dem anerkann
ten Stand der Te chnik nachgewiesen sei n, daß die 
Werkstoffe und d i e Versch l üsse de r fle xiblen I BC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch gee ig
nete Auskleidung so geschüt z t s i nd, daß sie 
nicht vom Füllgut ang e griffen werden oder gefäh r 
liche Verbind unge n mit dem Fül l gut e ingehen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragstel l er mu ß nachweis
bar sicherstel len , daß al le Au fl agen übe r d i e 
Verwendung der flexiblen IBC d emjenige n , der di e 
flexiblen I BC für Ge f ahrgut einsatz t/b e füllt , b e 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den Vorsch riften der UN
Empf e h l ungen , wi e s i e .im Kapitel 16 f ü r a ll e !BC 
festgelegt sind. 

10. 2 Ei n Wider ruf di e se r Zu l a ssung bl e ibt vorbeha l 
ten . 

10 . 3 Dieser Zulassungs s chein wird i m "Amts- und Mi t 
teilungsbla tt der Bundesansta l t f ür Ma te r ia lprü 
fung, Berlin" (I SSN 0340-7551) ve röff~mt licht . 

4950 Minden, den 07 ,0 7 , 1986 

) 

./. - l I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden ( llestf) 

Deutsch~ 
Bundesbahn 

1 . Nachtrag z u ,. 

Z U L A S S U M G S S C. H E I M 

Zulassungs-Nr. 7653/13H3 

Nr . 3, 4, 7, 8.3 und 8 . 5 des Zulassungssc h e i nes werde n 
wie folgt geände r t bzw , e r wei t ert : 

3 Beschreibung der Baua rt 

4 

7 

Flexibler Intermediate Bu l k Con t a i ne r 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumu s tern ents p re chen 9 die 
gemäß PrOfbericht Nr . 10! 3 1 2 de r Bu n d es b a hn - Ve r 
suchsanstalt Hinden ( Westf ) vom 01 . 0 8.198 5 e in e r 
Bauartprüfung nach den " Tech n isch e n Ri c h t l i ni e n 
für den Bau, die Prüfung , d i e Zulassung, d i e 
Kennzeichnung und die Verwe nd un g v o n f l e x i blen 
IBC - TR IBC f 001 (VK BI. He f t 1 4, 1 98 5 1\lr . 
147)'• un t erzogen worden sind . Abwe i chend vo m 
Prüfbericht bet rä gt das Vol umen 50 0 bi s 
1500 Liter. Die Abmessungen Br e it e u n d Länge 
dürfen nicht geänder t werden. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugela s senen Bauart serienmäßig 
fe r t i g te n flexiblen IBC sind beständi g u nd 
sichtbar wie folgt zu ke n nzeic hne n : 

g e 
gu t 

( ' u)13H3/Z/ •.. • .• /D/ .... • .• BAM 7 653 / 4000 / 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
tum nach 
Pkt. 7 (d) 
der "TR 
I BCf 001 "' ) 

des Her
stellers) 

Die zu kennzeichnende 
weils entsprechend Nr. 

Nett ohöc h stmass e 
8 .3 z u be r e c h n e n . 

(Nett o
höchst 
m.a s s e in 
kg) 

is t je--



8.3 Grenzdaten für den Inhalt 
Das Verhältnis von Nettohöchstmasse zu Volumen 
darf 1,00 kg/Liter nicht überschreiten. 
Die Nettohöchstmasse darf 1000 kg nicht über
schreiten. 

8 . 5 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe u sw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
s u ng s schein 7654/13H3 vom 07.07.1986 und dem l. Nach
t r ag z um Zulassungsschein 7654/13H3 vom 14.07.1986 der 
Firma Empac Verpackungs GmbH, 4~07 Emsdetten. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bund e sanstalt für Materialprüfung, Berlin'' (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 ~inden, 09.02.1987 

/ 

I ·, ft I 
, ' 'L t . l t .... .. . I 

't' 

Bunde sbahn-Zentralamt 
Mi ndel'l (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7654/13H3 

f ür d ie Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate Bulk 
Conta i ner) zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 14 -
( BGBL I , S . 1651) 

2 Antragsteller 

3 

5 

6 

7 

Empac Verpackungs-GmbH 
4407 Emsdetten 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Nennvolumen: 1000 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 102 313 der Bundesbahn-Ver
suchs anstalt Minden (Westf) vom 01.08.1985 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
f ür den Bau; d i e Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC-TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali 
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten, 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(/ U'\13H3/Y/ •••••• /D/ •••••••• BAM 7654/4000/1000 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 7 d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

8 Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche 
flexible IBC zulässig sind. 

8.2 Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet ~er
den. 

8.3 Oie Grenzdaten für den Inhalt dürf~n nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

10 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nach~eis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

i0.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, den 07.07.1986 ,., 
- j 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Hinden (Westf) 

l. Nachtrag zu• 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7654/13H3 

Nr. 3 und Nr. 
erweitert: 

4 des Zulassungsscheines werden wie folgt 

3 

4 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler I \ termediate Bulk Container 

Nennvolumen: 1000 bis 1100 Liter 

Anforderung~ an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 102 313 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 01.08.1985 einer 
Bauartprüfung _nach de~ · "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC-TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" un
terzogen worden sind. 
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Abweichend vom Prüfbericht beträgt di e Höhe des 
flexiblen IßC 115 cm bis 125 cm . 

Dieser Nachtrag gil t nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7654/13H3 der Fa. Empac Verpack ungs 
GmbH, 4407 Emsdetten, vom 07.07.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Kind~n, 14.07.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7654/13H3 

Nr. 3, 4, 7, 8.3 und 8.5 des Zulassungsscheines werden 
wie folgt geändert bzw. erweitert: 

3 Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

4 Anforderungen an die Bauart 

7 

8. 3 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberi c ht Nr. 102 313 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 01.08.1985 einer 
Bauartprüfung nach den "Te c hnischen Ri chtli nien 
für d e n Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC - TR I BC 001 (VK Bl. Heft 14' 1985 Nr. 
1 47) " unterzogen worden sind. Abweichend vom 
Prüfbericht beträgt das Volumen 500 bis 
1500 Liter. Die Abmessungen Breite und Länge 
dürfen nicht geändert werden . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigt e n flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

{ ~ ,) 1 3H3/Y/ ...... /D/ ....... BAM 7654/4000/ 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 7 (d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001") 

Die zu kennzeichnende 
weils entsprechend Nr. 

Nettohöchstmasse 
8.3 zu berechnen. 

Grenzdaten für den Inhalt 

(Netto
höchst
masse in 
kg) 

ist je-

Das Verhältnis von Nettohöchstmasse zu Volumen 
darf 1,00 kg/Liter nicht überschreiten. 
Die Nettohöchstmasse darf 1000 kg nicht über
schreite n. 

8.5 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten PrüffüllgUter ent
sprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7653/13H3 vom 07.07.1986 der Firma Empac 
Ver packungs GmbH, 4407 Emsdetten. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) ver öff e ntlicht. 

4950 Minden, 09.02.1987 
'\ 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7655/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Kunststoffwerk Draak KG, 
2090 Winsen/L 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Nennvolumen: 14 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

8 

8 . 1 

8.2 

8.3 

8.4 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 373 vom 04.05.1984 und 
100 373 1. Nachtrag vom 19.06.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die ftir die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Yl.5/200/ ••• ••••••• ••• /D/BAM 7655 ••.•.•••• 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dtirfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen ftir gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte det Füllgüter darf 
1,54 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II und III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 



8.5 

8.6 

8. 7 

9 

inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Festst e llung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei
0

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die B~förderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.07.1986 

" ( 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7656/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
2102 Hamburg 93 

3 

4 

Beschre i bung der Ba uart 

Fa ß aus S t a hlb lech mit nichtabnehmbarem Deckel. 
Im Ob e rboden b efinde n sich eine 2 " -Füll- und eine 
3 / 4"-Be- b z w. Entlüftungsöffnung. Die Öffnungen 
werden durch jewei l s einen Schraubstopfen aus 
Met a ll, der mi t einem Gummidichtring versehen 
ist, v erschlo s s e n . 

Fassungsraum: 2 4 2 Li ter 

Anforderungen an di e Bauart 

Die Bauart muß den Baumuste r n entsprechen, die 
g emä ß Prüfberi c ht Nr. 103 668 der Bundesbahn-Ver
such s anstalt Mind e n (Westf) vom 07.07.1986 einer 
Bauartprüfung na c h de m Anhang V der Anlage zur 
GGVE unter zogen wo rd en sind. 

5 Zulassung 

6 

rite unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Vorausset z u ng , daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt we r de n , zugelassen. 

Fertigung von Verpa cku ngen 

unter 
nach 

Nach der zug e l asse nen Bauart dürfen Verpackung en 
se ri e nmäßi g g e fe rt ig t werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, da ß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackung en di e für die Bauart festgelegt en 
Anforderungen e rfüllt sind . 

7 Kennzeichnung 

8 

8. l 

8.2 

Die nach der z uge l assenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackun ge n sind dauerhaf t und gut 
sichtbar wie fol g t z u kennzeichnen: 

lAl/Y/210/ ... . .. . .• .•. .. . •. /D/BAM 
(Herstell u n gs -
jahr, nur d ie 
letzten be id e n 
Ziffern) 

7 65 6 •• •••.• • 
(Name 
oder Kurz
z eichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Ve rw e nd ung de r Ve r p acku n g 

Di e nach der z ugel asse nen Bauart se r ienmäßig ge
fertigten und. e nt s pr ec h e n d Nr . 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dür fe n fü r gefäh r liche Güter 
verwendet werden, wen n für sie nac h den Vor 
s c hriften der GG VS /GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässi g sind . 

Die Verpackungen dür fen fü r gefährliche Güter 
der Verpackungsgrup pe n II o d er III ve r wende t 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für d e n Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

Die Dichte der Füll g ü ter d arf 
1,20 g/cm' (Verpacku ngsg ru ppe II) bzw . 
1,80 g/cm 3 (Verp a c k un gsgr u ppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdru ck (d. h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Lu ft oder sonstigen 
inerten Gasen, v ermind e rt um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 140 kPa nicht üb e r schreiten. 

Der in Nr. 2 gen a nnte An tr agsteller muß nachweis
bar sicherstellen , d a ß a l le Auflagen über die 
Verwendung der Verp ac k ung demjenige n , der die 
Verpackung für Gefahr g u t einsetzt/ befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart ent s pri ch t den in 

der Ordnung für die i nternationale Eisenbahnbe
förderung gefä h rl iche r Güter (RID) 

de m Europäis c hen Üb e r einko mmen übe r die inter
nationale Be f örder u n g gefähr l icher Güter auf de r 
Straße (ADR-Übereink ommen) 

den Empfehlungen d e r Verei n ten Nationen (UN) 
über die Beförd er un g gefährlicher Güter 

festgelegten Prü fa n fo r derungen für Verpackungen 
zur Beförderun g g e fährl i cher Güter. 
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l 0. 2 

10.3 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 14.07.1986 

Bundesbaho-Zeo~ralaa~ 

Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7656/lAl 

Nr. 3, 4 und 10.1 des Zulassun~sscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

F~ß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel. 
Im Oberboden befinden sich eine 2"-FUll- und eine 
3/4"-Be- bzw. EntlUftungsöffnung. Die Öffnungen 
werden durch jeweils einen Schraubstopfen aus 
Metall, der mit einem Gummidichtrin~ versehen 
ist, verschlossen. 

Nennvolumen: 235 bis 240 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsorechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 668 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 07.07.1986 und 
Zeichnung "Container-Faß 235 Ltr." der Fa. Van 
Leer Verpackungen, Hamburg, einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anla~e zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die toternationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung ~efährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlun~en der Vereinten Nationen (UN) 
Uber die Beförderun~ gefährlicher Güter 

fesegelegten Prüfanforderungen für Verpackun~en 
zur Beförderung ~efährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in V~rbindung mit dem Zulas
sun~sschein 7656/lAl der Fa. Van Leer Verpackungen 
GmbH, 2102 Hamburg 93 vom 14.07.1986 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für MaterialprUfung, Berlin" (ISS~ 

0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 03.11.1986 

_,l 
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Bundesbahn-Zentralam~ 

Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7656/lAl 

Nr. 3 und 4 des Zulassungsscheines werden wie folgt ge
ändert bzw. erweitert: 

3 

4 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel. 
Im Oberboden befinden sich eine 2" FUll- und eine 
3/4" Be- bzw. EntlUftungsöffnung. 
Die Öffnungen werden durch jeweils einen Schraub
stopfen aus Metall, der mit einem Gummidichtring 
versehen ist, verschlossen. 

Nennvolumen: 225 - 240 Liter. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gem. Prüfbericht Nr. 103 668 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 07.07.1986 und 
Zeichnung "Container-Faß 225, 230, 235 Liter'" der 
Fa. Van Leer Verpackungen, Hamburg, einer Bau
artprüfuns nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7656/lAl vom 14.07.1986 und den 1. Nach
trag zum Zulassungsschein 7656/lAl vom 03.11.1986 der 
Fa. Van Leer Verpackungen GmbH, 2102 Harnburg 93. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt fUr Haterialprüfung, Berlin"' (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minda~, 12.01.1987 

Bundesbahn-Zen~ralaa~ 

Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B K I N 

Zulassungs-Nr. 7657/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

1 • 1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
2102 Hamburg 93 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel. 
Im Oberboden befinden sich eine 2"-Füll- und eine 
3/4"-Be- bzw. Entltiftungsöffnung. Die Öffnungen 
werden durch jeweils einen Schraubstopfen aus 
Metall, der mit einem Gummidichtring versehen 
ist, verschlossen. 

Fassungsraum: 242 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 



5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 669 vom 07.07.1986 und 
103 669 1. Nachtrag vom 24.07.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/X/250/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7657 •••••••. 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 14.07.1986 

,__,.-- ,, 
( _....--1 _ _ ' I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7657/lAl 

Nr. 3, 4 und 10.1 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. er~eitert: 

3 

4 

10. 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel. 
Im Oberboden befinden sich eine 2"-Füll- und eine 
3/.4''-Be- ozw. Entli.if tungsöffnung. Die Öffnun1!,en 
werden durch jeweils einen Schraubstopfen aus 
Metall, der mit einem Gummidichtring versehen 
ist, verschlossen. 

Nennvolumen: 235 bis 240 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gernaß Prüfbericht Nr. 103 669 vom 07.07.1986 und 
103 669 1. Nachtrag vom 24.07.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minaen (Westf) und Zeich
nung ''Container-Faß 235 Ltr." der Fa. Van Leer 
Verpackungen, Hamburg, einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

fest~elegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung ~efährlicher Giiter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7657/lAl der Fa. Van Leer Verpackungen 
GmbH, 2102 Hamburg 93 vom 14.07.1986 

Dieser Nachtrag wird 1m "Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt fUr Materialprüfung, Berlin" (ISS~ 
0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 03.11.1986 

-I- · ~. ' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7657/lAl 

Nr. 3 und 4 des Zulassungsscheines werden wie folgt ge
ändert bzw. erweitert: 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel. 
Im Oberboden befinden sich eine 2" FUll- und eine 
3/4" Be- bzw. Entlüftungsöffnung. 
Die Öffnungen werden durch jeweils einen Schraub
etopfen aus l-1etall, der mit einem Gummidichtring 
versehen ist, verschlossen. 
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Nennvolumen: 225 - 240 Liter. 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gem. Prüfberich t Nr. 103 669 vom 07.07.1986, 
103 669 1. Nachtrag vom 24.07.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) und Zeich
nung ''Containe r-Faß 225, 230, 235 Liter" der Fa. 
Van Leer Verpack ung e n, Hamburg, einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sinda 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7657 I lAl vom 14 .07.1986 und den 1. Nach
trag zum Zulassungssche in 7657/1A1 vom 03 .11.1986 der 
Fa. Van Leer Verpacku n gen GmbH, 2102 Harnburg 93. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts - und Mitteilungs bl at t de r 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 12.01 . 1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 7658/1A2 

für di e Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

z 192 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Lauterherger Verpackungs GmbH 
3422 Bad Lauterberg 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel . Der 
Deckel wird durch einen am Stoß überlappenden 
Spannring mit Hebelverschluß gehalten. 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart m~ß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 559 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 25.06.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y126/S/ •••••••••••• , ••• /D/BAM 7658 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 126 kg nicht überschreiten. 

9 

10 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung ftir Gefahrgut einsetzt/befUllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröfferitlicht. 

4950 Kinden, 11.07.1986 
i 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 7659/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S, 1560) 

Antragsteller 

Muhr & Söhne, 
5952 Attendorn (Westf) 



3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen am Stoß überlappenden 
Spannring mit Hebelverschluß gehalten. 

Nennvolume~: 34 bis 60 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 624 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 25.06.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\1A2/Y •. . . /S/ •••••••••••••••. /D/BAM 7659 • • •••••• 
~ (Brutto) (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

höchst- jahr, nur die oder Kurz-
masse) letzten beiden 

Ziffern) 
zeichen des 
Herstellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Dichte bz;~ SchUttdichte 
darf 1,00 g/cm 3 nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 11.07.1986 

? 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7660/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung · zur Befö rderun g 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

Verordnung über die innerst a atliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

VKT, Verpackung + Kunststofftechnik, 
Eisenberg 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Freitragender Kunststoffkani s ter aus Polyäthyl en 

Nennvolumen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 696 vom 22.12.1981 und 
96 696 1. Nachtrag vom 25.06.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 3H1/Y1.8/200/ ••••...•.••.. /D/BAM 7660 .•••••• . • 
~ (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .1 

8.2 

8.3 

8.4 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn ftir sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güt e r 
der Verpackungsgruppen Il oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II und III) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten . 
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8.5 

8.6 Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Essigsäure 
Wasserstoff-

UN-Nr. 

2789 
2014 

peroxidlösung 
Salpetersäure 2031 
Wasser 

Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
{White Spirit) 

Konzen
tration 

98 % 
60 % 

55 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 32b) 
8 62b) 

8 2b) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

3 32c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

8 . 7 Bei
0

Stoffen mit einem Flammpunkt von hö chstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackun g für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspri cht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
ü ber die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten~ 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 KindPf• 11.07.1986 

; 

Bundes bahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7660/3Hl 

Nr. 4, 8.6 und 10 .1 des Zulassungsscheines wird wie 
f ol gt geändert bzw. erweitert. 
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An forderungen an die Bauart 

Die Bauar t muß den Baumustern entsprechen, die 
g e mäß Prüfbericht Nr. 96 696 vom 22 . 12.1981, 

96 696 1. Nachtrag vom 25.06 . 1986, 96 696 
2. Nachtrag vom 07.05.1986 und 96 696 3. Nach
trag vom 26.08.1986 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird im folgenden Stoff 
erweitert: 

10.1 

Bezeichnung UN-Nr. 
Konzen
tration 

Stoff der Anlag e 
zur GGVE 

Klass e Ziffer 

Hypochlorit- 1791 
lösung 

160 gCl/1 8 6lb) 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter 
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übe rein kommen des Seever 
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Ver einten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag wird im " Amts- und Mitteilungsbla tt 
der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 12.11.1986 .., 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassunga-Nr. 7661/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefihrlicher GUter 
mit Eisenbahnen {Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
{BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH, 
5000 Köln 40 

Beschreibung der Bauar·t 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel. 
Im Oberboden befinden sich eine 2"-Füll- und eine 
3/4"-Be- bzw. Entlüftungsöffnung. Die Öffnungen 
werden jeweils durch einen Schrau bstopfen aus 
Metall, der mit einem Kunststoffdichtring ver
sehen ist, verschlossen. 

Fassungsraum : 217 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 603 der Bundesbahn-Ver 
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19 . 06.1986 eine r 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 



5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpack~ngen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
t en Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U\ 1A1/X2.0/400/ •••••••••••••• /D/BAM 7661. • • ••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8 .1 

8.2 

8. 3 

8 . 4 

9 

10 

10.1 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn filr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
2 ,0 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,0 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4 , 5 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
n icht überschreiten. 

Der Ges a mtüber d ruck (d. h . Dampfdruck des Füllgu
t es und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
i nerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
da rf 266 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherste ll en, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

de n Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
ü ber die Beförderung gefährlicher Güter 

f estgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

l 0o2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Di eser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
t eilungsblatt der Bundesanstalt für MaterialprU
fung, Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

4950 Kind~ 14.07.1986 

/l.tii._"i,Jtt( ,, 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Z 0 L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7662/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

Rheinische Kunststoffwerke GmbH, 
3355 Kalefeld 1 

Beschreibung der Bauart 

Kunststoff-Ventilbodensack 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart . muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 622 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 26.06.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H4/Y51/S/ • ••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7662 •••.•••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,3 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen ftir Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 14.07.1986 

. ' ( 

. /.., ! , I 

? 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H K I N 

Zulassungs-Nr. 7663/5H3 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Rheinische Kunststoffwerke GmbH, 
3355 Kaiefeld 1 

Beschreibung der Bauart 

Kunststoff-Gewebesack mit einem 
PE-Innensack. 

Anforderungen an die Bauart 

eingearbeiteten 

Die Bauart muß. den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 620 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 26.06.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 
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Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herst.eller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

10. 1 

5H3/Y26/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 7663 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen ftir gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn flir sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten ftir den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstUckes darf 25,5 kg nicht überschreiten • 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADE-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen ftir Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H K I N 

Zulassungs-Nr. 7664/5H3 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliebe und grenz
überschreitende Beförderung gefä"hrlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Rheinische Kunststoffwerke GmbH, 
3355 Kaiefeld 1 

Beschreibung der Bauart 

Kunststoff-Gewebesack mit einem eingearbeiteten 
PE-Innensack. 



4 

6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß . den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 621 der Bundesbah n-V e r 
suchsanstalt Minden (W e stf) v om 25.06.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhan g V der Anlage zur 
GGVE unterzogen word e n sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU\ 5H3/Y5l/S/ •••••••...•••••. /D/BAM 7 664 •.•••• • . 
\__V (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8 . l 

8.2 

8.3 

9 

10 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn filr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,4 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO} 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin " (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 14.07.1986 
· ·l 
( 

l'Ü L·(.~ .. {4J vl 
./ 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7665/5Ml 

für die Bauart einer Verpackung zur Bef ö rderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrund lagen 

Vero rdn ung über die innerstaatli c he und grenz
über sc hreit e nd e Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Ei s en
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(li GBl . I, S. 1560) 

Antragsteller 

Herkul es Verpackungswerke GmbH, 
44 15 Sende nh orst 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Kreuzbodensack bestehend von außen nach 
innen aus zwei Lagen naturbraunem Leichtkrepp
Kraftsackpapier und einem eingearbeiteten PE
Flachsack . 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 902 der Bund esbahn - Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 02.07.1986 einer 
Bauart p rü fung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GG VE unterzo ge n worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 e rfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der z uge la ssenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten , daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackun gen die für die Bauart festgelegten 
Anforderun ge n erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die na c h der zug elassenen Bauart serienmäßig g e 
fertigten Verpackungen sind d auerhaf t und gut 
sichtbar wi e folgt zu kennzeichnen: 

fU\ 5M 1 /Y2 6 / SI •• .••••••• • ••••• /D/BAM 7 66 5 •••••••• 
(Name \..!!) (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Zif fern ) 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

9 

oder Kurz
zeichen des 
Herstelle r s) 

Auflagen über di e Verwendung der Verpackung 

Die nach d er zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und e nts prechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verp~ckun ge n dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,2 kg nicht überschr e iten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befül l t, be 
kannt sind. 
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10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kind~, 14.07.1986 

I , 
l -

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7666/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Ausnahmegenehmigung (AG) des Bundesministers für 
Verkehr Nr. E 47/78 1. Neufassung und 2. Ver
längerung der 1. Neufassung zur AGE 47/78 vom 
26.06.1986. 

2 Antragsteller 

3 

Elida-Gibbs GmbH 
2150 Buxtehude 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe in die 2 x 5 Geschenkpackungen 
eingestellt sind. 

4 Anforderungen an die Bauart 

4 . 1 

4.2 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 625 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Kinden (Westf) vom 27.06 . 1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werd~n, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

z 198 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y8/S/ ••••••••••••••••••• /D/BAM 7666 •••••• .• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden . 

Die Bruttomasse des VersandstUckes darf 7,7 kg 
nicht überschreiten . 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden~ 14.07.1986 
' I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7667/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung ~ur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1 . 1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 



2 

3 

mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Scorplast S.A. Charles de Kerchovelaan 221 
9000 Gent, Belgien 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 10 Liter 

4 Anforderungen an die Baua rt 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 358 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 08.07.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden , zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig g e 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fÜ\ 3Hl/Yl.8/200/ •••• •• . ••• •• ••• /D/BAM 
'-.V (Herstellungs-

7 66 7 •••••• • 
(Name 

8 

8 .1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,84 g/cm 3 nicht 
überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN - Nr. tration Klasse Ziffer 

Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Wasser kein Stoff der 

Anlage zur GGVE 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Hypochlorit- 1791 160 gCl/1 8 6lb) 
lösung \ 
Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

8 . 7 

9 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei
0
Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 

35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antr a gsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung d e r Verpack u ng demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut eins et z t/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internati o n a le Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUte~ (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen üb e r die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR- Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin " (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Kinden. 15.07.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7668/3Hl 

fUr die Bauart einer Verpackung ~ur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast Roland Stengel, 
5561 Binsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen : 20 Liter 

4 Anforderungen
1
an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 103 284 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 08.07.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
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6 

1 

der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Y/200/ ••••••••••••••• /D/BAM 7668 •••••••.•• 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8. 6 

8.7 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,10 g/cm 3 nicht 
überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Essigsäure 
Kohlenwasser
stoffgemisch 
(White Spirit) 

UN-Nr. 

2789 
1300 

Konzen
tration 

100 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 
3 

32b) 
32c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei
0

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 15.07.1986 
, J 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7669/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen Spannring mit Schraubver
schluß gehalten. 

Fassungsraum: 100 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XIV/86 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 02.07.1986 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X73/S/ ••••••••.••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7 6 69 ••.••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-



8.2 

8.3 

9 

fertigten und e~tsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder IIl verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 73 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Mate rialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 18.07.1986 
-) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7670/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

· Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak KG, 
2090 Winsen/L 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 93 198 vom 08.07.1980, 

5 

6 

93 198 2. Nachtrag vom 22.10.1982, 93 198 
3. Nachtrag vom 08.12.1983 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Li\ 3Hl/Xl.8/250/ •............ /D/BAM 767 0 ........ . 
\.!2_.) (Herstellungs- (Name 

8 

8 .1 

8.2 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart se rienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für ·gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder Ili verwendet 
werdena 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 1,84 g/cm 3 nicht 
überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefelsäure 1830 

Salpetersäure 2031 

Wasserstoff- 2014 
peroxidlösuns 

Essigsäure 2789 

Konzen
tration 

98 % 

55 % 

60 % 

98 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 lb) 

8 2b) 

8 62b) 

8 32b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs 
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

z 201 



10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinde~, 18.07.1986 

I 

~ ' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

l. Nacht ra.; 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7670/3H1 

Nr. 4, 8.6 und 10.1 des Zulassungsscheines werden wie 
fotgt geändert bzw. erweitert: 

4 

8. 6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 93 198 vom 08.07.1980, 
93 198 2. Nachtrag vom 22.10.1982, 
93 198 3. Nachtrag vom 08.12 . 1983, 
93 198 4. Nachtrag vom 13.01.1987 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfungzusätzlich mit folgendem Stoff bestan
den: 

Bezeichnung UN-Nr. 

n-Butylacetat 1123 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 3lc) 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
s ungsschein 7670/3Hl der Fa. Dra a k KG, 2090 Winsen/L. 
vo m ! 8.o7. 1986. 
Diese r Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
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der Bundesansta lt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hindfn• 26.01.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kindeo (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 767l/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
liherschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak KG, 
2090 Winsen/L 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 2 x 5 1 
Kunststoffkanister als Innenverpackung 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 655 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 08.07.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpa c kungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauar t festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Xl2/S/ •••.•.•••• • .•• /D/BAM 7671 •••••••. 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 



8.3 

8.4 

8.5 

9 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 11,4 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Min~e;· 18.07 . 1986 

/ 

·l·, ~- .( ~i f•L\. 
.. , 

Bunde s bahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7672/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1 • 1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Plastikpack GmbH, 
7519 Eppingen-Mühlbach 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 720 186 der BASF AG 
- KTE/WMW F206 - vom 16.06.1986 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

5 

6 

7 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U
0

.\ JHl/Y/150/ •.•••••.••••••• /D/BAN 7672 ..••••...• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

9 

10 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,22 g/cm 3 nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 100 kPa nicht überschreiten • 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Netzmittel
lösung 
(Laventin) 

UN-Nr. 
Konzen
tration 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °r. muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Auflarlung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 
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den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden• 18.07.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7673I3Hl 

für die Bauart einer Verpackung ·zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
cit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22~07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungswerk, 
7430 Metzingen 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anfo~derungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 198 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 07.07.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Ii\ 3 H 1 I Y 1 • 8 I 2 0 0 I ............ I D I B AH 
\.!!_) (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7 6 7 3 •••••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
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8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 glcm 3 nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.6 Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

8. 7 

9 

10 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 

Hypochlorit- 1791 
lösung *) 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

3 32c) 

160 gClll 8 6lb) 

*) Die Fall-, Dichtheits- und Innendruckprüfung 
wurde nicht durchgeführt. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

4950 Min~ef• 22.07.1986 

/.. .. f- .. ~ ·-. 



Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtra~ zum 

Z 0 L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7673/3Hl 

Nr. 4, 8.6 und 10 des Zulassun~sscheines werden wie 
folgt ~eändert bzw. erweitert: 

4 

8.6 

10 

l 0.1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 198 vom 07.07.1986, 
100 198 1. Nachtra~ vom 26.01.1987 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt ~inden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhan~ V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Oie unter Nr. beschriebene Bauart hat die Bau
artprUfung zus~tzlich mit fol~endem Stoff bestan
den: 

Bezeichnun~>, UN-Nr. 

Salpetersäure 2031 

Sonstiges 

Konzen
tration 

55 % 

Die Bauart entspricht den in 

Stoff der Anla~e 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 2b) 

der Ordnun~ für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderun~>, gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code} 

den Empfehlun~en der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderun~>, gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung ~efährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassun~ bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Nachtra~ ~ilt nur in Ve rbindun~ mit dem Zulas
sungsschein 7673/3Hl der Fa. Müller & Bauer GmbH & Co. 
Verpackungswerk 7430 Metzin~en, vom 22.07.1986. 

Dieser Zulassun~sschein wird im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.02.1987 

I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7674/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung - zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen-

2 

3 

4 

5 

6 

bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungswerk, 
7430 Hetzingen 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 469 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 07.07.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 'ur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(li\ 3Hl/Yl.8/200/ •.•..•••..•. /D/BAM 
\_V (Herstellungs-

7 6 7 4 •••••• •••• 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 geke nnz eichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verw endet werd en, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten fü r den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 nicht überschreiten. 

Der Gesam tüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu 
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Salpetersäure 2031 

Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
(White Spirit) 

Hypochlorit- 1791 
lösung 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

55 % 8 2b) 

3 32c) 

160 gCl/1 8 6lb) 
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Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

8.7 Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufl a dung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherst e llen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

1 0 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im hAmts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 22.07.1986 
. ' 

\: ' I ' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7675/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l.l 

2 

3 

4 

4 . l 

z 206 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Jade Cosmetic GmbH, 
6000 Frankfurt (Main) 61 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung mit einem 
eingestellten Foliensack mit einer Dicke von 
0,12 mm. In dem Foliensack befindet sich ein 
Sand-Holzspäne-Gemisch. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 32 der Holfelder-Werke, 
Wellpappe, Wiesloch vom 02.06.1986 einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzog en worden sind . 

4 . 2 

5 

6 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4 . 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpac·kungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
s er i enmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

7 Kennzeichnung 

8 

8. l 

8. 2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

4G/Y25/S/ •• • ••••.. • .••• /D/BAH 7675 ••.••••. 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 25 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8. 5 

9 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minden, 24.07.1986 

'l 
~~ 



Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7676/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

9 

10 

packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusa mmengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ehenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 gen~ nnte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Ober die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpack ung für Gefahrgut einsetzt/befUllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

Rechtsgrund l agen der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenhahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I , S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

4.1 

4 .2 

5 

Jacob Berg GmbH & Co . , 
6501 Budenheim am Rhein 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung in die ein 
1 Liter Kanister aus Feinstblech als Innenver
packung eingestellt ist. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 630 der Bundesbahn-Ve r
suchsanstalt Minden (Westf) vom 28.01.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß rlie Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden , zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serien~äßie gefertip,
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Die nach rler zugelassenen Bauart serien~~ßig ge
fertigten Verpackungen sinn dauerhaft unn gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

I ) 4G/X2/S/ .............. /D/BAM CU ' 

~~ (Herstellungs-
jahr, nur ciie 
beiden letzten 
Ziffern) 

7 6 7 6 •••••••••••• 
(Name nd er 
Kurzzei
des Her 
stellers) 

Auflagen über die Ve rwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fUr gefährliche GOter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen fDr geflhrliche GUter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Brutto~asse nes Versandstückes darf 1,3 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungshauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anrleren als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver-

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinko~men des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 .3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.09.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7677/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

1.1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Ge~ahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Jacob Berg GmbH & Co., 
6501 Budenheim am Rhein 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung in die ein 
6 Liter Kanister aus Feinstblech als Innenver
packung eingestellt ist. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 631 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 28.01.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 
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5 

6 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8. 4 

8.5 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y8/S/ •••••••••••••• /0/BAM 7677 ••••••••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
de s Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwende t werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 7,5 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleiht vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.09.1986 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bun4esbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Z a L A S S U N G S S · C H & I N 

Zulassung·s-Nr·. 7.678/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 • 1 

2 

3 

4 

4 .1 

4. 2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Gebr. Schweig F1am-Chemie GmbH 
6588 Birkenfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung in die 10 PE
Flaschen eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauar~ 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 46 vom 21.07.1986, l. Er
gänzung zum Prüfbericht Nr. 46 vom 20.11.1986 der 
Holfelder Werke, vorliegendes Schreiben und 
Zeichnung der Fa. Oberfränk. Metall-Industrie 
Bruno Klett, 8620 Lichtenfels und vorliegendes 
Schreiben und Zeichnung der Fa. SchUlde GmbH 
Plastik-Werk, 3163 Sehnde 1 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfberi~ht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigun~ von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürteo Verpackungen 
serienmäßig getertlgt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig getert1~
ten Verpackungen die tür d1e Bauart testgelegten 
Antorderun~en ertüllt sind. 

Kennzeichnung 

D1e nacn der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
tertlgten Verpackungen sind aauernatt und gut 
SlCh[bar w1e tolgt zu kennzeichnen: 

(\}: ... ·'; · _': 4G/Y3/S/ •• •••••• • ••••• ••••• /D/BAM 7678 ••••••• 
(Herstellungs- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

janr, nur die 
belden le[zten 
Z1ttern) 

Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über d1e Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürten tür getänrliche Güter 
verwendet werden, wenn tür s1e nach den Vor
schritten der GGVS/GGVE/GGVSee solcne Verpackun
gen zulässig s1nd. 

D1e Verpackungen dürten tür getänrliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

D1e Bruttomasse des Versandstückes darf 2,2 kg 
nicht überscnreiten. 
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10 

l 0. l 

Wird dle zu~elassene Verpackungsbauart als zusam
men~esetzte Verpackung - auch mlt anderen als 1n 
d1esem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen- verwendet, muß nachwelsbar sicherge
stellt se1n, daß d1e zusammengesetzte Verpacku ng 
m1t den Innenverpackungen ebenso ~irksam 1st Wle 

die zugelassene Veroackun~sbauart. 

Der in Nr. 2 genannte AntragstelLer muß nacnwels
bar sic herstellen, daß alle Autlagen über die 
Verwendung der Ve rpa ck ung demjenigen, der die 
Verpackung tür Getanrgut elnsetzt/betüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für d1e internationale Eisenbahnbe
törderun~ getährl1cner GUter (RID) 

dem Europäiscnen Übereinkommen über die inter
nationale Bef örderung gefährlicher Güter aut der 
Straße (ADR-Überelnkommen) 

dem lnternatlonalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Emotehlungen der Vereinten Natio n en (UN) 
über die Betörderun~ gefänrlicner Güter 

test~ele~ten Prüfanforderungen tür Verpackungen 
zur Betörderung getährltcner Güter. 

10.2 Ein W1derrut dieser Zulassung ble1bt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird 1m ''Amcs- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt tür Ma t erla lorU
tung, Berl1n" (ISSN 0340-7551) veröttentllcht. 

4950 Hinden, 15.12.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7679/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

VKT Verpackung + Kunststofftechnik 
Eisenberg GmbH & Co. KG, 6719 Eisenberg 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 80 720 vom 19.04.1971, den 
zugehörigen Nachträgen l - 8 und Prüfbericht 
100 891 vom 23.07.1984 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Hinden (Westf) einer Bauartprüfung nach 

5 

6 

dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(::I-.J 3H l/Xl. 3/250/ ••••••••••••• /D/BAM 
~/ (Herstellungs-

7 6 7 9 ••••••••• 
(Name 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
H~rstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen l, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,33 g/cm 3 {Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm' {Verpackungsgruppe Il hzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 96 % 8 lb) 
Salzsäure 1789 38 % 8 Sb) 
Flußsäure 1790 75 % 8 7a) 
Formaldehyd- 2209 30 % 8 63c) 
lösung 
Natro n lauge 1824 50 % 8 42b) 
Kalilauge 1814 50 % 8 42b) 
Wa sserstoff- 2014 60 % 8 62b) 
peroxid-
lösung 
Hypochlorit- 1791 160 gCl/ 1 8 6lb) 
lösung 
Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Hydrazin- 2030 64 % 8 44b) 
lösung 
Eisen-III- 2582 50 % 8 Sc) 
chloridlösung 
Ameisensäure 1779 98 % 8 32b) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs-

z 209 
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10 

mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kiodeo, 03.09.1986 

I . ~ •' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7679/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 80720 vom 19.04.1971, den 
zugehörigen Nachträgen 1 bis 9 und Prüfbericht 
100891 vom 23.07.1984 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVF. unterzogen wor
den sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7679/3H1 der Fa. VKT, Verpackung + Kunst
stofftechnik, Eisenberg, vom 03.09.1986. 

Dieser Nachträg wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt fDr Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.10.1986 
! 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S ü N G S S C 8 E I N 

Zulassuogs-Nr. 7680/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l.l 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gcfihrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel 
und einem Polyäthylen-Innengefäß. Im Oberboden 
befinden sich zwei Öffnungen für die Einfüll
stutzen des Innengefäßes und eine 3/4"-Entlüf
tungsöffnung, die durch einen Schraubstopfen aus 
Metall (Tri-Sure) verschlossen wird. 

Fassungsraum: 207 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 599 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 24.07.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X/250/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7680 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nlcht überschreiten. 



8.4 

9 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.08.1986 
I 

. (' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7680/1A1 

Nr. des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel 
und einem Polyethylen-Innengefäß, wahlweise aus 
Lupolen 5261 Z, Lupolen 5261 ZS oder Hostalen 
GM 6255. Im Oberboden befinden sich zwei Öffnun
gen für die Einfüllstutzen, bzw. wahlweise eine 
weitere Öffnung für den Entlüftungsstutzen. Die 
Öffnungen werden durch 2" Polypropylen-Verschluß
schrauben (TRI-SURE) mit entweder Gummi- oder PE
Dichtring, bzw. die wahlweise vorhandene Entlüf
tungsöffnung mit einer 3/4" (TRI-SURE) Verschluß
schraube, DIN 6643-3V1-R 3/4, mit Gummi oder PE
Dichtung verschlossen. 

Fassungsraum 207 Liter 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7680/lAl der Fa. Van Leer Verpackungen 
GmbH, 5000 Köln 40, vom 27.08.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Min<!._en, 23.01.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7681/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefä~rlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel 
und einem Polyäthylen-Innengefäß. Im Oberboden 
befinden sich zwei Öffnungen für die Einflill
stutzen des Innengefäßes und eine 3/4"-Entllif
tungsöffnung, die durch einen Schraubstopfen aus 
Metall (Tri-Sure) verschlossen wird. 

Fassungsraum: 207 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 598 der Bundesbahn-Ver 
suchsanstalt Minden (Westf) vom 24.07.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/X/250/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7681 •••••••• 
(Name (Herstellungs

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der FUllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
~icht überschreiten. 
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Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befü1lt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.08.1986 

·,-' (1 

\." '' '· . 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7682/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

z 212 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
5000 Köln 40 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel 
und einem Polyäthylen-Innengefäß. Im Oberboden 
befinden sich zwei Öffnungen für die Einfüll
stutzen des Innenbehälters und eine 3/4"-Ent
lüftungsöffnung, die durch einen Schraubstopfen 
aus Metall (Tri.-Sure) verschlossen wird. 

Fassungsraum: 207 Liter. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 601 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 24.07.1986 einer 

5 

Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 1A1/Xl.6/300/ •••••••••••••• /D/BAM 7682 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,60 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,40 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,60 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Str~ße (ADR-Übereinkommen) 

den internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs 
(IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 01.09.1986 
<J 

/_, 
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Bundesbahn-Zentrala•t 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7682/lAl 

Nr. 3 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel 
und einem Polyethylen-Innengefäß, wahlweise aus 
Lupolen 5261 Z, Lupolen 5261 ZS oder Hostalen 
GM 6255. Im Oberboden befinden sich zwei Öffnun
gen für die Einfüllstutzen, bzw. wahlweise eine 
weitere Öffnung für den Entlüftungsstutzen. Die 
Öffnungen werden durch 2" Polyprooylen-Verschluß
schrauben (TRI-SURE) mit entweder Gummi- oder PE
Dicht ring, bzw. die wahlweise vorhandene Ent lüf
tungsöffnung mit einer 3/4" (TRI-SURE) Verschluß
schraube, DIN 6643-3Vl-R 3/4, mit Gummi oder PE
Dichtung verschlossen. 

Fassungsraum 207 Liter 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7682/lAl der Fa. Van Leer Verpackungen 
GmbH, 5000 Köln 40, vom 01.09.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 23.01.1987 

/', 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7685/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung ·zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordhung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

2 

3 

4 

(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 91 303 vom 15.09.1978 und 
91 303 1. Nachtrag vom 18.07.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig g e 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU\ 3Hl/Yl. 6/100/ ••••••••••••••• /D/BAM 
\Y (Herstellungs-

7685 ........ . 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

9 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden .. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,67 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Schwefelsäure 
Salpetersäure 
Kalilauge 
Kohlenwasser
stoffgemisch 
(White Spirit) 
Netzmittel
lösung 
(Laventin) 

UN-Nr. 

1830 
2031 
1814 
1300 

Konzen
tration 

75 % 
55 % 
50 % 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 lb) 
8 2b) 
8 4 2 b) 
3 32c) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

Bei
0

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf d~r 
Straße (ADR-Übereinkommen) 
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den internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen , (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 02.09.1986 . ) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7686/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Rheinische Kunststoffwerke GmbH, 
3355 Kaiefeld 1 

Beschreibung der Bauart 

Kunststoff-Ventilbodensack 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 86/57028-l der Bayer AG 
vom 07.04.1986 _einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugel~ssenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU\5H4/Y5l/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 7686 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 
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8.1 

8.2 

8. 3 

9 

10 

1 0. 1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und enisprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstUckes darf 50,3 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 03.09.1986 

i 

Bundesbahn-Zentralaat 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Nr. 

4 

l. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7685/3Hl 

des Zulassungsscheines wird wie folgt erweit~rt: 

Anforderungen an die Bauart 

Die Baudrt muß den Baumustern en tsprech en, Gi~ 

gemäß Prüfbericht Nr. 91 303 vom 15.09.1978, 
91 303 l. Nachtrag vom 18.07.1986 und 91 303 
2. Nachtrag vom 12.08.1986 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem 
Zulassungsschein 7685/3Hl der Firma Plastikpack GmbH, 
7519 Eppingen-Mühlbach vom 02.09.1985 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilunga
blatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin'' 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.09.1986 

I 



B~md e Bbabn-Zen trala~t 

Kinden (Wes t f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs- Nr . 7687/5H4 

für d ie Bauart eine r Verpa c kung zur Beförderung 
g efä hrlicher Güter 

l 

1.! 

Reebtsgrundlagen 

Ver ordnung üb er die innerstaatliche und grenz
überschreite nde Beförderung gefährlicher Güt e r 
mit Eisenb ahnen ( Ge fahrg ut verordnun g Ei s en
bah n - GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antrags t eller 

Rheinis c he Kunststof f werke GmbH, 
33 55 Kale fe l d 1 

Bes ch r e i bung der Rauart 

Kunststoff - Ven t ilb ode nsack 

4 Anforde rungen an die Bauart 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen~ die 
~ gemäß Prü f ber i cht Nr. 86/570 2 8-2 der Bayer AG 

'Voll.l_ 07o04.1986 einer Bauartprüf un g nach dem An
h ang -R____der Anlage zu r GGVE un te rzogen wo rden 
sin d. ' 

Zulassung 

Di e un ter Nr. 3 beschr ie bene Baua r t wird unter 
de r Vorau ss e tz ung , d aß die Anf orderungen nach 
Nr. 4 erfül lt werden, zug elassen. 

Fertigung v ou Werp&cku~gen 

Nach der zugelasse n e n Bauart dür fen Verpackungen 
ser i enmäß ig gefert i gt werden . Der Herstel l er muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpack u ngen die f ür die Ba uart festgelegten 
Anforderunge n erfüllt sind . 

Die nach de r zugelasse nen Baua r t serienmäßig ge
fert ig t en Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sicht bar wie folgt zu kennzeichnen: 

f~H4/Y51/S / ••• •• •• ,, ,. , •• •• /D/BAM 
\_!!} (Herstellungs-

jah r, nur die 
letzten baiden 
Ziffe ;c n) 

7687 • • • ••••• 
(Name 
oder Kur z 
zeichen des 
Herst ellers) 

8.1 Die nach der zugelassenen Ba uart serienmä ßig ge
fert i gten und entsp rec hend Nr. 7 geken n zeichne
te n Verpackungen dü rfe n für gefä hrlic h e Gü te r 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee sol che Verpackun
gen zulässig s ind. 

8.2 

8 .3 

9 

10 

Die Verpackungen dürfen für gefäh rl iche Güter 
der Ve rpackungsgruppen ! I oder III v erwendet wer
den . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmass e des Ver
sandstückes dar f 50,3 kg n icht über s c hreiten. 

Der in Nr. 2 genann t e An t ragsteller muß nachweis
bar sicherstellen , daß a ll e Auf l agen über . die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgu t ei ns etzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht de n in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäisch en Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 ~ 3 pieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4 950 Minden, 03.09.1986 

/ 
l_.,. l f 

·-

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hi nden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7688/4H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährliche r Güter 

1.1 

2 

3 

4 

4 . 1 

4 . 2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innersta~tliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Schaumstoff ·, bestehend aus zwei Form
teilen aus geschäumten .Polystyrol, in die vier 
2500 ml Gasflaschen eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 226/86 der Hoechst AG 
- D 207 - vom 25 . 06.1986 einer BauartprDfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 
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8 

8.1 

8. 2 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4H1/X26/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7688 ••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen 1, 11 oder 111 verwendet 
werden. 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 25,2 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

9 

10 

10.1 

10.2 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisba r sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflacen Hber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fDr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen Hber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Dbereinkommen) 

de~ internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt fHr Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 04.09.1986 
"") 

. I, 7.,' 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7689/4H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 
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1.1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen ' 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Schaumstoff ·, bestehend aus zwei Form
teilen aus geschäumten Polystyrol, in die vier 
2500 ml Gasflaschen eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 227/86 der Hoechst AG 
- D 207 - vom 25.06.1986 einer Bauartprüfung 
nach deM Anhang V der Anlag e zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dilrfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4H1/X26/S/ ••••••••••••• ••• ./D/BAM 7689 ••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

10.1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 25,2 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 



dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den E~pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Bef örderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 MindeJ 04.09.1986 

fcc :d:. . .!t / ft~-t 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 7690/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Jacob Berg GmbH & Co. 
6501 Budenheim am Rhein 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

Feinstblechverpackung mit im Oberboden befind
licher Füllöffnung, die durch ~inen Kunststoff
eindrück-Verschluß oder durch einen Berg-Spout
Verschluß verschlossen wird. 

Nennvolumen: 6 bis 12 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Bau~ustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 692 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 22.07.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen warden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß rlie Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart rlürfen Ve rpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Yl.8/210/ •• •• •••••• /D/BAM 7690 •••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur clie oder 
letzten beirlen Kurz-
Ziffern) zei-

chen 
des 
Her
see 1-
l e rs) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

8. 3 

8 .4 

9 

10 

10. 1 

10.2 

10.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dlirfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackun ge n zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dür fen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt diirfen nicht iiber
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonsti gen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 140 kPa nicht üb erschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflaeen über die 
Verwendung der Verpackung demjenisen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befUllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinko~men über die inter
nationale Beförderung gefä hrli cher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prilfanforderungen fiir Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.09.1986 
'I 

( I 

I 
1 [i.l 

,; 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 7691/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförder~ng 
gefährlicher Güter 

1 • 1 

Recht sgrundlagen 

Verordnung iiber die innersta atliche und grenz
überschreitende Beförd e rung gefihrlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahr gu tverord nung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 
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2 

3 

4 

5 

6 

Antragsteller 

Jacob Berg GmbH & Co. 
6501 Budenheim am Rhein 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Weißblech mit nichtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden befindet sich eine FUllöffnung, die 
durch einen KunststoffeindrUck-Verschluß oder 
durch einen Berg-Spout-Verschluß verschlossen 
wirrl. 

Nennvolumen: 6 bis 12 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 692 rler Bundeshahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 22.07.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V rler Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für rlie Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1Al/Yl.8/210/ ••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7 691. ••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen ctes 
He r s t e 11 er s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind ; 

Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten fUr den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 140 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen üher die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befDllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Dbereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 05.09.1986 .-, 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7692/6HA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverorrlnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik G. Schönung 
GrnhH & Co. KG, 6730 Neustadt a. d. Weinstr. 

Beschreibung der Bauart 

Kombinationsverpackung (Kunststoff) mit faß
förmiger Außenverpackung aus Stahl. Im Oberboden 
des Innengefäßes befinden sich zwei EinfUll
stutzen, die durch die Oberhodenöffnungen der 
Außenverpackung geführt und durch zwei 2'' 
Polypropylen-Schraubstopfen (Tri-Sure) ver
schlossen werden. 

Fassungsraum: 208 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
ge~äß PrOfbericht Nr. 99 249 vom 14.11.19~3 unrl 
99 249 1. Nachtrag vom 05.05.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ein~r 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforrlerungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 



( u\ 6HA!/Xl.6/250/ ••• ••• •••••••• /D/BAM 
~ (Herstellungs-

7 69 2 ••••• • •• 
(Name 

8 

8 .I 

8.2 

8 . 3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

datum nach 
Rn 1512 (!) e) 
der A~l. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fUr gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der FUllgüter darf 
1,60 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,40 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,60 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht Uberschreiten. 

Der GesamtOberdruck (d. h. Dampfdruck des FUllgu
tes und Partialdruck von Luft orler sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermiudert um !00 kPa) bei 55 C 
darf !66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Per chlor- 1897 6 .I I 5 c) 
äthylen 
Salpetersäure 2031 53 % 8 2b) 
Netzmittel- 5 % kein Stoff rler 
lösung Anlage zur GGVE 
(Laventin) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den FUllgOtern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver 
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

I 0 .! Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen Ober die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Dbereinkommen) 

dem . internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
Ober die Beförderung gefährlicher GOter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleiht vorbehal
ten. 

I 0.3 
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Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der ßunde~~~~talt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 03' J1) veröffentlicht. 

Kindte :·~.8 .O? .1986 

'Lc!U:•.L•J / , rc 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hindeo (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassuogs-Nr . 7693/6HA! 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l. l 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefäh~licher Güte r 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

Antragsteller 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik G. Schönung 
GmbH & Co. KG, 6730 Neustadt a. d. Weinstr. 

Beschreibung der Bauart 

Kombinationsverpackung (Kunststoff) mit faß
förmiger Außenverpackung aus Stahl. Im Oberbode n 
des Innengefäßes befinden sich zwei Einfüll
stutzen, die durch die Oberbodenöffnungen der 
Außenverpackung geführt und durch zwei Kunst
stoffschraubstopfen verschlossen werden. 

Fassungsraum 208 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht der BASF vom 04.05.1981 
-D-DLL/VA-I660, Auftrags-Nr. 8!/3 und Bericht 
97 448 1. Nachtrag vom 27.02.!986 der Versuchs 
anstalt Minden einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart rlürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, rlaß bei rlen serienmäßig gefertig
ten Verpaekungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienm~ßig . ge
fertigten Verpackungen sinn dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u \6HA!/Xl.5/250/ •• •••••••••••• /D/BAM 7693 ••••••••• 
~ (Herstellungs- (NaMe 

8 

8 .I 

8.2 

8.3 

datum nach orler Kurz-
Rn 1512 (I) e) 
der Anl. zur GGVE) 

zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Giiter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dUrfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten fUr den Inhalt dUrfen nicht Ober
schritten werden. 
D~e Dichte der FüllgUter darf 
1,50 g/cM' (Verpackungsgruppe I) hzw. 

z 219 



il . 4 

R. 5 

8.6 

2 ,2'> g/crn' (Verpackunesgruppe II) bzw. 
3,37 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

De r Ge samtüberdruck (d. h. Dampfdruck des FUllgu
te s und Partialdruck von I.uft oder sonstißen 

0 
ine rt e n Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
d a rf 166 kPa nicht liherschrelten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Perchlor- 1897 6 .1 15c) 
äthylen 
Salpetersäure 2031 53 % 8 2b) 
Netzmittel- 5 % kein Stoff der 
lösung Anlage zur GGVE 
(Laventin) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fUr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten PrOfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- unrl Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für MaterialprU
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden; 08.09.1986 . I 
' i,. ~. 

I / 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7694/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

1 • 1 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
Oberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlhlech mit einem Polyäthylen-Innenge
fäß aus Hostalen GM 6255. Im Oberboden befinden 
sich zwei ~ffnungen, fUr die EinfUllstutzen des 
Innengefäßes bzw. wahlweise eine weitere Öffnung 
für den EntlUftungsstutzen. Die EinfUllstutzen 
werden mit 2" Polypropylen-Schraubstopfen mit PE
Dichtung ~erschlossen. Die wahlweise vorhandene 
EntlUftungsöffnung wird mit einer 3/4" Tri-Sure 
Verschraubung verschlossen. 

Fassungsraum: 203 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Ba11art muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß PrOfbericht Nr. 208/85 der Hoechst AG 
- D 207 -vom 03.07.1985 einer BauartprUfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfUllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der Zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Ü\ 1 Al /Xl .8/300/ ••••••••••••• /D/BAM 
\__V (Herstellungs-

7694 •••••••• 
(Name 

8 

8 .1 

8.2 

8 .3 

8.4 

9 

10 

10.1 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten fUr den Inhalt dUrfen nicht Ober
schritten werden. 
Die Dichte der FUllgUter darf 
1,86 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,80 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,20 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht Uberschreiten. 

Der GesamtOberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 200 kPa nicht Uberschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Ober die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befUllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fUr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 
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dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.09.1986 .. , 
' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7695/IAI 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GOter 

1 . 1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung geiihrlieber GDter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit einem Polyäthylen- Innenge
fäß aus Hostalen GM 6255. Im Oberboden befinden 
sich zwei Öffnungen, für die Einfüllstutzen des 
Innengefäßes bzw. wahlweise eine weitere Öffnung 
für den Entlüftungsstutzen. Die Einfüllstutzen 
werden mit 2" Polypropylen-Schraubstopfen mit PE
Dichtung verschlossen. Die wahlweise vorhandene 
EntlOftungsöffnung wird mit einer 3/4" Tri - Sure 
Verschraubung verschlossen. 

Fassungsraum: 203 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Baua r t muß den Baumustern en·tsprechen, die 
gemäß PrOfbericht Nr. 206/85 der Hoechst AG 
- D 207 - vom 04.07.1985 einer BauartprDfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Vorausse t zung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfOllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfOllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X1.8/300/ ••••••••••••• /D/BAM 7695 ••••••.• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fOr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GOter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten fUr den Inhalt dUrfen n ic ht über
schritten werden. 
Die Dichte der FOllgüter darf 
1,86 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,80 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,20 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der GesamtOberdruck (d. h. Dampfdruck des FU1lgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 200 kPa nicht Uberschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befOllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fOr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GRter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "AMts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt fUr MaterialprU
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.09.1986 . ) 
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Deutsche 
Bundesbahn 

R uudesbahn-Zen ~ral amt 

Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zu l a ssung s -N r. 7696/5H4 

für di e Ba u a rt einer Ve r pac k ung zur Beförderung 
gefährl i ch e r GDter 

1 o1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung iiber die innerstaatl~che und grenz
über schre i tende Beförderung gefährlicher Gnter 
mit Ei se n bahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I , S . 1560) 

Antragstell er 

Wilh elm Di etz e l KG, 
608 2 Mörfelden-Walldorf 

Bes ch reibung der Bauart 

Ku ns tstoff-Flachsack 

Anforderu n gen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 652 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minrlen (Westf) vom 08.07 . 1986 einer 
Bauar t prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sin~ . 

5 Zu lassung 

6 

Die unter Nr . 3 beschriehene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anf or rlerunp,en nach 
Nro 4 erfüllt werden , zueelass e n o 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäß i g gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfDllt sind . 

1 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind rlauerhaft und gut 
s i chtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(\i\ 5H4/Y26/S/ •••• •••••• •• • •• • /D/BAM 7696 ••• • •••• 
(Name ~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8 . l 

8.2 

8.3 

9 

! 0 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
we r den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht Ober
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,4 kg nicht Uberschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar siche r stellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Ve r packung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10,1 Di e Bau a r t entspricht den in 

deT Or dn ung f ü r d i e internat i onale Eisenbahnbe -
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förderung ge f ährlicher Güter (RID) 

dem Europ ä ischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderu ng gefährliche r Güter a u f d er 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem i n ternationalen Ube r ei nkommen de s Se ever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empf e hlungen de r Vereinten Nation e n (UN) 
über die Bef5rderung gefähr licher GUter 

festgelegten Pr üfanfor d erung en für Ve rp ackun gen 
zur Bef5rderung gefähr l icher Güter , 

10.2 Ein Wi derr u f d ieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zul as s ungssc h ei n wird im "Amts - und Hit
teilungsb l a tt der Bund e s ans talt für HaterialprU 
fung , Berlin" (ISSN 0340 -75 5 1) ver1lffentl1cht , 

4950 Mi n de n; 08 , 0 9 .1 9 86 
'I 

I 

I . 
-~ ....... 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs- Nr. 7 69 7/ l A2 

f ü r die Bauart einer Verpackung zur Beförd e rung 
gef ä hrlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung übe r die i n nerstaatliche und grenz~ 
überschreitende Beförderung gefäh~licher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnu n g Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Thyssen Industrie AG Umformtechnik, 
7613 Hausach 

Beschreibung der Bauart 

Fässer aus nichtrostendem Stahl nach DIN 17 4 40 
wahlweise 1.4301, 1.4541 oder 1 . 4571 mit ab
nehmbarem Deckelo 

Fassungsraum 126 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 676 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.07.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V de r Anlage z ur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelasse n. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackunge n 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart seri e nmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft u nd gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 



(IJ\ 1A2/Y163/S/ •• •• •••••••••••• /D/BAM 7 6 97 ••• ••• •• 
\..!:!) (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

10.1 

jahr, nur die oder Kur z-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Zusätzlich ist auf dem Kennzeichnungsschild nach 
Anlage 4 des Berichtes 103 676 die Werkstoffnum
mer des verwendeten Werkstoffes nach DIN 17 440 
anzugeben,. 

Auflagen Ober die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen Jürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zul ä ssig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 163 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verHffentlicht. 

4950 Minden, 08.09.1986 

'7 
/, ·( · /J r·· .... 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7698/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

1. 1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Ant r agsteller 

VKT, Verpackung + Kunststofftechnik 
Eisenberg 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

Kani s ter aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 235 vom 14 .09. 19 84 u n d 
100 235 1. Nachtrag vom 21.07.1986 d e r 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) e i ner 
Bauartprüfung na c h dem Anh a ng V der Anl age zur 
GGVE unterzogen word e n sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 bes c hriebene Bauart wird unter 
der Vo raussetzung, daß die Anforderungen na ch 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpack ungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Her s teller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegt e n 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä ß ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Y/200/ •••••••••••••••••• /D/BAM 7698 ••••• ••• • 
(Name (Herstellungs

datum nach 
Rn 1512 ( 1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz 
zei c he n des 
Herstelle rs) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig g e
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die ~nter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Netzmittel
lösung 
(Laventin) 

UN-Nr. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

5 % kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei~Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
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9 

35 °C muß ~ichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Elsenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übcr e ittkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung ge fährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wi~d im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 12.09.1986 

1 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7699/5H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Christian Schuster, 6800 Mannheim 1 

Beschreibung der Bauart 

Kunststoff-Gewebesack mit einem eingearbeiteten 
PE-Innensack. 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 841 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 22.08.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 
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7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(~ I 5H2/Y26/S/ ................. /D/BAM 7699 ....... . 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

8.3 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpa~kungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 25,7 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 15.09.1986 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7700/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderun g 
gefährl i cher Güt er 

1 

1 .1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung üher die innerstaa tliche und grenz
überschreitende Beförderung ge fähr li cher Güt. e r 
mit Kioenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn 

3 Beschreibung der Bauart 

9 

inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht übe~schreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sic h erstelle n , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung f ür die inte rnationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übe~einkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-CodeY 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
Uber die Beförderung gefJhrlic\1er Ctiter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gef~ hr licl1er Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbelJal -
Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel . ten. 

4 

5 

6 

7 

Im Oberboden befinden sich eine Füll- und eine 
Be- bzw . Entlüftungsöffnung. Die Öffnungen werdeo 
durch Kunststoff-Eindrückverschlüsse oder. dur ch 
Schraubstopfen aus Metall (Tri-Sure) verschlos-
sen. 

Fassungsraum : 65 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 740 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 12.08.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die na~h der zugelassenen Bauar t serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u , 
"-V 

lAl/Z/100/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7700 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8 . 2 

8.3 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe Ill verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

10.3 Dieser Zulas s un gsschein wird im ''Amt s - und Hit
t eil ungsblatt der Bundesanstalt für M~terialprü 

fung, Herlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 15.09.1986 ., 

Bundesbahn-Zeocralamt 
Hindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7700/1A1 

Nr. 3 und Nr. 4 des Zulass un gssc he ines 
geändert bzw. er weitert : 

werden wie folgt 

3 Beschreibung der Bauare 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Dec k el. 
Im Oberboden befi nden sich eine Füll- und eine 
Be- bzw. Entlüftungsöffnung. Die Öffnungen wer
den durch Kunststoff-Eindrückverschlüsse oder 
durch Schraubstopfen aus Metall ( Tr i- S ure) bzw. 
einem Stolz- und einem Ber &- Kunststoff-Eiodrü c k
verschluß verschlossen. 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern e ntspr echen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 740 vom 12.08.1986 und 
Nr. 103 740 1. Nachtrag vom 22.12.1986 der Bun
desbahn-Versuchsanstalt Minden (Wes tf) ei n er Bau
artprüfung nach dem Anhan g V der Anlage zur GGVE 
unterzogen word e n sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7700/1Al der Fa. Blefa-Felser GmbH, 5952 
Attendorn vom 15.09.1986 . 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 07 . 01.1987 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7701/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co. OH, 
4100 Duisburg 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel 
und einem Polyäthylen-Innengefäß. Im Oberboden 
befind~n sich zwei Öffnungen für die Einfüll
stutzen des Innengefäßes und eine 3/4''-Entlüf
tungsöffnung, die durch einen Schraubstopfen aus 
Meta ll (Tri-Sure) v~rschlossen wird. Die Einfüll
stutzen des Innengefäßes werden durch 2''-Poly
propylen-Scttraubstopfen verschlossen. 

Fa ss ungsraum: 207 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die 
ge~äß Prüfbericht Nr. 103 755 der Bundesbahn-Ver
s u chsans talt Minden (Westf) vom 12.0~.1986 einer 
Bauartprüfung na c h dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unter zoge n worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(li.\ lAl /X/ 25 0/,,,. , •••••••••••• /D/BAM 
\_V (Herstellungs-

7701. ••••••• 
(Name 

8 

8. l 

8.2 

8.3 
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jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 

8.4 

9 

1,80 g/cm' (Verpackangsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 15.09.1986 

, .. 
J- :_.., .., 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7702/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord~ung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co. OH, 
4100 Duisburg 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel 
und einem Polyäthylen-Innengefäß. Im Oberboden 
befinden sich zwei Öffnungen für die Einfüll
stutzen des Innengefäßes und eine 3/4"-Entlüf
tungsöffnung, die durch einen Schraubstopfen aus 
Metall (Tri-Sure) verschlossen wird. Die Einfüll
stutzen des Innengefäßes werden durch 2"-Poly
propylen-Schraubstopfen verschlossen. 

Fassungsraum: 207 Liter 



4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 756 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 12.08.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erflillt sind. 

7 Kennzeichnung 

7.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Fässer aus Stahlblech mit Innengefäß 
aus Hostalen GM 6255 sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U\lAl/X/250/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7702 •••••••• 
\..!!.) (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

7.2 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Fässer aus Stahlblech mit Innengefäß 
aus Lupolen 5261 Z sind dauerhaft und gut sicht
bar wie folgt zu kennzeichnen: 

( ~ ') 1 A 1 I X 1 • 6 I 2 5 0 I ................ I D I B AM 7 7 0 2 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

9 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. · 
Die Dichte der Füllgüter darf bei den Fässern aus 
Stahlblech mit Innengefäß aus Hostalen GM 6255 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Die Dichte der FüllgUter darf bei den Fässern aus 
Stahlblech mit Innengefäß aus Lupolen 5261 Z 
1,60 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,40 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,60 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter-

10.2 

nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kiriden, 15.09.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U H G S S C H E I N 

Zulassungs-Hr. 7703/4Cl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

1.1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatli~he und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz in die Kunststoff- und/oder 
Glasflaschen eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Hinden hinterlegten Liste angegebenen 
Maßabweichungen, den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 98 216 - Ausführung 1 -
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 30.09.1986 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter N~. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 
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7 Kennzeichnung 

8 

8 . 1 

8. 2 

8. 3 

8. 4 

8 .5 

9 

Die nach d e r zugelassenen Bauart serienmäßig ge
f e rtigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( u\ 4Cl/X •••••• /S/ •••••• •••• ••• • /D/BAM 7703 ••••••• 
~ (Brutto- (Herstellungs- (Name oder 

höchst- jahr, nur die Kurzzei-
masse) beiden letzten des Her-

Ziffern) stellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je 
wei ls entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen . 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsp re chen d Nr. 7 gekennzeichne
ten Ve rpackung en dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürf en für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I , II oder III verwendet 
werden. 

Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0,52 kg/Liter ni cht überschreiten. 

Wird die zugelassene Ve rp ackungsba uart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen In nenver 
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
ste llt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackunge n ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
b ar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/b e füllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
n a tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Ubere~nkomm~ri des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.09.1986 
) 

/ 
( 

II 
.... ~ ( , I , _~,j 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. NachtraR zum 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

ZulassunRs-Nr. 7703/4Cl 

Nr. 8.3 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert: 

8.3 Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen 
volumen darf 0,62 k~/Liter nicht überschreiten. 

Dieser NachtraR: R:ilt nur in Verbindung mit dem Zulas 
sunl!sschein Nr. 7703/4Cl der Fa. Riedel-de Haen AG, 
3016 Seelze 1. vom 16.09.1986. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt de r 
Bundesanstalt für Materialoriifunl!. Berlin " (ISSN 034 0 -
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.02.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7704/4Cl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

4.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatlfche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz i~ die Kunststoff- und/oder 
Glasflaschen eingestellt sind . 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Minden hinterlegten Liste angegebenen 
Maßabweichungen, den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 98 216 - Ausführung 2 -
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 30.09.1982 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

4.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 



7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU \4Cl/X •••••• /S/ ••• •••• ••••••• /D/BAM 
~ (Brutto- (Herstellungs-

höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

7 7 04 ••••••• 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0,50 kg/Liter nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
St r aße (ADR- Übereinkommen) 

dem internationalen tibereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.09.1986 

·; 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7705/4Cl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S, 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz in die Kunststoff- und/oder 
Glasflaschen eingestellt sind. 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4. 2 

5 

6 

7 

Die Bauart muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Minden hinterlegten Liste angegebenen 
Maßabweichungen, den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 98 216 - Ausführung 3 -
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 30.09.1982 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpac~ungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\4Cl/X •••••• /S/ ••••••••• • •• , ./D/BAM 
~ (Brutto- (Herstellungs

höchst - jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

7 705 ...... . 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0,50 kg/Liter nicht überschreiten. 

8 . 4 
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Wirci die z u g elas se ne Verpackungsba u art als zusam
mengese t zte Verpackung - a u ch mit anderen als in 
diesem Zulassungssch ei n beschriebene n Innenver
pa ckungen - ve rwend et, muß nachweisba r si cherge
ste11t sein , daß die zusammengesetzte Verpackung 
lliit den Innenv~r~ackung e n ~benso ~irksam ist wi e 
dlt zugelassene Verpackungsbaua rt~ 

Der in Nr. 2 genannte An t ra g s teller re~ß nac hwe is
bat sicher ste l len, daß alle Auf la gen über di e 
Ver wen d u n g der Verpackung demjenigen, der die 
Verpa c kung für Gefah r gut einsetz t / bef üllt be
ka nrLt s i nd . 

10~1 Dit Bauart entsprich t den in 

der Ordnung für die i nter na tiona l e Ei senbahnb e
fö rder a ng gefä h rlicher Gü ter ( RIO ) 

d em Eu~opä ischEn Ubsr einkomme n über die i nter 
nationale Beförderu na gefäh r li ch e r GUter auf der 
Sczaße (ADR - tibereifikomme n) 

de m int e rna ti o nalen Übereinkommen des Seever
ke hrs (IMDG-C o de) 

den Empfe hlungen der Verein t en Nati ontn (UN) 
Ub~r die Beförrierung gefäh l icher Gb ter 

festgele gt en Prüfan fo rderungen f ür Verpackunge n 
zur Beför d eru n g ge fä hr l icher Güter. 

10.2 Ein WiderEuf d ieser Zulassung ble i bt vo rb e h2l 
ten .... 

10~ 3 Dieoe r Zulassung ss chein wir d im '' Amts - und Hi t 
t ei l ungsblatt der Bundesanstalt fü r Mat eria lprü
f ufi g, Berlin " ( ISSN 0340-7551) v e röffentlicht. 

~~ SO Mi nden, 16.09.198& 

"I 

B~~~~a bah ~-Zentralamt 

HJ.ii<lileu> (W.,stf) 

l .. Nac htr ag zum 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A B S U 9 G I S C 9 E I N 

Zulassungs - Nr . 7 704/4Cl 

Nr~ 8 . 3 des Zulassungssche ines wi rd wie fo l gt geä ndert: 

8 .3 Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volum~n darf 0 , 60 kg/Liter nicht übe r schreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sunR s schein Nr. 770~/4C1 der F a . Riedel-de Haen AG. 
30 16 Seelze 1 , vom 16 . 09.1986 . 

Dieser Nac h trag wird i m '' Amts- und Mitteil u ngsblatt der 
Bu ndesa nsta l t flir Materlalorlifung. Berlin " (I SSN 0340 -
7 551) ve rö ffentlicht . 

4950 Ki~de~ , 27 . 0 2.1987 
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Bnndesbabn-Zentralaat 
Ki nd en ( Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Nr. 

8 , 3 

1 . Nachtra11; zum 

Z U L A S S 0 N G S S C B E I N 

Zmlassu~ga-N r. 7705 /4Cl 

8g3 des Zulass ungssch ei nes wird ~ ie fo l ~t gt ä ndec to 

Das Verhäl:cni s "!! on Br utt:o höchstrua ss~ zu Auß~n

volum e h da r f 0,60 k* / L1te r niLht über~ ~h~~it en v 

Dieser Nacht r a$(: gi lt. nu r !n Ve t bindunJ<. m i ~"" ~ ex. Zu l&:<;.
a u~>gss c heifi Nr. 770 5/4C1 d a r Fa . !Uedel-d" Ha e n AG. 
3016 Seelze 1, vom 16. 0 9 . 1986. 

Die se r Nachtra~ ~ird i m " Amts - u ~d 

Bunde sanst a lt für MateriSll orrüfun g,. 
7 551 ) ve röffe nt lic ht . 

Mi t te i lu ~z sb l~t c der 
ller l!n" (lESN 0340 -

4150 ~ inde n, 27 . 02.1987 

Deutsche 
BundesbahrtJ 

Buud~shab~~zent~&l&n~ 

Hin<i!"a (!l'estf) 

Z 0 L & I I 0 • G S S C B I I H 

Zu l assa ngs - Nr. 770 6/4Cl 

ftir die Ba uart eine r Ver pac k ung zur Be fö r d6run g 
gefä h tlicher GUte~ 

l 

L l 

Recht sg~undlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und g r enz
Oberschreitende Beförderung gefährli c her GUter 
mit E isenbahnen (Ge f ahrgutve ror dnun g E is en
bahn - GGVE) vom 22 .07. 198 5 
(BGBl . I, S . 1560) 

2 Antragetaller 

3 

4 

4 . 1 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze l 

Beschreibung d~r Eaua r~ 

Kiste aus Naturholz in die Ku ns t stof f- und/oder 
Glasflaschen eingestellt sin d o 

Anford~ rungen an die Bauart 

Die Bauart muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Minden hinterlegten Liste angegebenen 
Maßabweichungen, den Baumuste rn entsprechen, d ie 
gemäß Prüfbe r icht Nr. 98 216 - Ausführung 4 -
der Bundesbahn- Vers uchs a n stal t Mi ad e n (Westf) 
vom 30.09.1982 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der An lage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

4 .2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
d en. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 besc hr iebene Bauar t wird unte r 
de r Voraussetzung, daß die Anforder un g • n nac h 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelasse n . 



7 

ll 

8.1 

Fertigung von Ver pac-ungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertlgt w2r~eho D~r HErsteller Ku ß 
gewährleisten, daß bei den serie nmäß ig g e f e rtig
ten Verpackungs~ die für die Bau art fes tae l e gten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Ken111zeichnung 

Die nach der zugelassene n Bauart se r ienmä ßig g~
fer t igten Ver p ackungen sind dauerhaft und gut 
sicht bdr wie folg t zu kennzeichnen: 

fl.i \ 4G 1/X.· • • ••• /5/ ••••• • •••••••• /D/BAM 
~_) (Brutto- (Herstellunss

höchst- j ahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

7706 •• 0 > • •• 

(Name ode r 
Ku:rzzei
des Her 
stellers ) 

Die zu kennzeich~cfide ßruttohöchsLmasse is t je
wei ls ents prechend Nr. 8Q3 zu be r ech n en . 

Auflagen übe r die Verv~ndu~g der Verpa ~kung 

Die na ch der zugelass ene n Ba uart serienmäßig g e 
fe~tigten und entspr~che~ d &r. 7 g~kea n zei chne

ten Ve~packungen dürfzn für gefährliche Güte r 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schr~fcen der GGVS/GGVE/GGVSee solche Ve rp ac ku n
gen zulls•ig sin d . 

Die Verpackungen d ürfen fUr gefährlic h e G~ter d~r 
Ve r pa~kucgggruppen I, li o d er Ill ve rwe ndac 
werd~n .. 

8 . 3 Das V~rh~ ltnis von Brut tohöchstrn a~se zu Auße l,
volumen da rf 0 , 34 kg/Liter nicht überschrelt en. 

8 . 4 

iL :> W' ir:i ·die zug~lsssane Verpackullgsbauart als ~ '3 .:.::-::J. ~ 

mengesetz~e '~rpackuug - a~ c mit and~r~n al~ 1 n 
diesem Zul3ssung s schein beschrie be nen Inn~ n ve~

packungen - v erwend et, muß nachweisbar sich e rg e 
ste ll t sein ~ dgß die zusammengesetzte Verp ackung 
mit den Innenverpa ckun gen ebenso wirksam ist wia 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr o 2 g~nannte Antragsteller muß nachweis
bar siche r stellen, daß alle Auflagen Ob e r die 
Verwendung der Verpa c k u ng demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgu t einsetzt/befüll t be 
kannt sind. 

10 5o::.,t:!.ges 

10 . 1 0ie Bauart entspricht den in 

der Ordnung fUr die internationa le Eise n bahnbe
f örderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter 
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten .. 

10.3 Dieser Zulassungsschei n wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin " (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16 . 09 . 1986 
·) 

B~ode ~ baho-Zentralagt 

IU.iDdG!!llll ( lll " a tf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

N ~o 

8 o3 

l.., Nachtrag z u m 

Z U L & I S U • G S S C a B I ~ 

Z ~l aasun~s-Nr. 7706/4Cl 

Das VerhZJt:.i s- t'lr. B ru t tc :lDCht-:t~"i:lt.. e zu ~ ·.Jß•.!·':.

v olum en dat f 0.43 Kg/Li t e r ni cht üt ~ rs ch r~iten ~ 

Die .;;e r Nachtrag Rilt uut· rn Verbind unp; mit aem Zul-:!~

s un ~ s ~ch ein Nr·n 7706/4Cl der F B. Ri e del -de kaE.;) A.G~.o 

301& Seel z e 1 , vom ! 6.09. ~9b6. 

Dieser Nachtrag wird im ~Amts - u n d M itteil~3R 3 bla t t der 
Bu.nde s an':> ta lt für Matertalorlifung, 8erlin" ( ISSN 03 1~0·-

7551) veröffent lic ht. 

Bu~d~G bahn-Zeu~ral~~ t 

IU.üci'"" {liectO 

Z U 1 & S ~ I • G S S C 6 E I N 

Zu la~ s ~~ge-Wc. 7707/4C ! 

für di e Ba uart ~ ~ n~c Verp~ckun g zur Be!6 r ~ ~k ung 

gefahrlich~r Güter 

li Rechtsgrundlagen 

\ . l 

2 

4 

4 .1 

4.2 

5 

Verordnung über die inners taa t liche und g~~nr
überschreitende Beförd e r ung g~fährllc her GU ter 
mit Eisenbahnen (Ge ~ahrgutverordnung Eis en 
bahn - GGVE ) vom 22.01. 1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze 1 

Bes~hreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz in die Kun&tstoff- und/od er 
Glasflaschen eingestellt si nd . 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Minden hinterlegten Liste angegebeßen 
Maßabweichungen, den Baumuste r n entspreche n, d ~e 

gemäß Prüfbericht Nr. 99 418 - Gr Hße 1 - der 
Bundesbahn-Vers u chsanstalt Minde B ( Westf ) 
vom 19.07.1983 einer BauartprUfung nach daB An 
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen wo rden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unt e t Nr$ 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschriebe n ve rsch l o ss en ver 
den. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 be schriebent Eau a tt ~i~d un ~ ar 

der Vcrau$aetzung, daß dle A~ f orde~ a L g ~r iJ2CL 

Nr. 4 erfüllt werden~ zugelassan e 
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6 

8 

8 .1 

8.2 

8. 3 

8. 4 

8 . 5 

9 

Fertigung von Verpacltung·en 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(li\4Cl/X •••••• /S/ •••••••••••••• /D/BAM 7707 ••••••• 
~ (Brutto- (Herstellungs- (Name oder 

höchst- jahr, nur die Kurzzei-
masse) beiden letzten des Her-

Ziffern) stellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelasse1,en Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0,25 kg/Liter nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.09.1986 
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7 , e 

• I 

c I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtra~ zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-sr. 7707/4Cl 

Nr. 8.3 des Zulassun~sscheines wird wie fol~t ~eijndert: 

8.3 Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0,40 k~/Liter nicht überschreiten. 

Dieser Nachtra~ .2ilt nur in Verbindun~ mit dem Zulas
sun~sschein Nr. 7707/4C1 der Fa. Riedel-de Haen AG. 
3016 Seelze 1, vom 16.09.1986. 

Dieser Nachtra~ wird im ''Amts- und Mitteilun~sblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfun~. Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.02.1987 

1-

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7708/4Cl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

Ve~ordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz in die Kunststoff- und/oder 
Glasflaschen eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Minden hinterlegten Liste angegebenen 
Maßabweichungen, den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 418 - Größe 2 - der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 19.07.1983 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 



gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8 .l 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU\ 4C 1/X.,, ••• /S/ •••••••• , ••••• /D/BAM 7708 ••• , ••• 
~ (Brutto- (Herstellungs- (Name oder 

höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

Kurzzei-
des Her
stellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0,50 kg/Liter nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal~ 
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.09.1986 
r7 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. NachtraJ? zum 

Z U L A S S U N G S S C 8 ! I N 

Zulassun~s-Nr. 7708/4C1 

Nr. 8.3 des Zulassun~sscheines wird wie folgt ge~ndert : 

8.3 Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen dart 0,60 kg/Liter nicht überschreiten. 

Dieser Nachtra~ _gilt nur in Verbindun~ mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7708/4C1 der Fa. Riedel-de Haen AG, 
3016 Seelze 1, vom 16.09.1986. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.02.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H ! I N 

Zulassuogs-Nr. 7709/4Cl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze l 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz in die Kunststoff- und/oder 
Glasflaschen eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Minden hinterlegten Liste angegebenen 
Maßabweichungen, den Baumustern entsprechen, 'die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 418 - Größe 3 - der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 19.07.1983 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
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serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\ 4Cl/X •••••• /S/ •••••••••••••• /D/BAM 7709 ••••••• 
~ (Brutto- (Herstellungs- (Name oder 

höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

Kurzzei
des Her
stellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn filr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0,57 kg/Liter nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dies~r Zulassungsschein wird im HAmts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.09.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
!Iinden (llestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtraa zum 

Z 0 L A S S 0 R G S S C 8 E I N 

Zulassunas-Rr. 7709/4C1 

Nr. 8.3 des Zulassun~sscheines wird wie fol~t ~e~ndert: 

8.3 Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0,68 k~/Liter nicht überschreiten. 

Dieser Nachtra~ ~ilt nur in Verbindun~ mit dem Zulas
sun~sschein Nr. 7709/4Cl der Fa. ~iedel-de Haen AG, 
3016 Seelze 1, vom 16.09.1986. 

Dieser Nachtra~ wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für MaterialorUfun~t. Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 !Iinden, 27.02.1987 

l. ' 
I ~ '-t 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (llestf) 

Z 0 L A S S 0 N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7710/4Cl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

1.1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz in · die Kunststoff- und/oder 
Glasflaschen eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Minden hinterlegten Liste angegebenen 
Maßabweichungen, den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 418 - Größe 4 - der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 19.07.1983 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 



6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

( u\ 4c 1 1x •••••• , s, .............. /D/BAM 
~ (Brutto- (Herstellungs

höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

7 710 •• • • • •• 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0,56 kg/Liter nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 16.09 . 1986 

7 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtral!; zum 

Z 0 L A S S D N G S S C 8 E I N 

Zulassun~s-Nr. 7710/4C1 

Nr . 8.3 des Zulassunl!;sscheines wird wie folj~;t jl; eä ndert: 

8.3 Das Verhältnis von Bruttohöch s tmasse zu Außen
volumen darf 0,67 k~/Liter nicht Uberschrelten. 

Dieser Nachtrajl; j~;llt nur in Verbindunl!; mit dem Zulas
sunjl;sschein Nr. 7710/4C1 der Fa. Riedel-cte Haen AG, 
3016 Seelze 1, vom 16.09.1986. 

Dieser Nachtrajl; wird im "Amts- und Hitteilunjl;sblatt der 
Bundesanstalt für Haterialorüfunjl;, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 27.02.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7711/4Cl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

4.1 

4. 2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz in die Kunststoff- und/oder 
Glasflaschen eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Hinden hinterlegten Liste angegebenen 
Maßabweichungen, den Bau mustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 97 833 der Bundesbahn- Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 30.09.1982 einer 
Baua r tprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschrie bene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 
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7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4Cl/X •••••• /S/ •••••••••••••• /D/BAM 7711 ••••••• 
(Brutto
höchst
masse) 

(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, 11 oder III verwendet 
werden. 

Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0,60 kg/Liter nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.09.1986 
.. 1 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtra~ zum 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulsssun~s-Nr. 7711/4C1 

Nr. 8.3 des Zulassun~sscheines wird wie fol~t ~eändert: 

8.3 Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0.72 k~/Liter nicht ilberschreiten. 

Dieser Nachtra~ ~ilt nur in Verbindun~ mit dem Zulas
sunl\sschein Nr. 7711/4Cl der Fa. Riedel-de Haen AG. 
3016 Seelze 1. vom 16.09.1986. 

Dieser Nachtra~ wird im "Amts- und Mittellun~sblatt der 
Bundesanstalt für Materlalprüfun~. Berlin" ( lSSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.02.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z 0 L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7712/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

4 .l 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordn4ng Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze l 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz in die Kunststoff- und/oder 
Glasflaschen eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Minden hinterlegten Liste angegebenen 
Maßabweichungen, den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 834 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 30.09.1982 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prtifbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig-
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ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(lj\ 4C1/X •••••• /S/ •••••••••••••• /D/BAM 7712 ••••••• 
~ (Brutto- (Herstellungs- (Name oder 

höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

Kurzzei
des Her
stellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn ftir sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

8 . 3 Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0,60 kg/Liter nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

9 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.09.1986 

') 

;[, ci-·•t;J 
,, 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtra_g zum 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7712/4C1 

Nr. 8.3 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert: 

8.3 Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0.72 ke/Liter nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7712/4C1 der Fa. Riedel-de Haen AG . 
3016 Sei!lze 1. vom 16.09.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung. Seriin" (lSSN 0340-
7551) verötfentlicht. 

4950 Minden. 27.02.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H K I N 

Zulassungs-Nr. 7713/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

1.1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe in die Kunststoffflaschen einge
stellt sind 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Minden hinterlegten Liste angegebenen 
Maßabweichungen, den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 761 - Bauart I - der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 20.12.1982 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 
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7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fÜ\ 4G/X •••••• /S/ • •••••••••• ••• /D/BAM 7 713 • • • • ••• 
~ (Brutto- (Herstellungs

höchst- jahr, nur die 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

8 

8.1 

8 . 2 

8 . 3 

8.4 

8. 5 

· masse) beiden letzten 
Ziffern) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpacku n
gen zuläss i g sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Gü ter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Das Verhältnis von Bruttohöchstma sse zu Außen 
volumen da rf 0 ,5 4 kg/Lit er nicht überschreiten. 

Wird die zuge la ssene Verpackungs bauar t als zusam
mengesetzte Verpac k ung - auch mit anderen als i n 
diesem Zulassungsschein beschriebene n Innenver
packungen - verwendet i muß nachweisbar sicherge
s tellt sein, daß d ie zusammengeEetzte Verpack u ng 
mit den Innenverpackun ge n ebens o wirksam ist wie 
die zugel assen e Verpackungsbauart. 

Der in Nr . 2 genannte Antragst el ler muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verw en dung der Verpack ung demje n igen, der die 
Ve rp a ckung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
k annt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauar t entspricht den in 

10.2 

10.3 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die int er
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (DN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung , Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 17.09.1986 
• • i 

z 238 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Sr. 7 7 14/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Gü ter 

l.l Verordn un g Uber Ji e innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gef ä hrliche r Guter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnlt"~ Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07 . 1985 

2 

3 

4 

4.1 

4 . 2 

6 

7 

8 

8.1 

(BGBl. I, S . 1560) 

Antrags t eller 

Riedel-de Haen AG, 3 016 Seel >.e 1 

Beschreibung d er Rauart 

Kiste aus Pappe in d e Kunststoffflaschen ein gz 
stellt s i nd. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß unter Einbeziehung d Er in der 
beim BZA Hinden hinterlegte n Liste angege benen 
Maßa bweichungen, den Baumustern ents p rechen u di e 
gemä ß Pr üfb ? ~ icht Nr. 97 7 6 1 - Ba ua rt !I - d er 
Bundesbah n-V e rsuchsans t alt Hin d en (We~tf) 
vom 20.12.1982 einer Qauartp r tif u g n ach de m An 
hang V der An l age zur GGVE unterzogen wo r de n 
s!nd. 

Die Verpackung muß wie in dem u nt e r Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschloss en wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 b eschriebene Bauart wird u n te r 
der Voraussetzung , da ß die Anf o rderungen nach 
Nr. 4 erfüll t werden, zugelassen . 

Fe r tigung von Verpackun gen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackung en 
serienmäßig ge fertig t werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzei<::hnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpacku ngen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Ü\ 4G/X ••• •• • /S/ •••••••• • ••••• /D/BAM 
~ (Brutto- (Herstellungs

höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

7 714 ••••••• 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen • 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassene n Bauart ser ienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn ftir sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter de r 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

8 .3 Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0,4 1 kg/Liter nicht übersch re i te n . 

8.4 



8 .5 

9 

10 

Wird die zuge l assene Verpackungsbauart als zusam
meng e setzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß n ac hweisbar sicherge
stell t sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
ri ie zugelassene Verp ack ung sba uart. 

De r in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstel le n , daß alle Aufl agen liber die 
Verwendung der Verpackun g demje nigen, de r die 
Verpackung flir Ge fahrg ut einsetzt/befüllt b e 
kannt sind o 

Sonstiges 

1 0 . 1 Die Bauart entsprich t den in 

der Ordnung fü r d i e internationale Eisenbahnbe
f örderung gefährliche r Güter (RID) 

d em Europäisch en Übereinkommen ü be r d ie inter 
n ationale Befö r derung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem in te rnationalen Übereinkomme n des Seever 
kehrs (IM DG-Code) 

den Empfehlengen der Vere inten Nat i onen (UN) 
üb er di e Beförderung g e f ähr li cher Güte r 

festge l eg ten Prü fa nforderu n gen f ür Verpackun gen 
zu r Bef örderu n g gefährlic he r Gü te r . 

10 .2 Ein Wide ~ru Z d i eser ~ulassung b lei bt v or behal
t en c 

1 0 . 3 DiEser Zulas s ungsschei n wird im "Amts - und Hit
teilungsblatt de r Bundesansta l t für Materialp r U
fung, Berli n• (I SSN 0340-7551) v~ röf fen tl ic ht. 

4150 Mi nde n, 17 . 09 .1 986 

'") 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bua~~3~a~n-Zentralamc 

!tin<kc; (ll.esl:f) 

Z U L & B S D N G S S C ü E I M 

Zulas sung~-N~. 77 15/4G 

für di e Ba uart eine r Verpackung zur Beförderung 
gaf ~h rlicher Güte r 

l 

1.1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

Rec~tsgrundlagen 

Ver ordnung über die innerstaatliche und grenz
ü berschreitende Beför d erung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 0 7. 1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze l 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe in die Kunststoffflaschen einge
stellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß unter Einbeziehung de r in der 
beim BZA Minden hinterlegten Liste angegebenen 
Maßabweichungen, den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 761 - Bauart III - der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 20.12.1982 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den . 

5 

6 

7 

8 

IL l 

8.3 

8.4 

1 0 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung , daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serie nmä ßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen d ie für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach d e r zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fert i g ten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sich tbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4 GI X •. •• .. I s I •• ••••• • ••• •• • I D I B AM 7 7 l 5 •••••• • 
(Brutto
höchst
masse) 

(Herst e llungs 
j ahr , nu r die 
beiden letzte n 
Ziff er n) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Die z u kennzeichnende Bruttohöchs tmas s e ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Au flagen über die Ver~endung der Verpackung 

Die na ch de r zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigte n und entsprechend Nr. 7 g eke nnz e ichne
t e n Ve rpa ckungen dü r fen für gefährliche Güter 
verwende t werden f wenn für sie nach den Vor
s c hr iften der GGVS/GG VE/GGV See solc he Verpackun
g en zuläss ig s i nd. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Ve rpackungsg rupp en I, II oder III verwendet 
werden. 

Das Verhältnis von Bruttohöc hstmas se zu Außen
volumen darf 0 , 56 kg/Lit er nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Ver pac kung sbau art als zusam
me n ge setzte Verpackung - auch mit anderen als in 
d i esem Zulassung sschein beschr iebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zu sammengesetzte Verpackung 
mit den In~enve r packungen ebenso wi rksam ist wie 
die zu ge l ass ene Ve r pa ckungs bauart. 

Der in Nr . 2 genannte An tragsteller muß nachweis
bar sicherstellen , daß alle Auflagen über die 
Ve rwend ung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut ei nsetzt/befüllt be
kan nt s ind . 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über di e inter 
nationale Beförderung gefäh r licher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlic h er Güter 

festgelegten Prüfanf or derungen f ü r Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung , Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mi nden, 17.09.1986 

·; 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7716/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1. 1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

4 .1 

4. 2 

5 

6 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe in die Trichterkannen aus Alumi
nium und/oder Kunststoffflaschen eingestellt 
sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Minden hinterlegten Liste angegebenen 
Maßabweichungen, den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 601 - Größe 1 - der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 06.09.1983 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8. 5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U \ 4G/X ...... /S/ .............. /D/BAM 
~ (Brutto- (Herstellungs

höchst- jahr, nur die 
masse} beiden letzten 

Ziffern) 

7 716 ..... .. 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Oie zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0,62 kg/Liter nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam-
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9 

mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen Uber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 17.09.1986 
. I 

l '· ·'· (., 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7717/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe in die Trichterkannen aus Alumi
nium und/oder Kunststoffflaschen eingestellt 
sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Minden hinterlegten Liste angegebenen 
Maßabweichungen, den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 601 - Größe 2 - der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 06.09.1983 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 



5 

6 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/X •••••• /s/ .......••...•. /D/BAM 
(Brutto- (Herstellungs
höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

7 717 ••••••• 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr . 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Das Verhältnis von Bruttohöchstmasse zu Außen
volumen darf 0,53 kg/Liter nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 17.09.1986 
. ) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7718/5L2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Wilhelmstal-Werke GmbH, 4019 Monheim 

Beschreibung der Bauart 

Sack aus Textilgewebe - Flachsack - mit einem 
eingearbeiteten Papier-Ventilbodensack. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 846 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 22.08.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8 .1 

8.2 

8.3 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5L2/Y5l/S/ •••••••••• •• •••• /D/BAM 7718 ••••••.••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 50,7 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

z 241 



dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 17.09.1986 

') 

I 

Bu n desbahn-Zentralamt 
Ki n den (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U H G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7719/5L2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Wilhelmstal-Werke GmbH, 4019 Monheim 

Beschreibung der Bauart 

Sack aus Textilgewebe - Flachsack - mit einem 
eingearbeiteten Papier-Ventilbodensack. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 847 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 22.08.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackunge n 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU .\ 5L2/Y26/S/ ••••••••• • •••• · ./D/BAM 
~ J (Herstellungs-

/ jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7 7 19 ••••• • •••• 
(llame 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 
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8 

H .1 

8.2 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über 
schritten werden . Die Bruttoh ö ch s tmasse de s Ver
sandstückes darf 2 5 ,5 kg n i cht üb e rsc hrei t e n. 

9 

10 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen übe r die 
Verwendung der Verpa c kung demjenigen, der di e 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befUllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht d e n in 

10.2 

der Ordnung für die internationale Eis e nbah nbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über d i e inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf de r 
Straße (ADR-Übereinkomme n) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Natio n en (UN) 
über die Beförderung gefährliche r Güter 

festgelegten Prlifanfor derungen für Verpa ckungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

Ein Wid~rruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verdffentlicht. 

4950 Kinden, 17.09.1986 

•I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7720/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel, der mit einer Blähgummidichtung versehen 
ist, wird durch einen am Stoß überlappenden 
Spannring gehalten. 



4 

5 

6 

7 

8 

8 .l 

8.2 

8.3 

Fassungsraum: 12,4 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 854 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 25.08.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem An han g V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüll t werden, zugelassen. 

Fertigung von Ver packungen 

Nac h der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
se rienmäßi g gefertig t werden. Der Herstelle r muß 
gewährl~is ten , daß bei den ser ienmäßig gefertig
ten Ver packungen die für die Bauart festgele6ten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kenn ze ichnung 

Die nach d e r zuge l assenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
s ichtbar wie folgt zu kennzeich nen: 

RID/ADR /OA2/Yl8/S/ •• •• • • •••• •• /D/BAM 7720 ••••• •• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen de s 
Herstellers) 

Auflagen Uber die Verwendung der Verpackung 

Die na c h der zugelass e ne n Bauart serie nm äß ig ge
fertigten und en t sp r echend Nr . 7 geke nnz eic hne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werde n, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verp ackunge n zu 
läs sig s ind . 

Die Verpackungen dUrf~n für gefährliche Güter 
der Verpa cku ngsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Di e Grenzdaten für den Inhalt dürf en n ic ht über
s chritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
17,94 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar s i c herstel len, daß alle Auflag e n übe r die 
Ve rwe nd ung der Verpackung demjenigen, der die 
Ve rpackun g fUr Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinko mmen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialprü
fung, Berlin " (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 23.09.1986 

'7 

~{G: ~Ct,Jr.} 
l 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7721/lG 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Be fö rderu ng 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eis enbahn e n (Gefahrgutverordnung Eis e n
bahn- GGVE) vom 22.0 7.1985 
(B~Bl. I , S. 1560) 

Antragsteller 

Nissan Chemical Industrie Ltd., 
Kowa Hit otsubashi Building, 7-1, 3-Chome, 
Kan da-Nishiki-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Pappe mit Boden und Deckel aus 5fach ver
leimtem Sperrholz , das innen und außen mit Kraft
papier beklebt ist, mit einem eingestelltem 
Polyetylen-Flachsack. Der Deckel wird durch einen 
Spannring mit plombierfähig e m Hebelverschluß ge
halten. 

Nennvolumen: 145 Liter 

Anforde rungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 451 der Bunde s bahn-Ver- · 
suchsanstatt Minde n (Westf) vom 04.06.1986 einer 
Bauartprüfung nac h dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Ba uart wird unter 
der Voraussetzung. daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fert i gung von Verpackungen 

Nach der zugelass ene n Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU\ 1G/Xl52/S/ ................ /D/BAM 7721. ....... 
(Name \..V (Herstellungs-

8 

8 . 1 

8.2 

8 . 3 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 152 kg nicht überschreiten. 

z 243 



9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefähr:icher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 23.09.1986 

' I 

,.,, 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf} 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7722/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 22 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 896 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 25.07.1983 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

z 244 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8 .l 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Y1.6/200J ••••••• •••• ••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7 7 2 2 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,62 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Perchlor
äthylen 
Trichlor
äthylen 

UN-Nr. 

1897 

17 10 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

6 .l 15c) 

6. 1 l5c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 



festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 23.09.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7723/5Ml 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Papierverarbeitung Sachsa GmbH, 
3426 Wieda 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Kreuzbodensack bestehend aus einer Lage 
gebleichtem Kraftsackpapier, zwei Lagen natur
braunem Kraftsackpapier und einem eingearbeiteten 
PE-Flachsack. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 781 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 13.08.1986 einer 
Bauartp r üfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtba r wie folgt zu kennzeichnen: 

~U~Ml/Z26/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 
\!2) (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7 7 2 3 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8. 2 

8.3 

9 

10 

10. 1 

Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäß i g ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVS e e s olche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
s chritten werden. Die Bruttoh ö chstmasse des Ver
sandstückes darf 25,4 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr . 2 g e nannte Antragst e ller muß nachweis
bar sicherstellen, daß all e Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, d e r die 
Verpackung für Gefahrgut e i nsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internation a l e n Übereinkommen des Se e ver
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 MindenJ 23.09.1986 
' l 

f 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7724/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Hoechst AG 
6230 Frankfurt (Main) 80 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Flachsack aus 4 Lagen 
Kraftsack-Papier und eingearbeitetem PE-Folien
sack 

4 Anforderungen an die Bauart 
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5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 235/86 der Hoechst AG 
- D207 - vom 21.08.1986 und Schreiben der Ver
suchsanstalt Minden (Westf) - M 231 Vgab 90-
vom 15.09.1986 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegter. 
Anforderungen erfilllt sind . 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 5M2 /Y41/ S/ ...... ,,,, ...... / D/BAM 7724 ........ 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für d e n Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 41,0 kg nicht überschre~ten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwei s
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.09.1986 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westt) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7725/3H1 

tür a1e Bauart e1ner Verpackung z ur BetörderunR 
getährlicner GJter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundla ge n 

Verordnun~ über die lnnersraatl~che und grenz
üoerschreitende Betörderung getährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Getahrgutverordoung Eisen 
bann - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

VKT Verpackung + Kunststottrechn!k 
Elsenberg GmbH & Co. KG 
6719 E1senbe~R 

Besch~eibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Decke l. 

Nennvolumen: 60 Llter 

Aoto~deruogeo an die Bauart 

D1e Bauart muß den Baumustern en tsprech en, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 917 vom 07.10.1986 und 
102 917 l. Nachtra~ vom 17.11 .1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Wesrf) einer 
Bauartorütung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

ZuJ.assuo~ 

D1e unter Nr. 3 beschriebene Bauart w1rd unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 ertüllt werden, zu~elassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelasseneo Bauart dürten Verpackuo~en 
serienmäßig geterrigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig ~etertig

teo Verpack ungen die tür die Bauart fest~elegcen 

Antorderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie tol~t zu kennzeichnen: 

fu'\nu \_V 3H1/Yl.8/200/ ............... /D/BAM 7725 ........ . 
(Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

etaturn nach 
Rn 1512 (1) e) 
der An!. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tertlgten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften de~ GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig ' slnd. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürten nicht über
schritten werden. 
Die Dlchte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 11 bzw, III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonsti~en 



8.5 

inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.6 Die unter Nr . 3 bes chriebene Bauart nat die Bau
artorütu n g mit tolgenden Stotfen bestanden: 

8 . 7 

9 

bezeichnung UN - Nr. 

Wasser 

Salpete rs äure 2031 
Ess 1~ säu re 2789 
Hypochlorit- 1791 
lösune: 
Ko hl enwasser - 1300 
stotfgernisc.h 
(White Sp int) 
n -But vlace t a t 1123 

Konzen -
Stof t der Anla~e 

zur GGVE 
tration Klasse Z1fter 

55 % 
98 % 
160 gCl/1 

kei n Stoff der 
An l age 

8 
8 
8 

zur GGVE 
2b) 

32b) 
6lb) 

32c) 

31 c) 

Die Werksrotte dies e r Verpackungsbauart cüssen 
nacnweisbar gege nüber den Füllgütern beständig 
sein . 

De r Nac hwei s zur Feststellung der c hemis~hen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten S tand von 
Wissenschaft und Technik ~eführt werden können. 

Be l S t offe n mit einem Flammpunkt vo n hö c hstens 
35 °C muß si·i::nergesr.ellt sein, daß bei betrieb s 
mäßigen Vorgängen keine Gefa hren durch elektro
sta tis che Autladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwe is 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

1 0. 1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
tö rderung getährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

aen Emptehlun~en der Vereinten Nationen (UN) 
übe r die Bet ö rderun~ getährllcher Güter 

test ge legten PrUtanforderun~en für Verpackungen 
zur Befö rderung getährlicher Güter. 

10.2 Ein W1derruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
t e n. 

10.3 Dieser Z ulassun~sschein wird 1m ''A mts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
tung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.12.1986 . ) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7726/3Hl 

für die Bauart einer Verpackune z'tr Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

6 

8 

( u '\ 
\.V 

8.1 

Rechtsgrund lagen 

Vero r dnung über die innerstaatliche unrl grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher G~te r 

mit Eisenbahn~n (Gefahrgutverordrillng Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
(RGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

P last ikpack GmbH , 7519 Eppincen-MUhlhach 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmharem 
Deckel. 

N enn volum~n: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß .den Baumustern entsprechen, die 
g ~mäß Prüfbericht lllr. 88 948 vom 11.01.1977, 
88 948 1. Nachtrag vom 18.06.1981, 88 948 
2 . Nachtrag vom 12.08.1985 der Hundeshahn-Ver
suchsanstalt 'li ncl~n (Westf) unrl Bericht Nr. 700 
186 vom 08.04 .1986 der BASF AG KTE/WMW-F206 e i
ner Baua r lj> rüfung nach dem Anhang V der AnJage 
zur GGVE unt erzogen worden si nd. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriehene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anford~rungen nach 
Nr. 4 erfiillt werd en, zugelasse n. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelass~nen Bau~rt :lilrfen Ve rp ack un gen 
serienmUßig ge f e rtigt werden. Der Herst e ller muß 
gewährleisten, d3ß bei d en serienmäßig gef erti g 
ten Verpackungen die für die Bau~rt festgelegten 
Anford~rungen erfüllt sind. 

K.ennzeichnung 

Die na c h der zugelassenen Rauart 8erienm ä ßig ge 
fertigten Verpackungen sind rlauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Rl/Yl.5/200/ •••••••••• /D/BAM 7726 ••••••••• 
(Her s tellungs
datum nach 
Rn l'il2 (l) e) 
der An l. zur 
GGVE) 

(Nal'le 
orle r 
Kurz
zeichen 
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend lllr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fUr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee so lche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen diirfen fiir gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt diirfen ni ch t Ober
schritten werden. 
Die Dichte der FUll gU ter d arf 
1,54 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw . III) 
nicht überschreiten. 

8.4 rer GesamtOberdruck (d. h. Dampfdruck des Füll gu-
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B. 5 

8 . 6 

8.7 

9 

tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat rlie Bau
artpriifung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Salzsäure 1789 

Hypochlorit- 17 9 1 
lösung 

Kali~laur,e 18 14 

Netzmittel-
lösung 

Konzen
tration 

33 7. 

160gCl/l 

45 7. 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 Sb) 

8 6!b) 

8 42b) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser ~ erpackungshauart müssen 
nachweisbar gez~nliber den FUllgiitern heständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der ellemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden kHnnen. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergest~llt sein, rlaß hei hetriehs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladt1ng der GefMAe entstehen kKnnen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen iiber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/hefiillt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Rauart entspricht den in 

der Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbe
förderung gefNhrlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen ilher die inter
nationale Beförderung gefRhrlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen tlbereinkommen des Seever
kehrs (IMUG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
liber die Beförderung gefährlicher Giiter 

festgelegten Prüfanforderungen fiir Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''A~ts- und Mit
teilungshlatt der Bundesanstalt fiir Materialprü 
fung, ßerlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.09.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N~ G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 7727/3HI 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
nit Eisenhahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart 1nuß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 91 279 vom 31.08.1978, 
91 303 2. Nachtrag vom 12 . 08.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) und Prüfbe
richt der BASF KTE/WMW-206 Nr. 730 !86 vom 
07.08.1986 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind . 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Rauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
ge~ährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichthar wie folgt zu kennzeichnen: 

" u\ 
( u ) 3HI/Y/200/ ••••• •• • • •• •. • • • • • ./D/BAM 7727 ••••• ••. 
\..V (Herstellungs- (Name 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .I Die nach d~r zugelassenen Rauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fUr gefährliche Giiter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für geflhrliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,22 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) hei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.5 



8 .6 

8.7 

9 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Salzsäure 
Hypochlorit
lösung 
Netzmitei
lösung 
(Laventin) 

UN-Nr. 

1789 
1 7 9 1 

Konzen
tration 

33 % 
160 gel/1 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 Sb) 
R 6lb) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Flillgiitern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden kBnnen. 

Bei
0

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen iiber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung geflhrlicher GUter (Rin) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen fibereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Giiter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird i~ ''Amts- und Mit
teilungshlatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.09.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

ZULASS U N.G S SeHE IN 

Zulassuogs-Nr. 7728/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen-. 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

8.1 

8. 2 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlhach 

Beschreibung der Bauart 

Kanister ~us Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart mu~ den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 94 667 vom 26.06.1980 und 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die llnter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfi.illt werden, zugel:1ssen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dilrfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart ~erienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt Zll kennzeichnen: 

3Hl/Yl.5/200/ •••••••••••••••• /D/BAM 7728 •••••••• 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen rles 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten 110d entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche Giiter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten fiir den Inhalt diirfen nicht iiber
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

Die Dichte der Fiillgiiter darf 
1,53 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. !I I) 
nicht üherschreiten. 

Der Gesamtiiberdruck (d. h. Dampfdruck des Fiillgli
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die ßau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Natronlauge 1824 

Konzen
tration 

45 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 42b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart mUssen 
nachweisbar gegenüber den Fiillgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik gefiihrt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 
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9 

10 

10.1 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Ober die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einset7.t/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung f[ir rlie internationale Eisenhahnbe
förderung geflhrlicher GUter (RID) 

dem Europäischen fibereinkommen fib~r die inter
nattonale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefäh rlicher Güter 

festgelegten Priifanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10. 3 Dieser Zulassungsschein wird im ''A~ts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.09.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I M 

Zulassungs-Sr. 7729/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 
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Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 34 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 95 091 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 23.07.1981 einer 
Baua,tprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschrieb e ne Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Ve~packungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerha ft und gut 
sichtbar wie folgt z u k e nnzeic hnen: 

tu\ 3Hl/Yl . 6/20C/ •• • ••••• ••• • • •• • /D/BAM 
\.V (Herstellu ng s -

7 7 2 9 . • • •••• 
( Name 

8 

8.1 

8.2 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

o der Ku r z 
zeic hen de s 
Her s tellers) 

Aufl a gen tiber die Verwe nd ung der Verpack~ag 

Die nach der zuge lassenen Bauart seri e~mäß1g ge
fertigten und entsp r e c hend Nr. 7 gekenn zei chn e 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GG VE /GGVSe e solche Verpack un
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfe n für gefä hr liche Gü t er 
der Ve rpackungsgruppen Il oder III verwendet 
werden. 

8 .3 Die Grenzdaten für d en Inhal t d ür fe n nic ht Ube r
schritten werden . 
Die Dichte d e r Füllgüt e r darf 
1,69 g/cm ' (Verpackungsgruppe I I bzw. III ) 
nicht überschreiten . 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Da~pfdruck des Föllgu
tes und Partialdru ck von Luft o d er son sti ge n 

0 inerten Gasen, verminde rt um 100 kPa ) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht über sc hr e iten . 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprlifung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Phosphor
säure 

UN-Nr. 

1805 

Stoff der Anl a ge 
Konzen- zur GGVE 
trati o n Klasse Ziffer 

85 % 8 1lc) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GU ter . 



10. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Am ts - dnd Hit 
tei lungs blatt der Bundesanstal t für Materialprü
fung, Ber lin" (ISSN 0340-7551 ) veröffentlicht . 

4 950 Hi nden , 26.09.1986 

'ß~~ es ba~n-Zentcalamc 
Ih n Jen ( Wes tf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zu l assungs - Nr. 7 730 /3H1 

flir die Bauart einer Verpackung zu r BefBrderung 
ge fährl icher Glirer 

Recb~Egrundlagen 

1 .,1 V~r {. ~d nung hbe r d ie i rttd~. rstaa tlich~ ui' d ?; re r! z 
UbetscllrEitende Beförd e rü ng gefäh?llcher Giit~r 
mic Ei senbahnen ( Gefah rg ttt ve r ordtiunR E i se fi
bah . ~ - GG1fZ) vom 22.J!~l9d3 
(BGBl. (, o,. 1560) 

2 Antragsteller 

P l a,t ikpack GmbH , 7 519 Eppi ngen- Hhhlbach 

3 ßes ch~ e ibung d er Bauart 

4 

5 

6 

7 

8 

Kanlster aus Kun s t st off mit nichtahnehmhareTn 
Ue ckel .. 

t~e nnv l u men: 20 Liter 

Anf orderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Raumustern e ntsprechen, die 
~aml ß PrUfbericht Nr , 96 383 vorn 09.12.1981, 
96 383 l. Nachtrag vo l'l 28.05.1982 , 9 1 303 
. c Nacht rag vorn 12,08 ,1986 rle r Bundesbah n-Ver
;-:..uchs anstalt Xinden ( Westf) u n d Re richt Nr. 
/40 186 vom 09. 05. 198 6 de r BASF AG KTE/WMW-F206 
a ~ner Bauar tpr üfu n g n ach dem Anhang V der An].age 
z r GGVE unterzo gen worden sind. 

Zula ssung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wi rd unter 
der Vor aussetzung, d aß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fe r tigung von Verpackun gen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serie n mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, naß bei rlen serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für rlie Baua~t festgelegten 
Anforderungen erfüllt •i nd. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u·\ 3Hl/Y1.8/200/ ••••• •• •• ./ D/BAM 
~ (Hers t ellungs-

datum nach 
Rn 1512 (I) e) 
der Anl . z ur 
GGVE) 

7 7 3 0 •••••••• 
(Name 
oder 
Kurz
zeichen 
des Her
stellers) 

Auf l agen über die Verwendung der Verpackung 

8 . 1 

8.2 

8.3 

8 .4 

8.5 

8.6 

8. 7 

10 

1 0 . I 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fe rtigten und entspreche nd Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefäh rli c he Güter 
ve rwendet werden, wenn fü r sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dUrfen flir gefMhrliche Giite r 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden .. 

Die Gre n zdaten fiir de n Inhalt diirfen ni ch t iiber
sch ri t ten we r den. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
l , 84 g/cm' (V~ r packungsgrupp e l1 l>zw. I I I) 
nicht iiberschreiten8 

Der Gesam t iiberclruck (d. h. DafTlpfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft od~r sonstigen 

0 
inerten Gase n, vermindert urn 100 kPa) h ei 55 C 
da rf 133 kPa nicht ühe rschreiten. 

Die un ter Nrc 3 beschri~h e ne Bauart hat rlie Rau
artprüfung mit folgen den S to ffen h estanrlen: 

Beze ic hnung UN-~r . 

Sc hwef elr.äure 1830 
Essigsäure 2789 
Wasst!rs t o f f -
perox~rll;isu ng 201 4 
Sa lpetersä ut· e 2Ci31 
Ko hlenwas ser - !300 
stoff g emisch , 
Wh i t~ Spirit 
( T(ri s t a l löl 60 
~ e !.' S h el l AG) 

Konzen
tra t i on 

98 % 
98 % 

60 % 
55 % 

Stoff der Anlag e 
zu r GGVE 

Klasse Ziffer 

8 1b) 
8 32b) 

8 62b) 
R 2b) 
3 32c) 

Di~ We r ks toff e d ieser Ve r p a ckungshauart miissen 
nachweisb a r gegenü b Pr de n Füllgiitern hestijnrli g 
se in., 

Dar Nac hw e i s zur Feststellung der chemische n Ver
t r ä glic hkei t muß n~c h dem an erk annten qt and von 
Wis se n schaf t und T~ c hnik gefiih r t werrlen k5nnen. 

ßEi St of fen m!t einem F l a mm punkt vo n hHchstens 
35 °C muP sic h ergestellt sein, d ~ß bei hetriehs
mäßigen Vorgängen k~ine Gefahren durch e lektro
e t atis c h e Aufladung d er Gef MA e e ntsteh e n kHnnen. 

Der ir1 Hr ~ 2 g~nan n t2 Ant r agstell er muß nachweis
b a r siche r ste ll en, rlaß al l e Auflagen iiher die 
Verwendung der Verp ackung demjen igen, der die 
Verpackung für Gef a l1 rgut einsetzt /b efiillt, be
k annt s i nd. 

Sonetiges 

Die Bauart entspricht de n in 

der Ordnung fiir die in ternat i ona1.e Eisenbahnbe
förderung gaflhrlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Obereinko mme n liber d ie inter
nationale Beförderung gefähr li c h er Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen 1Jbereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförder u ng gefährlicher GUter 

festgelegten PrOfanf o rderungen f ü r Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf rlieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wir d im ''Amts- u n rl Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt fiir Mat e rialprü
fung, Berlln" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Ml nden, 26. 09 .1986 

( 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Wes~f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7731/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 • 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rech~sgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Müh1bach 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 98 729 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19.05.1983 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\ 3H1/X/250/ •••••••••••••••••• /D/BAM 7731 ••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8 . 2 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 
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Die Dichte der Füllgüter darf 
1,26 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

8.6 

8. 7 

9 

10 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefel- 1830 
säure 
Salpeter 2031 
säure 
Essigsäure 1842 

Konzen
tration 

98 % 

50 % 

98 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 lb} 

8 2b} 

8 32b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sons~iges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode} 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleib t vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 26.09.1986 

Bundesbahn-Zentralam~ 

Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zul a ssungs-Nr. 7732/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

1 • l 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach 



3 Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 20 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht der BASF AG KTE/WMW F 206 Nr. 
530 385/l vom 20.08.1985 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

f\l\3Hl/Y/l50/. •••••••••••••••• •• /D/BAM 7732 • •• •••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8 .l 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (l) e) zeichendes 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 100 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Ban
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Netzmittel
lösung 
(Laventin) 

UN-Nr. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

5 % kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 

Verwendung der Verpackung demjenigen, d e r d ie 
Verpackung für Gefahrgut eins e t z t/befüll t be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

l 0. l Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fUr die internationale Ei senba hnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen üb e r di e i n t e r
nationale Beförderung gefährlich e r Güt e r auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des S e~ v e r
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereint e n Nation e n ( UN ) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten PrUfanford~rungen fUr Verp ack ungen 
zur Beförderung gefährlicher Güt e r. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 26.09.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7733/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Decke 1. 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht der BASF AG KTE/WMW F 206 Nr . 
530 385/Z vom 16.10.1985 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzoge n 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unte r 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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6 

7 

Fertigung von Verpacku ngen 

Nach d e r zugelassenen Bauart dür fe n Verpackungen 
ser i enmä ßig g efertigt werden . Der Her s tel l er mu ß 
gew ä hrle i ste n , daß bei den seri enmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart f estg e le gte n 
An f o r derun ge n er fü llt sind. 

K.ennz e ichnung 

Die na c h der z ugelassenen Bau a rt s e rienmä ßi g ge
fertigten Verpackungen sind dauerha f t un d gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

( U \ 3 H 1/ Y /1 5 Of • •••••••••• ••• ••••• / D / B AM 77 3 3 • ••• • , •• • 
~ (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Hersteller s) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8 . 2 

Die nach der zugela s senen Bau ar t serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/ GGVSee solche Ve r p a cku n
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1 , 20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw . III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 ° C 
darf 100 kPa nicht übersch r eiten . 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen besta nden: 

Bezeichnung 

Netzmittel
lösung 
(Laventin) 

UN-Nr. 
Konzen 
tration 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Zif fe r 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Fül l gü t e r n beständig 
sein .. 

Der Nachweis zur Feststellung der che mischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei
0
Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 

35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind .. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seeve r 
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen de r Vereinten Nationen (UN) 
über d i e Beförderung gefährlicher Güte r 

festgel~gten Pr üfan f ord er un gen für Ve r packungen 
zur Bef örd erun g gef ä h rl iche r Güte r. 

10 . 2 Ein Widerru f d i e s er Zulassung bleibt vorbehal
t en. 

10.3 Dieser Zulassungs s chein wird im "Amts- u nd Mi t
teilungsblatt der Bundesanstalt für Mate r ialprü 
fung , Be rl i n " (IS SN 0340-7551) veröffe ntl i~ h t . 

4950 Mi nde n , 26.0 9 .1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hi nde n (We st: f ) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H K I N 

Zulassungs-Nr. 7734/3Hl 

f ür di e Bauart eine r Ve r pa ckung zur Be fö rd e rung 
gefäh r l i cher Güter 

1.1 

Rech t sg r undl a gen 

Verordnun g. üb e r die innerstaa tl i ch e und gren z 
übe r s ch r e it e nde Beförderung g ef ährlic her GUter 
mit Ei senbah n en (Gefahrgutver ord n un g Ei sen
bahn- GGVE) v om 22 .07 ,!985 
(BGB l. I " S . 1560 ) 

2 Ant r a g ste lle r 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Stelioplast , Rola nd St e nge!, 5561 Binsfeld 

Beschreibu ng d er Bauart 

Kanister aus Ku nsts to ff mit n icht a bnehmbarem 
Deckel. 

Ne n nvo l umen : 10 Lit e r 

Anforderungen an die Bau a r t 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 178 vom 01.10.1984, 
100 178 1. Nachtrag vom 19.06.1985 und 100 178 
2. Nachtrag vom 24 . 07.1986 der Bundesbahn-Ver
suchsansta l t Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anl ag e zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung , daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugela s senen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

(l/'\3Hl/Yl.8/200/ ••••••• • ••••••• /D/BAM 
\!!.._} (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1 5 12 ( 1 ) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7734 .... . .. .. 
(Name 
oder Kurz-
zeichen des 
Her s tellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 . I Die nac h der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
f er t igte n und en t sprech e nd Nr . 7 ge ke nn zeichn e -



8.2 

8.3 

8 . 4 

8.5 

8.6 

8 . 7 

ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
ve r wendet we r de n , wen n für sie nach d e n Vor
s c hrifte n der GGVS/GGVE/GGVSee s olche Verpackun
gen zulässig si nd. 

Die Verpackungen dürf e n für gefährliche Güte r 
de r Ve rpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Di e Gr e nzdaten für d e n Inha l t dürfen ni c ht über
sch r itten werden . 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g / cm 3 (Verpackung s gruppe II bzw . III ) 
nicht über s chreiten. 

Der Gesamt übe rdr uc k (d . h . Dampfdruck de s Füllgu
te s und Pa rtia l d r ~ck v o n Luft oder so ns t i gen 
i~ e r ten Gasen, v ermind e rt um 100 kPa) bei 55 ° e 
darf 133 kP a n icht überschreiten. 

Die unte r Nr . 3 b es chr ie be n e Bauart ha t die Bau
artprüf u ng mi t folgenden Stoffe n bestanden: 

Bezeichnu n g 

Salpetersäure 
Hypochlorit
l ö.:;ung 
Wasser 

UN-Nr . 

2031 
1791 

Konzen
tration 

55 % 
16 0 ge l/1 

S tof f de r An la ge 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 2 b ) 
8 6 1 b) 

kein Stoff der 
An l ag e zu r GGVE 

Die We r ks t of fe d i e s er Verpa cku ng s b a uar t mü ss en 
na c h wei s ba r ge ge nüber den Fü l lgilt er n be s tändig 
sein . 

Der Nachwe i s zur Fe st st e l l ung de r c hem ischen Ver 
träglichkei t mu ß nach d e m a ne rkan nte n Stand vo n 
Wis sensch a ft und Te chni k geführt werden könn e n . 

Bei Stoffen mit ein e m Flammpunkt v on höchstens 
35 ° e muß sichergeste l lt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefshren durch elektro 
statische Aufl a dung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwe n dung der Verp a ckung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
'<an nt sind. 

10 Sonst i ges 

10 .1 Di e Bauart ents p r icht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
f ö rderung gefährlicher Güter (RID) 

de m Europäischen Übe r einkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
S traße (ADR-Übereinkommen) 

de m internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen de r Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ei n Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Kinden, 30.09.1986 

''7 
ft_, (; f_ ,,, fr/ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Ki nden (West f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

l. Nachtrag 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7734/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforde r u n g e n an d ie Baua rt 

Die Baua rt muß den Baumu:;;tern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 178 vom 01.10.1984, 
100 178 1. Nachtrag vom 19.06.1985, 
100 178 2. Nachtrag vom 24. 0 7.1986 und 
·100 178 3. Nachtrag vo m 22.12.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prü f ung nach d e m Anh ang V der Anlage zur GGVE un
ter z ogen wo r den sind. 

nu r i n Verbindung mit dem Zulas
der Fa. Stelioplast, Roland 
vo m 30. 0 9.1986. 

Di es er Na chtrag gilt 
s o n g ssch ein 7 734/3Hl 
S tenge l , 5 5 6 1 Bi nsfel d , 

Di e ser Nach t r ag wird im ''Amts - u nd Mi tteilungsblatt der 
Bun des an s t a lt f ür Ma t er i alor ü fung, Berlin" (ISSN 0340-
7 551 ) verö ff en tl icht. 

4950 Kinden, 2 2 . 0 1.19 8 7 

'.' ' . 

I 

BundeG bahn-Z e utralamt 
Ki nelen ( Wes tf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L & S S U ~ G S S C H E 1 N 

Zulassungs-Nr. 7735/3H1 

für di e Bauart einer Ve rpackung zu r Beförderung 
g e f ährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast Roland Stengel, 5561 Binsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 206 vom 14 . 02.1985, 
101 206 1. Nachtrag vom 21 . 10.1985 und 101 206 
2. Nachtrag vom 15.08.1986 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
N~. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

z 255 



6 

7 

8 

8 .l 

8. 2 

8.3 

8 . 4 

8.5 

8.6 

il. 7 

9 

10 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Yl.8/200/ ••••• ••• ••••••• /D/BAM 7735 ••••••••• 
(Herstellungs .
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfe :. für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Netzmittel
lösung 
(Laventin) 
Wasser 

Essigsäure 
Salpeter
säure 
Hypochlorit
lösung 
Kohlenwasser
stoffgemisch 
(White Spirit) 

UN-Nr. 

2789 
2031 

1791 

1300 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

5 % kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

100 % 8 3 2 b) 
55 % 8 2b) 

160 gCl/1 8 6lb) 

3 32c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter-

10.2 

10.3 

nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.09.1986 
/ I 

./ 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7736/3H1 

fiir di~ Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast Roland Stengel, 5561 Binsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 373 der Bundesbahn - Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 30.07.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sinrl. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 e rfiillt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
s~rienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart seri~nffläßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 



fu\ 3Hl /Y/ 200/,,,., ...... .,.,,,,, /D/BAM 
~ (Herstellungs-

7736 ........ 
(Name 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .1 

8. 2 

8,3 

8 ,4 

8.5 

8.6 

8,7 

9 

10 

10,1 

Die nach d~r zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dlirfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,05 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw, lll) 
nicht Uberschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten, 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Essigsäure 
Kohlenwasser
stoffgemisch 
(White Spirit) 

UN-Nr, 

2789 
1300 

Konzen
tration 

98 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse 

8 
3 

Ziffer 

32b) 
32c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der ~achweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt •ein, daß bei betriehs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fHr Gefahrgut einset,t/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht, 

4950 Minden, 30.09.1986 

r ., 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7737/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung .über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
~ahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(8GB1. I, S, 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast, Roland Stengel, 5561 Binsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmharem 
Deckel. 

Nennvolunen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, rlie 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 915 der Bundesbahn-Ve r
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.09,1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. Die Bauart ent
spricht den Baumustern gemäß Prüfbericht 99 783, 
jedoch mit einem Einsatzgewicht von 800 g. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wirrl unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackung en 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind, 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U )3Hl/Y/100/ .................. /D/BAM 7737 ...... .. . 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8 .1 

8.2 

8 .3 

1!.4 

8,5 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Hersteller s) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen ll oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht Ober
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,11 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw, III) 
nicht Ub~rschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d, h. Danpfdruck des Ftillgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inert~n Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten, 
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8 . 6 

8.7 

9 

10 

10. 1 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Ba u
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Oxytril M 
oder 
Jlottrol PE 

UN-Nr, 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

kein St off der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart milssen 
na c hweisbar gegenüber den Füllgü te rn beständi g 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemi schen Ver
trä glichke it muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik gefUhrt werden können. 

Bei
0
Stoffe n mit einem Flammpunkt von höchsten s 

35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statis che Auf ladung der Gefäße entstehen kö nnen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwe is 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen lib e r d i e 
Verwendung der Verpackung demjeni gen, d e r die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/ befUllt be
kannt sind . 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die int er nationa le Eisenbahnbe
förd erung ge fährli cher Gü ter ( RID) 

dem Europäischen Obereinkommen üb e r die inter
nati ona le Beförderung gefährlicher Güter a u f der 
Straße (ADR-Ubereink omme n) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefäh rliche r Güter 

festgele g ten Prlifanforderungen für Verpack un gen 
zur Bef ö rderung ge fährlicher GUter . 

10. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dies e r Zul assu ngss c hei n wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Jlerlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 06.10,1986 

. I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 7738/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 , 1 

2 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung .über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07 ,19 85 
(BGBl. I, S, 1560) 

Antragstel l.e r 

S te l ioplast, Roland Sten ge l , 5561 Binsfeld 

3 

4 

5 

6 

7 

Beschreibung der Bauart 

Kanister a us Ku nststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvo lumen : 5 Liter 

An fGrderungen an die Baua rt 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemä ß Prüfbericht Nr. 100 592 vo m 13.12.1984 und 
100 592 1. Nachtrag vom 04,02.1986 der 
Bundesbahn-Versuch sa nstalt Hinden ( We stf) eine r 
Ba uartprüfung nac h dem Anhang V der An l age zu r 
GGVE unterzogen word en sind . 

Zula s sung 

Di e unter Nr. 3 beschriebene Mauart wird unter 
der Voraussetzung, rlaß die Anforderunge n nach 
Nr. 4 erfü llt werden, zugelassen . 

Fertigung vo n Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Vtrpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewä hrleisten, daß bei den serie nmäßig gefertig
ten Verpackun ge n d i e für die Bauart fe stgelegten 
Anf o rderung en erfüllt sind, 

Kennzeichnung 

Die nach der zuge las senen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

( U \ 3H1/Yl.8/200 / .. . ,., ... , . .... /D/BAM 
~ (Herstellu n gs-

7738 .. . ... .. . 

8 

8 .1 

8 . 2 

8 .3 

8.4 

8.5 

8,6 

8.7 

9 

d a tum nach 
Rn 1512 (l ) e) 
d e r Anl. z u r GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Her stel lers ) 

Auf lagen ü ber di e Verwendung der Verpackung 

Die nach der z ugelas sen e n Bauart serienmäßig ge
ferti gt en und ent s prechend Nr. 7 g e k enn zeich ne 
ten Verpackungen dü rfen für gefäh r l iche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften de r GGVS/GGVE/G GVSee s ol che Verpackun
gen zulässig si nd . 

Die Verpackungen dürfen für gef~hrliche Güter 
der Verpackungsg ruppen II oder III ver wen det 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht Ober
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgrupp e II bz<;, III ) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h , Dampf dr uck des Füllgu
tes und Partialdruck v o n Luf t oder sonst ig~ n 

0 in e rten Gasen, vermindert um 100 kPa) be i 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr, 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr, 

Wasser 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein, 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können , 

Bei
0
Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 

35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs 
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
sta tis che Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 



Verwendung der Verpa c k un g demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter 
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen tlbereinkocmen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

de n Empfehl ung en der Verei nten Nationen (UN) 
übe r die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackung en 
zu r Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Ein Widerrot dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten " 

10. 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bun d esanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

49 50 Mioden, 06. 10.1986 

Bundesbahn- Zentralamt 
!Hoden (Westf} 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zu las sungs-Nr . 7739/381 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförder11ng 
gef ä~r~i cher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

Rech t sgrundlagen 

Verordnung über di e innerstaatliche und grenz
Obersc hreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mi t Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast, Roland Stengel, 5561 Rinsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 468 vom 24.10.1985 und 
102 469 1. Nachtrag vom 15.08.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriehene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den gertenmäßig gefertig
ten Verpackungen rlie fiir di e ßauart festgelegten 
Anforderungen erfiillt sinrl . 

Kennz eichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart ~ertenmäAig ge
fertigte n Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie fnlgt zu kennz e i ch nen: 

( ~)3Hl/Y1.4/200/ •••• • • •••••••• /D/BAM 7739 ••• • •••• • 
"-.. > (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

datum nach 
Rn 15 12 (!) e) 
der Anl. z ur GGVE) 

ode r Kurz
zeichen de s 
Hersteller s) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelass enen Rauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen diirfen für gefährliche Giiter 
verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor
sch riften der GGVS/GGVE/ GG VS e e solche Verpackun
gen zul~ss ig sind. 

Die Ve rpackungen ciii r f en fii r gef:ih rl i e he Gü t e r 
der Verpack ungsgru ppenIl oder III verwendet 
werden. 

8 . 3 Die Grenz da t en fi ir den Inha l t diirfen nicht ilber
schritten we rden. 
Die Dichte der Fii l l g ii ter d a rf 
1 , 40 g/cm' ( Verpackungsgruppe I I bzw. ll I) 
nicht iibe rsc hr~it~n . 

8.4 Der Gesamtiiherrlruck (d. h. Dampfdruck des Fiillgu
tes und Partialdruck vo n Luft oder sonstigen 
i ner t e n r.as~n , vermindert um 10 0 kPa) hei 55 °C 
darf !3 3 kPa nich t Uberschrelten. 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

10.1 

Die unter Nr. 3 beschr i e be ne Bauart hat dit Bau 
artp r iifung mi t folgenden Stoffen hes tanden: 

Konzen
tratio n 

Stoff der Anl age 
zur GGVF. 

Bezeichnung UN-Nr. Klasse Ziffer 

Netzmittel-
lösung 
(Laventin) 

5 % kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe di eser Verpackungsbaua rt mUssen 
nachweisbar gegenUh er de n Fiillgütern beständig 
sein e 

Der Nachweis zur Feststelltlog der ellemischen Ver
träglichkeit muß nach dem a nerkannten Stand von 
Wissenschaft und Techni k gefiihrt werden kHnnen. 

Bei
0

Stoffen mit einem Flammp11nkt vo n höch ste ns 
35 C muß sieherMeStellt sein, daA bei betriebs 
mäßigen Vorgängen keine Gefahre~ durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, dafl alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der di e 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befDllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen f}be r~inkomrnen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten PrUfanfo r derungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 
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10 . 2 

1 0 . 3 

E i n Widerruf dies e r Zula ss u ng bl e ibt v orbehal
t e n. 

Di ese r Zul ass un gssc h e in wir d i m '' Am ts- u nd Hi t
t e ilun gs bl a tt der Bund es an s talt für Materialprü
fung , Berlin" (ISS N 0340 - 755 1 ) ve r ö ff e ntlicht. 

4950 Hioden, 0 6.1 0 .1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C ß E I N 

Zulassungs-Nr. 7740/3Hl 

für die Bau a rt einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 • l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung .über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(B GBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

S teliopla s t, Roland Sten g e!, 5561 Binsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 736 vom 12.09.1985 und 
102 469 1. Nachtrag vom 15.08.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
~ .,1artprüfun g nach dem Anhang V der Anlage zur 
vvJ E unt~rzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
d~r Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigurg von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpacku ngen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgeleg~en 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassen e n Bauart serienmäßig ge
ferti g ten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
s ichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(\i\ 3H1/Y1.8/200/ •••••••• , •••••• /D/BAM 
~ (Herstellungs-

7740 ....... .. 

8 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl, zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
ferti g ten und entspr e chend Nr , 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
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8.2 

8.3 

verwendet werden, wenn für sie nach den Vo r
schriften der GGVS/GGV E /GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dür f en für gef~hrliche Gü ter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwend e t 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inha l t dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füll g üter darf 
1,84 g/cm' (Verpackun g s g ruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

8,4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck de s Füll g u
tes und Partialdruck von Luft oder son s ti gen 

0 inerten Gasen, vermind ert um 100 kPa) b ei 55 C 
darf 133 kPa nicht üb e rschreiten, 

8.5 

8.6 Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Essigsäure 
Salpetersäure 
Kohlenwasser-
stoffgemisch 
(White Spirit) 
Hypochlorit-
Iösung 
Wasser 

UN-Nr. 

2789 
2031 
1300 

1791 

Konzen
tration 

100 % 
55 % 

160 gCl/1 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 32b) 
8 2b) 
3 32c) 

8 62 b) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der ~achweis zur F~ststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

8.7 Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchs t ens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro 
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden; 06.10.1986 



Bundesbahn-Zentralaar 
Hinden (Vestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nt. 7741/3H1 

f ü r die Bauart einer Verpackung zur Bef ö rderung 
gefährlicher Güter 

1 • 1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung .über die innerstaatl iche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast, Roland Stengel, 5561 Binsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit ni c htabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 25 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 469 vom 11.11.1985 und 
102 469 1. Nachtrag vom 15.08.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelas s en. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßi g gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(IJ\ 3 H 1 I Y 1 • 4 I 1 50 I •••••••••••••• I D I BAM 
~ (Herstellungs-

7 7 4 1 • •••••••• 
(Name 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8 .3 

8 .4 

8. 5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackun g en dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werd en. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dDrfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,40 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
ni c ht überschreiten. 

De r Gesamt ü berdruck (d. h. Dampfdruck de s Füll g u
t e s und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inert"n Gasen , vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 100 kPa nicht üb e rschreiten. 

8. 6 

8. 7 

9 

Die unter Nr. 3 beschr iebene Bauar t h a t die Bau 
artprü f un g mi t fo l gen den St o f fen bes t anden : 

Bezei c h n un g 

Netzmittel
lösun g 
- La ventin -

UN - N r. 

Ess ig s ä ur e 278 9 

Ko nze n
t rat ion 

5 :t 

98 :t 

S to ff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Zif fer 

kei n Stoff der 
Anlage zu r GGVE 

8 3 2b) 

Di e Werkstof f e dieser Verpack u ngsbaua r t müsse n 
na c hweisbar g e ge nüb e r den Füll gü t e rn bes t ä n dig 
sein. 

Der Na c hwe is zur Fest s t el l u n g de r c h emisc h en Ver
tr äglichkeit muß nach de m an erka nnt e n S t a nd von 
Wissenschaft und Te c hnik ge fü hr t we r de n kö nn en . 

8~1 Stoffen mit einem Fla mmpu nkt v on h öchstens 
35 °C muß si c herges te l l t s ein, daß bei bet r ie b s 
mäßig e n Vorg ä n g en keine Gefahr e n d u rc h e l ekt r o 
stati s che Aufladung der Ge f ä ße e ntsteh en kön nen. 

Der in Nr. 2 g enannte Antragst elle r muß nac hweis
bar s icherstellen, d a ß alle Aufl ag en ü ber die 
Verw e ndung de r Verpa c kun g de mje ni g e n , der die 
Verpa c kung fü r Ge fahr g ut e in setzt /be fü l l t b e 
kannt s ind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart ent s pricht den in 

der Ordnung für die int e rnationa le Ei se n ba h nbe 
förderung gef ä hrlicher Gü ter (RI D) 

dem Europäis c h e n Übereinkomme n ühe r di e in t e r
nationale Be f ö rderung g ef ä hrli che r Gü t e r auf de r 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

d e m internationalen Uber e ink om~e n de s Seeve r
kehrs (IMDG-C o de) 

den Empfehlun g en der Ver e int e n Na tion e n ( UN ) 
über die Beförderung gefährli c h e r Güter 

fest ge l eg te n Prüfanf o rder u ngen f ü r Ve rp ackung en 
zur Beförderung gefährli c her Güt e r. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bl e ibt v o rbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulas su n g sschein wird im "Amts- u n d Mi t
teilungsblatt der Bundesanstalt für Mat e r i alprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 06 . 10 . 1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nt. 7742/3H1 

für die Bauart einer Verpackun g zur Bef ö rder u n g 
gefährlicher Güter 

1 .1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung ~b e r die inn e rstaatli c he und g r enz
überschreitende Beförderung gef ä hrlicher Gü te r 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutver o rdn u ng E i se n
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . I , S. 1560) 
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2 

3 

4 

5 

6 

Antragsteller 

Stelioplast, Roland, Stengel, 5561 Binsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Dec kel . 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 776 vom 02.08.1985, 
101 776 I. Nachtrag vom 25.09.1985, 101 776 
2. Nachtrag vom 11.11.1985, 101776 3. Nachtrag 
vo n 26.03 . 1986, 101 776 4. Nachtrag vom 
11.04.1986 und 101 776 5. Nachtrag vom 
04.02.1986 der Bundesbahn-Versuchsanstalt ~inden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(\)\ 3Hl/Y I .8/200/ •••••••••••••• /0/BAM 7742 ••••• •••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

datum nach 
Rn 1512 (I) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 

8 . 3 

8 .4 

8.5 

8 .6 
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Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der FüllgUter darf 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht Uberschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (cl. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruc~ von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, verm1ndert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht Ubdrschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Salpetersäure 2031 
Wasser 

Hypochlorit- 1791 
lös ung 
Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(White Spil'it) 
Essigs ä ure 2789 

Konzen
tration 

55 % 

160 gCl/1 

98/100 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 2b) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

8 6 1 b) 

31c) 

8 32b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 

8.7 

nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei
0
Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 

35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befUllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des See ve r 
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 06.1·0.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7743/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 • I 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung ßber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast, Roland Stengel, 5561 Binsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolue1en: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 



5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 783 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom II.OI.I984 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
f ertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U\ 3HI/Y/IOO/ •••••••••••• ••. •• ./D/BAM 7 7 4 3 ••••••••• 
(Name ~ (Herstellungs-

datum nach oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8 .I 

Rn ISI2 (I) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
te n Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8 . 4 

8.5 

8.6 

8. 7 

9 

10 

IO.I 

Di~ Dichte der Füllgüter darf 
I,II g/cm' (Verpackungsgruppe Il bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllg"
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 i n e rten Gasen, vermindert um IOO kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Ban
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Oxytril M 
oder 
Bottrol PE 

UN-Nr. 
Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den FDllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik gefDhrt werden kBnnen. 

Bei
0

Stoffen mit einem Flammpunkt von hBchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen kBnnen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe-

fBrderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

I0.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

I0.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Ma ter i alprü 
fung, Berlin" (ISSN 0 340-?SSI) veröffentli cht. 

4950 Kinden; 06.IO.I986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kind en (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7744/3HI 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefäh r licher Güter 

I. I 

2 

3 

4 

5 

6 

Re c htsgrundlagen 

Verordnung ßber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.I985 
(BGBl. I, S. I560) 

Antragsteller 

Stelioplast, Roland Stengel, 556I Binsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtahnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: I7, 5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 92 4I9 vom 22.02.I979 und 
92 4I9 I. Nachtrag vo"' II.02.!980 der 
Bundesbahn-Versuchsan~talt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlase zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, da~ die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegte n 
Anforderungen erfüllt sind. 
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7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichne n: 

( U ) 3 H I / Y /I 0 0/ •••••••• ••••••••• •• / D / BAM 7 7 4 4 ••••••••• 
\.V (Herstellungs - (Name 

8 

8 .I 

8.2 

8.3 

8.4 

8. 5 

8 .6 

8. 7 

9 

10 

I 0 .I 

datum nach 
Rn 1512 (I) e) 
der Anl . zur GGVE) 

ode r Kurz
zeic h en des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verw e ndung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeic hn e 
ten Verpackungen dürfen für gefäh r liche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach de n Vor
schrif t e n der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Ve r packungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten fUr den Inhalt dUrfen nicht liber
schritten werde n. 
Die Dichte der Füllgüte r darf 
1,11 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht iiberschreiten. 

Der Gesamtiiberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partia ldru ck von Luft ode r so nstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart hat die Bau 
artp rü fung mit fol g enden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Oxytril M 
oder 
Bottrol PE 

UN - Nr. 
Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zu r GGVE 

Klasse Zif fe r 

kein Stoff der 
Anlage zu r GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart mlissen 
nac hweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein . 

Der Nachweis zur Feststell11ng der c hemischen Ver
träglichkeit muß na c h dem anerka nnten Stand von 
Wissenschaft un~ Technik g eführt werden könn e n. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von h öchs ten s 
35 °C muß sicherges t ellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren dur c h elektro
st at ische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 g enannte Antragsteller muß nachwe i s 
bar siche r ste ll en, daß alle Auf la gen über die 
Ve rwendun g der Ve rp ack un g demjenigen, der die 
Verpackung für Gefah r g ut einsetzt/befüllt be
kannt s ind . 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht de n in 

der Ordnung für die interna ti onale Eisenh ahnb e
fö r de r ung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die i nte r 
nationale BefB rd erung gef~ hr lic her GGter auf der 
Straße (ADR-Uhereinkommen) 

dem internationalen Ube r ~ inkon~en des Seeve r
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefäh rli che r Güte r 

festgelegten Prüfanforder 11n gen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährliche r Güte r. 

10.2 Ein Widerruf die ser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü-
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fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 06.10.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U LAS S U N - G S S C BE I N 

Zulassungs-Nr. 7745/3H1 

fü r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
ge f ährlicher Güter 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung ~ber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung ~efährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast, Roland Stengel, 5561 Binsfeld 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8. 2 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 16 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 367 vom 07.10.1982 und 
97 367 I. Nachtrag vom 05.07.1983 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhan g V der Anlage zur 
GGVE unterz og en worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/Y/200/ ••••••••• ••• •••••• /D/BAM 7745 ••••••••• 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen fDr gefährliche Güter 
der Verpackungsgru ppen II oder III verwendet 
werden. 



8.3 

8.4 

8. 5 

8.6 

8. 7 

9 

10 

10.1 

Die Grenzdaten fDr den Inhalt dUrfen nicht Ober
schritten werden. 
Die Dichte der FDllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht Dberschreiten. 

Der GesamtOberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht Dberschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
- White Spirit -
Netzmittel
lösung 
- Laventin -

Konzen
tration 

5 r. 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 32c) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkst~ffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei
0
Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 

35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Ober die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befDllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
Ober die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für MaterialprD
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden; 06.10.1986 

Bundesbahn-Zent:ralaut: 

Deutsche 
Bundesbahn 

Kinden (West:f) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7745/381 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen ao die Bauart: 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 367 vom 07.10.1982, 
97 367 1. Nachtrag vom 05.07.1983 und 
97 367 2. Nachtrag vom 26.01.1987 
d~r Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7745/381 der Fa. Stelioplast, Roland 
Stenge!, 5561 Binsfeld, vom 06 .10 .1986. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 05.02.1987 

-·· 
·;·, ' '· 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7746/1Al 

für die Bauart einer Ve rpa ckung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 • l 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verorrlnung über die innerstaatliche u nd gre nz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Fass-Sau~r GmbH, 6200 Wiesbaden 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel 
und einem Polyäthylen-Innengefäß. Im Oberboden 
befinden sich zwei Öffnun ge n für die Einfüll
stutzen des Innengefäßes. Die Einfüllstutzen sind 
durch zwei 2 11 -Polypropylen-Schraubstopfen mit PE
Dichtung verschlossen. Im Faß befindet sich ein 
3/4"-Verschluß. 

Fassungsraum: 200 Liter. 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 217/86 vom 22.04.1986 und 
Nachträge zum Prüfbericht Nr. 217/86 vom 20.05.86 
und 24.09.86 der Hoec hst AG - D 207 - einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Die Fässer müssen aus einer Se ri e stammen, vor 
deren Fertigung eine Bauartprüfung (z. B. nach 
RID, ADR, RM 001) gestanden hat. Die Fässer 
müssen dies durch eine Kennzeichnung ausweise n . 
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5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

1 

Nach der zugelassenen Rauart diirfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, rlaß bei den serien~äßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfiillt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbAr wie folgt zu kennzeichnen: 

/ ti'\ lAl/X/300/. •••••• ••••••••••• /0/BAM 7746 •••• •••. 
\._n} (Herstellungs- (Name 

- jahr, nur die oder Kurz-

8 

8.1 

8.2 

letzten heiden 
Ziffern) 

zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten unrl entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werrlen, wenn fiir sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSe~ solche Verpackun
gen zullissig sind. 

Die Verpackungen diirfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen I, II oder TII verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten fUr den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1 ,llO g/cm' (Verpackungsgruppe I I) bzw. 
2,70 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht iiberschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Jlampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen iiber die 
V~rwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefijhrlicher Giiter auf der 
Straße (ADR-Obereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
Uber die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der oundesanstalt fUr Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 07.10.1986 

z 266 

Bundesbahn-Zentrala"t 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7747/1A1 

fiir die Bauart einer Verpacktlog zur Reförderung 
gefäh rlicher GUter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnun g lihf•r ~ie inn~rst~arliche t1nrl ~rcnz 

UberschreitePde Beförd~rung gefährlicl1er Gilter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutveror~nung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

8.1 

8.2 

Fass-Sauer GmbH, 6200 Wiesbaden 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel 
und einem Polyäthylen-Innengefäß. Im Oberboden 
befinden sich zwei Öffnungen fDr die Einflill 
stutzen des Innengefäßes. Die Einfüllstutzen sind 
durch zwei 2"-Polypropylen-Schraubstopfen mit PE
Dichtung verschlossen. Im Faß befindet sich ein 
3/4"-Ve rschluß. 

Fassungsraum: 200 Liter. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 218/86 vom 22.04.1986 und 
Nachträge zum Prüfbericht Nr. 218/8b vom 21.05.86 
und 24.09.86 der Hoechst AG - D 207 -einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Die Fässer müssen aus einer Serie stammen, vor 
deren Fertigung eine Bauartprüfung (z. B. nach 
RIO, ADR, RM 001) gestanden hat. Die Fässer 
müssen dies durch eine Kennzeichnung a u sweisen. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach d e r zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei d en serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpacku n gen sind dauerhaft u nd gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichne n : 

1A1/X1.6/400/ •••••••••••••• /D/BAM 7747 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fUr gefäh rl iche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht Ober-



8 .4 

9 

10 

1 0 .1 

schritten werden. 
Die Dichte der FUllgOter darf 
1,60 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,40 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,60 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I I I) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des FUllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 266 kPa nicht Uberschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befOllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleiht vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 07.10.1986 

"., ·. 

'•-

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S ~ U H G S S C H E I H 

Zulassungs-Kr. 7748/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

Assmann Kunststoffindustrie GmbH 
A-8443 Gleinstätten, Österreich 

3 Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK - entsprechend 
den Zeichnungen: 

KT 800/160 Cl Kombitank (B-Gestell) der 

Auflagepolster KT 800 (B-Gestell) 
Stapelecke Pos. 17 
Stahlpalette KT 800 (B-Gestell) 
Stapelschiene Pos. 7 
Detail "Z" 
Schraubdeckel Pos. 14 

Firma Assmann 

Armaturenbefestigung 2" KT 800/160 " 
Innenbehälter entsprechend Bericht 97 898 vom 

4 

06.06.1983 und Nachtrag l zum Bericht 97 898 vom 
26.01.1984 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) 

Nennvolumen: 800 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Bericht 97 898 vom 06.06.1983 und Nachtrag 
1 zum Bericht 97 898 vom 26.01.1984 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) jedoch mit 
einem Gestell entsprechend den in Pkt. 3 ge
nannten Zeichnungen einer Bauartprüfung nach den 
"Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus Kunst
stoffen - TR TK 001 - (VKBl. Heft 14, 1985, 
Nr. 147)" unterzogen worden sind. 

~ -Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mä~ig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

( ~\31H/Y/ •••••••• /D/ •••••••• BAM 7748/3000/1578/848 
'~ (Herstel- (Name oder 

8 

!!. l 

8.2 

8.3 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 5.1 stellers) 
(d) der 
"TKTK 00 l" 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

FUllgUter, die aufgrund der durchgefUhrten ßau
artpriifungen 11nd ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001'' zugelassen werden: 

Bezeichnung UN - Nr. 

Schwefelsäure 1830 
Laventin-
lösung 
Salp~tersäure 2031 
Essigsäure 2789 
Ameisensäure 1779 
Propionsäure 184 8 
Essigsliure- l 7 15 
anhydrid 
Thioglykol- 1940 
säure 
Salzsäure 1789 
Flourobor- 177 5 
säure 
Kalilauge 1814 
Natronlauge 1824 
Hydrazin- 2030 
lösung 
Formaldehyd- 2209 
lösung 
Chromsäure 17 55 
Phosphorsäure 1805 

Konzen 
tration 

98 % 
5 % 

55 % 
98 % 
98 % 

100 ~' 
100 % 

99 % 

36 % 
40 % 

50 % 
50 % 
64 % 

40 % 

30 % 
85 % 

Stoff der Anl age 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 1 b) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

8 2h) 
8 32h) 
8 32b) 
8 3 2 c) 
8 32b) 

8 32b) 

8 Sb) 
8 Sb) 

8 4 2b) 
8 42b) 
8 44h) 

8 63c) 

8 11 b) 
8 11 c) 
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9 

10 

Lötwasser *) IR40 8 Sc) 
-zinkchlorid-
haltig 
Organische 1788 8 Sb) 
Flußmittellösung*) 
-zinkchlorid-
frei 
Ammoniak- 2672 15 % 8 4 3c) 
lösung 
Hypochlorit- I 79 I 160 gCl/1 8 61 b) 
lösung 
VJassers toff- 2014 60 % 8 62b) 
peroxid lösung 
Flußsäure **) 1790 bis fiO % 8 7b) 

*) Produkte der Fa. Carl Zimmer, 6070 
Langen/Hess. gern. im BZA Minden hinterlegten 
Rezepturen 

**) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Reförderung von Flußsäure der Ziffer 7b) be
trägt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demj _tligen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der ON-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.10.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7749/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

l.l 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

Assmann Kunststoffindustrie GmbH 
A-8443 Gleinstätten, Österreich 

3 Beschreibung der Bauart 

z 268 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK - entsprechend 
den Zeichnungen: 

PT 600/160 Cl Palettentank (B-Gestell) der 

Blechauflage PT 600 (B-Gestell) 
Stapelecke Pos. 15 
Stahlpalette PT 600 (B-Gestell) 
Stapelschiene Pos. 7 
Detail "Z" 
Schraubdeckel Pos. 13 

Firma Assmann 

Armaturenbefestigung 2" PT 600/160 " 
Innenbehtilter entsprechend Bericht 100 636 vom 
30.01.1985 in Verbindung mit der Zeichnung "Aki
tank PT 600/160 Cl" der Fa. Assmann, Gleinsttitten 

4 

5 

6 

Nennvolumen: 600 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Bericht 100 636 vom 30.01.1985 in Verbin
dung mit der Zeichnung "Akitank PT 600/160 Cl" 
der Fa. Assmann, Gleinstätten jedoch mit einem 
Gestell entsprechend den in Pkt. 3 genannten 
Zeichnungen einer Bauartprüfung nach den "Tech
nischen Richtlinien für den Bau, die Prüfung, 
die Zulassung, die Kennzeichnung und die Verwen
dung von Transportgefäßen aus Kunststoffen - TR 
TK 001 - (VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147)" unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfUllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewtihr
leisten, daß bei den serienmKßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

f~-J31H/Y/ •••••••• /D/ •••••••• BAM 7749/3000/1163/625 
·~ (Herstel- (Name oder 

8 

8. l 

8.2 

8.3 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 5.1 stellers) 
(d) der 
"TRTK 001" 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefKhrliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Flillgiiter, die aufgrund der durchgefiihrten Bau
artprDfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001'' zugelassen werden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 I b) 
Laventin- 5 % kein Stoff der 
lösung Anlage zur GGVE 
SalpetersJ.iure 2031 55 % R 2b) 
Essigsäure 2789 98 % 8 3 2b) 
Ameisensäure 1779 98 % 8 32b) 
Propionsäure 1848 100 % 8 32c) 
Essigsäure- 1715 100 % 8 32b) 
anhydrid 
Thioglykol- 1940 99 % 8 32b) 
säure 
Salzsäure 1789 36 % 8 Sb) 
Flourobor- 1775 40 % 8 8b) 
säure 
Kalilauge 1814 50 r 8 42b) 
Natronlauge 1824 50 % 8 4 2b) 
Hydrazin- 2030 64 % 8 44b) 
lösung 
Formaldehyd- 2209 40 % 8 63c) 
lösung 
Chromsäure 1755 30 % 8 11 b) 
Phosphorsäure 1805 85 % 8 II c) 
Lötwasser *) 1840 8 Sc) 
-zinkchlorid-
haltig 



Organische 1788 8 Sb) 
Flußmittellösung*) 
-zinkchlorid-
frei 
Ammoniak- 2672 15 % 8 43c) 
lösung 
Hypochlorit- 17 91 160 gCl/1 8 6lb) 
lösung 
Wasserstoff- 2014 60 % 8 62b) 
peroxidlösung 
Flußsäure **) !7qo his 60 % 8 7b) 

*) Produkte der Fa. Carl Zimmer, 6070 
Langen/Hess. gern. im BZA Hinden hinterlegten 
Rezepturen 

**) Die zulässige Verwendungsdauer der TK fiir die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7b) be
trllgt 2 Jahre ab dem Daturn der Herstellung. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind, 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.10 . 1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7750/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

Assmann Kunststoffindustrie GmbH 
A-8443 Gleinstätten, Österreich 

3 Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK - entsprechend 
den Zeichnungen: 

KT 600/160 Cl Kombitank (B-Gestell) der 

Auflagepolster KT 600 (B-Gestell) 
Stapelecke Pos. 17 
Stahlpalette KT 600 (B-Gestell) 
Stapelschiene Pos. 7 
Detail "Z" 
Schraubdeckel Pos. 14 

Firma Assmann 

Armaturenbefestigung 2" KT 600/160 " 
Innenbehälter entsprechend Bericht 100 636 vom 
30.01.1986 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden 
(Westf) 

Nennvolumen: 600 Liter 

4 

5 

6 

7 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Bericht 97 898 vom 06.06.1983 und Nachtrag 
1 zum Bericht 97 898 vom 26.01.1984 und Bericht 
100 636 vom 30.10.1985 der Bundesbahn-Versuchs
anstalt Hinden (Westf) jedoch mit einem Gestell 
entsprechend den in Pkt. 3 genannten Zeichnungen 
einer Bauartprüfung nach den "Technischen Richt
linien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von Trans
portgefäßen aus Kunststoffen - TR TK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147)" unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien 
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leist en , daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind . 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

( U l 31H/Y/., •••••• /D/ •••••••• BAM 7750 /3000/1162/625 
\..!:'./ (Herstel

lungsda-
turn nach 
Pkt. 5.1 
(d) der 
"TRTK 001" 

(Name oder 
Kurzzeichen 
des Her
stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

8. l 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

R.3 Fiillgiiter, Oie aufgrund der durchgeführten Bau
a rtpriifungen und ihrt:!S bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 1.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Bezeichnung UN -N r. 

Schwefelsäure 1830 
Laventin-
lösung 
Salpetersi-iure 2031 
Essi gsä ure 2789 
Ame isens.llure 1779 
Propionsäure 1848 
Essi gsäu re- l 7 15 
anhydrid 
Thiog1ykol- 19 40 
säure 
Salzsäure 1789 
Flourobor- 1775 
säure 
Kalilauge l R 14 
Natronlauge 1824 
Hydrazin- 2030 
lösung 
Formaldehyd- 2209 
lösung 
Chroms.!:iure 1755 
Phosphorsäure 1805 
Lötwasser *) 1840 
-zinkchlorid-
halt ig 
Organische 17RR 

Konzen
tration 

98 % 
5 " 

55 % 
98 % 
98 % 

100 % 
100 % 

99 % 

36 % 
40 % 

50 % 
50 % 
64 % 

40 % 

30 % 
85 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVF. 

Klasse Ziffer 

R I b) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVF. 

8 2b) 
8 32b) 
8 320) 
8 3 2c) 
8 3 2b) 

R 3 2b) 

8 5b) 
R Sb) 

8 4 2b) 
8 42b) 
8 44b) 

8 63c) 

8 llb) 
8 11 c) 
8 Sc) 

8 Sb) 
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Flußmittellösung*) 
- zi nkchlo ri d -
frei 
Ammo n iak- 2672 15 % 8 43c) 
lösung 
Hypochlorit- I 7 91 1~0 gC.l/1 8 61b) 
l ösu ng 
Wasserstoff- 2014 60 % R 62b) 
peroxidlösung 
Flußsäure **) 1790 bis 60 % 8 7b) 

*) Produkte d er Fa. Carl Zi mmer , 6070 
Langen/Hess. gern. im BZA Minden h inter l egte n 
Rezepturen 

**) Die zuläs~ i ge Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7b) be
trlgt 2 Jahre ah dem Datum der Herstellung. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
f ahrgu t einsetzt/befüllt, hekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Di e Bauart entspricht den allgemeinen Vor
sc hriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typ e n von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungshlatt der ' Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN D340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mindeo , 08.10.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 7751/31H 

für di e Bauart eines Transport ~~ef~Oes a~1s Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Giiter 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahii-(;efahrgutausnah~everclrdniin~ vo m 
16.08.1985 - Ausnahme ,r. ~ 1 5 -
(ßCBl. I, S. l h~ l ) 

Antragsteller 

Assmann Kunststoffindu str i~ <:m h~l 

A-8443 G l~inst~tten, ~st ~rreich 

3 Beschreibung der Bauart 

z 270 

Transp or tgefiiß a.us Kun srst1) ; f - TK -entsprechend 
den Zeichnungen: 

PT ~00/lhf) C l Palel len t<l~lk •K-Cestl:'ll) der 

Blech auflage PT HOO (R- G.otel l ) 
Stape l eckP k l~t n 

Sta hlp~1e t t e PT 800 (ß-C,,q~JI) 

Stapelsc~iene Pos. 
Dt>t ai l " Z" 
Schrauhneckel Pos. 11 

Firma Assmann 

Armaturenbefestigun g 2" PT 800/160 " 
Innenbel1Jlter e11tspre c llend B~richt 97 898 vom 
06.06.1983 unn I. Nachtr~g zum Re richt 97 898 vom 
26.01.1984 der Versuchsan~talt ~inrlen in Verbin
dung mit der Zeichnung "Akltank PT 800/160 Cl" 
d ~ r Fa • Ass rn Rn n , G 1 E' i 11 s t Ii t t e n 

Nen nvolumen: 800 Liter 

4 Anforderungen ao d ie Bauart 

Die Bauart muß den Baumu s tern entspreche n, die 
gemäß Reric~t 97 898 von On . 06.19R3 und I. Nach 
trag zum Beri c ht 97 898 vom 26.01.1984 der Ver
suchsa n sta l t Minrl en in VerhitH1un g mit der Zeich 
nung "Akit ank PT 800/160 Cl" rler ~a . Assmann, 
Gleinst:it ten _j~doch mit ei ne m Gestell entspr~
c h enci ct~n in Pkt. 1 p,en;tnnten Zt.·i( hnungen einer 
Bau a rtprüfun g nach den "T ~chnisch t · n Richtlinien 
für den Bau , die Prüfung, di~ Znlass ung, die 
K e n n z e 1 c h n 11 n /'. u n ti d f E' \' P rw t> n d 11 n J'. -.· o n T r ;{ n s-

portgefiißen itti S Ktlnstst<>tt~n - 'I'K ·rK 0Cll -
( VKHL. lleft 14, 1 9~) , Nr. 147)" unterzogen 
worrl(•n "'i nd. 

5 Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von TransportgefäBen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei e i nzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertißten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

(/ ~ ' )31H/Y/ •••••••• /D/ ••••• ••• BAM 7751/3000/1578/848 
~ (Herstel- (Name oder 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 5.1 stellers) 
(d) der 
"TRTK 001 " 

Auflagen über die Verwendung der TraosportgefäBe 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Stoff der Anlar.e 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 lb) 
Laventin- 5 % kein Stoff der 
lösung Anlage zur GGVE 
Salpeters i:i ure 2031 55 % 8 2b) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Ameisensäure 1779 98 % 8 32h) 
Propionsäure 1848 100 % 8 32c) 
Essigsäure- 1715 100 % R 32b) 
anhydrid 
Thioglykol- 1940 99 % 8 32b) 
säure 
Salzsäure 1789 36 % 8 Sb) 
Flourobor- 177 5 40 % 8 Rb) 
säure 
Kalilauge 1814 50 % 8 42b) 
Natronlauge 1824 50 % 8 42b) 
Hydrazin- 2030 64 % 8 44b) 
lösung 
Formaldehyd- 2209 40 % 8 63c) 
lösung 
Chromsäure 1755 30 % 8 llb) 
Phosphorsäure 1805 85 % 8 l l c) 
Lötwasser *) 1840 8 Sc) 
-zinkchlorid-
haltig 
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Organische 1788 8 Sh) 
Flußmittellösung*) 
-zinkchlorid-
frei 
Ammoniak- 2672 15 % 8 43c) 
lösung 
Hypochlorit- 17 91 160 gCl/1 8 6lb) 
lösung 
Wasserstoff- 2014 60 % 8 62h) 
peroxidlösung 
Flußsäure **) 1790 bis 60 % 8 7b) 

*) Produkte der Fa. Carl Zimmer, 6070 
Langen/Hess. gern. im BZA Hinden hinterlegten 
Rezepturen 

**) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7b) be
trlgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befilllt, bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den allgemeinen Vor
schriften der UN-Empfehlungen, wie sie im Kapi
tel 16.1 für alle Typen von Großverpackungen 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit 
teilungsblatt der Bundesanstal t für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.10.1986 

-, 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf} 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs - Nr. 7752/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Erste Verordnung zur Änderung von Gefahrgutaus
nahmeverordnungen vom 30.09.1986 
- Ausnahme E22 -
(BGBl. I, S. 1612) 

Antragst e ller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 BrUhl 

Beschreibung der Ba uart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Nennvolumen: 22 Liter 

Anforderung en an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumuste r n entsprechen, die 
gemäl Prüfbericht Nr. 98 844 vom 22.05.84 und 
103 456 vom 06.06.1986 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Wes t f) einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschri~bene Bauart wird unter 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8 . 6 

8. 7 

9 

der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werd~n, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nac\1 der zugelassenen Bauart rlürfen Verpackungen 
serienmäßig gef~rtigt werden. Der Hersteller ~uß 
gewährleisten, daß bei den seri~nmäßig g~fertig

ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

keonzeichoung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienm~ßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

/ u\3Hl/X/250/ •••••••••••••• /D/BAM 7752 •••••••• 
\_:_1) (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

zei c hen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen fijr gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder lll verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt rli~rfen nicht iiber
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgßter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I, II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der GesamtOberdruck (d. h. Dampfdruck des FUllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht Uberschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Rauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanrlen: 

Konzen
tration 

Stoff der Anlag" 
zur GGVE 

Bezeichnung Klasse Ziffer 

Peressigsäure 
- Divosan-forte-*) 

Peressigsäure 
plus Netzmittel 
lösung 
- Divosan - forte - plus - *) 

15 i. 

15 i. 

5.2 35 

5.2 35 

*) Produkt~ der Fa. Diversey G~bH, Kirchheim
bolanden gern. im BZA Minden hinterl~gten 
Rezepturen 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgiitern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannte n Stand von 
Wissenschaft und Technik gefUhrt werden können. 

Die Füllgüter müssen bei 50 'C beständig im Sinne 
der Prüfvorschriften i n Rn 3152/1 des Anhanges 
A.l der Anl. zur GGVS sein. 

Bei
0
Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 

35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro 
statische Aufladung de r Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 
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1 0 .I 

10.2 

1 0 . 3 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefäh rli che r Güte r (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
St r aße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationa len Obe r einkommen des Seeverkehrs 
(IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Natio nen (UN) 
übe r die Befö rderu ng gefährliche r Güter 

festgelegten Prüfanforderungen fiir Verpacku nge n 
zur Beförderung gefährlic h er Güter . 

Eln Widerruf dieser Zu l as~u n p, bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassu ngssc hein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bunde ~a nstalt f Ur Haterialprti
fung, Berlin" (ISSN 0340 -7 55 1) veröffentlicht. 

495 0 Minden, 13.10.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 7753/6HH2 

für die Rauart ~iner Verpacktlog zu r ßefö r derung 
gefährlicl1er Giiter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Erste Verordnung z •1r Änderung von Gefah r g utaus
nahmeveror dnun gen vom 30.09.1986 
- Ausnahme E22 -
(RGBl. I, S 1612) 

2 Antragsteller 

Diversey G~hH , 6719 Kir~l1heimbolanden 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 
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Kombinations v erpackung { Kunstst off) mit einem 
Inn~ngefäß aus Kunststoff und eine r Außenver
packung aus Kunststoff in Kistenfo rm. 

Nennvolumen: 22 Liter 

Anforderungen an die Bauar~ 

Die Bauart muß den Baumustern e ntsprechent die 
gemäß Prüfbericht Nr. 98 845 vom 04.06. 19R4 und 
102 644 vom 06.06.1986 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt ~inrlen (Westf) ei ner Bauartprüfung nach 
rlern Anhang V der Anlage zu r GG VE unterzogen wor
den sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Ballart wird unter 
der Voraussetzungt daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfiillt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nac h der zugelassenen Baua rt dü r fe n Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden, Der Hersteller mu~ 

gewä hrl eis ten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Rauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

7 K-ennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fe rtigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
s i cht bar wie folgt zu kennzeichnen: 

u'\ 6 H H 2/ X /2 5 0 / •••••••••••••• / D / B AM 77 5 3 •••••••• 
r~_) (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (I) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .I 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8 .6 

9 

10 

I 0 .I 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden, 

Die Grenzdaten für den Inhalt dUrfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der FüllgUter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe I, II bzw. III) 
n ich t ilberschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füll g u
tes und Partialdruck vo n Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr, 3 beschriehene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Peressigsäure 
- Divo$an-f orte - *) 

Pe ress igsä11re 
plus Netzmittel
lösung 
- Divosan-forte-plus -*) 

Konzen
tration 

15 % 

15 % 

Stoff der Anlage 
zur GC.VE 

Klasse Ziffer 

5.2 35 

5.2 35 

*) Produkte der Fa. Diversey GmbH, Kirchheim
bolanden gern. im BZA Minden hinterlegter 
Rezepturen 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenü ber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Füllgüter müssen bei 50 •c beständig im Sinne 
der Prüfvorschriften im Rn 3152/1 des Anhanges 
A.l der Anl. zur GGVS sein. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
f ö rderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Ubereinkomm~n über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Gü ter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 



den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung ge f ährlicher Güter 

festgele g ten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Bef ö rderun g gefährli c her Güter. 

10. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

1 0 .3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verö ffentli c ht. 

4950 Minden, 13.10.1986 

Bundesbano-Zentrala•t 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E l N 

Zulassungs-Ne. 7754/3H1 

tür die Bauart einer Verpackung zur Betörderun~ 
g~tänrlicner Güter 

Recntsgruodlagen 

l.l Verocdnun~ üoer dle lnnerstaatlicne und grenz
übersenreitende Betörderung gefänrl1cner Güter 
m1t Elsenbannen (Getahrgutverordnung Eisen
bann - GGVE) vom 22.07.1985 

2 

3 

4 

5 

6 

(BGBl. I, S. 1560) 

Ancragsteller 

Plastikpack GmbH 
7519 Eppin~en-Münlbacn 

Besenreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mlt nichtabnehmbarem 
Deck.el. 

Nennvolumen: 12 Liter 

Antorderungen an dle Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prütbericht Nr. 103 817 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 24.10.1986 einer 
Bauarcprtitung nacn dem Annang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

D1e unter Nr. 3 bescnrlebene Bauart wlrd unter 
der Voraussetzun~, daß die Anforderungen nacn 
Nr. 4 ertUllc werden, zug:elassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zu~elassenen Bauart dürten Verpackungen 
serienmäßi~ getertigt werden. Der Hersteller muß 
ge~änrleisten, daß bel den serienmäßig getertl~
ten Verpackungen die tür die Bauare test~elegcen 

Antorderungen ertüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nacn der zugelassenen Bauart serienmäß1g ge
fertigten Verpackungen sind dauernatt und gut 
sichtbar wie tolgc zu kennzeichnen: 

u · ( ': 'j3H1/Yl.8/200/ ••••••••••••••• /D/BAM 7754 ••••••••• 
~ (Herstellun~s- (Name 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8.1 

8.2 

Autlagen über die Verwendung der Verpackun~ 

Dle nacn der zugelassenen Bau a rt serienmäßi g g e 
tert~~ten und ent s prechend Nr . 7 ~ekennzeicnne

ten Verpackun~en dür f en für g e t ä hrlicne Güter 
verwendet werden, wenn für s~ e n a ch den Vo r 
senritten der GGVS/GGVE/GGVSee solche Veroackun
~en zulässlg sind. 

Die Verpackungen dürten tUr ~etänrl1che Güter 
der Verpackun~sgruppen Il und III verwendet 
werden. 

8.3 D~e Grenzdaten tür den Ionalt dürfen n i cht üb e r
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

D1e Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht tiberscnreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. n. Damofdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
1·nercen Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
dart 133 kPa nicht Uberscnreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart nat d1 e Ba u
artprütun~ mit t o tg e nden St o tten bestanden : 

Bezeichnung UN-Nr. 

Neczmittel-
lösung 
(Laventin) 
Konlenwasser- 1300 
stoftgemisch 
(Wnite Spirit) 
Hvoocnlor1t- 1791 
lösung 
Wasser 

S tott der Anl a~e 

Kon z en- zur GC VE 
tratl o n Klasse Z 1 t t " r 

5 % k.e1n s t 0 t t der 
Anlage zur GG VE 

3 32 c) 

160 gCl/l 8 61b) 

kein Sto f t de r 
Anlage zur GGV E 

Dle Werkstorte dieser Verpackungsbauart mü s s e n 
nachwelsbar gegenüber den Füllgütern best ä ndl g 
se 1 n. 

Der Nacnwe1s zur Fescstellun~ der chemischen Ve r
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
W1ssenscnatt und Technik getührt werden können . 

Bel Stoften mit elnem Flammpunkt von hÖCh S tens 
35 °C muß sicherResteilt sein, daß be1 betrieb s
mäßigen Vorgän~en keine Getanren durch elektro
statlscne Autiadung der Getäße entstehen k ö nn e n . 

9 Der ~n Nr. 2 genannte Antra~steller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Autla~en über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt st.nd. 

10 Sonst:iges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung tilr die internationale Eisenbannbe
törderun~ gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen Uber die loter
nationale BeförderunR gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Überetnkommen) 

dem 1ncernat1onalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Emptenlungen der Vereint e n Nat1onen (UN) 
über d1e Betöraerun~ getährlich e r Güter 

testgelegten Prütantorderun~en tür Verpa c kungen 
zur Betörderun~ getänrlicner Güter. 

10.2 E1n Widerrut 01eser Zulassung bleibt vorbenal
ten. 

10.3 D1eser Zuiassungsscne1n wird Im '"Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt tUr Materialprü
tunR, Berlin" (ISSN 0340-7551) v e r ö ttentl1cht. 

4950 Hinden, 16.12.1986 ., 
J~L , ;t ... c:, f 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden ( Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 7755I5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Giiter 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitend e Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenhahnen (Gefahrgutverorrlnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein, Verpackungswerke GmbH & Co, 
4540 Lengeeich 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

Kunststoff-Flachsack 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß rlen Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 865 der Bunrlesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 28.08.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfiillt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei rlen serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bau~rt festgelegten 
Anforderungen erfiillt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U \ 5 H 4 I Y 5 1 I s I •••••••••••••••• I D I B AM 7 7 55 •••••••• 
(Name ~ (Herstellungs-

8 

8.1 

8. 2 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
He r s t e 11 er s) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten unrl entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Giiter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I I oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,2 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fDr Gefahrgut einsetztlbefßllt, be
kannt sind. 

10 S o nstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gef ä hrlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

fest g elegten Prüfanforderungen fiir Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ve r öffentlicht. 

4950 Hinden, 15.10.1986 
--, 

. /n ,/c (!I r"v 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7756I3HI 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung iiber die innerstaatliche unrl grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Gilter 
mit Eisenbahnen (Gefahrr,utverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Kunststoffwerk Draak KG, 2090 WinseniL. 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbaren 
Deckel. 

Nennvolumen: 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart. muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberi~ht Nr. 103 697 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Wes tf) vom 29.08.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß rlie Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dlirfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfilllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 



8 

8.1 

8 . 2 

8.3 

8.4 

8 . 5 

3H1/Y1.5/200/ •••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7 7 56 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Rauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 ~ekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der FüllgUter darf 
1,54 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.6 Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen be•tanden: 

8.7 

9 

10 

10.1 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

Kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart miissen 
nachweisbar gegenüber den Füllgiitern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Ober die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 15.10.1986 

7 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7757/3H1 

für die Eauart einer Verpackung zur Befhrderun g 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

Rechtsgrundlagen 

Verorclnung über die innerstaHtlich~ und gr~nz

Ub~rschreitende Beförderung gefährlicher Gii ter 
mit Eisenbahnen (Gefallrgulverordnttng Eis en
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. 1, S. 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak KG, 2090 Winsen/L . 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit ni c htahneh mhar~n 

Deckel. 

Nennvolumen: 6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Di~ Bauart muß den Raumust~rn entsprech en , die 
gemäß PrUfberi~ht Nr. 100 439 vom 17.07. 1984 u nd 
100 439 1. Nachtrag vom 26.08.1986 der Hundes 
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ein e r R aua r~
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE u L
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Rau a r t wi rd unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderunge n nach 
Nr. 4 erfüllt wercien, zug~lassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dijrfen Verpac kung e n 
serienmäßig gefertigt werden. Der llersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig ge fertig
ten Verpackungen die für die Rauart fest gelegten 
Anforderungen erfiillt sind. 

Keoozeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart 8erienmäßig g 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

( u \ 3H1 /Y 1. 5/200/ •••••••••••••• I D/BAM 
\.V (flerstellungs-

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7757 ••• • ., •• 
(Name 
oder Ku r z 
zei chen des 
Herstel lers ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi g ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennze ic hne
ten Verpackungen dürfen fUr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie na ch den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpac kun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dUrfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

Die Dichte der FUllgUter darf 
1,54 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw . III) 
nicht überschreiten. 

Der GesarntUberdruck (d. h. Dampfdruck des Fü llgu 
tes und Partialdruck von Luft oder sonsti gen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) be i 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 
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8.6 

8. 7 

9 

Die un t er Nr. 3 be sc hri ebene Baua rt h a t di e Ba u
a r tp r üfu ng mi t fo l gen d e n S t offen bes t an d en : 

Bezeich n u ng UN - Nr. 

Wasser 

Ko n ze n
t r atio n 

Stoff der An l age 
z ur GGVE 

Kl asse Zif fe r 

Kei n S t o f f d e r 
An lag e zur GGVE 

Die Werks t offe di es~ r Ve rp ackungs ba ua rt müsse n 
n achweisbar gege nüb e r den FUl l ßiit e rn bes t ä ndi g 
sein. 

Der Nachweis zu r Fes t ste l lung de r c h emisc he n Ve r
t räglichkeit muß nach dem ane rkan nt e n St a nd von 
Wisse n sc h af t un d Tec h nik gefüh r t we r de n kö nne n. 

Bei S t off~ n mit e inem Fl ammp u nkt vo n höchs t e ns 
35 °C muß s iche r geste l lt sein , daß bei b e t rie bs 
mäß i gen Vo r gäng e n ke i ne Gefah r en du r ch e l e ktr o 
sta t ische Aufl a d un g d e r Gefäße en t s t e h e n könn e n. 

Der in Nr. 2 gena nnt e Ar t ragsteller mu ß na chwe is 
bar sic h ers te l len, d aß al l e Au fl age n Ub e r die 
Verwe ndu n g der Ve r pack un g de mje n ige n, der die 
Ve r packu n g f ür Gefa h rgut einse t z t /bef Ullt b e 
kannt s i ncl . 

10 Son s t i g es 

10. 1 

1 0 .2 

10.3 

Die Rauart ents pr ich t d ~ n in 

dtr Ordnung fü r rli e inte rn ationale Eise nbahnbe
fö r derung gefäh r licher Güt~r (RIO) 

dem Eu r opäisch en Oberei nkommen übe r die i nt e r
natio na l e Befö rd~r u n g gefä h r l ic h e r Güt e r a uf de r 
St r aße (ADR - Ube r e ink om me n ) 

dem inte r na ti o nal e n Uh ere ink omme n des See v er
keh r s (IMDG - Co de) 

den Empfe h lu nge n der Ve r e i nten Nation en ( UN ) 
über die Befö rd e ru ng gefäh r lic ll e r GUte r 

festgelegten Prü fa n fo r de r u n gen fü r Ve r pack un ge n 
zu r Befö r de run g gefä hr liche r Gii te r. 

Ein Wide rr uf d iese r Zulassung b l e i h t vo r b ehal
ten . 

Di ese r Zu l ass un g s sc h ei n wi r d im ''Am t s - und Hit
teilu ngsb l a tt de r Run desa nsta lt f ür Materi a lprü
fung , Be rlin" (I SSN 0340 - 7551 ) ve r ö f f entli c ht. 

4950 Mind~, 15 .1 0 .1986 

lt( 

Bu n desbahn-Zentr alamt 
Hi n den (Wes tf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 775 8 /lA2 

für di e Ba u a rt e in e r Verpackun g z ur Be fö rderung 
gefä hr li c he r Güter 

l.l 

2 
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Rechtsgrundlagen 

Ve r o rdnun g über die i nn e r s t aa tlich e un d grenz
ü be rschr e itende Bef ö rderung gefährli c her Gilter 
mi t Eise nbah n en ( Gefahr g ut ve ror d nun g Eisen
ba hn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BG Bl. I , S . 1560) 

Antr a gste ller 

Go tt lie b Duttenh ö f e r GmbH u. Co . KG , 67 33 
Hassloch/Pfa lz 

3 

4 

5 

Beschreibung der Bauart 

Fa ß aus Weißblech mit a bnehmb a rem Deckel mit 
e inem eingesteil e n P o l ye thylen-Flachsack. Der 
De c kel wird durch ein e n S pannring mit Hebelver
s chluß gehalt e n. 

Fassungsraum: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Di e Bauart muß den Baumu s tern entsprechen, die 
g e mäß Prüfbericht Nr. 103 840 der Bundesbahn-Ver 
s uchsanstalt Minden (Westf) vom 02.09.1986 einer 
Bau a rtpr ü fung nach dem Anh a ng V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Na c h der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gew ä hrleist e n, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anf o rderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeicbnung 

8 

8 .1 

8 .2 

8 . 3 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
si c htbar wie folgt zu kennzeichnen: 

/ ., 
( ~ )1A 2/X65 / S/ ...... .. ..... . .. /0/BAM 7758 ....... . 
~ -' (Her s tellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzt~n beiden zeichendes 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GG VS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdat e n für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 65 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar s icherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befUllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

l 0 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fUr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegt~n Prüfanforderungen für Verpac k ungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10. 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 21.10.1986 



Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I K 

Zulassungs-Kr. 7759/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1. I 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef.hrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung, konischer Kanister mit im 
Oberboden befindlicher Füllöffnung, die durch 
einen Kunststoff-Eindrückverschluß verschlossen 
wird. 

Außerdem befindet sich im Oberboden ein 140 mm 
Eindrückdecke!, der durch einen Falzring mit dem 
Oberboden fest verbunden ist. 

Nennvolumen: 35 Liter 

Anforderungen an die Bauar~ 

nte Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 808 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 29.09.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wi~d unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8 .I 

8.2 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAI/Y/80/ ••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7 7 59 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen 
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden , wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden . 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dUrfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 

9 

10 

10 .I 

10.2 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 53 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befUllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
~traße (ADR-Obereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.10.1986 

: 

I /t 1 
\_ . ',( '· . 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U K G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 7760/IA2 

für die Bauart einer Verpackung zur BefHrrler11ng 
gefährlicher GUter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung iiher die innerstaatliche unrl grenz
überschreitende Beförderung gef.ährlicher GUter 
mit Eisenhahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB1. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Fass-Busch GmbH+ Co., S442 Mendig 

Beschreibung der Bauart 

Faß altS Stahlblech mit ahnehmharem Deckel, Der 
Deckel wird mit einem Spannring mit Hebelver
schluß gehalten. 

Fassungsraum: 20R Liter 

Anforderungen . an die Bauart 

Die Bauart muß den Haumu~tern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 223/86 der Hoechst AG -
D 207 - vorn 02.06.1986 einer Bauartprüfung na c h 
dem Anhang V der Anlage zttr GGVE unterzogen wor
den sind. Die Fässer miissen aus einer Serie 
stammen, vor deren Fertigtlog eine Rauartprü f ling 
(z. B. nach RID ADR, R MOOI) ge s tanden hat. Dl.e 
Fässer m(issen dies dur c h eine Kennzeichnun g 
ausweisen. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unt~r 

der Voraussetzung, daß rlie Anford e rungen na c h 
Nr .. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Z277 



6 

7 

Fe~tigung von Ve~packungen 

Nach der zugelassenen ßauart diirfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewä hrlei ste n, riaß bei rlen serienm3ßig gefertig
ten VerpAckungen die für die Rauart festgelegten 
Anforderungen erfiillt sind. 

Kennzeichouog 

Die nach der zugelassenen Bauart serien~äßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
stehtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( Ll i 
\..n __ ' 

1A2/Y222/S/ •••••••••••••••• /D/RAM 7760 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur rlie 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 

8 

8. l 

8.2 

8.3 

9 

10 

1 o. l 

l o. 2 

10.3 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Ve~packung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für geffthrliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie na c h den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen fiir gefN hrliche Giiter 
der Verpackungsgruppen 11 oder III verwendet 
werdt!n. 

Die Grenzdaten fUr den Inhalt dürfen nicht iiber
schritten w~rden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sanrlstiickes rlarf 222 kg nicht ilherschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Ober dte 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fiir ~efahrgut einsetzt/befUllt, he
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Rauart entspricht rlen in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnhe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europ~ischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförrlerung gef~hrlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinknmmen) 

dem internattonalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten PrOfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Di~ser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Rundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.10.1986 

Bundesbahn-Zent~alamt 

Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7761/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz-

z 278 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

überschreitende Beförderung gefährlicher Güte~ 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird mtt einem Spannring gehalten. 

Fassungsraum: 200 Liter. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 20/86 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 30.07.1986 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fe~tigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gef~rtigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, d~ß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt Z•l kennzeichnen: 

( U )1A2/Xl37/S/ •••••.•.•••••••• /D/BAM 7761 •••••••• 
\._':__! (Herstellungs- (Name 

8 

8 .1 

8.2 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichendes 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen übe~ die Verwendung de~ Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn flir sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen I, 11 oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 137 kg nicht überschreiten. 

9 

10 

1 0. 1 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 



festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10 . 2 Ein Wid~rruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im " Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 2i.lO.l986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (llestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7762/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutveroidnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

Müller & Bauer GmbH & c., 7430 Metzingen 

Beschreibung der Bauart 

Flasche aus Weißblech. 

Nennvolumen: bis 1,3 Liter. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 629 und 102 630 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
vom 20 . 01.1986 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den seri~nmäßig .gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 ~ennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(ii\ 1 Al /Y /200/ ••••••••••••• /D/ BAM 
\V (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7 762 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne-

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

10. 1 

ten Verpackungen dürfen f ü r gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dDrfen für gefährliche GDter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dUrfen nicht Ober
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu 
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwei s 
b.ar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GDter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verBffentlicht. 

4950 Hinden, 21.10.1986 

) 

tL[t" (, (t/ 
" 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (llestf) 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7763/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 .1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH, 7519 Eppingen-Mühlbach 

3 Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Decke 1. 

Z279 



4 

5 

6 

7 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen ao die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 95 278 vom 27.07.1981 und 
91 303 2. Nachtrag vom 12.08.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind daue rhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U\3H 1 /Y 1. 8/200/ ••••••••••••••• I D/BAM 
~ (Herstellungs-

7 7 6 3 ••••••••• 
(Name 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

z 280 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefelsäure 1830 
Salpetersäurt!: 2031 
Wasserstoff- 2014 
peroxidlösung 

Konzen
tration 

98 % 
55 % 
60 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 1 b) 
8 2b) 
8 6 2b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei
0

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, d~r die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 

10.1 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen d~s Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 22.10.1986 
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Bundesbahn-Zencralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7764/IA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordn un g über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40 

Beschreibung der Bauare 

Faß aus Stahlblech mit einem Polyäthylen-Innenge
fäß wahlweise aus Lupolen 5261Z oder Hostalen GM 
6255. Im Oberboden befinden sich zwei Öffnungen 
für die Einfüllstutzen des Innengefäßes bzw. 
wahlweise eine weitere Öffnung fUr den Ent
lüftungsstutzen. Die Einfüllstutzen werden mit 2" 
Polypropylen-Schraubstopfen verschlossen. Die 
wahlweise vorhandene Entlüftungsöffnung wird mit 
einer 3/4'' Tri-Sure Verschraubling verschlossen. 

Fassungsraum: 207 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 090 vom 05.10.1981, 
96 090 3. Nachtrag vom 18.12.1984, 103 600 vom 
24.07.1986 der Hundeshahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) und Prüfbericht Nr. 189/84 vom 17.12.1984 
und Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 188/84 und 
189/84 vom 10.05.1985 der Hoechst AG - D 207 -
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 



6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei rlen serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten· Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( u \ 1 A 1 I X 1 • 6 I 3 0 0 I •••••••••••••• I D I B AM 7 7 6 4 •••••••• 
(Name \_V (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,60 glcm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,40 glcm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,60 glcm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/beftillt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenhahnbe
förd~rung geflhrlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.10.1986 

~r:-: . 1-' \.. / 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

l. Nachtrag 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Kr. 776411A1 

Nr. des Zulassungsscheines wird wie fol.gt geändert 
bzw. erweitert: 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel 
und einem Polyethylen-Innengefäß, wahlweise aus 
Lupolen 5261 Z, Lupolen 5261 ZS oder Hostalen 
GM 6255. Im Oberboden befinden sich zwei Öffnun
gen für die Einflillstutzen, bzw. wahlweise eine 
weitere Öffnung für den Entlliftun.gsstutzen. Die 
Öffnungen werden durch 2" Polyprooylen-Verschluß
schrauben (TRI-SURE) mit entweder Gummi- oder PE
Dichtring, bzw. die wahlweise vorhandene Entlüf
tungsöffnung mit einer 314" (TRI-SURE) Verschluß
schraube, DIN 6643-3V1-R 314, mit Gummi oder PE
Dichtung verschlossen. 

Fassungsraum 207 Liter 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 776411Al der Fa. Van Leer Verpackungen 
GmbH, 5000 Köln 40, vom 24.10.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 23.01.1987 
) 

/. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 7765I1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Giiter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung tiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Giiter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Van Leer Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit einem Polyäthylen-Innenge
fäß wahlweise aus Lupolen 5261Z oder Hostalen GM 
6255. Im Oberboden befinden sich zwei Öffnungen 
für die Einfüllstutzen des Innengefäßes bzw. 
wahlweise eine weitere Öffnung für den Ent
lüftungsst:utzen. Die Einfi.illstutzen werden mit 2~~ 

Polypropylen-Schraubstopfen verschlossen. Die 
wahlweise vorhandene Entlüftungsöffnung wird mit 
einer 3/4'' Tri-Sure Verschraubung verschloss en. 

Fassungsraum: 207 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemiR PrOfbericht Nr. 96 091 vom 05.10.1981, 
96 091 1. Nachtrag vom 18.12.1984, 103 602 vom 
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5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

24.07.1986 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) und Prüfbericht Nr. 188/84 vom 17.12.1984 
und Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 188/84 und 
189/84 vom 10.05.1985 der Hoechst AG - D 207 -
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Rauart diirfen Verpackungen 
seri enmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmRAig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sinrl. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Rauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X1.7/300/ •••••••••••••• /D/BAM 7765 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Rauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für ge fährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, Il oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten fiir den Inhalt diirfen nicht iiber
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1, 73 g/cm' ( Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,60 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,90 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht üherschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des FUllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
1arf 200 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht rlen in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefRhrlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen tJbereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nation~rt (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpacktingen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.10.1986 
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Bundesbahn-Zen~ralaa~ 

Kinden (Wes~f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

l. Nachtrag 

Z 0 L A S S 0 N G S S C B E I N 

Zulassungs-Kr. 7765/lAl 

Nr. 3 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit nichtabnehmbarem Deckel 
und einem Polyethylen-Innengeflß, wahl weise aus 
Lu polen 5261 Z, Lu polen 5261 ZS oder Hostale n 
GM 6255. Im Oberboden befinden sich zwei Öffnun
gen für die Einfüllstutzen, bzw . wahlweise eine 
weitere Öffnung für den EntlUftungsstutzen . Die 
Öffnungen werden durch 2" Polypropylen-Verschluß
schrauben (TRI-SURE) mit entweder Gummi- oder PE
Dichtring, bzw. die wahlweise vorhandene Entlüf
tungsöffnung mit einer 3/4" (TRI-SURE) Verschluß
schraube, DIN 6643-3Vl-R 3/4, mit Gummi oder PE
Dichtung verschlossen. 

Fassungsraum 207 Liter 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7765/lAl der Fa. Van Leer Verpackungen 
GmbH, 5000 Köln 40, vom 24.10.1986 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Kin~~n, 23.01.1987 

,, I , 

Bundesbahn-Zen~ralam~ 

Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7766/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur BefHrdert1ng 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

Rech~sgrundlagen 

Verordnung üher die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Giiter 
mit Eisenhahnen (Gefal1rgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB!. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Peguform-Werke GmhH, 7805 Bötzingen 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gerniß Prüfbericht Nr. 95 665 der Rundeshahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19.10.1982 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 



6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Rauart serienmnßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU \ 3Hl/Xl.8/250/ ••••••••••••••• /D/BAM 7 7 6 6 ••••••••• 
(Name \_V (He cstellungs

datum nach oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8.1 

8.2 

Rn 1512 (I) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen diirfen fiir gefMhrliche GUter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten fUr den Inhalt rliirfen nicht iiher
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Die Dichte der Ftillgiiter darf 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe I, II bzw. III) 
nicht liberschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Fiillgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um LOO kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefelsäure 1830 
Salpetersäure 2031 
Hypochlorit- 179 1 
lösung 
Phosphorsäure 1805 

Konzen
tration 

98 % 
55 % 
160 gCl/ l 

85 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 I b) 
R 2b) 
8 61b) 

R 11 c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung flir Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen tlbereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten. Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird. im 11 ATT1t s- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt fiir MaterialprU
fung, Berlin" (ISSN 0340-755!) veriif fentlicht. 

4950 Hinden, 24.10.1986 

·; 

!t ; ' . ( ' . [.,/ 
I 
j 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 7767/3H1 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef.ährlicher Giiter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

Peguform-Werke GmbH, 7805 Bötzingen 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Oe c ke 1 

Nennvolumen: L6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 222 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 30.06.19R2 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart di1rfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daR bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Rauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U \ 3 H 1 I Y I 1 0 0 I • ••••••••••••••••• I D I B AM 
\__V (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7 7 6 7 ••••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne-
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8 . 2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der FUllgUter darf 
1,20 glcm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der GesamtOberd ruck (d. h. Dampfdruck des FUllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht Uberschreiten. 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfungmit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Netzmittel-
lösung 
(Laven t in) 
Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 

Konzen
tration 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

3 2 c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart mUssen 
nachweisbar gege nüber d en Füllgütern beständig 
sein . 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

8 . 7 Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Oer in Nr . 2 ge nannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetztlbefUllt be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (R1D) 

dem Europäischen Übe reinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (1MDG-Code) 

den Empfe hlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassu ngs schein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (1SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.10.1986 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zenrralamr 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E 1 N 

Zulassungs-Nr. 776814G 

für die Bauart einer Verpackung Zllr Beförderung 
gefährlicher Güter 

l.1 

3 

4 

4 • 1 

4 • 2 

5 

6 

7 

8 

8. 1 

8. 2 

8. 3 

8. 4 

8.5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatl-iche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. 1, S. 1560) 

Antragsteller 

Henkel Kg aA, 4000 Düsseldorf 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung in die zwei 5 
Liter Kunststoffkanister als Innenverpackung ein
gestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, dte 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 924 der Bundesbahn-Ver
suc hsanstalt "'inden (Westf) vom 17.09.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugetasseneo Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt s ind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart seri~nmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

r u\ 4GIX141 s 1 • •••••••• ••••• ••• • 1 DIBAM 
\.V (Hers te1lungs

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

77 68 ••••.•. 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 13,1 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als i~ 

diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwend~ t, muß nachweisbar sicher ge-



stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstell~n, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Über~inkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf di~ser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hindeo (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7769/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und g renz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Perfekta-Chernie GmbH, 1000 Berlin 42 

3. Beschreibung der Bauart 

4 

4.1 

4.2 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung in die als 
Innenverpackung ein 2 Liter Kanister aus Kunst
stoff und eine l Liter Dose aus Kunststoff einge
stellt ist. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 072 der Bundeibahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 19.09.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der llersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U\ 4G/X4/S/ ................... /D/BAM 
~· (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

7769 ...... . 
(Name od e r 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 3,8 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung- auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
s -tellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

1 0. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung ~efährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
·ü ber die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hin~, 03.11.1986 

/cc. : .. J/ 
{ 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bund e s bahn-Zencralamt 
Hinde n (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 7770/4G 

für die Bauart e iner Verpackung zur Beförderung 
gefä hrli c her Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

4. 1 

4 . 2 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatl .i c he und grenz
übers c hreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I , S. 1560) 

Ant r agsteller 

Perfekta-Chernie GmbH, 1000 Berlin 42 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung in die 6 Sets 
als Innenverpackung eingestellt sind. 

Die Sets bestehen aus einer Faltschachtel in der 
ein 2 !-Kanister aus Kunststoff und eine 1 1-Dose 
aus Kunststoff eingestellt sind . 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfb e richt Nr. 103 244 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 22.09.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Oie Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Kertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ru\4G/X2 41 s 1 • ••••••••.•••••.•• /D/ BAM 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden l ·e tz ten 
Ziffern) 

7 7 7 0 ••••••• 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8 . 4 

8.5 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 23,4 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam-

9 

10 

I 0 . 1 

mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mind~l' 03.11.1986 

I 

lc~ ... ·c .. !~ / 
~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Buodesbabn-Zeotralamt 
Hinden (Wes tf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7771/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bayern-Faß GmbH, 8044 Lohhof bei München 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird mit einem Spannring mit Hebelver
schluß gehalten. 

Fassungsraum 207,5 Liter 

Anforderungen .an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 220/86 der Hoechst AG 
- D 207 - vom 15.05.1986 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Die Fässer müssen aus einer Serie stammen, vor 
deren Fertigung eine Bauartprüfung (z . B. nach 



5 

6 

RIO, ADR, RM 001) gestanden hat. Die Fässer 
mtissen dies durch eine Kennzeichnung ausweisen. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zu~elassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

. '-'\ 1A2/Y360/S/ •• •• •••••••••••• /D/BAM 7771. •• •• ••• 
\ nJ {Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

-· jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden 
Ziffern) 

zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen ll oder lll verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 360 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR- Übereinkom men) 

dem internationa l en Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförde r ung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt de r Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" {ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minden, 04.11.1986 

'7 
f(~_ . d .Jt./ 

Bundesbabn-Zentralaat 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zu m 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Kr. 7771/lAl 

Nr. 7 und Nr . tl.J de s Zulassuags sc heiae s wird wie fol g t 
ge ä ndert: 

7 ~ennzeicbnung 

llie na ch de r zugel as senen Bauart serienmäßi g ge
f e rtigten V e rpackung~n sind dauerh~ft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennz e ichnen: 

( u' '2/ 
1AZ/Y37Y/S/ •••••••••••••••• /0/BAM 7771. •••••• • 

(Herstellungs
jahr, nur die 
l e tzten beiden 
:liffern) 

(Name 

~.) 

oder Kurz
zei c hen des 
Her s teller s ) 

Die Gr e nzdaten fUr den Inhalt dUrfen n i cht über
schritten werden. Die Bruttohöch s tmasse des V ~ r

sandstückes darf 37~,6 kg nicht über s chreiten. 

Dieser Naclttrag gilt 11ur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7771/lA2 vom U4.ll.lYijb der Fa . Bayern-Faß 
GmbH, 8044 Lohhof bei München. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt fUr MaterialprUfung, Berlin" (LSSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.ll.lY8b ., 

Bundesbahn-Zentralaat 
Minden {Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 7772/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Veroranung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGB!. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bayern-Faß GmbH, 8044 Lohhof bei München 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbar~m Deckel. Der 
Deckel wira mit einem Spannring mit Hebelver
schluß gehalten. 

Fassungsraum 208,2 Liter 

Anforderungen ~n die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, di~ 

gemäß Prüfbericht Nr. 221/86 der Hoechst AG 
- D 207 - vom 15.05.1986 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

z 287 



5 

6 

Die Fässer müssen aus einer Serie stammen, vor 
deren Fertigung eine Bauartprüfung (z. B. nach 
RID, ADR, RM 001) gestanden hat. Die Fässer 
müssen dies durch eine Kennzeichnung ausweisen. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Ve rpackungen 
serienmäßig gef~rtigt werden. Der Hersteller muß 
gewährlets ten, d~ß bei dan se rienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die ßauart festgelegten 
Anforde rungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart se rienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sic htbar wie folgt zu kennzeichnen: 

c: : lA2IY360ISI ••..•..•.......• IDIBAM 7772 ....•••. 
\ .• 1 '. (~erstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Zlffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .l 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart seri enmäßig ge
ferttgt~n und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Giiter 
verwendet werden, wenn für sie nac h den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solc he Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen Il oder III verwendet 
werden. 

8.3 Oie Grenzd aten für den Inhalt diirfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstlickes darf 360 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sic herst ellen, d~ß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung flir Gefah rgut elnsetztlbefU llt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

1 0. l 

10.2 

Die Bauart entspricht den in 

aer Ord nung für die intern~tionale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güte r (RID) 

dem Europdischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 04.11.1986 

I 

/r' !· r, 
/~ / 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

l. Nachtrag· zum 

Z U L A S S U H G S S C H E I N 

Zulassungs-Hr. 7772llA2 

Nr. 7 und Nr. 8.3 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert: 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( u . l A 21 y 3 8 21 s I •••••••••••••••• I D I B AM 77 7 2 •••••••• 
\..:_1~} (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

d.3 Uie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht Uber
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 382 kg nicht überschreiten. 

Dieser Nac tttrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7772llA2 vom 04.11.1986 der Fa. Bayern-Faß 
GmbH, 8044 Lohhof bei München. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mittellungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialprüfung, 8erlin" (IS~N 

0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 20.11.1986 --; 

. - . t. ( 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 777314G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
ge fährlicher Güter 

1 

l.l 

2 

3 

4 

4. l 

Rechcsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter. 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eise n 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Aotragsceller 

Europa Garton Aktiengesellschaft, 2000 Harnburg 70 

Beschreibung der Bauare 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung mit zwei ein
gestellten PE-Säcken mit einer Dicke von 0,1 mm. 
In den PE-Säcken befindet sich Sand bzw. Sand
Kunststoffgranulat-Gemisch. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 513 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 23.06.1986 ab
weichend jedoch mit 2 PE-Säcken dergleichen 
Festigkeit einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

4.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge-



5 

6 

nannten Prüfbericht beschriebell verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den se rienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Die nach der zugelassenen Bauart seelenmäßig ge
fertigten Verpackltngen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Yl03/S/ •..•.....•.•..•.• /0/BAH 7773 ...... . 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 103 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsoauart als zusam
mengesetzte Verpackung- auch mil anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschLiebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammenzesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR - Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever 
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hin~, 04.11.1986 

j{,i.._c .. cJ 
I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7774/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
ffiit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung ~isen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Aarragsteller 

Europa Carton Aktiengesellschaft, 2000 Harnburg 70 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

4. 1 

4. 2 

5 

6 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8. 4 

8.5 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung mit einem 
eingestellten PE-Sack. In dem PE-Sack befindet 
sich ein Gemisch aus Kieselsteinen und Sand. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbertchc Nr. 219/6 der Europa-Carton AG 
vom 18.12.1985 einer Bauartprüfung n~ch dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.t ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den~ 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackung e n 
serienmäßig gefertigt werden. Der liersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U \4G/Y52/S/ .....•.....••...•• /D/BAH 7774 ••. • .. • 
\..!:!_) (Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung de~ Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 52 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschri~benen Innenve~
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
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9 

mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über di e 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (AOR-Übereinkomrnen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hioden, 04.11.1986 

I ' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zeo~ralamt 

Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassun~s-Nr. 7775/4C1 

für die Rauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

z 

Recht:sgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (GefahrgutverordnlJng Elsen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze 1 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

4 .1 

Kiste aus Naturholz in die Kunststoff- und/oder 
Gasflaschen eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauar~ 

Die Bauart muß unter Einbeziehung der in der 
beim BZA Minden hinterlegten Liste angegebenen 
Maßabweichungen den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 937 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 17.10.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

4.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 
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5 

6 

8 

8 .1 

8. 2 

8.3 

8. 4 

8.5 

9 

10 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(LI ') 4 c 1/ X •••••• I s I .............. I D I B AM 7 7 7 5 ••••••• 
~ (Brutto- (Herstellungs- (Name oder 

höchst- jahr, nur die Kurzzei-
masse) beiden letzten des Her-

Ziffern) stellers) 

Oie zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen l, II oder III verwendet wer
den. 

Das Verhältnis von Bruttomasse zu Außenvolumen 
darf 0,60 kg/Liter nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung -auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammen~esetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendun~ der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10. 1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (AOR-Übereinkomrnen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im '' Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Hioden, 05.11.1986 

/: 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7776/0A1 

tür die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 • 1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit im Oberboden befind
licher Füllöffnung, die durch einen Kunststoff
Eindrückverschluß in zwei Ausführungen verschlos
sen wird. 

Fassungsraum: .6, 5 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 943 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 25.09.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8 .1 

8.2 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Rauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtoar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/180/ •.•.•••• /D/BAH 7776 ••••.•.. 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ~e

fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu-

9 

10 

1 0. 1 

tes una Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 120 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internation~le Eisenbahnbe
förderung geflhrlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gef~hrlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

iestgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

1 0. 3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprii
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hin~_eo, 17.11.1986 

I 
' · I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7777/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur BeförderunR 
~efährlicher Güter 

1 . 1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
oahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Weißblech mit im Oberboden befind
licher Füllöffnung, die durch einen Kunststoff
Eindrückverschluß in 'zwei Ausführungen verschlos
sen wird. 

Fassungsraum: .6,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 943 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 25.09.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zul•assung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CU\3A1IYI180I .•............• .. IDIBAM 7777 .. •...•. 
~-) (Herstellungs- (Name 

8 

8 . 1 

8. 2 

8.3 

8.4 

9 

10 

l 0. l 

10.2 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechn.nd Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürf en für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 

·werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 glcm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 glcm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 120 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genan~te Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauare entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahn be
förderung getährlicher Güter (RID) 

aem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 17 . 11.1986 
') 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 777811Al 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

1 

1 . 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung Uber die tonerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG, 
6733 HasslochiPfalz 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit einem Polyäthylen-Innenbe
behNlter. Die 2"-Füll- und 314"-Be- bzw. Entlüf
tungsstutzen, die durch die Oberbodenöffnung des 
Außenbehälters geführt werden, werden durch 
jeweils einen Schraubstopfen (Tri-Sure) aus Poly
äthylen mit Kunststoffdichtring verschlossen. 

Fassungsraum: 123 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 962 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 09.05.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U .\ l A 1 I X I 2 50 I • ••• •••••• ••• , ••• I D I B AM 777 8 •••••••. 
~/ (Herstellungs- (Name 

8 

8 .1 

8. 2 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 glcm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 



8.4 

9 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 

10.2 

l 0. 3 

Die Bauart entspricht d e n in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen. für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 17.11.1986 

7 

;._t, 
~.....:,. · -

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7778/1A1 

Nr. 3, des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

3 Bes c hreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit einem Polyäthylen-Innenbe
hälter. Die 2" - Füll - und 3/4""-Be- bzw. Entlüf
tungsstutzen, die durch die Oberbodenöffnung des 
Außenbehälters geführt werden, werden durch je
weils einen Schraubstopfen (Tri-Sure) aus 
Polyäthylen mit Kunststoffdichtring verschlossen. 

Anstelle des 3/4" Be- bzw. Entlüftungsstutzen 
darf ein 2 ''-Stutzen der durch einen Schraub
stopfen (Tri-Sure) aus Polyäthylen mit Kunst 
stoffdichtring verschlossen ist 

1 
angebracht wer

den. 

Fassungsraum: 123 Liter 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7778/lA1 der Fa. Gottlieb Duttenhöfer GmbH 
& Co. KG, 6733 Hassloch/Pfalz vom 17 . 11.1986. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin"" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Min~n, 10.02.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C U E I N 

Zulassungs-Nr. 7779/1A1 

filr uie Bauart e in er Verpackung zur Befö rd eru n g 
gefährlicher Giiter 

l . 1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überseilreitende Beförderung gef~hr licl1er Giiter 
mit Eisenbal1nen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(B·GBl. I, S. 1 560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

Gottlieh Duttenhöfer Gmbtl & Co. KG, 
6733 Uassloch/Pfal z 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stal1lolech mit einem Poly~thylen-lnnenbe
behälter. Im Oberboden befinden sic h zwei Ein 
füllstutzen, di e durch die Oberbode nöffnung en 
des Außenbehälters geführt und durch zwei 2'' 
Polypropylen-Schraubstopfen (Tri-Sure) mit Kunst
stoffdiehering verschlossen werden. 

Fassungsraum: 210 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 764 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.03.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen ßaua rt :liir fen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der !lr~rsteller muß 
gewährlei~ten, d~ß bei den serienmjßig p.efertig
ten Verpackungen d.le fiir die ßau.::trt festg e le gt('n 
Anford~rt1ngen erfilllt ~ ind. · 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen ßat1art serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dat1erhaft und RUt 
sichtbar wie folg t ~u kennzei c hnen: 

WLI 1A1/X/250/ ................. /D/BAI1 7779 ....... . 
(Herstel 1un gs- ( Name 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

jahr, nur di e 
let~ten beid en 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zuge l asse nen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn flir sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder lll verw endet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der FüllgUter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 
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8.4 

9 

10 

10.1 

10.2 

l 0. 3 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fUr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Giiter (RID) 

dem Europliischen Ubereinkommen über die inter
nationale Reförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährLicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein ~ider~uf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 17.11.1986 

} 

! 

Bundesbahn - Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 7780/1Al 

fUr di.e Bauart ei.ner Verpackunr. Z11r ßeförderung 
gef~hrllct1er Giiter 

1 . l 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef .ährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - CGVE) vom 22.07.1985 
(BCHl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 
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Gottlieb Duttenhafer GmbH & Co. KG, 
6733 Hasslech/Pfalz 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit einem Polyäthylen-Innenbe
behhlter. Im Oberboden befinden sich zwei. Ein
füllstutzen, dte durch die Oberbodenöffnungen 
des Außenbehälters geführt und durch zwei 2~ 

Polypropylen-Schraubstopfen (Tri - Sure) mit Kunst
stoffdichtring verschlossen werden. 

Fassungsraum: 210 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 763 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.03.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 

6 

7 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Rauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig ~efertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Rauart festgelegten 
Anforderllngen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U) lAl/X/250/ ....•.•.•••...... /D/BAM 
~ (Herstellungs-

7 7 8 0 •••••••• 
(Na rne 

- jahr, nur die 
letz t e n be i den 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .1 

8. 2 

8.3 

8.4 

9 

Die nach der zugelassenen Rauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe Il) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Cesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

l 0. l Die Rauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gef~hrlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über dte inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 17.11.1986 
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Buodesbahn-Zent~alamt 

Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7781/lC 

für die Bauart einer Verpackung Zllr Beförderung 
gefährlicher Güter 

l.l 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung ~isen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Pappe mit Boden und Deckel aus verzinktem 
Stahlblech mit PE-Sack. 
Der Deckel wird durch einen Spannring mit Hebel
verschluß gehalten • 

.Nennvo lumen: 200 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XV/86 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 10.07.1986 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackung e n 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den seri~nmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U ;lG/Xl48/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7781. ••••••• 
~/ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werdeG, wenn für sie nach de n Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, Il oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
147,3 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

10 

l 0. l 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nattonale Beförderung gefähr li cher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Ver e inten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefältrliclter GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gef~hrliclter Güter. 

lU.2 Ein Widerrut dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungssch ei n wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bund esa nstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 034U-755l) veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.11.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7782/lG 

für die Hauart ei11er Verpackung zur Beförderung 
gefährlicl1er Güter 

l.l 

2 

3 

4 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnun~ über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung getährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, ~040 Brühl 

Beschreibung der Baua~t 

Faß aus Pappe mit Boden und Deckel aus verzinktem 
Stahlblech. Der Deckel wird durch einen Spann
ring mit Hebelverschluß gehalten. 

Nennvolumen: 40 bis 100 Liter 

Anforderungen. an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XIII/86 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl yom 02.07.1986 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gcfertig-
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ten Verpackungen die für die Rauart f~stgelegten 

Anforderungen erfüLlt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serlenmäßig ge
fertlgten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( \) ') lG/X •••• /S/ ••••••••••••••.• /lJ/BAM 
~\ (Brutto- (Herstellungs-

7 7 8 2 •••••••• 
(Name 

__. höchst- jahr, nur die oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8. l 

8.2 

8.3 

9 

10 

10. l 

masse) letzten beiden 
Ziffern) 

Oie zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten flir den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Schüttdichte für feste 
Stoffe darf 0,7 kg/dm 3 nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die Lnternation~le Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher G~ter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mindeo, 18.11.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7783/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l . l 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef.ährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
oahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird mit einem Spannring gehalten. 

Fassungsraum: 200 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 21/86 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 30.07.1986 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(
-U. \ . 1A2/Y250/S/ ....•.... . •••.•. /0/BAH 7783 ...... . . 
f'l_) (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nich t über
schritten werden. Die Bruttohöchst masse des Ver
sandstückes darf 250 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefa h rgut einsetzt/befüllt , be
kannt sind. 



10 Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen aer Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mi~~n, 18.11.1986 

flL. "·u .. (C( 

l 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
IHnden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7784llG 

für die Hauart ~iner Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

l.l 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 BrUhl 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Pappe mit Roden und Deckel aus Sperrholz 
mit eingestelltem PE-Sack. 
Der Deckel wird durch einen Spannring mit Hebel
verschluß gehalten. 

Nennvolumen: 160 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XIXI86 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 07.10.1986 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart seri e nmäßig g e 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(
11 
."u i · l GI X 16 7 I SI •.••••.•••••••••• I D I B AM 77 8 4 .•••• . •• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.Z 

8.3 

9 

10 

10.1 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, Il oder III verwendet 
werden. 

Uie Grenzdaten für den Inhalt dürf e n nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 167 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
rtationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlict1er GUter 

festgelegten Prüfallforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.11.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E 1 N 

Zulassungs-Nr. 7785llAl 

f~r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung tiber die innerstaatliche und gr~tlz

Uberschre1tende Beförderung gefährlicher GUter 
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2 

3 

4 

7 

mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22,07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Hauser-Wer~e GmbH, 5040 BrUhl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech ruit nichtabnehmbareliJ Deckel. 
Im Oberboden befinden dich zwei Öffnungen, rlie 
durch 2'' und 3/4'' Tri-Sure-Verschrauburlgert v~r
schlussen werden. 

Nennvolum.en : 30 Liter 

A1~forderungen an die Sauart 

Uie Bauart muß den Raumustern entspre~hen~ diP 
geruäß Prüfbericht Nr. XX1V/86 Mauser-Werke GmbH, 
~040 ßrUhl vom 14.10.1986 einer BauartprUf~ng 
nach dem Anhang V der A11lage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Di~ unter Nr. 3 beschri~bene Bauarl wird un: ,!r 
der Voraussetzung, daß die Altforderungen :tacil 

Nr. 4 crflillt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die fUr die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 1Al/xl.6/300/C~;;~~:ii~~~~~/D/BAM 77~~:~;·•••• 

8 

1l. l 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

jahr, nur die 
letzt~n beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn flir sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackung~n dUrf~n flir gefährliche Gütec 
der Verpackungsgruppen I, II oder III v~rwendet 
werden. 

Die Grenzdaten fUr den Inhalt dürfen nicht ~her
schritten werden. 
Die Dichte der FüllgUter darf 
1,60 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 11) bzw, 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe !11) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d, h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) oei 55 °c 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/bmfüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart •ntspricht den in 
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der Ordnt1ng flir die inter~ationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die i~ter
nationale ß~förderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen Ces Seever
kehrs (1MDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
Uber die Hcförderung g~flillrliciJcr GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

tO.l Ein ~iderruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

f0.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialprü
fung, Berlin" (1SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Ki~~jn, 20.11.1986 

I 

-•. 

/ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7786/lA2 

Fur die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
'efährlicher GUter 

1 

1 .1 

z.. 

'(. 

s. 

'· 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(HGBl. I, S. l5bU) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 BrUhl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Bördeldeckel. 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1X/86 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 BrUhl vom 07.10.1986 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u'J lA2/Z85/S/ ••• , ,, ,, ,, ,, • ,,, ./D/BAM 7786. ,,,, ,, • 
\_!'j (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 



, Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

I· 1 Die nach der zug e lassene~ Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwend e t werden, wenn für sie nach den Vor
schriften d e r GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8· 2 

8-3 

9. 

<10. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ve r
sandstückes darf 85 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstell e n, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut e i nsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

~950 Minden, 21.11.1986 

I -

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7787/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
•it Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 120 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß 4en Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 94 529 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Kinden (Westf) vom 08.10 . 1980 einer 
Bauartprütung nach dem Anhang V der Anla g e zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Ba u a rt wi rd unter 
der Voraussetzung, daß d i e Anforderungen n a ch 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelass e n . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dü rf en Ve rpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der He r s tel l er muß 
gewährleisten, d~ß bei den serienmä ß i g g ef e r t i g
ten Verpackungen die für die Bauar t f e s t g ele gten 
An~orderungen erfüllt stnrt. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft un d gut 
stehtbar wie folgt zu kennzeichn e n : 

1H2/Xl26/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 7787 • •• • •.•• 
(Herstellungs- ( Name 
datum nach Rn 
1512 (1) e) der 
Anlage zur GG VE) 

oder Kurz
zeichen des 
f!erstellers ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichn e 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche G;iter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vo r 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Ve r pack u n 
gen zulässig sind. 

D1e Verpackungen dürfen für gefährliche Gü t er 
der Verpackungsgruppen r, II oder [ll ver~-1ende t 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht üb er
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ve r
sandstückes darf 126 kg nicht überschreiten . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwei s
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut etnsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für dte internationale Eisenbahnbe
törderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über dte inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen tibereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

testgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird 1m "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 21 . 11.1986 
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Bundesbahn-Zencralamc 
Hindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassuogs-Nr. 7788/3H1 

für aie Bauart einer 
getährllcher Güter 

Verpackung zur Be fö rae run~ 

1 • 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechcsgrund1agen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
übersenreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mlt Elsenbahnen (Getahrgutverordltung Elsen
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGB!. I, S. 1560) 

Antragsteller 

PlastikpacK GmbH 
7519 Epplnge n-MUhlba ch 

Beschreibung der Bauare 

Kanlster aus 
Deckel. 

Nennvolumen: 

Kunststoff 

5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

rn 1 t nlchtabnehmbarem 

D1e Bauart muß aen Raumustern entsorechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1970/13 oes Bureau oe 
Verificatlons Techniaues vom 27.08.1986, Nr. 
390886 oer Fa. BASF AWETA vorn 12.12.1986 und 
Zeichnung Nr. W 1267 Oer Fa. Plastikpack GmbH ei 
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden s1na. 

Zulassung 

D1e unter Nr . 3 beschrleoene Bauart wird unter 
aer Voraussetzung, aaß dle Antoraerungen nach 
Nr. 4 erfüllt weraen, zugelassen. 

Fertlgung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertlgt werden. Der Hersteller muß 
gewährlelsten, daß l:>el den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt Sind. 

K.eoozeichouog 

Die nach oer zugelassenen Bauart se rienmäß1g ge
fertigten Verpackungen sina dauerhaft und gut 
slchtbar w1e folgt zu kennzelchnen: 

3H1/Y1.9/200/ •• •••• •••••• ••• /0/BAM 7788 ••••••••• 
(Herst~llungs

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
oer Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 
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Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen tür getährllche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften oer GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zu lässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppen 

weroen. 

für getährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für aen Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,90 g/cm 3 

( Verpackungsgruppe II ozw. III) 
nicht überschrelten. 

Der Gesamtübe rdruck (a. n. 
tes una Partialdruck von 

Dampfdruck des Füllgo
Luft oder sonstigen 

8.5 

8 .6 

8. 7 

9 

inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nlcht üt>erschreiten. 

Die unter Nr. 3 oeschrieoene Bauart hat die Bau
artprüfung mlt folgenaen Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Konlenwasser- 1300 
stoffgemlsch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 2031 
Wasser 

Die Werkstoffe dieser 
nachwelsbar gegenüber 
sein. 

Stoff oer Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tratlon Klasse Ziffer 

55 % 

3 32c) 

8 2 b) 
kein Stotf oer 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern bt:!scändi~ 

Der Nachwels zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
W1ssenschaft und Teeholk geführt werden können. 

Bel Stoften mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bel Detrlebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen kön n en. 

Der 1n Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
Dar sicherstellen, daß alle Auflagen über aie 
Verwendung der Verpackung aemjen1gen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/Oefüllt be
kannt sina. 

10 Sonstiges 

10.1 D1e Bauart entspricht den ln 

10.2 

der Ordnung tür die internationale Eisenbahnoe
tör<lerung gefährlicher Güter (RIO) 

aem Europäischen Übereinkommen üoer die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem Internationalen Übereinkommen des Seever 
kehrs (IMDG - Cooe) 

aen Empfehlungen aer Vereinten Nationen 
üt>er die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgeleg t en Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorl:>ehal 
ten. 

10.3 D1eser Zuiassungsscheln w1ra im "Amts- und Mit
tellungsblatt der Bundesanstalt für MaterialprU
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mindeo, 13.01.1987 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Minden (Wesrf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Ne. 77H9/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 



mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein ~iderruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-
Karl Huber Verpackungswerke, ten. 

3 

7710 Öhringen (~ürtt.) 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch eine Metallschraubkappe oder 
einen Kunststoff-Eindrlickverschluß verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: 24 bis 30 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 952 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (~estf) vom 06.10.1966 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

8 

8. l 

8.2 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
t~rtigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RIDIADRIOA11Yil20I •••••••• IDIBAM 7789 •••.•••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVSIGGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

10 

l 0. l 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 glcm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 glcm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 80 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundes a nstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 27.11.1986 

7 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7790I1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

1.1 

3 

4 

6 

7 

Rechcsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke, 
7710 Öhringen (~üctt.) 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Weißblech mit nichtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden befindet sich eine Füllöffnung, die 
durch eine Metallschraubkappe oder einen Kunst
stoff-EindrUckverschluß verschlossen wird. 

Nennvolumen: 24 bis 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 952 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (~estf) vom 06.10.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unteizogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1 Al I y I l 2 0 I .......•.•....... I D I B AM 7 7 9 0 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

z 301 
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8 . 1 

8.3 

8. 4 

9 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fert ig ten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1, 2 0 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes u n d Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 80 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

lOol Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin " (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 27.11.1986 
. , 

!, 
,~ 

: ~-j 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S s- C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7791/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

l.l 

z 302 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Gliter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB!. I, S. l56U) 

AntJragsteller 

Karl Hu ber Verpackungswerk~ 
7llU Öhringen (Wilrtt.) 

3 

4 

8 

H.l 

8.2 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Ueckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch eine Metallschraubkappe oder 
einen Kunststoffeindrückverschluß verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: 1 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Hauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 953 der Bundesbahn-Ver 
suchsanstalt Kinden (Westf) vom 06.10.1986 einer 
Bauartprllfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschrieb~ne Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfUllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefer ti g
ten Verpackungen die für die Bauart festgel e gten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge ~ 

fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

KID/ADR/OAl/Yl . !;/300/ ••••••• • /D/BAM 7791 •• •••••• 
(Herstellungs 
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz 
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach d~r zugelassenen Bau~rt Berienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeich ne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen filr gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten filr den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw • 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 11[) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu 
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung filr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährl ic her Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerru f dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit-



teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröff ~ntlicht. 

4950 Hinden, 27.11.1986 

? 
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Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7792/3A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

l.l 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke, 
71 1 0 Öh r ingen (Württ.) 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

8 

Kanister aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch eine Metallschraubkappe oder 
einen Kunststoff-Eindrückverschluß verschlossen 
wird. 

Nennvolumen: l Liter 

Anforderungen an die Bauare 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 953 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06.10.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Ve r packungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U \ 3Al /X/300/ ••••••••••••••• • • /D/BAM 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7 7 9 2 •••••••• 
(Name 
ode r Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Gü t er 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen [, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürf~n nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgrupp e II) bzw. 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschr~iten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 200 kPa nicht überschreit en. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die 
V~rpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbah nbe 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Natione n (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackung e n 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 27.11.1986 

/., 
r 

Bundesbahn - Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7793/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke, 
7110 Öhringen (Württ.) 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Dec:kel. Im Oberboden befindet sic:h eine Füll
öffnung, die durch eine Metallschraubkappe ver
schlossen wird. 

Z303 



4 

b 

7 

Nennvolumen: 0,5 bis 1,0 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprec h en, die 
gemäß Prüfbericht Nr. lOJ 954 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (W estf) vom 06.10.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach dec zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
ge währle i sten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegte n 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelass e nen Bauart ser i enmäßig ge
fertigten Verpacku n gen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wi e folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Yl.H/300/ • ••... • . /D/BAM 7793 •..•••.. 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Narne 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auf l agen über die Verwendung der Verpackung 

8 . 1 

8.2 

8 0 3 

8.4 

9 

10 

l 0 0 l 

10 0 2 

10.3 

4950 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und ents pr ec h end Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpack un ge n dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach d en Vor
schrifte n der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
de r Verpackungsgruppen Il oder Ill v erwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgrupp e II) bzw. 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschr ei ten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder so nstig en 
in erten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 213 kPa nicht übersch reit en. 

Der in Nr. _ 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entsp richt d en in 

der Ordnung fü r die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen üb er die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter a uf der 
Str aße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dies er Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teil ung sb latt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hinden, 27.11.1986 

7 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7794/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l.l 

2 

3 

, Rech~sgrundlageo 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB!. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Ka rl Huber Verpackungswerke, 
7ll0 Öhringen (Württ.) 

Beschreibung der Bauart 

Flasche aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll~ 
öffnung, die durch eine Metallschraubkappe ver
schlossen wird. 

Nennvolumen: 0,5 bis 1,0 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

8 

8 . 1 

8.2 

8.3 

8.4 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 954 der Bundesbahn - Ver 
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 06.lü.l98b einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herstelle r muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft u nd gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/X/320/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7794 • • •••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Ve rpa c kung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Ve r packun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werd~n. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw . 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,00 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der GesaiDtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu-



9 

tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 213 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.11.1986 

I' ., (,j 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nt. 7795/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke, 
7110 Öhringen (Württ.) 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch eine Metallschraubkappe ver
schlossen wird. 

Nennvolumen: 0,5 bis 1,0 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberichf Nr. 103 955 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 06.10.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 

6 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RlD/ADR/OAl/Yl.S/320/ •••••••• /D/BAM 7795 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 213 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im HAmts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.11.1986 

! 

z 305 



Bundesbahn-Zencralaac 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 7796/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsg r undlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Karl Huber Verpackungswerke, 
7110 Öhrirrgen (Württ.) 

Beschreibung der Bauar~ 

Flasche aus Weißblech mit nichtabnehmbarem Deckl. 
Im Oberboden befindet sich eine Fül1öffnung, die 
durch eine Metallschraubkappe verschlossen wird. 

Nennvolumen: 0,5 bis 1,0 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 955 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 06.10.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

8 

8. l 

8 .2 

8 .3 

8.4 
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/X/320/ ••••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7 7 9 6 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,00 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

9 

inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 213 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befül1t, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart ent s pricht den i n 

der Ordnung für d ie inter nat i onale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter ( RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlic her Güter auf der 
Straße (ADR-Übere i nkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefäh r licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verp a ckungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung ble i b t vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- u nd Hit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentliche. 

4950 Mindeo, 27.11.1986 
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Buodesbahn-Zentrala~c 

Hindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Sr. 7797/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Recb~sgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

J 

4 

.5 

. Karl ~uber Verpackungswerke, 
7110 Ohrirrgen (Württ.) 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel, der mit einer Blähgummidichtung versehen 
ist, wird durch einen Spannring mit Hebelver
schluß gehalten. 

Nennvolumen: 4 bis 6 Liter 

Anforderungen an die Bauar~ 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 956 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06.10.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die filr die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt ~u kennzeichnen: 

RID/ADR/Y ••• /S/ ••••••••••• /0/BAM 7797 •••••••• 
(Brutto
höchst
masse) 

(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen . 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden .. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schr itte n werden. 

9 

Die Dichte der Füllgüter , deren Viskosität bei 
23 °C mehr a ls ZOO mm 2 /s beträgt darf 1,00 g/cm 3 

nicht überschreiten. Die Schüttdichte für feste 
Stoffe darf 1,00 kg/Liter nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

10 .2 

10.3 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.11.1986 

7 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 779B/5H3 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

l.l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrliclter Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordttung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof & Klein Verpackungswerke, 
4540 Lengerich (Wescf) 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack mit einem eingearbeiteten Innen
ventil (Fransenventil) aus PE-Folie. Der Ventil
bodensack ist aus einseitig beschichtetem Kunst
stoffgewebe hergestellt. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 960 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 30.09.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H3/Y51/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7798 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,2 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 
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1 0. 1 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 28.11.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7799/5Ml 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l. l 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung Uber die innerBtaatliche und grenz
tiberschreitetlde Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (GefahrgutverorJnung Eisen
bahn- GGVE) vom <2.07.19~5 
(ilGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Natronag, 3380 Goslar 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Kr~uzbodensack bestehend aus 5 Lagen 
ndturbraunem Clupack-Kraftsackpapier und einem 
eingearbeiteten PE-Flachsack. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß. den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 990 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 24.10.19H6 einer 
Hauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werdt!n, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleiste~, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die fUr die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5M1/Y26/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7799 ••• •• ••. 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III ve r wendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befü11t, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

l u. l Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen tibereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialp r ü
fung, Ber11n" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 03.12.1986 

7 ' 
/u G.L .. ti./ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7800/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderun2 
gefährlicner Güter 

1 Rech~sgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatl~che und g r ~nz

überschreitende Beförderung gefänrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBL I, S. 1560) 



2 Antragsteller 

Blechwarentabrik Limburg GmbH 
6250 Lirnbur~/Lahn 1 

3 Beschreibung der Bauare 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel, der mit einer Blähgummidichtung versehen 
isc, wird durch einen am Stoß überlappenden 
Spannring gehalten. 

Fassungsraum: . 12,1 Liter 

4 Anforderungen an die Baua~t 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prütbericht Nr. 103 944 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt M1nden (Westt) vom 07.10.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßi~ gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäß1g geferti2-
ten V~rpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 2e
tertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Yl3/S/ •••••••• /D/BAM 7800 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Zittern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ~e
tertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für getährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche VerpackunRen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 D1e Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
senritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
13,0 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 D1e Bauart entspricht den in 
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkomrnen) 

fesegelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widertut dieser Zulassun~ bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fun~, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 03.12.1986 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 78Ul/OA1 

f~r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung tiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefihrlicher ~liter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07,1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
6250 Limburg/Lahn l 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nicl1tabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füll
öffnung, die durch einen Kunststoff-Eindrückver
schluß wahlweise in zwei verschiedenen Ausführun
gen verschlossen wird. 

Fassungsraum: 13,9 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 945 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 07.10.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der lierste1ler muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/150/ •••••••••• /D/BAN 7601. .... , •• 
(Name (Herstellungs

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
He r s t e 11 e r s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe Ill) 
nicht überschreiten. 
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8 '. 4 

9 

10 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 100 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ~Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 03.12.1986 

. I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbann-Zencralamt 
IHndeo (Wesct) 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 7802/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
getänrl1cner Glirer 

1.1 

2 

3 

4 

4. l 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über aie innerstaatli-che und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit E1senbannen (Getanrgutverordnung E1sen
oann - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGHl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Varta Batterie AG, 3000 Hannover 21 

Beschreibung der Bauare 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und sechs 1,~ 

Llter-Kunststotttlascnen als Innenverpackung. 

Anforderungen an d1e Bauare 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, d~e 

gemäß Prütberlcht Nr. 104 008 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt ~inaen (Westf) vom 21.11.1986 etner 
Sauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie tn dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prütbericht beschrieben verschlossen wer 
den. 

5 Zulassung 
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Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 ertüllt werden, zugelassen. 

6 

8 

8.1 

8.2 

Fercigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dtirfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten VerpacKungen sind dauerhaft und gut 
s1chtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

f u ' ' 
\ _ ) 4G/Y10/S/ •••••••••••••••••• /D/BAM 7802 •••••• • 

· ' 1 · (Herstellungs- (Name oder 
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kurzz~i

des Her
stellers) 

Auf~agen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn ftir sie nach den Vor
senritten der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpack~n
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 D1e Bruttomasse des VersandstUckes darf 9,3 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8. '; 

9 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
d1esem Zulassungsschein beschr1ebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt se1n, daß die zusammengesetzte VerpacKung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam 1st wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Soosciges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
törderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommcn) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widercut dieser Zulassung bleibt vornehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und ~it
te11ungsblatt der Bundesanstalt tilr Materialprli
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 03.12.1986 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zent ral·smt 
Kinden (Westf) · 

Z U L A S S 0 N G S S C H E l N 

Zulassungs-Nr . 7ß03/4G 

tür die Ba u art einer VerpacKung zur Beförderun g 
getänrli cher Güter 

l 

1.1 

2 

3 

4 

4 . 1 

5 

Rec ht sg~ u ndlagen 

Verordnung ü be r die innerstaatliche und grenz 
übersch r eitende Beförderung gefährl1cher Glicer 
mit E1senbahnen (Getahrgutveroranung Elsen
bahn - GGVE) vom 22 .0 7 .1 985 
(BGBl. I , S. 1560) 

Antragst:eller 

Va rt a Batterie AG, 3000 Hannover 21 

Beschreibung de r Bauart 

K1 sc e aus Pappe al s Außen v erpackung und sechs 1,0 
L i te r-Kunststof fflasc he n als Innenverpac~ u ng; 

Ant orderungen an die Bauare 

Die Bauart muß d~n Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfber icht Nr. 104 009 der Bu nde sbahn-Ver
s uchsan s t alt M1nden ( Westf ) vom 21, 11 . 1 986 e1ner 
Baua rt prüfung nach dem Anhang V der An l a g e z ur 
GGVE uneerzogen wo r den stn d. 

Die Verpackung muß wie in dem unteY Nr . 4.1 &€ 
nannten Prütoericht beschrieben we ~ schlosse n wer 
den o 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 besch riebe n e Bauar t wir d u ncer 
der Voraussetzung, aa ß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt we rden, zugtlassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

Nach der zugelassenen Bauart dUrten Verpackungen 
ser ienmäß1g gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den ser i enmä ßig gefertig 
ten Verpackungen die für die Bauar t f estg e le gten 
An f o rderungen erfü l lt sind. 

Kennzeichnung 

Die na ch aer zu g elassenen Bauart s erie nmäßig ge
fertigten Verpackungen sina dauerhaft und gut 
sichtbar wie tolgt zu kennzeichne n: 

( ........ lU\ \•~ 4G/Y8/S/ •••• •••••••••••• ••• /D/BAM 7803 ••• •••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzze1-
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verp3ckuog 

Die nach der zu gelass enen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährlicne Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach d e n Vo r
schriften der GGVS/GGVE/GG VS ee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpa c kungsgruppen II oder Ill verwendet werden. 

8 . 3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 8,0 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpack un g - auch mit anderen als in 
dlesem Zulassungsschein besc h riebene n Innenver
packungen - verwendet, mu ß nachweisbar sicherge
stellt sein , daß die zusammengesetzt~ Verpackung 

mit cten Innenverpackungen ebenso wirksam 1st wie 
d1e zugelassene Verpackungsbauart. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen ilb~r die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonu:iges . 

10.1 Die Ba uart entspricht den in 

10.3 

der Ordnung für die internationale Eisenbannbe
törderung gefährlicher Güter (RlD) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Betörderung getänrlicher GUter auf der 
Stra ße (ADR-Übe r einkommen) 

dem internati onalen Übereinkommen des Seever
k~hrs (IMD G-Code) 

den Emptenlungen de r Verelnte n Nationen (UN) 
über die Beförderung gefäh rlicher . Güter 

testgelegten Prü tanforderu ngen für Verpackungen 
zur ßetöraerung getährlicher GUter. 

Ein Widerruf dieser Zulassu ng bleibt vorbehal
ten. 

D1eser Zulassun gss che i n wird 1m "Amts- und Mic
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
tung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) verötfentlicht. 

4 950 Mindeo , 03 . 12 . 1986 

i. I 

Deutsche 
Bundesbahn 

BuGdeabaho-Zeo~ra!a~~ 

l'iind e!ll (Wes tt) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7804/4G 

für dl e Bauare ~iner Verpackung zur Be:örderung 
gefährl1cner Güter 

1.1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

Rechtsgrundlageo 

Verordnung über die inners taatliche und grenz
Ub~cscnr eite nde Betörder un g getänrlicner Ctirer 
mit Eis e nbahnen (Getahrgu~verordnung Eisen
bann - GGVE) vom 22 .07.1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

Antrags telle r 

Varta Baccer 1 e AG, 30UO Hannover 21 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Au-ß env e rpackung und sechs 0~5 

Llter-Kun~tscotttlaschen als Inneo v erpackung. 

Anford erungen an d1e Bauar~ 

D1e Bauart muß den baumustern entsprecnen, ct1e 
gemäß Prüfoerlcht Nr. 104 010 der Bundesbahn-Ver
suchsans t alt Mlnden (Wes tf) vom 21.11.1986 e1ner 
Baua rt prlit un g aach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die VerpacKung muß w1e 1n dem unter Ne. 4.1 g~
nannten Prüfbericht beschrieben verscn~ossen wer
den. 

Zu lassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene ßauart wird unter 
der Voraussetzung , daß dle Anfo r derungen nach 
Nr. 4 erfül l t werden, zugelassen. 
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6 Fertigung von Verpackungen 

Nach aer zugelassenen Bauart alirten Verpackungen 
serienmäßig gefertigt ~erden. Der Hersteller muß 
gewährle~sten, daß bel aen serienmäßig getertlg
ten Verpackungen die tür die Bauart festgelegten 
Antorderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tert1gten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sich tbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( ;J \ 4G/Y5/S/ ................... /D/BAM 7804 •••• • •• 
\_ n ) (Herstellungs- (Name oder 

janr. nur die Kurzzei-
belden letzten des Her-
Zittern) stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .l 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

1 G. 1 

10.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tercigcen und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
te~ Verpackungen ailrfen tür getährlicne Güter 
verwendet werden, wenn tlir sie nach den Vor
senr itten der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

D1e Verpackungen dürten für gefährliche Güter der 
v~rp ackungsgruppen Il oder III verwendet werden. 

D~e Bruttomasse des Versandstückes darf 4,4 kg 
nicht überscnre1cen. 

Wird d1e zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
d1esem Zuldssungsschein beschriebenen I~nenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt se1n, aaß die zusammengesetzte Verpackung 
mlt den InnenverpAckungen ebenso ~1rksam ist wie 
dle zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar Slcherst~llen, daß alle Auflagen über dle 
Verwendung d~r Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung tür Gefahrgut einseezt/befülle be
kannt s1ne1. 

Sonseiges 

D1e Sauart entspricht aen tn 

aer Ordnung für die internatlonale Eisenbahnbe
törderung gefährlicner Güeer (RID) 

aem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-ÜbereinKommen) 

aem interndtionalen Übereinkommen des Seever
k~hrs (lMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Natlonen (UN) 
Uber d1e Beförderung gefährlicher GUter 

testgelegten Prüfanforderungen tür Verpackungen 
zur ßetörderung gefährlicher Güter. 

E1n W1aerruf dieser Zulassung bleibe vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungssche1n wird im ''Amts- und Mic
teilungsblact der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (lSSN 0340-7551) veröffentliche· 

4950 Minden, 03.12.1986 

I 
' 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Buodesbann-Zentralamc 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7805/3H1 

tür die Bauart ~1ner Verp~ckun~ zur Befö rd erun~ 

gefährlicher Giiter 

1 • 1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und ~renz

überschreitende ßetörderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bann- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak KG 
2090 Win se n/L 

Bescnretbung·· der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 30 Lit er 

4 Anforderungen .an die Baua~t 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 142 vom 28.05.1982, 
97 142 l. Nacherag vom 29.04.1983, 97 142, 
2. Nachtrag vom 24.10.1984, 97 142 3. Nachtrag 
vom 08.10.1986 der Bundesbahn-Versuchsanstale 
Hinden (Westf) und Prüfungsbericht der BASF, 
KTE/WMW F 206 Vorgang Nr. 461 083 vom 
26.01.1984 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzo2en worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zu~elassen. 

Ferctgung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßi~ gefert igt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig ge fe rtig
ten Verpa ckungen die für die Ba•1art festgelegten 
Anforderungen erfülle sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

0 \V 3Hl/Xl.8/250/ ••••••••••••••• /D/BAM 7805 .•••••••• 
(Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

da turn nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. ·7 2ekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schrifeen der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig··'sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichee der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I, II bzw. III) 
nicht überschreiten. 



8.4 

8.5 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füll~u
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

8.6 Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprUfun g mit folgenden Stoften bestanden : 

8.7 

9 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefelsäure 1830 
Salpetersäure 2 0 31 
Ameisensäure l 77 9 
Hypochlorit- 1791 
lösung 
Phosphorsäure 1 80 5 
Netzmittel-
lösung 
(Laventln) 
Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
(White Spirit) 
n-Butylacetat 1123 

Stoft der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

98 % 
55 % 
98 % 
160 gCl/1 

85 % 
5 % 

8 
8 
8 
8 

1 b) 
2b) 

3 2 b) 
6lb) 

8 
kein 

l1c) 
Stoff der 

Anlage zur GGVE 

32 c) 

3 31c) 

Oie Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft/'und.Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, de r die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonsc1ges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung ftir die internationale Elsenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderun~ gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-ÜbereinKommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung getährlicher Güter 

testgele~ten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.12.1986 
' .) 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7806/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Be förderung 
gefährlicher Güter 

l • 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatljche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vorn 22.07.1985 
(ßGBl. I, S. 1560) 

Ancragsceller 

Stelioplast, Roland S[engel, 5561 Binsteld 

Beschreibung ., der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumuseern entsorechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 372 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06.10.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE uneerzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Veroackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart testgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
ferti~ten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/Y1.3/200/ ••••••••••••••• /D/BAM 7806 ••.••••• • 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Hers[ellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackun~ 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig/sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füll~Uter darf 
1,34 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 KPa nicht überschreiten. 

8.5 
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8.6 

8. 7 

9 

10 

10.1 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Essigsäure 2789 98/100 % 8 32 b) 
Kohlenwasser- 1300 3 32c) 
scoffgemisch 
(\olh1te Spirit) 
Salpetersäure 2 0 31 55 r. 8 2b) 
Hypocnloric- 1 7 91 160 gC1/l 8 61b) 
lösu.ng 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nacnweisbar ge~enüber den Füllgütern beständig 
s e 1 n. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die in~er
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für VerpackunRen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 D1eser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 08.12.1986 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinaen (Westf) 

Z U L ~ S S U N G S S C 8 E I N 

Zul~ssungs-Nr. 7807/1A1 

tür dle Bauart einer Verpackung zur Betörderung 
getänrlicner Güter 

1 • l 
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Rechtsgrundlagen 

v~rorctnung über die innerstaatl~che und grenz
Überschreitende Hetörderung gefänrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bann - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Antragsteller 

Bleta-Felser GmbH, 5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauare 

Faß aus Stahlblech mit einem Polväthvlen-Innen~e
täß. Im Oberboden befinden sich zwei Ötfnungen 
tür a1e Etntüllscutzen d~s Innengefäßes und eine 
3/4''-Entlüttungsöftnung, die durch einen Schraub
stnpten aus Metall (Trt-Sur~) verschlos&en wird. 

Oie Eintlillstutzen werden durch zwei 2''-Poly
propylen-Schraubstopten (Tri-Sure) verschlossen. 

Fassungsraum: 205 Liter 

Antorderungeo an die Bauare 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prütberlcht Nr. 103 977 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Mlnden (Westf) vom 13.10.1986 einer 
Bauartprütun~ nach dem Anhan~ V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Antorderungen nach 
Nr. 4 erfüllt .11erden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nacn der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tertlgten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
SIChtbar wie tolgt zu kennzeichnen: 

1Al/X/250/ ••• •••• ••••••••• ./D/BAM 7807 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über dle Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauare serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten v~rpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
senritten der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen tür gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

D1e Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
senritten werden. 
Die Diente der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. n. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partlaldruck von Luft oder sonstigen 
lnerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar SlCherstellen, daß alJ.e Auflagen über die 
Verwendun~ der Ve~packung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sons[iges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die in[ernationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über dte inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubere1nkommen) 



10.2 

dem lnternationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
Uber die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten PrUfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Betörderung gefährlicher Güter. 

E1n Widerrut di~ser ZulassunR bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird 1m "Amts- und M1t
te1lu~gsblatt der Bundesanstalt für Macerialprü
tung, Berlln" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.12.1986 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7808/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güt~r 

1 Rechcsg~uodlagen 

1.1 Verordnun~ über die innerstaatl~che und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Getahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

2 

3 

4 

(ßGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauare 

Faß aus Stahlblech mit einem Polyätnylen-Innenge
fäß. Im Oberboden befinden sich zwei Öttnungen 
für die Einfüllstutzen des Innengefäßes und eine 
3/4~-Entlüftungsötfnung, die durch einen Schraub
s~oofen aus Metall (Tri - Sure) verschlossen wird. 

Dte Einfüllstutzen werden durch zwei 2''-Polv
propylen-Schraubstopfen (Tri-Sure) verschlossen. 

Fassungsraum: 205 Llte r 

Anforderungen an die Bauare 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 978 der Bundesbahn-Ver
sucnsanstalt Hinden (Westf) vom 13.10.1986 elner 
Bauartprtitung nach dem Anhan~ V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

D1e unter Nr. 3 beschriebene Bauart wi.rd unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderun~efl nach 
Nr. 4 erfilllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig geferti~
ten Verpackungen die tür die Bauart testgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-

fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar ~ie folgt zu kennzeichnen: 

t u\ \ n J 1A1/Xl.6/250/ .............. /D/BAM 7808 ....... . 
'-..:...:/ (Herstellun~s- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

1 0. 1 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßi~ ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeicnne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig.~ sind. 

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, ll oder III verwendet 
we·rden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der FU11gUter darf 
1,60 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,40 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,60 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der GesamtUberdruck (d. n. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht Uberschreiten. 

Der in Nr. 2 ~enannte Antra~steller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjeni~en, der die 
Verpackung für Getanrgut einse~zt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Oie Bauart entspricht den in 

der Oranung tür die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Betörderung getährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem lnternationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen {UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

testgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zu l assungsschein wird im ''Amts - und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialorü
fung, Berlin·· (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

/ 
4950 Mlnden, 09.12.1986 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Buodesbann-Zentralamt 
Hinden (Westt) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7809/3H1 

für die Bauart ~iner Verpackung zur Beförderung 
getänrlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die inn~rstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung getänrlicher . Gü[er 
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2 

3 

4 

6 

mit Eisenbahnen (Gefahc~utverordnung Elsen
bahn - GGVE) vom 22 .07.19 85 
(BGBl. I, S . 1560) 

An~ra~s~eller 

Kunstscottwerk Draak KG, 
2090 Winsen/L 

Beschreibung·· der Bauare 

Kanister aus Kunscstotf mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvol umen: 10 bis 12,5 Liter 

Anforderungen -an die Bauar~ 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die 
gemäß Prütberlcht Nr. 103 661 der bundesbahn-Ver
suchsanstalt Mlnden (Westf) vom 15.10.1986 einer 
BauartprUtung nach dem AnhanR V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

D1e unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigun~ von Verpackungen 

Nach der zuge las senen Bauart dürten Verpackungen 
serienmäßig getertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, d~ß bei den serienmäßig getertlg
ten Ve rpackungen die tUr die Bauart testgelegten 
Antorderungen ertüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäß1~ ge 
tertigten Verpackungen sind dauerhatt und gut 

®
~ sichtbar wie folgt z u kennzeichnen: 

,. 3Hl/Y/200/ •••••..••••••••.•• /D/BAM 
(Herstellun~s-

7809 ......... 
(Name 

8 

8 .l 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

D1e nach der zugelassenen Bauare serienmäßig ge 
tertigcen und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen tür gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn tür s1e nach den Vor
schritten der GGVS/GGVE/GGVSee solc he Verpackun 
gen zu 1 ä s s 1 g .·s 1 nd • 

8.2 Die Verpackungen dürfen für ~efä~rliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden .. 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 
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Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden .. 
Oie Dichte der FüllgUter darf 
1,10 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten .. 

Der Gesamtliberdruck (d .. n. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nlcnc überscnreicen. 

Die unter Nr .. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprütung mit talgenden Stotten bestanden: 

Scotf der Anlage 
Ko nzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Zitter 

Essigsäure 2789 98 % 8 32 b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gege nüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik gefü hrt werden können. 

8. 7 

9 

10 

l 0. l 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Autladung der Getäße entstehen können. 

Der in Nr .. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung tür Getahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

D1e Bauart entspricht den in 

der Ordnung tür die internationale Eisenbahnbe
törderung gefährlicner Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internat1onalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
Uber die ßeförderun~ ~etährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter .. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zula s sungsschein wird 1m ''Amts- und Mic
teilungsblatt der Bundesanstalt tür Materialprü
fung, ßerlin- (ISSN 0340-7551) veröttentllcnt. 

4950 Minnen, 09.12.1986 

./' ' · 
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Bundesbahn-Zeocralamc 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

l. Nachc rag 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7809/3Hl 

Nr . 4 und 8.6 des Zulassungsscheines werden wie folge 
geändert bzw. erweitert: 

4 

8.6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 661 vom 15.10 .1986 und 
103 661 l. Nachtrag vom 05.01.1987 der Bundes
bann-Versuchsanscalt Minden (Wescf) einer Bauare
prüfung nach dem Annang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Die uncer Nr. 3 bescnriebene Bauart hac die Bau
arcprüfung mit zusätzlich folgendem Scoff bestan
den: 

Bezeichnung UN -Nr . 

Konlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(Wh i c e Spirit ) 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
cracion Klasse Ziffer 

3 32c) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mic dem Zulas
sungsschein 7809/3Hl der Fa. Kunscscoffwerk Draak KG, 
2090 Winsen/L, vom 09.12.1986. 

Dieser Nachcrag wird im "Amcs- und Micceilungsblact der 
Bundesanseale für Mac erialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffenc1ichc. 

4950 Mind~, 19.01.1987 

/, 
r · ·-· 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbann-Zeotralamc 
Hindeo (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassuogs-Nr. 7 810/1H1 

r u r di e Ba uart e1n e r Ver o a c kun~ zur Betörderung 
getä nrlt c ner Güt e r 

1.1 

2 

J 

Recntsgcundlaf!en 

Verordnung über aie tnnerstaatl~che und grenz
ü bersenrettende ßetörderutlg ~etänrltcner Güter 
mlt Elsenbahnen (Getanrgutverordnung Elsen
bann - GGV E) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Kautex \~erke 

5300 Bonn 3, Holzlar 

Bescnrelbung der Bauart 

Faß aus Kunststott mit niChtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen : 220 Liter 

4 Antorcterun~en an dte Bauart 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8 . 2 

Die Bauart muß den Baumustern entsorecnen, d1e 
gemäß Prütberlcht Nr. 361086 der BASF AWETA 
Thermoplaste vom 27.11.1986 einer Bauartprütung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. . 

Zulassung 

Die uncer Nr. 3 beschriebene Bauare wird unter 
aer Voraussetzung, daß die Antorderun~en nach 
Nr . 4 ertüllt werden, zugelassen. 

Ferc1~un~ von Verpackun~eo 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
ser1enmäß~g getercl~t werden. Der Hersteller muß 
g ewährleisten, daß bei den ser1enmäßlg getertlg
ten Verpackungen die tiir die Bauart testgeleRten 
Antorderungen ertüllt s1nd. 

Kennzeichnung 

Die nacn der zugelassenen Bauart serienmäß1g ge
tertlgten Verpackungen s1nd dauerhaft und gut 
sichtbar wie tol~t zu kennzeichnen: 

lHl/X/250/ • ••••••••••••••••• /D/BAM 7810 ••••••••• 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürten für getährliche Güter 
verwendet werden, wenn tür sie nach den Vor
schritten der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürten für getährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

8. 3 D1e Grenzdaten tür den Inhalt dürten nicht über
schritten werden . 

8 . 4 

Die Dichte der Füllgüter dart 
1,26 g/cm 3 (Verpa~kun~sgruppe I) 
1,90 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Damptdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
lnertf:n Gasen, vermlndert um 100 kPa) bei 55 °C 
dart 166 kPa nlcht überschreiten. 

8.5 

8.6 

8. 7 

9 

Die unter Nr . 3 beschrieb e ne Bauart hat die Bau
artprütunR mit talgenden Stotfen bestanden: 

Bezeichnung 

Wa sser 

UN-Nr . 
Konzen
tration 

Stott der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Zltter 

kein Stott der 
Anlage zur GGVE 

Die Werksrotte dieser Verpackungsbauart müssen 
nachwelsbar ge~enliber den Füllgütern beständig 
se1 n. 

Der Nachweis zur Feststellung der ehemiseneo Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissensenate und Technik getünrt werden können. 

Bei Stotten mit e~nem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen ke1ne Getanren durch elektro
statiSChe Autladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller. muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Autlagen über aie 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung tür Getahrgut einsetzc/betüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung tür die tnternattonale Elsenbahnbe
törderung getährllcher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die Inter
nationale Betörderung ~etährlicher Güter aut der 
Straße (ADR-Überelnkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Emptehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Betörderung getährlicher Güter 

testgelegten Prütantorderungen für Verpackungen 
zur Betörderung getährlicher Güter. 

10.2 E1n Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 D1eser Zulassungsschein wird 1m "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt tür Matertalorü
tung, Berlln" (ISSN 0340-7551) veröttentllcht. 

4950 Hind~J!{ 11.12.1986 

. /( ' / ~ r . 
; ( / ' 
...... 1 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrrtg 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7810/lH1 

Nr. 4 und 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt ge
ändert bzw. erw~~itert: 

4 

8.6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 361 086 vom 27.11.1986 und 
Nr. 361 086-1 vom 16.12.1986 der Fa. BASF AWETA 
Thermoplaste einer ßauartprUfung nach de 1n An
hang V d~r Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die unter Nr. 1 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung zusätzlich •nit folgenden Stoffen be
s tiiuden: 
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Re7..t=>1chnung 

F. 5 ~ 1_ g :::;:i II r t" 

Netzmit t~.! 1-
lüsun.g 
( Lavent in) 

IJ~ - N r. 

27 89 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
t r ·-t t i o n I( l a s s e Z i t t er 

9R X 
5 % 

8 3 2 b) 
Kein Stott der 
Anlage zur GGVI<: 

o l eser Nachtr.-tg gilt nur in Verbindung mlt dem Zulas

sJngschein 7•i l 0/l Hl d~r Fa. Kautex W't-!rke, 5300 Ronn 3 
Holz lar, vo1n 1l.t~.t9Hh. 

Dieser Nacht r .-q.~ wird i1n "A mts- und Mit tei lungshld t t der 
Bundesanstritt tiir Materi;t Lpriifnng, Re rlin" (ISSN 0340-
7551) v~rilttenLlicttt. 

4950 Mloden, 06.0l.l987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Mln<leo (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassuogs-Nr. 78ll/5Ml 

tür die Bauart e1ner Veroackung zur Beförderung 
getähr11cner Güter 

l.l 

Recht sgrundlagen 

Verordnung über dle lnnerstaatllche und grenz
üoerscnreitende Betörderung getänrlicner Güter 
mlt Elsenbannen (Getahrgutverordnung Eisen 
bann- GGVE) vom 22 . 07.l985 
(BGB!. I, S. l560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

SVD Verpackungen 
4422 Anaus l 

Beschreibung der Bauare 

Paoier-Ventilbodensack bestehend von außen nach 
1nnen aus einer Lage gebleichtem Krattsackpapier 
und 3 La~en naturbraunem Krattsack.paoier. 

Anforderun~en an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prütber1cht Nr. l04 226 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt M1nden (Westt) vom 05.12.[986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden s1nd. 

Zulassung 

D1e unter Nr. 3 beschr1ebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Antorderungen nach 
Nr. 4 ertüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürten Verpackungen 
serienmäßig ~etert12t werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den ser1enmäß1~ getertig
ten Verpackungen dle für die Bauart testgelegten 
Antorderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie tolgt zu kennzeichnen: 

5Ml/Y26/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 78ll •••••••• 
(Herstellun~s- (Name 
jahr, nur die 
letzten belden 
Zltfern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8.l 

8.2 

8.3 

9 

Autlagen über d~e Verwendung der Verpackung 

Die nach der zu~elassenen Bauart ser1enmäß1~ ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 ~ekennze1cnne
ten Verpackungen dürfen für getährliche Güter 
verwendet werden, wenn für s1e nach den Vor
schritten der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
~en zulässig slnd . 

Die Verpa ck ungen dürten für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden. 

D1e Grenzdaten für den Ionalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstück.es darf 25,4 k~ nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Aufla~en tiber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut e1nsetzc/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

l 0. l D1e Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
törderung gefänrllcner Güter (RID) 

aem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Betörderung getänrlicner Güter aut der 
Straße (ADR-Überelnkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Emptehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung getänrllcher Güter 

test~elegten Prüfantorderungen für Verpackungen 
zur Beförderung getänrlicner Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung blelbt vorbehal
ten. 

10.3 D1eser Zulassungssenein wird im ~Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlln '" (ISSN 0340-755l) veröttentltcnt. 

4950 M1o<leo, l5.l2.1986 ,, 
( 

.!{ i . ,.·{. .. !•.( 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Hindeo (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7814/lH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Betörderung 
gefährlicher Güter 

l.l 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Getahrgurverordnung Eisen
bann - GGVE) vom 22.07.l985 
(BGB!. I, S. l560) 

Antragsteller 

Peguform-Werke GmbH 
7805 Bötzlngen am Kaiserstuhl 

Bescbre1bung der Bauare 

Faß aus Kunststatt mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 60 Liter 



4 

5 

6 

Anforderungen an d~e Bauare 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 911 der Bundesbann-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 13.10.1986 einer 
Bauareprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zu1assuog 

Die unter Nr. 3 beschriebene Baua r t wird unter 
der Voraussetzung, daß die Antorderungen nach 
Nr. 4 erfüll[ werden, zugelassen . 

Fercigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefert1~
ten Verpackungen die tür die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi~ ~e

tertigten Verpackun~en sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie tolgt zu ken n zeichnen : 

lH2/X94/S/ •••••••••••••••• • • /D/BAH 7814 •• • • • •• • • 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der An!. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers ) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 . l 

8.2 

8.3 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
terti~ten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen filr gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
senritten der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig slnd. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstUckes darf 94 k~ nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befUllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen Uber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code) 

den Emptenlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

testgele~ten Prüfanforderungen filr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird 1m "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht· 

4950 Minden, 12.12.1986 

"7 

~'-1'-LJ../ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
tUnden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7815/1H2 

für die Bauart einer Verpackun~ zur Betörderung 
getährlicher GUter 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnun~ über die lnnerstaatl~che und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güt~r 
mlt Eisenbahnen (Gefahrgucverordnung Elsen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Pegutorm-Werke GmbH 
7805 Bötzlngen am Kaiserstuhl 

Beschreibung der Bauare 

Faß aus Kunststotf mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 30 Liter 

4 Anforderungen an die Bauare 

6 

7 

8 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 910 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westt) vom 10.10.1986 ~lner 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlagt zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürten Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die flir die Bauart testgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 

(IJ\sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ lH2/X47/S/ ••••• ••••••••• ••• /D/BAH 7815 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tertlgcen und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen filr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
senritten der GGVS/GGVE/GGVSee solche VeEpackun
gen zulässig sind. 

8.2 

8.3 

9 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, 11 oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten tUr den Inhalt dürfen nicht über
schritcen werden. Die Bructohöchstmasse des Ver
sandstUckes darf 47 kg nieht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwels
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung Ger V~rpackun~ demjenigen, der die 
Verpackung für G~tahrgut e1nsetzt/beftillt, be
kannt sind. 

10 Sonst:lges 
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10. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
törderung gefänrlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung ~efährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
Kehrs (IMDG-Code) 

den Emptehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Betörderung getährlicher Gü~er 

tescgele~ten Prüfanforderungen tür VerpackunRen 
zur Betörderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerrut d1eser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ~Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffPntlicht. 

4950 Miodeo, 12.12.1986 

I / 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbabn-Zentralaat 
Kinden (Westt) 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassuogs-Nr. 7816/1H2 

tür die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
getänrlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechts~rundlagen 

Verordnung über die innerstaatl~che und grenz
übersenreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bann - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsceller 

Peguform-Werke GmbH 
7805 Bötzlngen am Kaiserstuhl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststotf mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

D1e Bauart muß den Baumustern entsorechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 912 der Bundesbahn-Ver
sucnsanstalt Minden (Westf) vom 10.10.1986 einer 
Bauartprtitung nach dem Anhang V der At1lage zur 
GGVE uncerzo2en worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, d~ß die Antorderungen nac.h 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zu~elassenen Bauart dürfen VerpackunRen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Keonzeicbnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-
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8 

8.1 

8. 2. 

8.3 

9 

10 

10.1 

tertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1H2/Xl87/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 7816 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten belden 
Zlftern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verveodung ,--der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für getährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solcne Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen tür getährl1che Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten tür den Inhalc dürfen nichr über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes dart 187 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannre Antra~steiler muß nachweis
bar sicherstellen. daß alle Auflagen über die 
Ver~enctung der Verpackung demjeni. gen, der die 
Verpackung tür Getahrgut e1nsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart e11tspr1cht den in 

der Ordnung tür. d1e internationale Eisenbahnbe
förderung getährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderun~ gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN} 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

testgelegten Prüfanforderungen für Verpackun~en 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mioden, 12.12.1986 

'I 

I(~ LL. t'! 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7818/0A2 

für die Bauart ein e r Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Giiter 

1 • 1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit ~isenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 



2 

4 

Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Fein$tblechverpackung mit abnehmbarem Deckel . Der 
Deckel wird durch ei n en am Stoß überlap penden 
Spannring mit HebelVerschluß gehalten. 

Fassungsraum: 21 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß PrüfbP.r~cht Nr. 104 000 der Bundesbahn-Ver
suc h sanstalt Minden (Westf) vom 22.10.1986 e iner 
Bauartprüfu n g nach d em Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

8 

8 . l 

8 . 2 

8 .3 

9 

10 

l 0 • l 

10.2 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung , daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serien mäßig gefer tigt werd e n. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die fü r die Bau a rt festgelegten 
Anforderungen erfüllt si nd. 

Kennzeichnung 

Die nac h der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertig ten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wi e folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y31/S/ • •• ..•.. /D/BAM 7818 ....... . 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nac h der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprech e nd Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpack ungen zu
läs s ig sind. 

Die Ve rpackung en dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
30,20 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar s ic herstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be 
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäiscnen Übereinkommen über die 1nter
nat1onale Betörderung getährlicher Güter aut der 
Straße (ADR-Übere1nkommen) 

testgelegten Prütanforderungen tür Verpackungen 
zur Betörderung getänrl1cner Güter. 

E1n W1derruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird 1m ''Amts- und Mlt
teilungsblatt der Bundesanstalt tür Mater1alprü
tung, Berl1n" (ISSN 0340-7551) veröftentllcht. 

4950 H1nden, 15.12.1986 . 7 
//, ·; I'; 

r~-{,1 L L'-~~-co1...; 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbann-Zen~ralamt 

H1nden {Westt) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 78l9/4G 

tür d1e Bauart einer Verpackung zur Betörderung 
getänrlicner Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Erste Verordnung zur Änderung von Getanrgutaus
nanmeverordnung~n v. 30. September 1986 - Aus
nanme El8 - (BGB1 I, S. 1612). 

Antragsceller 

Drall e GmbH 
2000 Harnburg 60 

Bescnre1bung der Bauart 

Oie Verpackung besteht aus: 

a) einer Falcscnacncel ohne Bodenteil 
o) e1nem Verkautsautsteller 
c) 250 Beauty-Aerosoldosen mlt Haarsprav 

Die Senachtel ist über dem Verkautsaufsteller ge
stülpt und am Oberboden durch eine Längsverkle
bung verschlossen. 

Antorderuogen an d~e Bauart 

D1e Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prütbertcht Nr. 102 241 der Bundesbann-Ver
sucnsanstalt M1nden (Wescf) vom 29.07.1985 einer 
Bauarcprütung nacn dem Annang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie 10 dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prütbericnt besenrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Antorderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zu~elassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürten Veroackungen 
serienmäßig getertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährlelsten, daß bei den ser1enmäß1g getert1g
ten Verpackungen die tür die Bauart testgelegten 
Antorderungen ertüllt sind. 

7 Kennzeichnun~ 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Die nacn der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tertlgten Verpackungen sind dauernatt und gut 
sichtbar wie tolgt zu kennze1chnen: 

( ~n), ~ 4G/Yll2/S/ •• • •• ••• •••••• •• ./D/BAM 7819 ••••••• 
(Herstellungs- (Name oder 
janr, nur die 
beiden letzten 
Zittern) 

Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über d1e Verwendung der Verpackung 

Die nacn der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tertlgten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürten für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
senritten der GGVS/GGVE/GGVSee solcne Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürten tür gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes dart 112 kg 
nicht überschreiten • 
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8 . 5 

9 

10 

10.1 

l o. 2 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mtt anderen als ln 
d1esem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachwelsbar sicherge
stellt seln, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam 1st wie 
die zugelassene Verpackungsbauarc. 

Der ln Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen tiber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgue elnseeze/betülle be
kannt sind. 

SoostiRes 

D1e Bauart entspricnc den in 

der Ordnung rür dle internationale Eisenbahnbe
törderung getährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die Inter
nationale Betörderung getähr11cher Güter aut der 
Straße (ADR-Übere1nkommen) 

dem lnternatlonalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Emotehlungen der Vereinten Natlonen (UN) 
über d1e Betörderung getährllcner Güter 

testgelegten Prütantorderungen tür Verpackungen 
zur Betörderung getährllcner Güter. 

E1n Widerrut dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten .. 

10 .3 Dieser Zulassungsschein wird 1m ''Amts- und M1t 
te1lungsblatt der Bundesanstalt tür Materlalprü
tunl';, Berlln" (ISSN 0340-7551) veröttentllcht. 

4950 Hlnden, 15.12.1986 
... - ~ 

I 

(I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs- Nr. 7820/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 .1 

2 

3 

4 
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Rechesgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Müller+ Bauer GmbH & Co. 
Verpackungswerk 
7430 Metzingen 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 468 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 04.11.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GG VE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

(i) 

8 

8 .1 

8 .2 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/Yl .8/200/ .•..••....•.••• /D/BAM 7820 .......•• 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
z e ichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendee 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8 .6 

8. 7 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten .. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unt e r Nr . 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfun g mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 2031 
Hypochlorit- 1791 
lösung 

Wasser 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klass e Ziffer 

3 2 c) 

55 % 8 
160 gC1/l 8 

2 b) 
6lb) 

Kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver 
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetze/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauare entspricht den in 

der Ordnung ftir die internationale Eisenbahnbe-



förderur.g gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
k~hrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
Uber die Beförderung gefährlicher GUter 

fes t gelegten Prüfanforderungen f ür Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bl e ibt vor behal
ten. 

10.3 Dieser Zulass ungs schei n wird im ''Amts- und Mit·
teilungsblatt der Bund esa nstalt für Materialprü
fung, Be rl i n" (ISSN 0340-7551) vertiffe ntli c ht. 

4950 Minden, 16.12.1986 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundes bahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Kr. l821 / 4D 

r•ir die Bauart ~ iner Verpackung l ur Beförder u n~ 

g~fähr licher GU t e r 

l . ~ 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
Jb~ r sch r eltende B e filrd e run~ gefährlicher 
mi t Eise nbahnen (G efah rRutverordnun~ 

bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB l . I, S . 1560) 

Antragsteller 

Dacopa~k GmbH & Co. KG 
Postfach 1 0 04 22 
4310 MUni hel rn/Ruhr 

Beschreibung der Bauart 

grenz
GUt~ r 

Eisen-

7 Kennzeichnung 

Die nach der zu.:telassenen Baua r t serienmäßi~ ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft u nd g ut 
sic htbar wie folgt zu kennz eichnen: 

( U \ 4D/X30/S/ ................ .. /D/BAM 
~ (Herstellungs-

7821. ... . . . 

8 

8.1 

8.2 

j ahr, nur die 
beiden let zte n 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzz:ei
des Her
stell ers ) 

Auflagen über die Verwendung der Ver paekung 

Die nach der zugelassenen Bauart ser ienmäßig ge
fertigten und e n ts prechend Nr. 7 ~ekenn zeichne 

ten Verpackungen dürfen für gefährli c he Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach de n Vo r
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpac k un
gen zulässi~ sind. 

Die Verpackun~en dürfen 
Verpa c kungs~ruppen I, 
werden. 

für ~efährliche GUt er der 
II oder III verwendet 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes da rf 10 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 Wird die zu~elassene Verpackung s bauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassun~sschein beschri e benen Innen ver
packungen - verwendet, muß nach weis bar sicherJ.te
stellt sein, daß die zusammenge set zte Verpack ung 
mit den Innenverpackungen ebe nso wi rksam 1st wte 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9 

10 

10.1 

Der in Nr. 2 ~enannte Antra~stelle r muß nachwe i s
bar sicherstellen, daß alle Aufla~en über die 
Verwendung der Verpackung demjeni~en, der die 
Verpackung für Gefahr~ut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnun~ für die internationale Eisenbahnbe 
förderun~ gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die int er
nationale Beftirderung Refährlicher Güter auf de r 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen tibereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgele~ten Prüfanforderun~en für Verpackun~en 

zur Beftirderung gefährlicher Güter. 

Kcste aus Sp~rrholz mit PE -Sack als Innenauskleidc c >l 10.2 Ein Widerruf dieser Zulassun~ bleibt vorbehal
ten. 

4 Anforderungen an die Bauart 

4. 2 

Die Bauart rnuß den Baumustern entspreche~~, di \! 
ge mäß Prü fb~ richt Nr. 103 907 Bauart 1 d e r 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom Ob.ll.l<J86 ~in e r Bauartprüfun~ nach de:n An
han~ V der Anlage zur GGVE unterzogen worduo 
s ind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr . 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
d en . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unt e r 
d~r Vo raussetzung, d~ß die Anforderungen na ch 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zu~elassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßi~ gefertigt werden. Der Hersteller muß 
~ewährleisten, daß bei den serienmäßi~>; gefertig
ten Verpackun~en die für die Bauart fest~elegten 

Anforderungen erfüllt sind. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilun~sblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) vertiffentlicht. 

4950 Minden, 10.0 2.1~87 
·I 

( 

!,_/ • l 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7822/40 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l • l 

2 

3 

4 

4. l 

4. 2 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende ßeförderun~ gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dacopack GmbH & Co. KG 
Postfach 10 04 22 
4330 MUhlheim/Ruhr 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Sperrholz mit PE-Sack als Innenausklei
dung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 907 Bauart 2 - der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 06.11.1986 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE Ullterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. . 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig ~efertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8 .l 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

\) ' , 

)
4D/X45/S/ •••••••••••••••••• /D/BAM 

~~ (Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

7822 ....... 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 45 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver-

z 324 

9 

10 

l O.l 

packun~en - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackun~ für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
Uber die Beförderung ~efährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 10. 0.2.1987 
I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7823/40 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l.l 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenhahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dacopack GmbH & Co. KG 
Postfach 10 04 22 
4330 Mühlheim/Ruhr 

Beschreibung der Bauart 

grenz
GUter 

Eisen-

Kiste aus Sperrholz mit PE-Sack als Innenausklei
dung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 907 Bauart 3 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 

der 
(Westf) 

vom 06.11.1986 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer~ 
den. 



5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
s ichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U~ ,) 4 D I X 6 0 I s I ••.•.•••••..•...•. I D I B AM 7 8 2 3 ••••••• 
\_~ (Herstellungs- (Name oder 

8 

8 .1 

8.2 

8 . 3 

8. 4 

8 .5 

9 

10 

10. 1 

1 o. 2 

jahr, nur die Kurzzei-
heiden letzten des Her-
Ziffern) stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die na c h der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
ve rwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 60 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
p a ckungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjeniien, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgele~ten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 .3 Dieser Zulassungsschein wird im '"Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4 950 10 . 02.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
M1n<leo (Westt) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7824/1A1 

rilr dle Bauart e1ner Verpackung zur Betörderun~ 
getänrl1cher Güter 

1.1 

Rechr:sgrundla~en 

Verordnun~ über dle Innerstaatllche unct greoz
Uberscnreltende Betörderung g~tänrlicner Güter 
mlt Sisenbahnen (Getahr~utveroranung Elsen
bann - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antra~steller 

3 

4 

5 

6 

ßlecnwar~ntabr1k LimOurg GmDH, 
6250 L>mburg/Lann 1 

Beschreibun~ der Bauare 

Faß aus Weißblech mit nlChtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden bet1naet steh e1ne Fiillöttnung, dle 
durch einen Kunststott-Eindrückverscnluß wahl
weise 1n zwe1 verschiedenen Austünrungerl v~r

scnlossen s1nd. 

Fassungsraum: 13,9 Liter 

Antorderungen an die Bauare 

D1e Bauar~ muß aen Baumustern entsprechen, di~ 

gemäß Prütbericht Nr. 103 945 der Bunaesbann-Ver
suchsanstalt M1nden (We~ct) vom 07.10.1986 einer 
Hauartprütun~ nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE urtterzogen worden Slnd. 

Zu~assuog 

D1e unter Nr. 3 beschrleo~ne Bauare w1rd uncer 
der Voraussetzung, daß die Antorderungen nach 
Nr. 4 ertüllt werden, zugelassen. 

Ferti~ung von Verpackun~eo 

Nach der zugelassenen Bauart dürren Verpackungen 
ser1enmäßig getertlgt werden. Der Hersteller muß 
gewährlelsten, daß be1 aen ser1enmäß1g getertig
ten Verpackungen dle tür d1e Bauart testgelegten 
Antorderungen ertüllc s1nd. 

Kennzeichnung 

D1e nach der zugelassenen Bauart ser1enmäß1g ge
tertlgten Verpackungen s1nd dauernatt und gut 
sichtbar w1e tolgt zu kennzeichnen: 

. U \lAl/Y/150/ ••••••••••••••••• /D/BAM 
~ (Herstellungs-

7 82 4 •••••••• 

jahr, nur dle 
letzten belden 
Zlttern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwenduo~ der Verpackung 

8 .l 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tertlgten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürten tür getährllche Gücer 
verwendet werden, wenn tür s1e nach den Vor
schr1tten <1er GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig s1nd. 

D1e Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

D1e Grenzdaten tür den Inhalt 
senritten werden. 

dürten nicht über-

D1e Dichte der Füllgüter dart 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgrupoe 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgrupoe 
nicht überschreiten. 

II) bz w. 
I I I) 
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8.4 

9 

10 

10.1 

Der Gesamtüberdruck (d. n. Damptdruck des Füll~u
tes und Parttaldruck von Lutt od~r sonsti~en 

Inerten Gasen, vermindert um 100 k.Pa) be1 55 °C 
dart 100 k.Pa nicht überscnreiten. 

Der 1n Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
Dar SICherstellen, daß alle Autlagen über dle 
Verwendung der Verpackung demjenlRen, der dle 
Verpackun~ tür Getanegut einsetzt/betüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

D1e Bauart entspricht den 10 

der Ordnung tür die 1nternat1onale Elsenbannbe
törderung getähtllcner Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über dle loter
natiOnale Betörderung getähr11cher Güter aut der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem Internattonalen Übereinkommen des Seever
kenrs (IMDG-Code) 

aen Emotenlungen aer Vereinten Nationen ( UN) 
über d1e Betörderung getährl1cner Giiter 

testgelegten Prütantoraerungen tUr Verpackungen 
zur Betörderung getährllcher GUter. 

10.2 E1n W1derrut dieser Zulassung bleibt vorbenal-
te n. 

10.3 D1eser Zulas~ungsscneln wird 1m ''Amts- und Mlt
tellungsblatt der Bundesanstalt tUr Mater1alprU
tung, Herl1n" (ISSN 0340-7551) veröttentllcnt. 

4950 M1nden, 17.12.1986 

' I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7825/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1 • 1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

VKT Verpackungen & Kunststofftechnik Eisenberg 
GmbH & Co. KG 
6719 Eisenberg 

3 Beschreibung der Bauart 

4 
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Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 20 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 401 vom 26.02.1982, 
96 401 1. Nachtrag vom 13.01.1984, 
96 401 2. Nachtrag vom 18.02.1985, 
96 401 3. Nachtrag vom 01.08.1985, 
96 401 4. Nachtrag vom 21.07.1986, 

5 

6 

7 

96 401 5. Nachtrag vom 30.10.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( ' li\3H1/X1.3/250/ .••.•...••••... /D/BAM 7825 ..••..• • • 
_IJ_..} (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der An!. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werdenw 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werdenw 

8.4 

8.5 

8 .6 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,33 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 8 1b) 
Wasserstoff- 2014 60 % 8 62 b) 
peroxidlösung 
Salpe·tersäure 65 % 8 2b) 
Salpetersäure 2031 55 % 8 2b) 
Flußsäure 1790 75 % 8 7a) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Netzmittel- 5 % kein Stoff der 
lösung Anlage zur GGVE 
(Laventin) 
Kohlenwasser- 1300 32c) 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 
Tri chlor- 1710 6 .1 15c) 
äthylen 
Perchlor- 1897 6 .1 15c) 
äthylen 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
seina 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 



8.7 Bei
0
Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 

35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 18.12 . 1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E 1 N 

Zulassungs-Nr. 7826/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 • 1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Gottlieb Duttenhafer GmbH & Co. KG 
6733 Hassloch/Pfalz 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel und 
einem eingestellten Rundbogensack aus Kunststoff
folie. Der Deckel wird durch einen am Stoß über
lappenden Spannring mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 40 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 007 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 03.11.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 

6 

8 

8 .1 

8. 2 

8. 3 

9 

10 

1 0. 1 

10.2 

10.3 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertignog von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Rauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart fe s tg e legten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart ser ienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

1A2/X56/S/ •.•.............. /D/BAM 7826 . •...•• . 
. (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver 
sandstückes darf 56 kg nicht überschreit en. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt , be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung ge:ährlicher GUter aUf der 
Straße (ADR-Übereinkomme~) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 22.12.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E l N 

Zulassungs-Nr. 782713HI 

fi ir dle Rauart elner Verpackung Ztlr Beförderung 
gefährlictter GUter 

I . I 

4 

6 

8 

s. I 

8 . 2 

Rechtsgrundlagen 

Verord11ung Uber die lnnerstdatllctte und grenz
Ub~rschreltende Bef ö rd e rung gefJt1rlicher Giiter 
mit ~isenbahnen (Gefahrgucv~r 11rdrtung Eisen
bdhn- GGVE) vom 22.1J7.l9a5 
(ßG!l . I, S. 1560) 

Antragsteller 

Scorplast 
C h a r l es d e K e r c i1 o v e l J ~l n 2 7. l 
9000 Gent , ßelglen 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabneltmbarem 
Deckel. 

Nennvolur.1en: 25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Rauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. MI<ICWIP-84 .016011559 vom 
03 . 09 .L984 des Helgisehen Verpackungsinstitutes 
B.V.I. und des PrUfberichtes Nr. 10l 635 vom 
11.03.1985 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
{Westf) einer BauartprUfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worder1 sind . 

Zulassung 

Die unter ~r. 3 beschriebene Rauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforaerungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung voo Verpackungen 

Nac\1 der z u ge lassenen Bauart dürfen Verpack11ngen 
serienmäßig gefeLtigt weLden. Der ilersteller muß 
gewährleisten , daß bei den serienmäßig gefertig
ten VerpAckungen die fUr die Ballart festgelegten 
Anfordcruttgen erfUllt si11d. 

Kennzeichnung 

Oie ttac\1 der zugelassenen Rauart scri~11mtißig ge
fertigten \'erpackungen sind dauerhaft t 111d g11t 
stclttbar wie folgt zu kennzeicf1nen: 

( u-'\ 
\_:> jJ II I I Y I . 8 I 2 0 0 I ............... I o I BA fl 7 8 2 7 .... .... . 

_ .. ~ (Herstellungs- (Name 
darum nach 
Rn 1512 (I) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz-
ze ichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

lJi c nac\1 der zugelassenen ßauart serienmüßig ge
tertigt~n und entsprechend Nr. 7 gekellnzeicttne
ten Vt~rpackungen dürfen für gefiittrlictte Giiter 
ver .... 'endet werden, wenn für sie nach den Vor-
seil r i( ten der GGVS/GGVE/GGVSee solche \'e rpacku n
gen zuL;iss ig sind . 

Ui~ Verpackungen dUrfen fUr gef:ittrliclte Giiter 
der Verpackungsgruppen ll urtd [[l verwendet 
~.Jerden. 

8.3 Die Grenzdaten fUr den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
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Die Dichte deL FUllgüter darf 
1,84 glcm' (Verpackungsgruppe II oder III) 
nicht Uberschreiten. 

8. 4 

8 -5 

B. 6 

8 . 7 

9 

10 

Der GesamtU berdr uck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf i33 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene BauaLt l1at die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wa sser 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

Kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüher den F'iiltgi.itern beständig 
sein. 

DeL Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bat:" sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

I 0. 2 

I 0. 3 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
fö rderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
na:ionale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
St raße (ADR-Übereinkomrnen) 

de m internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (ON) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fu ng, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.12.1986 
. ) 

T .... t C 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E l N 

Zulassungs-Nr. 782B/3H1 

für die Bauart einer Verpackung z~tr Beförderung 
gefährlicl1er Giiter 

l • 1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
Uberschreitende Beförderung gefährlicher Giiter 



2 

mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung ~isen

bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBJ. l, S. 1560) 

Antragsteller 

Scorplast 
Charles de Kercl1ovelaan 221 
B-9000 Gent 

J Beschreibung der Bauar t 

4 

Kanister aus Kunststoff mtt nlchtabneh•nbdre•n 
Deckel. 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauare muß den Baumuseern encsprechen, die 
gemäß Peüfbeeicht Ne . MW/ma/P-84 . 0167/1635 vom 
20.09.1984 des Belgisehen Verpackungsinstitutes 
ß.V.I . und Bericht Ne. 101 390 vom 24.05.1985 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

S Zulassung 

6 

Die unter Nr. J beschrlebene Bauart wlrd unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nacl1 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefer ti gt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefert i g
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zuge l assenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackung~n sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

( .'i. '1 
., 3H1 /Y !.8/200/ ••••••••••••••• /D/BAM 7828 ••.•.••. 

. .,___. 

8 

8 . 1 

8 • 2 

(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVI':) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zuge la ssenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften dee GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackunge n dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsg rup pen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht iiber
schritten werden. 

8. 4 

8. 5 

Die Dichte der FUllgiiter darf 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe II oder III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonst igen 
inerten Gasen, ve rmi ndert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreite n . 

8.6 Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN -Nr. 

Wasser 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

Kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

8. 7 

9 

10 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nac hwei s zur Feststellung d er chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen 1nit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar siche rst ellen, daß alle Allflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefah rgut einsetzt/befüllt be
kannt sin d. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

1 0. 2 

1 0. 3 

der Ordnung für die inte rn attonale Eisenbahnbe
förderu n g gefährlicher Güter (RID) 

dem Eu ropäisch en Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-tibereinkommen) 

de~ internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gef~hrlicher Giiter 

festgeleg ten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güte r. 

Ein Widerruf dieser Z ulassun g bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, ßerlin" (ISSN 0340-7551) veeöffentl icht. 

49so Hin~er· 19.12.1986 

' 
j, 

i 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E 1 N 

Zulassungs-Nr. 7829/3Hl 

für die Bauart einer Verpack ung zur Beförderung 
gefährlicl1er GUter 

1 • l 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überseilreitende Beförderung gefäh rlicher Güter 
mit Risenba hn en (Gefah rgutv erordoung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07 .1985 
(BGBl . I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Scorplast 
Charles de Kerchovelaa n 221 
ß-9000 Gent 

Beschreibung der Bauart 

Kanlster aus Kunststoff mit nichtabnehmbarein 
Deckel. 

Nennvolume n: 20 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 
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5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gerniß Prüfbericht Nr. MW/cw/P-84.0149/1480 vom 
20.08.1984 des Belgisehen Verpackungsinstitutes 
s.v.r. und 101 889 vom 24.05.1985 und 101 889 
1. Nachtrag vom 11.12.1985 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anl3ge zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

8 

8. l 

~ • 2 

8. 3 

8. 4 

8. 5 

8. 6 

8. 7 

9 
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
se rienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die fUr die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Y 1.8/200/ ..•....... •..•. /D/BAM 7829 .• . ... . .. 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
ver·.."endet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der FüllgUter darf 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II oder iii) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

llie unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprUfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Wasser 

Hypochlorit
lösung *) 

UN-Nr. 

l 7 91 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

Kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

160 gCl/1 8 6lb) 

*)Die Fall-, Oichtheits- und Innendruckprüfung 
wurde nicht durchgefUilrt. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den FüllgUtern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit eine~ Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestelLt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Oer in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festge legten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Miodeo, 19.12.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Miodeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 7830/6HG2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

1 • 1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Cillichemie Ernst Vogelmann GmbH & Co. KG 
7100 Heilbronn 

Beschreibung der Bauart 

Kombinationsverpackung (Kunststoff) bestehend aus 
einer Faltschachtel als Außenverpackung und einem 
Folienbeutel als Innengefäß. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gerniß Prüfbericht Nr. 103 919 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.10.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt w~rden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtba r wie folgt zu kennzeichnen: 

6HG2/Y/20/ •••.... . •. .. •••. .. /D/BAM 7830 ••... ...• 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Her s tell ers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .l 

8. 2 

8 .3 

8 .4 

8.5 

8.6 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwe nd et werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und Ill verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten we r den. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe ll bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 13 kPa nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragst e ller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Aufla gen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.12.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 7831/]Hl 

für die Bat1art einer Verpackung zur Beförderung 
gefj!trlicller GUt~r 

l . l 

2 

3 

4 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung Uber die innerstaatliche und gienz
Uberscilreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak KG 
2090 Winsen/L 

Besc h reibung der Baua rt 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Ne nnvolumen: 12 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern en t sprech en , di e 
gemäß Prüfbericht Nr . 99 669 vom 12.01 .1 984 und 
99 66.9 1. Nachtrag vom 16.10.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage z ur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\3Hl/Y/200/ ... • ••••.•.•...•.. /D/BAM 7831 ..•.. • .• • 
~ (Herstellungs- (Name 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstelle r s) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .1 

8 .2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden. 

8 . 3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten . 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.5 
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8 .6 

8 . 7 

9 

10 

1 0. 1 

10.2 

10.3 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artp rUfun g mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nc. 

n-Buty1acetat 1123 
Essigsauce 2789 

Stoff dec Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse 

98 % 
3 
8 

Ziffec 

3lc) 
32b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sei n. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgä1tget1 keine Gefahren durch elektro
sta tische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpack u11g demjenigen, der die 
Vecpackung füc Gefahcgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
föcdecung gefährlicher Gütec (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Befördecung gefahrliehet Güter auf dec 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
t en. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Beclin" (ISSN 0340-7551) vecöffentlicht. 

4950 Mindeo, 22.12.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nt. 7834/3H1 

für die Bauart ~iner 

gefährlicher Güter 
Vecpackung zur Beförderung 

1.1 

2 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innecstaatliche und 
überschceitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutvecordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak KG 
2090 Winsen /L 

grenz
Güte r 

Eisen-

3 

4 

5 

6 

7 

(~) 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gernaß Prüfbericht Nr. 94 307 vom 27.11.1980, 
94 307 1. Nachtcag vom 23.07.1984, 
94 307 2. Nacht rag vom 01.02.1985, 
94 307 3. Nachtrag vom 21.10.1986, 
dec Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartpcüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, z ugelas se n. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefe rtigt werden. Der Hersteller muß 
gewahcleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fectigten Verpack ungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/Yl.8/200/ ••••••••••••••• /D/BAM 7834 ••.•••.•• 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Hecstellecs) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entspcechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet W"erden, wenn für sie nach den Vor
schciften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulassig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefahrliehe Gütec 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdcuck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Pactialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
dacf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

8.6 Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artpcüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-N r. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsaure 1830 98 % 8 lb) 
Ameisensäure 1779 98 % 8 32b) 
Hypochlorit- 1791 160 gCl/1 8 6lb) 
lösung 
Kohlenwasser- 1300 3 32c) 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 

Die Werkstoffe die ser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
tr äglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 



8.7 Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 02.02.1987 

l 

/.
; /.f. / 

.. /I , I' ; Y :- ~ .. /. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7836/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l . l 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
6733 Hassloch/Pfalz 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel und 
einem einges t ellten Rundbogensack aus Kunststoff. 
Der Deckel wird durch einen am Stoß überlappen
den Spannring mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 32 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 006 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 03.11.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 

6 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
s1chtbar w1e folgt zu kennzeichnen: w lA2/X42/S/ .. ........ •.••... /D/BAM 7836 ....... . 

(Herstellungs- (Name 

8 

8 .l 

8. 2 

8. 3 

9 

10 

l 0. l 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgrup pen I, 11 oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 42 kg nichr überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Geiahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefähr licher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Betördereng gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 22.12.1986 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7837/5H4 

[Ur di e ßilu a rt e in e r Verpackun g 2 11r Be förderung 
ge führ lieh e r Giit e r 

l . l 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Ve r o rdnu ng Uber di e - inn e r s ta a tli c he und gren z 
ilh e r sc hr e it e nd e Be f ö rd e run g ge fätJrlicller Giit e r 
mit S i se nb ah n~n (G ef al1rgutv e r o rdnung Eisen
bahn - GG VE) vom 22. 0 7.1985 
(B G ~l. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Pap i~ rv e r ,tr be itung Sa c hsa GmbH 
34 26 eH e d a 

Beschreibung der Bauart 

:( un ststo ff- ~ la c hsa c k, d e r :tu s dre i a ~ Boden zug e 
sc hw e i ß t e n ?o ly~thylen-F o l ie n sc lll ä lJChen besteht. 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

8 

8 .l 

8 .2 

8 .3 

9 
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Die B~uart muß der. Baumust e rn entsprechen, die 
g e mäß Prüfbericht ~r. 103 969 der Bundesbahn-Ver
suchsanstiilt Minden (Westf) vom 07.t1.1986 einer 
ßauartprlifung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 crfUllt werden, zugel as sen. 

Fertigung von Ve~packuogen 

Nach der zugelassenen Bauart dilrfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleiste~, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für di e Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennz _eichnung 

Die nach de r zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H4 / Y26/S/ ........••....•.• /0/RAM 7837. 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
ode r Kurz
zeichen des 
Herste ll ers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dUrfen für gefährliche Güter 
verwendet •.o~erden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gef~hrliche Güter 
der VerpackungsgruppenIl oder Ill verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inh~lt dürfen nicht über
schritten werden. 
Oie ß rutt o~asse des Versandstückes darf 25 ,4 kg 
nicht. überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befiillt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

l 0. 3 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter 
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkornrnen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
ilber die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Sundesanstalt für Materialprü
fung, Rerlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 23.12.1986 

I 

I . I 
t. ~ ~ ....... 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7838/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
ge f~hrlicl1er Güter 

l.l 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Giiter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Aotragsteller 

Gottlieb Duttenhafer GmbH & Co. KG 
6733 Hasslech/Pfalz 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehrnbar~m Deckel. Oer Deckel 
wird durch einen am Stoß überlappenden Spannring 
mit Hebelverschluß gehalten. 

Nennvol umen : 6 bis 12 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 527 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Mindeo (Westf) vom 25. 11.198 ~ einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig-



8 

8.1 

8. 2 

ten Verpackungen die für die Baua~t festgelegten 
Anfo~derungen e~fUllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1 A 21 Y ••••.•• I S I •••••••••••••• I D I B AM 7 8 3 8 ••.••• • 
(Brutto- (Herstellungs-
höchst
masse) 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
flerstellers) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist je
weils entsprechend 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen d ü rfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zul:issig sind. 

Oie Verpackungen dürfen für gef~hrliche Güter 
der Verpackungsgruppen Il oder lll verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

9 

10 

1 0. 1 

Die Dichte der Füllgüter, deren Viskosität bei 
23 •c mehr als 200 mm 2 ls beträgt, darf 1,80 glcm 3 

nicht überschreiten. Die Schüttdichte für feste 
Stoffe darf 1,80 kg/Liter nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicl1erstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befül1t, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR - Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 

über die Beförderung gefährlicher Giiter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 23.12.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Wes~f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7839I3H1 

für di e Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Giiter 

Rechtsgrundlagen 

1.l Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicl1er Giiter 
mit Eisenbahnen (Gefallrgutverordnltng Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

4 

5 

6 

7 

(BG~l. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak KG, 
2090 IHnseniL 

Beschreibung der Bauart 

Kdnister aus Kunststoff 1nit 11ichtahnehmbarem 
Deckel. 

Nen(1volumen: 5 bis 6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entspr~c!1en, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 94 117 vom 30.09.1980, 
99 668 vom 11.01.1984 und 99 668 l. Nachtrag vom 
28.10.1986 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfiillt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\ 3H1IY1.81200I •••••.•.•.•••. • IDIBAM 7839 ••.•.•••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8. 2 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der An1. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für geLihrliehe Giiter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgiiter darf 
1,84 glcm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicnt überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8. 5 
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8 .6 

8. 7 

9 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konze n- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 96 % 8 1 b) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 
Kohlenwasser- 1300 ?2tl 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 
n-ßutylacetac. 1 l 2 3 31 c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den FüllgUtern beständig 
sein. 

Der ~achweis zur Feststellung der chemischen V e r
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wi ss en~ch~ft und Technik geführt werden können . 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung de ~ Gefäße entscehen können. 

Ocr in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß all e Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 So nstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe

förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem E ur opäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlic her Güte r auf d er 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever 
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfe h lungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährliche r Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Ve rpackun gen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ei n Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amt s- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt fü r Mdterialprü
fung , Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent licht. 

4950 Hindeo, 24.12.1986 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7839/3Hl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw . erweitert: 

4 
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Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumu s tern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 94 117 vom 30.09.1980, 
99 668 vom 11.01.1984, 99 668 l. Nachtrag vom 
28.10.1986 und Nr. 99 668 2. Nachtrag vom 
19.01.1987 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7839/3Hl der Fa. Kunststoffwerk Draak KG, 
2090 Winsen/L, vom 24.12.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin"" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 30.01.1987 
-- ~) 

'·' 
/, 

' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7840/3A1 

für die Bauart ~iner Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

1 . l Verordnung über die inne r staatl i che und g r enz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit E isenbah nen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

2 

3 

(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl ~uber Verpackungen GmbH & Co. 
7110 Ohringen 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 25 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 216 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 01.12.1986 e iner 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8 .1 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt wer d e n, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

0 -.\ 
( fJAl/Y/250/ •• .•• ••••. •.•. • •• /D/BAM 7840 .•.•.•.. 
.. ._::: . (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichn e
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn fü r sie nach den Vo r
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Ve rp ackun
gen zulässig sind. 



8.2 

8 .3 

8 . 4 

9 

10 

10 . 1 

10.2 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden~ 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungseruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar siche~stellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauar t entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10. 3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.01.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zu1assuogs-Nr. 7841/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l . 1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
( BG B 1. I, S • 15 6 0) 

Antragsteller 

Siepe GmbH 
5014 Kerpen 3 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen Spannring mit Hebelver
schluß gehalten. 

4 

Nennvolumen: 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 183 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 02.12.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

u 
n 

8. l 

8. 2 

8.3 

9 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
ge_währleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die fUr die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi~ ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1H2/X32/S/ .....•...•..•.•••• /0/BAM 7841 ......•.• 
(Herstellungs
dar um nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, ll oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
32 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mindeo, 05.01.1987 
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ßundesbahn-Zentrala•t 
Hindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E l N 

Zu lassuogs-N~. 7842 /0 A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l.1 

Rechtsgrundl agen 

Verordnung über die innerstaatlich e und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahn en (Gefahrgucverordnung Eiseo
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

8.4 

9 

10 

1 0.1 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen tiber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpack ung filr Gefahrgut einsetzt/befilllt , be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenba hnb e
f ö rderun g gefähr li che r Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter a uf der 
Straße (ADR-Üb e reinkommen) 

f estgelegte n Prüfanforderungen für Ve r packungen 
z ur Beförderung gefährlicher Güter. 

1 0.2 Ein Widerru f dieser Zulassu ng bleibt vorbehal -
Karl Huber Verpackungswerke Gmb H & Co. ten . 

3 

7110 Öhringen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 
Im Oberboden befindet sich eine Füllöffnung, die 
durch einen Kunststoff-Eindrückve~schluß ver
schlossen wird. 

Fassungsraum: 1,08 Li!er 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumuntern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 215 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 01.12.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Berateller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackun gen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Yl.8/250/ ••••• /D/BAM 7842 ••••••.• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen 
des Her
stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen filr gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schri t ten werden. 
Die Dichte der FüllgUter darf 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts - und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berl i n" (ISSN 0340-7551) ve röff entlic ht. 

4950 Mindeo , 05.01.1987 ., 

Bundesbahn - Zentralamt 
Hindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassuogs-Nr. 7843/1Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 • 1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 Öhringen 

Beschreibung der Bauare 

Flaschen aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Fassungsraum: 1,08 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 215 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 01.12.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 



6 

7 

8 

8 .l 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Fertigung von Verpa~kungen 

Nach der zugelassenen Bauart dilrfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzei~bnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/X/250/ •••••••••••••••• /D/BAM 7843 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn filr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen .I. II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht Ober
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 

10.2 

10.3 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) über 
die Beförderung gefährlicher Giiter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Ciiter . 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

Dieser Zulassung&schein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Min~n, 05.01.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7845/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Be förderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnur1g über aie innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungen GmbH & Co. 
7110 o'hringen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 
Im Oberboden befindet sich eine FUllöffnung, die 
durch eine Metallschraubkappe verschlossen wird. 

Nennvolumen: 25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 216 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 01.12.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Ferciguog von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Nach der zugelassenen Bauart aürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herstell~r muß 
gewährleisten, daß oei den serienmäßig geferttg
ten Verpackungen die fiir ate Bauart festgele~t~n 

Anfora~run~en erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach aer zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtDar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/250/ •••••••• /D/BAM 7845 •••••••• 
(Herstellun~s

jahr, nur die 
letzcen oe1aen 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

D1e nach aer zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tertlgten una entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet weraen, wenn für s1e nach aen Vor
schriften der GGVS/GGVE solcne Veroackungen zu
lässig sind. 

Die Veroackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oaer III verwendet 
werden. 

D1e Grenzaaren für aen Inhalt dürten nicht über
schritten werden. 
Die Dichte aer Füllgüter aarf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu-
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tes und Partialdruck von Luft oaer sonst1gen 
1nercen Gasen, vermlndert um 100 kPa) t>el 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschrelten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwels
t>ar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der 01e 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt Slnd. 

10 Sonstiges 

l 0 . l Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die int e rnational e 
förde rung gefährlicher GUter (RIO) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen üb e r die inter
nationale Beförderun g gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

testge l egte n Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zul? ~s ung bleibt vorbehal
ten. 

l 0. 3 Diese r Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung , Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 05.01.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
IHnden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7846/lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l • l 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die "innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Weidenhammer & Kireher GmbH & Co. KG 
6520 Worms 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Flasche aus Kunststoff 

Nennvolumen: l Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die ßauart muß den Baumustern entsprechen, dte 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 810 der Buodesbahn-V~r
suchsaostalt ~loden (Westf) vom 09.12.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 
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Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 

7 

serienmäßig gefertigt werden. D~r Her~teller muß 
gewäh rleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgel~gtcn 

Antorderungen erfüllt s ind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU\ lHl/Y/100/ ••••••••••••••.••• /D/BAH 7 84 6 •.••.•..• 
'\!2.) (Herstellungs-

datum nach 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
llerstellers) 

8 

8 .l 

8. 2 

Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen ll oder lll verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der FüllgUter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

8. 6 

8· 7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Koozeo- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Äthylalkohol 1170 94 % 3 3 b) 

Oie Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei
0
Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 

35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 .l 

10.2 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 



10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mlt
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.01.1987 

Bundesbaho-Zent~ala•t 

Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Ne. 7847/0A2 

für di~ Bauart e iner Verpackung zur Beförderung 
gef ä hrlicher Güter 

l . l 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Ver o rdnung über die innerstaatliche und grenz
üb e r s chr e it e nde Beförderung gefährlicher Güter 
mit E isenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke 

7110 Öhringen (Württ.) 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen am Stoß überlappenden 
Spannring mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 2,55 bis 5,2 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 217 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.12.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

8 

8 .l 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y6/S/ .•.•••••. /D/BAM 7847 .....•.• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 5,64 kg nicht überschreiten. 

9 

10 

10.1 

10.2 

l 0. 3 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonsr.iges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förd~rung gefährlicher Güter (RIO) 

d~m Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal

ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 05.01.1987 

I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbaha-Zent~alamt 

Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7848/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Erste Verordnung zur Änderung von Gefahrgutaus
nahmeverordnungen vom 30. September 1986 - Aus
nahme E lS - (BGBl. I. S. 1612). 

Antragsteiler 

liella AG 
6100 Darmstadt 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

4 .l 

4. 2 

5 

Kiste aus Pappe mit Aerosoldosen bzw. Tuben au s 

Kunststoff als ln11enverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart ~uß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 019 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vorn 27.10.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Ve rp ack un gen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herstelle r muß 
gewährleisten, daß b~i den se ri enmäß ig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festge l egten 
Anforder u ngen ertilllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gu t 
sichtbar wie folgt zu kennzelcl1nen: 

\\ 4G/Y74/S/ .... ••...... ... .. . /D/BAM 7848 ••....... 

8 

(He r stellungs
jaht , nur die 
beiden letzten 
Ziffe r n) 

(Name ode r 

Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Ver wendung der Verp~ckung 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Rau~rt s~ rienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 geke nnzeichne
ten Verpackungen dilrfen fiir gefcthr liche GUte r 
Vt!rwendet werden, wenn für si0 nuch den Vor 
scllrift~n der GGVS/GGVE/GCVS~~ solche Verpackun
gen zul3ssig sind. 

8 . 2 Die Verpack ungen dürfen h.ir gef.:11lrliche Güter der 
Ve rpa cku ngsgruppen [[ oder llt verwendet werden. 

8 0) 

8.4 

8 0 5 

9 

Die Bruttomasse des VersandsrUckes da r f 74 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zuge l assene Verpackungsbauart als zusam
mengesetz t e Verpackung - auch mit a nd eren als in 
diesem Zu l ass ungs schein beschri~benen Innenver
pack u ngen - verwendet, muß nachw e isbar sic h e rg e 
stellt sein, daß di e zusamme n gese tzt e Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wi e 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 gen annt e Antragstel l er muß nachwei s 
bar sichers t el len, daß alle Auflagen üb e r die 
Verwend un g der Verpackung demjenigen , de r di e 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befü llt be
kann t sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 

10 0 2 

l 0 0 3 

Die Bauart entspricht den in 

d e r Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GU ter (RlD) 

dem Europäischen Über einko mm en über die inter
nati o n a l e Be förd er un g ge[ährlicher Gü t e r auf d e r 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

d em internationalen Ubereinkommen d es Seever
k e hrs (IMDG-Code) 

d e n Empfehlungen der Verei n te n Natione n (UN) 
üb e r die Bef ö rderun g gefä !trl icher GU t e r 

festgeleg ten Prüfanforderungen für Ve rpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güte r. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amt s- und Hit
tei lungsblatt der Bund esanstalt fU r Materialprü
fu n g , ßerlin" (ISSN 0)40-7551) veröffe ntlicht . 

4950 Hioden, 06.01.1987 
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Bundesbahn-Zentral a mt 
Hindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassun gs-Nr . 7849/1H2 

fUr die ßauart einer Verpackung zur Beförderun g 
gefährlicher Güter 

1 0 1 

2 

) 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung Uber die innerstaatliche und gre n z
Ub~rschreitende Beförderung gefährlicher GJter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 07 .1985 
(BGBl. l , S. 1560) 

Antr ags tell er 

Mauser - Werke GmbH, 
5ll40 BrUhl 

Besc hreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff 1nit ab n e hmbarem Deckel. 

~ennvolumen: 200 Liter 

4 Anforderung e n ao die Bauart 

Die Bauart mtJß den Baumustern e nt sprecl1en, di e 
gemäß Prtitb~richt Nr . 104 081 der Bundesbahn-V t r
s uch sans t alt Minden (WestE) vom 14.11.19 86 einer 
Bauartprüfung n ac h dem Anhang V der Anla ge zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 b eschr i ebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforde r u n gen nach 
Nr . 4 ~rfüllt werden, zugelassen . 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die ftir die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Keoozeicbnuog 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

•"":1\ 
(.~ / 1H2/X300/S/, ••••• ,.,., ••••• /D/BAM(N78a4m9e •••• , ••• 

_- (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

datum nach Rn 
1512 (l)e der 
Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen tiber die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen ftir gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dUrfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstUckes darf 300 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen tiber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung ftir Gefahrgut einsetzt/befUllt, be
kannt sind . 



10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

l 0.2 

10.3 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen fiir Verpackungen 
zur Beförderung gefä hrlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 06.01.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 785ü/4G 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

z 

3 

4 

4. l 

4. 2 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Erst~ Verordnung zur Änderung von Gefahrgutaus
nahrneverordnungen vom 30. September 1986 - Aus
nahme E 18- (BGBl. I. S. 1Gl2). 

Antragsteller 

1;ella AG 
6LOO Darmstadt 

Beschreibung der Bauart 

Kiste a us Pappe mit Aerosoldosen bzw. Tuben aus 
Kunststoff als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Saumust~rn entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht ~r. 104 024 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 21.11.1986 eirter 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart ~ericnmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dau~rltaft und gut 
sichtbar wie folgt z11 kennzeichnen: 

( ' ·1 \ 4G/Y99/S/ ............... .. /D/BA'!i 7850 ..... . 
\.._ _~ .. / (Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Zlffern) 

Kurzze i
des Her
stellers) 

8 Auflagen tiber die Verwendung der Verpackung 

8 .l 

8 • 2 

8. 3 

8. 4 

Die naclt der zugelassen e n Bauart se rienmä3ig ge
fertigten und entsprcchend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fU r gef~hrliche GUter 
verwendet werden, 1venn für si e nach d~n Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSec solche V~rpacklln
gen zuljssig si11d. 

Die Verpackungen dürfen für ~et:iltrlic~te GU:t:!r der 
Verpackungsgruppen II oder [ll v~rw~ndet Wt:!rden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 99 kg 
nicht iiberscltreiten. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch 1nit and~ren als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen I nnenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Ve rpackung sbauart. 

9 

10 

10.1 

l 0. 2 

l 0 . 3 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpacku ng demjenigen, der die 
Verpackung fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internatiOflale Eisenbahnbe
förde ~ung gefährlicher GUte~ (RLD) 

dem Europ;jischeo Ubereinkommen über die inter
nationale Beförderung gef~hrlicner GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen libereinkommert des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen de~ Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährliclter Güter 

fesegelegten Prüfanforderungen fUr Verpack ungen 
zur Beförderung gefährlicher Gii.ter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird i1n ''Amts- und Mic
teilungsblatt der Bundesanstalt für MaterialprU
fung, ßerlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 06.01.1987 
. ) 

/ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U B G S S C H E I N 

Zulassungs-Sr. 7851/1A2 

für die Bauart einer 
gefährlicher GUter 

Rechtsgrundlagen 

Verpackung zur Beförderung 

z 343 



1 . 1 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
6733 HasslochiPfalz 

Beschreibung der Bauart 

FaU aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Der Deckel 
wird durch einen am Stoß überlappenden Spannring 
mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 64 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 235 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 12.12.19~6 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden .. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfilllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

·<-.. ; lA2IX8liSI .......•.•• • ..•. • IDIBAH 7851 ....... . 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

9 

10 

l 0. l 
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(Herstellungs - (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppen I, 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 81 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der ,Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever-
kehrs (IHDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialprü
fung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.01.1987 

) 

/_,1 I Jt __ l t .. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 785211A2 

für die Bauart einer Ve roackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l . l 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Ant ragst e1ler 

Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
6733 HasslochiPfalz 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Der Deckel 
wird durch einen Spannring mit Hebelverschluß ge
halten. 

Fassungsraum: 109 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 237 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 17.12.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

l A 2 I Y 13 5 I s I •••••••••••••••• I D I B AM 7 8 5 2 ..••••.. 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-



8. 2 

8. 3 

9 

10 

1 0. 1 

fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmas5:e des Ver
sandstückes darf 135 kg nicht überschreit~n. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt , be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

deru Europäischen ÜbereinkoCJ.men über die inter
nationale Beförderung gefdhrlicher Güter auf der 
Straße (ADR - Übereinkommen) 

deQ internationalen Übereinko1nmen des Seever-
kehrs (IMDG - Code) 

den Empfehlungen der Verein ten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpacku11gen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Wid erruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

UJ.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialp rü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verdffentlicht. 

4950 Minden, 21.01.1987 

7 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7853llA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

VerorJnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güte r 

Eisen-

2 Antragsteller 

Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
6733 HasslochiPfalz 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Der Deckel 
wird durch einen am Stoß überlappenden Spannring 
mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 64 Liter 

4 

5 

6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 104 236 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 12.12.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfi.illt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
s er i e n mäßig g e f er t i g t werden . Der He r s t e 11 er muß 
gewährleisten, daß bei den serienn1äßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart s~rienmä~ig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

/ u\ \ n ) 1 A 2 I Y 11 5 I s I ...... . ......... I D I B AM 7 8 53 ...... . 

8 

8 .l 

8. 2 

- (Herst.,llungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart se ri enmä~ig ge
fertigte n und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften d er GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

8 .3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen ni cht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 115 kg nicht überschreiten. 

9 

10 

10. 1 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachw~is

bar sicherstel l en, daß al l e Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut e lns etztlbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricllt den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über aie inter
nationale Bef6rderung ge f ährlicher Giiter auf der 
St r aße (ADR - Ubereinkomrnen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seeve r-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicl1er Güter 

fest~elegten Prüfanforderungen für Verpackltn~en 

zur Befö rderung gefätlrlicher Güte r . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleiht vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffent licht. 

4950 Mindep, 21.01.1987 
' ) 

' 
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'1-·'.c. 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7854/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft 
Müller GmbH & Co. KG 
5090 Leverkusen 1 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Der Deckel 
wird durch einen Spannring mit Hebelverschluß ge
halten. 

Nennvolumen: 70 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 247 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 09.12.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefert1gt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß Oei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart testgelegten 
Antorderungen ertüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
s1cntoar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X47 Y89/S/ ••••••••••••• /D/BAM 7854 •••••••• 
{Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Zlffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fert1gten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für getährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährlicne Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten weraen. Die Bruttohöchstmasse aes Ver
sandstückes darf 47 kg (Verpackun;tsgruppe I) bzw. 
89 kg (Verpackungsgruppe II oder III) nicht über
schreiten. 

Der 1n Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis-

10 

bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut e1nsetzt/befüllt, be
kannt sind.. 

Soosclges 

10.1 D1e Bauart entspricht den in 

aer Ordnung für dle internationale Eisenbahnbe
förderung gefänrlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung getährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Veroackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mindeo, 07.01.1987 

' 
J-(_ _, 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7856/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 • 1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Schmalbach Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 
Im Oberboden befindet sich eine Füllöffnung, die 
durch einen Kunststoff-Eindrückverschluß ver
schlossen wird. 
Außerdem befindet sich im Oberboden ein 140 mm 
Eindrückdeckel, der durch einen Falzring mit dem 
Oberboden fest verbunden ist. 

Nennvolumen: 35 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 808 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 29.09.1986 einer 
Bauartprüfung n~ch dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 



6 

7 

der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herste ller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( " . .' 
\ (\ ·3Al/Y/80/ ••••••••••••• ••••• /D/BAM 7856 •••••••• 
·-..~ .. ' (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. l 

8. 2 

8 .3 

8.4 

9 

10 

10.1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen ll oder lll verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüt e r darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe ll) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe lll) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 53 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 .3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Miodeo, 08.01.1987 

"7 

Bundesbahn-Zencrala•t 
Hindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 7857/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Giiter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07 .19 85 
(BGBl. I, $. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

8 

8 .l 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

Kunststoffwerk Draak 
2090 lo/insen/L 

Beschreibung der Bauare 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 228 vom 11.05.1984 und 
1. Nachtrag zum Bericht 99 228 vom 18.12.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 "beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzut1g, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden , zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
se rienmäßig gefertigt werd en. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serie nmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festge.legte-11 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sic htbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Yl.6/200/ .••••••••••••.. /0/BAM 7857 ••••••••• 
(Name (Herstellungs

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackuag 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zu lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,63 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

z 347 



8 .6 

8. 7 

9 

10 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprlifung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Per-chlor
äthylen 

UN-Nr. 

1897 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE · 
tration Klasse Ziffer 

6 .1 15c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den FüllgUtern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei
0
Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 

35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängec1 kelne Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (AOR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 09.01.1987 

"? 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7858/5M1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Gücer 

1 • 1 

2 

Z348 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof & Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

3 Beschreibung der Bauart 

Papier-Ventilbodensack bescehend von außen nach 
innen aus einer Lage gebleichtem SemiGlupak
Papier und 3 Lagen naturbraunem genadeltem 
Semic lupak-Papie r. 

4 Anforderungen an die Bauart 

4 .1 

5 

6 

7 

8 

8 • 1 

8.2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 251 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 08.12.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

D1e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar w1e folgt zu kennze1chnen: 

d 5Ml/Y26/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7858 ••••••• 
, . :~./ (Herstellungs- (Name oaer 

jahr, nur die 
belden letzten 
Z1ffern) 

Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tertlgten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig slnd. 

Die VerpacKungen dürfen für gefährllche Güter der 
Verpackungsgruppen 11 oder III verwendet weraen. 

8.3 Die Grenzaaren für den Inhalt aürfen nicht über
schritten werden. 

9 

10 

10.1 

Die Bruttohöchstmasse aes Versandstückes darf 
25,6 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar SlCherstellen, daß alle Auflagen über aie 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/oetüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den ln 

der Oranung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

aem Europäischen Übereinkommen über die loter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf aer 
Straße (AOR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Coe!e) 

aen Empfehlungen aer Vereinten Nationen (UN) 
üoer die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter~ 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 09.01.1987 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hindeo (W estf ) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7859/5H4 

für die Bauart einer Verpackung z ur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 • 1 

2 

Recht.sgrundlagen 

Ve r o rdnung über die inn erstaa tliche und g r e nz
überschreitende Beförderung gefä hrlicher Güte r 
mit Eisenbahnen (Gefahrgucverordnu n g Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGB l. I , S . 1560) 

Antrag s t el ler 

Bischof & Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

4 • 1 

5 

Ventilbodensack aus Kunststoff-Folie 

An fo rd e rungen an die Ba uart 

Die Baua~t muß den Baumu ste r n entsprec hen, di e 
gemäß P r üfbe r ic ht Nr . 104 252 der Bund es bahn-V e r
suchsanstal t Minden (Westf) vom 1 2 .12.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen wo rd e n si nd. 

Zulassung 

Die unt er Nr. 3 beschrieb e ne Bauart wird unter 
d e r Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 e r fü llt werden, zu ge lassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nac h der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
se ri enmä ß ig gef~rtigt we rd e n. Der Hersteller muß 
ge wä hrl eisten, daß bei den serienmäßig ge fertig
ten Verpackungen die für di e Bauart festgelegten 
Anfo rderungen erfüllt s ind. 

7 Keoozelchouog 

8 

8 .1 

8.2 

Die nach aer zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertlgten Verpackungen slnd dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennze1chnen: 

\ 
·.:\ : 5H4/Y26/S/ ••••••••••••• • ••• /D/BAM 7859 ••••••• 

(Herstellungs- (Name oder 
jahr, nur dle 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über dle Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
tertigten und entsprecnend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

01e Verpackungen dürfen für gefährllche Güter der 
Verpackungsgruppen Il oder Ill verwenaec weraen. 

8.3 D1e Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht üoer
scnrltten werden. 

9 

10 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 25,4 kg 
nicht überschrelten . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar Slcherstellen, aaß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Soosciges 

10.1 Die Bauart entsprlcht den in 

aer Ordnung für die lnternationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Gücer (RIO) 

10.2 

10.3 

dem Europäischen Überelnkommen über die lnter
n a tlonale Beförderung gefährlicher Güter auf aer 
Straße (ADR-Überelnkommen) 

aem internationalen Übereinkommen des Seever
kehr s (IMDG-Coae) 

den Emptehlungen d e r Vereln ten Natlonen (UN) 
über Oie Beförderung ge fährli che r Güter 

festgelegten Prüfanforaerungen für Verpackungen 
zur Beföraerun g getä hrli c h er Güter. 

Ein Wide rruf dieser Zulassung bleib t vorbehal 
ten . 

Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- un d Mit
t ei lun gsb l a tt der Bundesansta lt für Ma t eria lprü
fu n g , Be rlin " (ISSN 0340-7551) veröffen tl iche . 

49 5 0 Mi.nd e n, 09.01.1987 

---· 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hindeo (Wescf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7860/5H4 

tür die Bauart einer Verpackung zu r Befö rderun g 
gefähr li c her Güter 

1.1 

2 

3 

4 

4 • 1 

5 

Rechtsgrundlagen 

Vero rdnung über di e inn e r staat li che u nd grenz
überschreitende Beförderung gefährliche r Güter 
mit E is e nbahnen ( Gefah r g u tverordn un g E i sen 
bahn - GGVE) vom 22 . 07 .19 85 
(BGBl. I, S . 15 60) 

Antragsteller 

Bischof &. Klein Verpackungswerke Gmb l! & Co. 
4540 Lengerich 

Beschreibung der Bau a rt 

Vent ilboden sack aus Kun ststoff-Folie 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Ba umust ern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1 0 4 253 der Bundesbahn-Ver
s uchsanstalt Minden (Wescf) vom 12.12.1986 e in e r 
Bauartprüfung na c h dem Anhang V der Anlage z ur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zu ge la ss en. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelaSsenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der flersteller muß 
gewährleisten, daß b e i den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart fe s t ge l eg ten 
Anforderungen erfüllt s ind. 

Kennzeichnung 

Die nacn aer zugelassenen Bauart serienmäß1g ge 
fertigten Verpackungen s1nd dauerhaft und gut 
s1chtbar wie folgt zu kennze1chnen: 

5H4/Y26/S/ •••••••••• ••• •••• /0/BAM 7860 ••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiaen letzten 
Zit fern) 

(Name od e r 
Kurzzel
aes Her
stellers) 
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8 

8 .1 

8.2 

8.3 

9 

10 

10.1 

10 .2 

10.3 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach aer zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten una entspr~chend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften aer GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig stna. 

Die Verpackungen aürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen Il oder III verwendet werden. 

Die Grenzaaren tür den Inhalt dürfen ntcht über
schritten weraen. 

D1e Bruttomasse aes Versanascückes darf 25,4 kg 
nicht überschrelten. 

Der 1n Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwels
bar slchersteilen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung aer Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung tür Gefahrgut e1nsetzc/oetU11t be
kannc stna. 

Sonst.lges 

Die Rauare entsprtcht aen in 

aer Oranung für ate lnternattonale EisenDahnDe
töraerung getährllch~r Güter (RID) 

aem Europätschen Üoerelnkommen über Clie 1ncer
nat1ona1e Beföraerung gefährlicher Güter aut aer 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

aem internattonalen Üoeretnkommen aes Seever
kehrs (IMDG-Coae) 

aen Empfehlungen aer Veretnten Natio nen (UN) 
über Oie Beförderung getähr ltcher GUter 

fescgelegcen Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Betöraerung getährllcher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten .. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fu n g, Berlin- (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 09.0l.l987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Hinden (West f) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7861/5Ml 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

z 350 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

SVD Veroackungen GmbH 
4422 Ahaus 1 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Ventilbodensack bestehend von außen nach 
innen aus einer La~e gebleichtem Leichtkrepp
Kraftsackpapier und 2 Lagen naturbraunem Kraft
sackpapier. 

4 Anforderungen an die Bauare 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 225 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 12.12.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anla~e zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8. 1 

8 .2 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt wei:'den, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertig t werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5 H 1 I Y 2 6 I SI • •••••••• ••••• ••• I D I B AM 7 8 6 1 •• ••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsorechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen filr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten fUr den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 25,4 k~ 

nicht überschreiten. 

8.6 Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter 
müssen den Eigenschaften der im Prüfbericht gem. 
Nr. 4 genannten Prüffüllgüter · entsprechen. 

9 

10 

10 .1 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Aufla~en über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahr~ut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen filr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 12.01.1987 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Sr. 7862/5M1 

für die Bauart einer Veroackung zur Beförderun~ 
gefährlicher Güter 

1 Rechts~rund1agen 

1.1 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahr~utverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

SVD Verpackungen GmbH 
4422 Ahaus l 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Ventilbodensack bestehend von außen nach 
innen aus einer Lage gebleichtem Leichtkrepp
Kraftsackpapier und 2 Lagen naturbraunem Kraft
sackpapier. 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 224 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 12.12.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Veroackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderun~en erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi~ ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und ~ut 

sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( t.i\ 
I)) 5M1/Y26/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7862 ••••••• 

· (Herstellungs- (Name oder 
jah r, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kurzzei
de s Her
stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Veroackung 

8 .1 

8 . 2 

8.3 

8.4 

8.5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solch e Verpackun
gen zuläs s ig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen Il oder III verwendet werden. 

Die Gr e nzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Bruttomasse des Versandstückes darf 25,4 kg 
nicht überschreiten. 

8.6 Die ph ysikalischen Eigenschaften der Ftillgüter 
müssen den Eigenschaften der im Prüfbericht gem. 
Nr. 4 genannten Prüffüllgüter entsprechen. 

9 

10 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen , der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/be flillt be
kannt sind . 

Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entsoricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderun~ ~efährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
üb~r die Beförderung gef~hrlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Veroackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zu1assun~ bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 12.01.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Buodesbabn-Zentrala•t 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H K I N 

Zulassungs-Nr. 786J/5Ml 

für die ßatJar t einer Veroackung zur Beförderun~ 
gefährlicher CliLer 

1.1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GCVE) vom 22.07.198S 
(BGBl. l , S. 1560) 

Antragsteller 

SVD Veroackt1ngen GmbH 
4422 Ahaus l 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Papier-Ventilhodensack bestehend von außen nach 
innen atts einer Lage ~ebleichtem Leichtkrepo
Kraftsnckn~pier 11nd 2 Lagen naturbraunem Kraft
sackoapier. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 223 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 12.12.1986 einer 
ßauartpriifung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der VoraLtssetZtlng, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfülLt werden, zugelassen. 
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6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
s1chtbar w1e fol~t zu kennzeichnen: 

~ 5Ml/Y26/S/ .••••.•.••..•.••. /D/BAM 7863 •••••. • 
(Herstellungs- (Name oder 
jahr, nur die Kurzzei-
heiden letzten des Her-
Ziffern) stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8. 5 

8.6 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn rür sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackun~en dürfen für ~efährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttomasse des Versandstückes darf 25,3 kg 
nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter 
müssen den Eigenschaften der im Prüfbericht gern. 
Nr. 4 genannten Prüffüllgütec entsprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackun~ für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung ~efährlicher Güter (R1D) 

dem Eurooäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (1MDG-Code) 

den Emofehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin"' (1SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 12.01.1987 
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Bundesbaho-Zeotralamt 
Kinden (Wescf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7864/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefä hrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutv e rordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

2 

3 

4 

5 

6 

(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden be fin det sich eine Füll- und e ine ße
bzw. Entlüftungsöffnung. Die Öffnungen werden 
durch Kunststoff-Eindrückverschlüsse Verschlos
sen. 

Fassungsraum: 65 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 234 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Wescf) vom 18.12.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herstell e r muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

C0un lAl/Z/100/ ...••.••••••••••• /D/BAM 7864 ....•••• 
(Herstellungs- (Name 

8 

8.! 

8.2 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprec_hend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 111) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 

0 inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 



9 Der in Nr. 2 gena nnt e Antragsteller muß nachweis
bar sicherstelle n, daß alle Auflagen über die 
Verwendu n g der Ve rp acku n g demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetz t /befüllt, be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10.1 Die Ba uart entspric ht den in 

de r Ordnung für die intern ationale Eisenba hnb e 
förderung gefä hrl icher Güte r (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförder ung gefäh rli cher Güter auf der 
Straße (ADR-Überei nk ommen) 

dem internationale n Übereinkom men des Seeve r
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlu n gen der Vereinte n Nationen (UN) 
über die Beförderung gefäh rli c her Gü t er 

festgelegten Prüfanf o rderungen für Ve rp acku ngen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10. 2 Ein Widerruf dieser Zula ssung bl eibt vo rb ehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amcs - und Mit
teilungsblatc der Bundesanstalt für Materialprü
fu ng, Berlin" (ISSN 0340 -7551) veröffentlicht. 

4950 Minden , 12 . 01 . 1987 

7 

Bundesbahn-Zentralamt 
IHnden (llestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7865/3H1 

für die Bauart einer Verpackun g zur Beförderun~ 

gefährlicher Güter 

1 • 1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . I, S. 1560) 

Antragsteller 

VKT Verpackungen + Kunststofftechnik 
Eisenberg 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güt er 

Eisen-

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 40 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern ent so rechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 780 vom 04.03.1986, 
102 780 1. Nachtrag vom 23.06.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (West f), jedoch aus 
dem Werkstoff Lupolen 5261 Z, einer Bauartprü
fung na c h dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
aer Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 

8 

8 . 1 

8.2 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen e rfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu k ennzeichnen: 

3H1/Y l. 8/200/ •...•...•..... • /D/BAN 7865 .....•.. · 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zu r GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der z ugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7. gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fü r gefährliche Güte:r 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schri ft en der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Ve rpa ckungen dürfen für gefährliche Güter 
der Ve rpa ckungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Gr enzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8 . 4 

8.5 

8 . 6 

8 . 7 

Die Dic hte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 (Verpackun gsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Parti aldruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die ßau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr . 

Kohlenwasser- 1300 
s tof fgemisch 
(White Spirit) 
n -B utylacetat 1123 
Salptersdure 2031 
Hypochlorit- 1791 
lösung 
Essigsäure 2789 
Wasser 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 32c) 

3 
55 % 8 
160 gCl/1 8 

31c) 
2b) 

61b) 

98 % 8 32 b) 
Kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Fülleütern beständie 

De r Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
tr äg lichkeit muß nach dem anerkanntefl Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßi gen Vo rgän gen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße ents tehen können. 

9 Der in Nr. 2 gena nn te Antragsteller muß nachweis
bar s icher stel len , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

1 0.1 Di e Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
fö rderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem international e n Übereinkommen des 
kehrs (INDG - Code) 

inter
auf der 

Seeve r-
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10.2 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Bef0rderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dit'!ser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Ber1in" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.01.1987 ... , 
( 

/r, I / , 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Wesc f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7867/3H1 

für die Bauart einer Verpackun~ zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechcsgrundlagen 

1.1 Verordnun~ über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

(
u, 

!2) 

z 354 

( BG B 1 • I, S. 15 6 0) 

Ant ragst:eller 

VKT Verpackungen + Kunststofftechnik 
Eisenberg 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 17,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart: 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 240 vom 02.03.1982, 
96 240 1. Nachtrag vom 13.10.1982, 
96 240 2. Nachtrag vom 09.05.1984, 
96 240 3. Nachtrag vom 12.02.1986 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf), 
jedoch aus dem Werkstoff Lu polen 5261 Z, einer 
Bauartprüfung nach dem Anhan~ V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

3Hl/Yl.8/200/ ••••••.•••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

78 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 

8.1 

8.2 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8. 3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

8 0 7 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Salpetersäure 
Hypochlor it
lösung 
Essigsäure 
n-Butylacetat 
Wasser 

UN-Nr. 

2031 
1791 

2789 
1123 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

55 % 8 
160 gCl/1 8 

2b) 
6lb) 

98 % 8 32b) 
3 3lc) 

Ke in Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackuttgsbauart müssen 
den Füllgütern .beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für 11aterialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 26.01.1987 
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Bundesbahn-Zeneralaae 
Kinden (Wese f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I R 

Zulassungs-Nr. 7868/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

1 

l . l 

2 

3 

4 

6 

7 

Rechesgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreieende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

VKT Verpackungen+ Kunststofftechnik 
Eisenberg 

Beschreibung der Bauare 

grenz
Güt e I 

Eisen-

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Di·e Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 696 vom 22.12.1981, 
96 696 l. Nachtrag vom 25 . 06.1986, 
96 696 2. Nachtrag vom 07.05.1986, 
96 696 3. Nachtrag vom 26.08.1986, 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf), 
jedoch aus dem Werkstoff Lupolen 5261 Z, einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nac h der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ \.!V 3Hl/Yl.8/200/ ••••••.••••.••. /D/BAH 7868 ••.••..•. 

8 

8.1 

8.2 

(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen 
werdene 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werdene 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 
Essigsäure 2789 
Hypochlorit- 1791 
lösung 
Wasserstoff- 2014 
peroxidlösung 
Salpetersäure 2031 
Wasser 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

98 % 
160 gCl/1 

60 1. 

55 % 

3 32c) 

8 321-) 
8 61 b) 

8 62 b) 

8 2b) 
Kein Stoff d e r 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Festst e llung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro 
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt b e 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung g e fährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-tibereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
tene 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amtg- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, ßerlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.01.1987 

·-; 
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Bundesbahn-Zen~ralamt 

Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 7869/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährliche r Güter 

Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderun~ gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahr~utverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

VKT Verpackungen + Kun s tstofftechnik 
Eisenberg 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 401 vom 26.02.1982, 
96 401 l. Nachtrag vom 13.01.1984, 
96 401 2. Nachtrag vom 18.02.1985, 
96 401 3. Nachtrag vom 01.08.1985, 
96 401 4. Nachtrag vom 21.07.1986, 
96 401 5. Nachtrag vom 30.10.1986 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf), 
jedoch aus dem Werkstoff Lupolen 5261 Z, einer 
Bauartprüfung naCh dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(~) 3 H 1 I X 1 • 3 I 2 50 I ............... I D I B AM 7 8 6 9 ••••••••• 
(Herstellungs- (Name 

8 

8. 1 

8.2 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden. 

für 
li 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

z 356 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,33 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw . III) 
nicht übe rsch reiten. 

8. 4 

8. 5 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

8.6 Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

8. 7 

9 

10 

Bezeichnung 

Schwefelsäure 
Wasserstoff-
peroxidlösung 
Salpetersäure 
Flußsäure 
Essigsäure 
Netzmitte 1-
lösung 
(Laventin) 
Kohlenwasser-
stoffgemisch 
(White Spirit) 

UN-Nr. 

1830 
2014 

2031 
1790 
2789 

1300 

Konzen
tration 

98 % 
60 % 

55 % 
75 % 
98 % 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 lb) 
8 62b) 

8 2b) 
8 7a) 
8 32b) 

Kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

32c) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.01.1987 

'I
I 



Bundesbahn-Zeotrala•t 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7870/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz-
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen-
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Ant: ragst eller 

E. Merck 
6100 Darmstadt 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 
Das Faß besteht aus: Edelstahl, mit einer Stahl
blechschutzhaube, Standzarge und oberem Schutz
ring. 
Im Oberboden befinden sich zwei Schnellkupplungs
anschlüsse und ein Füllstutzen mit Schraubver 
schluß . 

Nennvolumen: 100 Liter 

Anforderungen an die Bauart: 

Die Bauart muß den Baumustern e ntspr echen, di e 
gemäß Prüfbericht Nr. 02/87, der Fa. E. Merck 
Darmstadt, vom ,22.01.1987, einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
word e n sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfü llt werden, zugela sse n. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X1.3/780/ •••••••••••••• /D/BAM 7870 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

AufLagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und ent so rechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppen I, 

werden. 

für 
li 

Die Grenzdaten für den Inhalt 
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,30 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 
3,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

dürfen nicht über-

I) bzw. 
ll) bzw , 
III) 

8.4 

9 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 520 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entsoricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Üb e reinkommen über die in~ er
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever -
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Mat erialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veräffentlieht. 

4950 tlinden, 26.01.1987 
7 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7871/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderun g 
~efährlicher Güter 

1 . 1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 

~renz

Güter 
Eisen-

bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

VKT Verpackungen + Kunststofftechnik 
Eisenberg 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 235 vom 14.09.1984 
100 235 l. Nachtrag vom 21.07.1986 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf), 
doch aus dem Werkstoff Lupolen 5261 Z, einer 
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
unterzo~en worden sind. 

d i e 
und 
der 
je-

Bau
GGVE 
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5 

6 

7 

8 

8.1 

8. 2 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

)Hl/Y/200/ •.•••..•...•.•..•. /D/BM! 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

78 71. ...••.•. 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet wer
den. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Netzmittel
lösung 
(La ve nt in) 

UN-Nr. 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

5 % Kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

8.7 Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkomm~en des Seever-
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im '"Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.01.1987 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7872/3Hl 

für die Bauart einer Veroackung zur Beförderun g 
gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz-
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

VKT Verpackungen + Kunststofftechnik 
Eisenberg 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 259 vom 28.01.1985, 
101 259 1. Nachtrag vom 22.02.1985, 
101 259 2. Nachtrag vom 27.02.1986, 
101 259 3. Nachtrag vom 26.08.1986 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf), 
jedoch aus dem Werkstoff Lupolen 5261 Z, einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Veroackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefert ig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 



(un·--\ 
\!!) 3Hl/X/250/ •••••••••••••••••• /D/BAM 7872 ••••.•••• 

(Herstellungs- (Name 

8 

8 .l 

8.2 

8 . 3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

9 

10 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauare serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn ftir sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppen I, 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,23 g/cm' (Verpackungsgrupoe I) bzw. 
1,50 g/cm' (Veroackungsgrupoe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfungmit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Flußsäure 
Hyoochlorit
lösung 
Netzmittel
lösung 
(Lavent in) 

UN-Nr. 

1790 
17 91 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

75 % 
160 gCl/1 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse 

8 
8 

Ziffer 

7a) 
6lb) 

Kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Veroackungsbauarc müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis 
t räglichkeit 
t.Jissenschaft 

zur Feststellung der chemischen Ver
muß nach dem anerkannten Stand von 
und Technik geflihrt werden können. 

Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei be t riebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elekt re
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonscige s 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnun~S für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen Uber die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Veroackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden. 26.01.1987 
') 1 
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Bundesbabn-Zencralaac 
Minden (Wesc f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7873/3H1 

flir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 • 1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

8 .l 

8. 2 

8. 3 

8. 4 

8. 5 

Recbcsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Ant ragsceller 

VKT Verpackungen + Kunststofftechnik 
Eisenberg-

Beschreibung der Bauare 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 92 451 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.06.1979, je
doch aus dem Werkstoff Finathene 56020, einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unte r zogen worden sind. 

Zulass u ng 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fercigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind daue r haft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

3H1/Yl.3/200/ .••••••.•••.••• /D/BAM 7873 •.. • .•.. 
(He rste1lungs
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpa c kung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schrif t en der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,30 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

z 359 



8. 6 

8.7 

8.8 

9 

10 

l 0. 1 

10.2 

10. 3 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfungmit folgenden Stoffen bestanden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 40 % 8 1b) 

Die \/erkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Gefäße, bei denen die Vertiefung am Ende des 
Griffes für eine Belüftung durchstoßen ist, dür
fen nicht mehr für die Beförderung gefährlicher 
Güter verwendet werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricltt den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Ubereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Obereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 26.01.1987 

/''' 
I, 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hindeo (West f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassuogs-Nr. 7874/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l 

1.1 

2 

z 360 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz-
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

VKT Veroackungen + Kunststofftechnik 
Eisenberg 

3 Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 20 Liter 

mit nichtabnehmbarem 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

8 

8.1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8. 5 

8. 6 

8. 7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 87 654 vom 05.09.1975, 
87 654 1. Nachtrag vom 05.11.1975, 
87 654 2. Nachtrag vom 14.04.1978 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf), 
jedoch aus dem Werkstoff Finathene 56020, einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Y1.5/200/ ............... /D/BAM 7874 ....•.... 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz 
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefähr li che Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,54 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau 
artprlifung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Salzsäure 
Kalilauge 
Natronlauge 

UN-Nr. 

1789 
1814 
1824 

Konzen
tration 

38 % 
50 % 
50 % 

Stoff der Anlage 
zur CCVE 

Klasse Ziffer 

8 
8 
8 

Sb) 
42b) 
42b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 



9 

10 

10. l 

10.2 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, det die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 26.01.1987 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7875/3Hl 

für die Bauart einer Verpackun~ zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 • 1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnun~ über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderun~ gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Ancragsceller 

VKT Verpackungen + Kunststofftechnik 
Eisenberg 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güt er 

Eisen-

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 25 Liter 

Anforderungen an die Bauare 

Die Bauart muß den Baumustern ent sorechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 93 917 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 22.02.1980, je
doch aus dem Werkstoff Finathene 56020, einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

~ennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 

~ sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: m 3Hl/Y/200/ •.•. •.. •..•.•..... /0/BAM 7a75 . ••. .••.. 
(Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefäh rli che Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

9 

10 

l 0. l 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,19 g/cm 3 (Verpackungsgrupp e II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bel 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. J beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfurtg mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung Ul>I-Nr. 

Salzsäure 1789 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

38 % Sb) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der ellemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden kö n nen. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährl icher Güter 

festgelegten Prüfanforderun gen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

z 361 



10 . 2 

10.3 

Ein Widerruf 
ten. 

dieser Zulassung bleibt vorbeha 1-

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minde,n, 26.01.1987 
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Bundesbahn-Zencralamt 
Kinden (Wescf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7876/3Hl 

für die Bauart einer Veroackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l . l 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

VKT Verpackungen + Kunststofftechnik 
Eisenberg 

grenz
Güt er 

Eisen-

3 Beschreibung der Bauare 

4 

5 

6 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumuseern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 92 935 vom 28.01.1980, 
92 935 1. Nachtrag vom 24.01.1985 und 
92 935 3. Nachtrag vom 04.06.1986 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf), 
jedoch aus dem Werkstoff Lupolen 5261 Z, einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zu1assung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8 .l 

z 362 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Yl.8/l00/ •..•.•..••••••• /D/BAH 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7876 ......... 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auf1agen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
t en Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

verwendet 
schriften 

werden, wenn für sie nach den Vor
der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun-

gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden : 

Bezeichnung 

Schwefelsäure 
Salpetersäure 
Essigsäure 
Ameisensäure 
Kalilauge 
Natronlauge 
Hypochlorit
lösung 

UN-Nr. 

1830 
2031 
2789 
1779 
1814 
1824 
1791 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

98 % 
55 % 
98 % 
98 % 
50 % 
50 % 
160 gel/1 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klass e Zi ffer 

8 lb) 
8 2 b) 
8 3 2 b) 
8 32b ) 
8 42b) 
8 42b) 
8 6 l b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständi g 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand v on 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.01.1987 ., 



Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Vestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 K I N 

Zulassungs-Nr. 7877/381 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Siepe GmbH 
5014 Kerpen 3 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus 
De cke l. 

Nennvolumen: 

Kunststoff 

30 Liter 

Anf o rderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 83 049-101 der Fa. Hoechst 
AG ATA Kuns tst o f fe vom 10 . 10.1983, Nr. 100 177 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 23.01.1984 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Vor~ussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(j{) 3Hl/X/250/ ••••••••••• • •••••• /D/BAM 7877 ••••••••• 
(Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

dat um nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl . zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,26 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe Il bzw. III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu-

8.5 

8.6 

8. 7 

tes und Partialdruck von Luft oder 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

sonstigen 
bei 55 °C 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Schwefelsäure 1830 
Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(Wh it e Spirit) 
Essigsäure 2789 
Salpetersäure 2031 
Netzmittel-
lösung 
(Genagen CA 050) 

Konzen
tration 

98 % 

98 % 
55 % 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 lb) 
3 32c) 

8 32b) 
8 2b) 

Kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis 
t räglichkeit 
Wissenschaft 

zur Feststellung der chemischen Ver
muß nach dem anerkannten Stand von 
und Technik geführt werden können. 

Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elekt ra 
statische Aufladung der Gefäße entstehen könne n . 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller mu ß nachwei s
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über d 1. c 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 16.01.1987 
) 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7878/5Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güttr 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Walter Dürbeck, Papiersackfabriken GmbH & Co. KG 
6420 Lauterbach 1 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Kreuzbodensack 
innen aus einer Lage 
Kraftsackpapier, drei 
Sackpapier und einem 
sack. 

bestehend von außen nach 
naturbraunem Leichtkrepp
Lage n n a tu r braunem Kraft
eingearbeiteten PE-Flach-

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 310 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 05.01.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der VoraussetzUng, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Z364 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, d'iß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H1/Y4l/S/ ••• ••••••••••••••• /D/BAH 7878 ••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Bruttomasse des VersandstUckes darf 40,8 kg 
nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschafte~ (Masse, Korn
größe usw.) der Füllgüter müssen den Eigenschaf
ten der im Prüfbericht gem. Nr. 4 genannten Prüf-

9 

10 

füllgütern entsprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflap;en über die 
Verwendung der Verpackung demjeni~~:en, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10. 3 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tel lungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hind--9', 19.01.1987 

/ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7879/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

VKT Verpackungen + Kunststofftechnik 
6719 Eisenberg 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 625 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 02.06.1982 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nra 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzuhg, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter· 
nach 



6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8. 4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/X1.3/250/ •..•.••..••.••• /D/BAM 7879 .••.•.... 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,38 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,40 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Salpetersäure 2031 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

65 % 8 2b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung de~ Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im '"Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.01.1987 
1 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S e H E I N 

Zulassungs-Nr. 7880/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die inner staat liche und grenz
überschreitend e Beförderung gefältrlict1er Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

VKT Verpackungen + Kunststofftechnik 
6719 Eisenberg 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

6 

7 

8 

8 .1 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Nennvoluillen: 17,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmba reru 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 908 vom 12.06.1985 und 
101 ~08 1. Nachtrag vom 10.06.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschrieben e Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß di e Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefe rtig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennz eichnen: 

3Hl/Y/100/ ..•.•••••.•..••.•. /D/BAM 7880 ••.....•• 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart se rienmäß ig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefäh rlic he Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

z 365 



8.2 

8 .3 

8.4 

8.5 

8 .6 

8 . 7 

10 

l 0 .l 

10.2 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen ll oder lll verwendet 
werden. 

Di e Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter da r f 
1,109 g/cm 3 (Verpackungsgruppe ll bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr . 3 beschr ieben e Bauart ha t die Bau 
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Anitop *) 

UN-Nr. 

2902 

Konzen
tration 

Sto ff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

6 .1 74c) 

"'Produkt der Fa. Böhrin ger lngelheim 
gem. beim BZA Minden 
h interle g t er Rezeptur 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständi g 

Der Nach weis 
träglichkeit 
Wissenschaft 

zur Feststellung der chemischen Ver
muß n ach dem anerk annten Stand von 
und Technik geführt werden können. 

Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpu nkt von höchsten s 
35 C muß si chergestellt sein , daß bei bet riebs 
mäßigen Vorgängen ke in e Gefahr en durch elektro
statische Aufladung de r Gefäße ents tehen können . 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar siche rs tellen, daß all e Auf lagen über die 
Ver wendun g der Verpackung demjenigen , der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/ befül lt be
kannt sind . 

Sonst iges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

Ei-senbahnbe -

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlich er Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und !-lit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 19 . 01.1987 

! i 
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Bundesbabn-Zent:ralaat: 

Deutsche 
Bundesbahn 

Kinden (West:f) 

Z U L A S S 0 N G S S C B E I R 

Zulassungs-Rr. 7881/lH2 

für die Bauart eine r 
gefährliche r Güter 

Verpackung zur Beförderun g 

1.1 

Reebt:sgrundlagen 

Verordnung über di e in n erstaa tliche und gr enz 
überschre itende Beförder ung ge fäh rliche r Güt e r 
mit Eisenbah nen (Gefahrgutverordnun g Eise n
bahn - GGVE) vom 22 .07.1 985 
(BGBl. I, S . 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Sulo Eisenwerk Steuber & Lohma nn GmbH & Co. KG 
4900 Herford 

Beschreibung der Bauart: 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem De ckel . 

Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauar~ 

Die Bauart mu ß den Ba umust:ern entspr ech en, d ia 
gemäß Prüfbericht Nr. 1 01, 321 de ~ Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Mi nd e n ( We stf) vom 15.0 1. 198 7 ei ne r 
Bauartprüfung n aeh dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE un~ erzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauar t wird 
der Vor a u s s e tzung, d a ß die Anfo r deru n gen 
Nr. 4 erfü l lt we r den, zugelassen. 

Fer t igung von Verpackungen 

un t er 
na ch 

Nach der zugelassenen Baua rt dü rfen Verpackunge n 
serienmäßig gefertigt werd en. Der Hersteller muß 
ge wäh r leisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Baua rt festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

. I) \ 
~1H2/Y126/S/ ••••••••••• •••••• /D/BAM 7881. • • •••••• 

8 

8 .l 

(Herstellungs- (Name 
dat um nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz-
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpaekung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen ll oder lll verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
126 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung de mjenigen, der die 
Verpackung fü r Gefahrgut einsetzt/befüllt b e 
kannt sind. 

10 S onstige s 



10.1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung , Berlin " (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Kinden, 21.01.1987 

'l 

fii_tl c•- !J' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7882/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

grenz
Güt er 

Eisen-

Sulo Eisenwerk Steuber & Lohmann GmbH & Co. KG 
4900 Herford 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 322 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 15.01.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 

. sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 
( u\ 
\..!')1H2/Yl27 /S/ •••••••••.•. • •.• • /0/BAM 7882 •••.•••• 

8 

8.1 

8.2 

(Herstellungs- (Name 
dat um nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsorechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

8.3 Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

9 

10 

10.1 

10.2 

Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
127 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entsoricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kio~o, 21.01.1987 

Bundesbahn-Zentra1a•t 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7883/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güt er 

Eisen-
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2 

3 

4 

Ant. ragst. eller 

Sulo Eisenwerk Steuber & Lohmann GmbH & Co. KG 
4900 Herford 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 320 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.01.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassuog 

Di e 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen . 

6 Fertiguog von Verpackung e n 

7 

Na c h der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie f olgt zu kennzeichnen: 

nu·l\· ) lH2/Yl87/S/ ..•••••.••.••.•.• /D/BAM 7883 •••.••••• 
(Herstellungs- (Name 
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz-
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 . l 

8 0 2 

8.3 

9 

10 

l 0 0 l 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
187 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 
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10.3 Dieser Zulassungsschein wird im " Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

4950 Kind~, 21.01.1987 

/U·: .. !. t. ,fi/ 
'• 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (llestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 7884/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

l.l 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 Antragsteller 

3 

Müller & Bauer GmbH & Co. Verpackungswerk, 
7430 Metzingen 

Beschreibung der Bauart 

Flasche aus Weißblech 

Nennvolumen: 0,56 Liter bis 1,05 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 593 vom 18.06.1986 und 
103 593 l. Nachtrag vom 07.11.1986 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(v~ 0 lAl/Y/200/ ••••••.•.•.•••••• /D/BAM 7884 •••••••• 

8 

8 .l 

8.2 

(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz-
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 



8. 3 

8.4 

9 

10 

10. 1 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs {IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Minde,n~ 22.01.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Wes tf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 7885/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

l . l 

2 

3 

4 

4. l 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bayer AG 
5090 Leverkusen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung in die 
zwei Kunststoff-Kanister eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 86/57049-4 der Bayer AG 
vom 28.07.1986, vorliegendem Schreiben der Fa. 
Bayer AG vom 26.09.1986 mit zugehöriger Pack
mittel-Spezifikation und Zeichnung und Ergänzung 

4. 2 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8 . 4 

8.5 

9 

10 

l 0. l 

zum Prüfbericht vom 10.12.1986 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4 GI X 1 5 I SI •••••••••••••••••• I D I B AM 7 8 8 5 ••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 14,2 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt si nd . 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG -Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförd erung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 

4950 

ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Min~n, 10.02.1987 

i I '- I 
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Deutsche 
Bundesbahn 

~~~desbahn-Zentralamt 

Ki nden ( Westf) 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7886/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderun g 
g efährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

4 .l 

4 . 2 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8 .2 

8 . 3 

8 . 4 

8.5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 

grenz
Güte r 

Eisen-mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bayer AG 
5090 Leverkosen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung in die 
vier Kunststoff-Kanister eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, di e 
gemäß Prüfbericht Nr. 86/57079 der Bayer AG vom 
28.07.1986 , vorliegendem Schreiben der Fa. Ba yer 
AG vom 26 . 09.1986 mit zugehöriger Packmittel
Spezifikation und Zeichnung und Ergänzung zum 
Prüfbericht vom 10.12.1986 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Oi e Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4 .1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(0. \ 4G/X28/S/ ...•..•.•..•...••• /D/BAM 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

7886 •••••.• 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, 1I oder 111 verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 28 kg 
nicht überschreiten . 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 

z 370 

9 

10 

10.1 

diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenv er
pack un gen - verwendet, muß nachweisbar sicherge 
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackun g 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß na c hwe i s
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpac kung für Gefah rgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht de n in 

der Ordnung fü r eH e in t er n ati ona l e E i s enba h nbe
förderung gefährlicher Güter (R1D) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inte r
nationale Beförd erun g gefährlicher Güte r au f de r 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG- Code ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nation e n ( UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpack u ng e n 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vor b eha l 
ten. 

1 0 . 3 Dieser Zulassungss ch ein wird im "Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin " (ISSN 0340-7551) veröffentlich t . 

4 950 Kinden, 10.02.1987 
"7 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7887/4D 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 

1.1 

2 

3 

4 

4 .1 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Collico GmbH 
5650 Solingen-Ohligs 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Kiste aus 
einem, bzw. 

Sperrholz als Außenverpackung und 
zwei PE-Säcken als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 241 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 10.01.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 



6 

7 

der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauar t serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

4D/X50/S/ ...•.••••••...• /D/BAM 7887 . . ...•. 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 . l 

8 . 2 

8.3 

8 .4 

8 . 5 

1 0 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fe rtigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefähr li che Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, 11 oder 111 verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten · für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Bruttomasse des Versandstü c k es d a rf 50 kg 
(Verpackungsgruppe I) bzw. 7 5 kg (Verpackungs
gruppe II oder III) ni c ht überschreiten . 

Wird die zu~elassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetztt!: Verpackung - auch mit anderen,als in 

diesem Zulassungsscheir. beschriebenen Innenver 
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Veroackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist , wie 
die zugelassene Verpackungsbauart~ 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, d aß alle Aufla~en ü be r die 
Verwendung der Verp acku ng de mjenigen, der d ie 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befü l lt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnun g für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güte r (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
natio n ale Beförderung gefährlicher Güter a u f der 
St ra ße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationale n Überei n kommen des Seever-
kehrs (IMDG - Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bl eibt vorbehal
ten. 

10. 3 Dieser Zulassungsschein wird im '"Amts- und Hit
t eilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0 340-7551) veröffentlicht. 

49.50 Kin~, 26.01.1987// 

( I/ 
).; - . ;,fi -.rj_,~.:t.f.~Jt,j 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7888/3H1 

fUr die Bauart einer Verpackun~ zur Beförderun g 
gefährlicher Güter 

1 

1 • 1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnun~ über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz 
Gür er 

Eisen -

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

VKT, Verpackungen+ Kunststofftechnik 
Eisenberg 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbare m 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, di e 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 917 vom 07.10.1986 und 

102 917 l. Nachtrag vom 17.11.1986 de r 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf), 
jedoch aus dem Werkstoff Lupo1en 5261 Z, einer 
Bauartpriifung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird un ter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nac h 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zu~elassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßi~ geferti~

ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie fol~t zu kennzeichnen: 

~) 3H1/Y1.8/200/ •• • ••••••••••• • /D/BAM 7888 ••••••.•• 
(Herstellungs- (Name 
dat um nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Hersteller s ) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 . 1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
v erwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schrift en der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpack un
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen 
werden. 

für gefährliche Güte c 
II oder II I verwendet 

8 ~ 3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über-· 
schritten werden. 

8.4 

8 .5 

Die Dichte der Füllgüter dar f 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruope II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 ° C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 
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8 .6 

8 . 7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artorüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Salpetersäure 2031 
Essigsäure 2789 
Hypochlorit- 1791 
lösung 
Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 
n-Butylacetat 1123 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

55 % 
98 % 
160 gCl/1 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage 

8 
8 
8 

zur GGVE 
2b) 

32b) 
61b) 

3 32c) 

3 3lc) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis 
träglichkeit 
Wissenschaft 

zur Feststellung der chemischen Ver
muß nach dem anerkannten Stand von 
und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elekt re
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Veroackung demjenigen, der die 
Verpackun~ für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher ~Uter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkornrnen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung ~efährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Veroackungen 
zur Beförderling gefährlicher Güter. 

1 0 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

49 50 Hin~n, 26.01.1987 

: I 
(.( j 

Bund esbahn-Zentralamt 
Mind en (Wes tf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7890/5Ml 

fü r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefä hrlicher Güter 

1 

1.1 

z 372 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz-
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eis en bahnen (Gefahrgutverordnung Eisen-
bahn - GG VE ) vom 22.07.1985 
(B GBl . I , s . 1560) 

2 

3 

4 

5 

Antragsteller 

Bischof + Klein 
Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier mehrlagig, 
nach innen aus einer Lage 
krepp-Kraftsackpapier, vier 
Kraftsackpapier und einem 
Flachsack. 

Anforderungen an die Bauart 

bestehend von außen 
naturbraunem Leicht-

Lagen naturbraunem 
eingearbeitetem PE-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäu PrOfbericht Nr . 104 316 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19.01.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Bodenbreite darf von 12 cm auf 16 cm gern. 
Schreiben Fa. Bischof + Klein Verpackungswerke 
GrubH & Co . an Bundesbahn-Zentralamt Minden, vom 
19 . 12.1986 erweitert werden. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung , daß die Anforderungen 

unter 
na c h 

Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Her-steller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen di e für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeicl1nen: 

ge
gut 

(i) 5Ml/Y26/S/ ........ . ........ /D/BAM 7890 ..... . . 
(Herstellungs- (Name oder 

8 

8 .l 

8. 2 

jahr, nur die 
heiden letzten 
Ziffern) 

Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
t en Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden . 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8. 4 

9 

Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes dar f 
25,4 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften,(Masse~ Korn
größe usw.)der Füllgüter müssen den Eigenschafte n 
der im Prüfbericht gern. Nr. 4 genannten Prüftüll-
güter entsprechen. 

Uer in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der di e 
Verpackung ftir Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher GUter (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 



dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförd erung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Hateria1prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.01.1987 . ·- , 

ft./ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bu ndesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U 8 G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 789l/5Hl 

für die Bauart einer Ve rpackun g zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1 . 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz-
überseitreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB!. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein 
Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Leugerich 

Beschreibung der Bauart 

Sack aus Papier mehrlagig. bestehend von außen 
nach innen aus fünf Lagen naturbrauneffi Kraftsack
papier und einem eingearbeitet em PE-Flachsack. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 317 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19.01.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind4 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Rauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen si nd dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5Ml/Y51/S/ •.• . • ............ /D/BAM 7891 ...... . 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .1 

8.2 

8.3 

8. 4 

9 

10 

10. 1 

10.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährli che Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürf~n für ge fährliche r.üter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werd e n. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttomasse des Versandstückes darf 50,5 kg 
nicht überschreiten. 

Die physikalis c hen Eigenschaften, (Masse, Korn
größe usw. )der Füllgüter müssen den Eigenschaf
ten der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Füllgüter entsprechen • 

Oe~ in Nr4 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für di e internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Diese r Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialprü
fung, Berlin" (ISS N 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.01.1987 

) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C 0 E I N 

Zulassungs-Nr. 7894/4G 

für die ßaua rl einer Verpa ckung zur Beförderung 
gefährli~her Giiter 

1 • 1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und gren z
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
hahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BCBl. l, S. 1560) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak KG 
2090 Winsen/L 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung, 
Kunststoffkani6ter eingestellt s ind. 

ln d 1e 
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4 

4 .1 

4. 2 

5 

6 

Anforderungen an die Bauart 

Die 'Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 259 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 29.01.1987 einer 
Rauartprüfung na c h dem Anhang V der Anlage zur 
G~VE u11t~rzogen worden sind. 

Oie Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
lt cn. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetz~1ng, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erftillt werJen, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der llersteller muß 
gew.ih r ll" I s te11, daß be l den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Dif! nt1C"h der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

ge
gut 

; u"-
·, _!') 4G/Y28/S/ • .•.•...•. • •••••.. /D/BAM 7894 ••••••• 

8 

R . 1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8. 5 

9 

(Herstellungs- (Name oder 
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kurzzei
des ller
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackuns 

Die nach der zugelassenen Rauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 28 kg 
nicht üherscl1reiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
die~em Z\1lassungssch~in beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, m11ß nachweisbar sicherge
st~ llt se ln, daß die zus.lmmengesetzte Verpackung 
mit den l011enverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sil'herstellen, rlaß die Auflagen üb e r die 
Verwendung der Verpacku11g demjenigen, der die 
Ver 1,a..:kung flir .Gefahrgut einsetzt/befUllt be-
kannt. :-; i nd. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Rauart entspricht Jen in 

der Ordnung für di ·· intL~rnationale Eisenbahnbe
fürderun~ gefUhrlicl1er ~Uter (RIO) 

dt>m Et l rop:iischt•n lihPrt>-fnkommen Uber dte inter
natlooill~~ Hefi.irJerung gl•Lihrllcher Güter auf der 
:;t. r.ll.k ( tdll{ ··iihv r.·lnkumnll·n} 

dem internationalen Obereinkommen des Seever-
kehrs (lMDG-Code) 

den ~mpfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 r:in Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 
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Dieser Zulassungsschein wird im 
teilungshlatt der Bundesanstalt 

"Amts- und Mit 
fUr Materialprti-

fung, ßerlin" (1SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.01.1987 

'7_ // /unu !t_," 
,. 
l 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7895/5Ml 

für die Rauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

1 • 1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung üher die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GCVE) vom 22.07.1985 
(BGI!l. l, S. 1560) 

Antragsteller 

Sachsa Verpackung 
3426 Wieda 

3 Beachrelbung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

8 

( u ) 
'---!V 

8.1 

8.2 

8.3 

Papier-Kreuzbodensack mit einem PE-Innensack be
stehe n d von außen nach innen,. aus einer Lage ge
blelchtem Leichtkrepp-Kraftsackpapier, drei Lagen 
natut·hr.-lunem Kraftsackpapier und einem eingear 
beiteten PE-Flachsack. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gerniß P r üfbericht Nr. 103 613 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt 'Iinden (Westf) vom 20.01.1987 einer 
Raudrtpriifung tlach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE llnt~rlogcn worden sind. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
nach d~r Voraussetzung, daß die Anforderungen 

Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
sl~rienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gew.thrlel~;tt"ll, daß bei den serienmäßig gefertig
ten v~rpa~·kttngen rlie für die Bauart festgelegten 
Atlll)rderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
slchthar wie folgt zu kennzeichnen: 

5Ml/Y26/S/ •. •• •• ••••••••••• /D/BAM 7895 •• ••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
belden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen tiber die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dUrfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet werden. 

Oie Grenzdaten fUr den Inhalt dürfen nicht Uber
schritten werden. 
Oie Bruttomasse des VersandstUckes darf 25,2 kg 
nicht überschreiten. 



8.4 

9 

Die physikalischen Eigenschaften, Masse, Korn
größe usw. der Prüffüllgüter müssen den Eigen
schaften der lm Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherotellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

Elsenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nati.onalt:~o Beför _derung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ühereinkommen) 

dem inter11ationalen i1bereinkommen des Seever
kehrs (HlDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "'Amts- und Mit
teilung .c:;hlatt der Rundesanstalt fiir Materialprü
fung, ßerlin"' (ISSN 0340-7551) vernffentllcht. 

4950 Minden, 10.01.1987 
........., 

/ ~/ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7896/5Ml 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicl1er Giiter 

1.1 

2 

3 

4 

Re<:htsgrundlagen 

Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. l, S. 1560) 

Antragsteller 

Sachsa Verpackung 
3426 Wieda 

Beschreibung der Bauart 

Sack aus Pap1er, mehrlagtg, bestehend von außen 
nach innen aus einer Lage gebleichtem Leicht
krepp-Kraftsackpapier und 2 Lagen naturbraunem 
Kraftsackpapier (Semt-Clupack). 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 273 der Bundesbahn-Ver
suchs~nstodt Mfn~en (Westf) vom 21.01.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

DiE" 11nter Nr. besrhri.eht~nc Rauart wird unter 
der \iJra,tssetzltng, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfUllt werden, zugelassen. 

6 

7 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

R. 4 

9 

10 

I 0. 1 

10.2 

10. 3 

Fertigung voo Verpackungen 

Nach ,fpr .-:•q•.••l.•~!-lt!nt'"n ß;~u : trt diirft>n Verpackungen 

scrle• " llä13iK ~ct~rtlgl wertlt• n. r>er Hersteller muß 
gt·w.'.ihtlel s tt>ll, d .iß hci dt~n serienmäßig geferttg
tt>n v. ··pa• · ktllq'. •'ll rlf,• fiir ollt• T\.1uart feMtge1t•f•,ten 
..\ u I •l r ~ . · r "11 g t• n -.· r tU l I t .; l t1 d . 

Kennzeichnung 

Die n;l.Ch der zugelassenen Bauart serienmäßig g e 
fertlKten Verp~ckungen sind dauerhaft und g u t 
sir l1ti1Ar wle folgt Z\1 kPnnzelchnen: 

)'II / Z26/S/ ..••.••.•••.••.•• /D/BAM 7896 ••. • ••• 
(Herstellllnr,s
j alt r , nur d 1 e 
he ldrn le1 7.ten 
:~ l f f ' -=' r n) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her 
stell 0 r s) 

Auflap,en Uber die Vervendun~ der Verpackung 

DiE:• n;ich dt!r zugelassene ·n Bauart serienmäßig ge ~· 

ferll~·.ten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichn e-
ten Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUt e r 
ver ·..,endet werden, wenn flir sie nach den Vor-
sclorllten der GCVS/GGV~~/GCVSee solche Verpacku n
gen Zltl.issig sind. 

DiP VPrpackliORen diirfen fiir gefijhrliche GUter de r 
V~r p ackungsgruppe 111 vt-rwenrlet werden. 

D i ~~ r. ,- e n 7. da t e n f ii r den T n h a l t dU r f e n nicht übe r
s c h r i l t t~ n werden • 
Dit> Rruttnmasse des Versandstückes darf 25,4 kg 
nic :1t iiht>rschrP1ten. 

D i t ' p h y s i k a l f s c: h e n F. i g e n s c h a f t e n , Masse , 
gri'i ·.le usw. dt-r Prüffiillgiitt.:'r müssen den 
S(;h .tft.i:"n der im Prüfbericht gemäß Pkt. 
nan ltt'll Priiffiillgütern entsprechen. 

Korn

Eigen-
4 ge-

Der i11 Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, ciaß alle Auflagen über die 
VerJPtldtln~ der Verpacktlog demjenigen, der die 
Ver . o~, kung I ur Gefahrgut einsetzt/befüllt be-
k an , t s i n.l. 

Son ;tiges 

D i t> ~Lt n ::~. r t e n t ~ p r ich t d t' 11 i. n 

der ~) .· Jnung fiir di.e in1 t->:rnationale Eisenbahnbe
f tlr ' t ' t ttll)', J~ef.lhrlit~her l .. it ~~r (RTD) 

dem E •Jrop:ttschen Uberei nkommen über die inter-
n.:tt .tl1· Ref·,rderutlg ~ l.thrlf_cher GUter auf der 
St r 1.1, (AIJR-Uilereinkomm-.· 1) 

dem intt·rnat. inna lt•n ijJ , ,•r .•inknmmen des Seever-

i, .... 1, ·> \ l "liJl;- t:, · ~I c) 

den ~:mpf•·li lunp,t•n d~r V<'ref nten Nationen (UN) 
über die ßpfdrde['ung gt~fAhrli.cher GUter 

festp,~1Pp,tf•n Priifanfordertlngen fi.ir Verpackungen 
zur Ht•förd,•rung gef:ihrlirher Güter .. 

IHn \~iderruf dieser Zulassung bleibt vorbeha l
ten. 

Oiest•r Znl.1-;sungssche1n wtrd im "Amts- und Hit ~· 

tt~i 1\Jngshl<tl t dt~r T\11ndesanst.alt für Materialprü 
f unK, ßerli••" (lSSN 0340-7551) vernffentlicht. 

4950 Min~n, )(J.<Jl.l987 
_ ... ·· 

.. / 
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Deutsche 
Bundesbahn 

B undesbahn-Zen~ralaa~ 

Kind en (Wes~f) 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7897/5Ml 

fü r di e Ba u il r t einer Verpackung zur Beförderung 
gefü hrli c h~r Ciit e r 

1.1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Ver o rdnung über die innerstaatliche und grenz
über s chr ~ itende Beförderung gefährlicher Güter 
mit E i se nhahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
hahn - <.;c:VE) vom 22.07.1985 
(BGBl. l. S. 1560) 

Antragsteller 

Sacll S il Verpackung 
3426 Wleda 

Beschreibung der Bauart 

Sack auc; Papier, mehrlagig, bestehend von außen 
na c h innen aus einer Lage gebleichtem Leicht
krepp-Kraftsackpapier und 2 Lagen naturbraunem 
Kraft s a c kpapier (Sem! Clupak). 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bau.-trt muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Pr~fberlcht Nr. 104 275 der Bundesbahn-Ver
su c hsan s talt IHnden (Westf) vom 21.01.1987 einer 
ßauartprüfun~ nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unt e rzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
d e r 
N r. 

unt•""'r Nr. 3 beschr i ehene Bauart wird 
V o r .Lus s~ tzung , daß di e Anforderungen 

4 erf·illr werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

8 

8 .1 

8 . 2 

Na <' h d e r z 1q~ e 1 a s s e n e n Ba u a r t d it r f e n V e r pack u n g e n 
St:!fi t! nmaßig gett!rtl~t W\:!Cden. Dt!r Hersteller muß 
g e w;thrlt""' i ~.;tPn, daß bet den serienmäßig gefertig
tt>n v ... ! rp . ll'kttll~en dft· fill dfp R~HI.trt festgelegten 
Anlut.tcLIIIl~l'll crltllll ~io~d. 

Kennzeichnung 

Die nach der Z\lgelassenen Bauart serienmäßig ge
fert1Kten VPrporkungen sind dauerhaft und gut 
s l c hthar wl e folgt Ztl kennzeichnen: 

•j \ 'r, ) .5Ml / Y26 / S/ .•.......•••••••• /D/RAM 7897, •••• ,. 
(Herstellungs- (Name oder 
Jahr, nur die Kurzzei-
heiden letzten des Her-
1.1 ffe rn) stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fUr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVF./GGVSee solche Verpackun
gen zul~sslg sind. 

Die Verpa c kungen dürfen für gef~hrllche GUter der 
Vt!~packu•tgsgruppen LI oder [ll verwendet werden. 

8 • 3 D 1 e Grenzdaten f li r den In h a 1 t dU r f e n n 1 c h t übe r
schrltt~n werden . 

8 . 4 

9 

z 376 

Die Bruttom a sse des Versandstückes darf 25,2 kg 
nicht übersrltretten. 

Di e physikalischen Eigenschaften, Masse, Korn
gr ö ße usw. der Priif fiillgiiter, müssen den Eigen
~c hatt ~ n t.l t! r Lm PrOfbericht gem. Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüt e rn entsprechen. 

Der itt Nr. 2 xenannte Antragsteller muß nachweis
bar sicher st ellen, daß alle Auflagen ilber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Vt!r p a•: k.u ng I t• r l; c J ahrgut e1ns~tzt/befUllt be
kann t sind . 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

4950 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fUr die internationale Eisenbahnbe
förderung g e f .ihrl!cher GUter (RID) 

dem F.uropa! sehen Übereinkommen Uber die inter
nattonale Rt•fiirderung RPfährtlcher Gilter auf der 
Straß~ (AUK-Uhereinkummt!n) 

de1n fntPr•• ·•l inn;tlPn ÜhPreln\commen des Seever-
h.cllls ~l~I!Jl, · · ·•de) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gef~hrl!cher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

Die<er Zulassungsschein wird 1m .. Amts- und Hit 
tellunp,shlatt der Rt•ndesanstalt fUr HaterialprU
fung, ßerlln .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minden, 30.01.1987 
'•l / / 

fu _,,J/ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7899/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE} vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
6733 Hassloch/Pfalz 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Faß aus Stahlblech mit einem Polyäthylen-Innenbe
hälter. Die 2 .. -Füll- und 3/4 .. -Be- bzw. Entlüf
tungsstutzen, die durch die Oberbodenöffnung des 
Außenbehälters geführt werden, werden durch je
weils einen Schraubstopfen (Tri-Sure) au s 
Polyäthylen mit Kunststoffdichtring verschlossen. 

Anstelle des 3/4'' Be- bzw. Entlüftungsstutzen 
darf ein 2''-Stutzen der durch einen Sc hraub
stopfen (Tri-Sure) a us Polyäthylen mit Kunst
stoffdichtring verschlossen ist, angebracht wer
den. 

Fassungsraum: 122 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 94 419 vorn 07.03.1980 , 
94 357 vom 07.03 . 1980, 
94 357 l. Nachtrag vom 22.02.1984 und 
94 357 2. Nachtrag vom 11.12.1985 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlag e 
zur GGVE unterzogen worden sind. 



5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt we rden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U \ 1A1 IX1. 612501 .••••• • ••• • .•• IDIBAM 
~ (Herstellungs-

7 899 ....•.•. 
(Name 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8. 4 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
s chriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppen I, II 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt 
schritten werden. 
Die Dichte d e r Füllgüter darf 
1,60 glcm 3 

( Verpackungsgruppe 
2,40 glcm 3 (Verpackungsgruppe 
2,80 glcm 3 (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

dürfen nicht über-

I) bzw. 
II) bzw. 
II I) 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

1 0 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4 9 50 Min~n. 10.02.1987 

' . /,, I. · 
, , L 

I .. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 79 0 0 /3H1 

für die Bauart eine r 
gefährlicher Güter 

Verp ac kun g zu r Befö r derung 

1 

1 . 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung Uber die .inn e rstaatl ic h e un d grenz
liherschreitende Beförderung g efährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutv e r o rdnun g Ejsen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Draak KG 
2090 WinseniL 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststof f 

Nennvolumen: 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

mi t nic h ta b nehmbarem 

Die Bauart muß den Baumu s t e rn e nt sprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 104 343 d e r Bu nd esbahn-Ver
suchs ans t a 1 t 'I i nd e n ( W e s t f) vom 1 9 • 0 1. 1 9 8 7 einer 
Rauartprüfung nach dem Anhan g V de r Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 
Kanister der gleichen Bau a rt, j e do c h mi t einer 
Masse von 900 g und ohne Stap e lnock e n im Ob erbo 
den, haben bereits unter Zu l as s un g s- Ne. 7670I3Hl 
eine Bauartprüfung mit folg e nd e n St o f f en bestan-
den: 

Bezeichnung UN-N r. 

Schwefelsäure 1830 
Salpetersäure 2031 
Wasserstoff- 2014 
peroxydlösung 
n-Butylacetat 1123 
Essigsäure 2789 

Zulassung 

Konzen
tr a tion 

98 % 
5 5 % 
6 0 % 

98 % 

S t off der An lage 
zu r GGVE 

Kl asse Ziffer 

8 1b) 
8 2b) 
8 6 2b) 

31c) 
8 3 2 b ) 

Die unter Nr. 3 beschriebene Ba ua rt wir d unter 
der Voraussetzung, daß die Anford e run g en n acl1 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dür fe n Ve rpac k ungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herst e ller muß 
gewährleisten, daß bei den seri e nmä ß i ,?; ge f e r tig
ten Verpackungen die für die Bauart fest ge l eg t en 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauar t s eri enm ä ß i g g e
fertigten Verpackungen sind dau e rh af t un d g ut 

_. sichtbar wie folgt zu kennzei c hn e n : 

(d:J 3 H 1 I X 1 • 8 I 2 50 I •••••••••••• • • • I D I B AM 7 9 0 0 .••••••• • 
(Herstellungs- (Name 
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVr:) 

o de r Ku rz 
zeichen des 
Hers tel ler s) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 Die nach der zugelassenen Bau a rt serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 g ek e n n ze ich n e
t~n Verpackungen dürfen f ür gef äh r liche Güter 
verwendet werden , wenn fü r s ie nac h den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVS e e s o l ch e Ve r packun
gen zulässig sind. 

z 377 



8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,84 g/cm 3 nicht 
überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

8.6 Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

8. 7 

9 

10 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zu r GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständ ig 
sein. 

Der Nac hweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs 
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förder~ng gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanst alt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden. 13 .02. 1987 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Buodesbaho-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S e B K I N 

Zulassungs-Nr . 7902/4G 

filr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l . l 

2 

3 

4 

4 • l 

4. 2 

6 

1 

8 

8 .l 

Rechtsgrund lagen 

Verordnun g über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlic her Güte r 
mit Eisenbahnen ( Gefahrgutverordnu ng Eis e -
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

Antragsteller 

Niederlücke 
Klebstoffwerk 
4807 Borgholzhausen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe, in die 12 Weißblechdosen ei nge 
stellt sind. Diese sind durch Stegeinsätze un d 
Zwt~chet1la~en vonein an der isoliert. 

Anforderungen ao die Bauart 

Die Bauart muß den Baumust ern entsprechen, d i2 
gemäß Prüfbericht Nr . 10 4 352 de r Bundesbahn-Ver
suchsanstalt .'Iinden (Westf) vom 20.01.1987 eine r 
Bau ar tpr üfung nach d em An h ang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Vurausset~ung, daß die Anforderungen nach 
Nr. t• criJJlt wt:rd~n, zugeldssen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

' u) ( : 4G/Y8/S/ ••••••••••••••• •• /0/BAM 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

7902 ••••••• 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dilrfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen filr gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 8,0 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver-



9 

10 

10 . 1 

packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
k annt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
fö r derung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europä i schen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

de m i n t ernationalen Übereinkommen des Se e ver 
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährliche r Güte r 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- u n d Hit
te i l un gs blatt der Bundesanstalt für Mate r ial prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Bunde sbabn-Zentralamt 
Hinde o (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S 0 N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 7903/3Hl 

für d ie Bauart einer Veroackun$t zur Beförderung 
gefä h r licher Güter 

1 .1 

2 

3 

4 

RecbtsgrundlaJieo 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahr~utverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I. S. 1560) 

Antragsteller 

Sotralentz 
67320 Drulingen, Frankreich 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Decke 1, 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 20 Liter 

Anforderun2en an die Bauart 

mi t nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 921 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 19.01.1987 einer 
BauartorUfunlil: nach dem Anhan${ V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzun·g. daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden . zugelassen. 

6 

7 

Ferti~uog von Veroackun~en 

Nach der zu~elassenen Bauart dürfen Veroackun~en 
serienmäßiR gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig geferti~

ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderun~en erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ~e

fertigten Veroackun.e:en sind dauerhaft und ~ut 

sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

u ·. 
, \ 3Hl/Yl.8/200/ ...... .. . ,. .... /D/BAM 7903 ....... .. 
\..r. .. / (Herstellunl!s- (Name 

8 

8 .1 

8.2 

8 .3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

l 0 .l 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl . zur GGVE) 

oder Kurz-
zeichen des 
Herstellers) 

AUflagen über die VervendunR der VernackunR 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ,Re
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Veroackungen dürfen tür gefährliche Güter 
verwendet werden. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässi.e: sind. 

Die Veroackun.e:en dürf en für gefährliche Güter 
der Veroackun.e:s.e:ruooen 11 oder 111 verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der FüllgUt er darf 
1,8 4 l!/cm 3 (Veroacku ngsj!rupoe 11 bzw. 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Fülll!u
Luft oder sonstigen 

um 100 kPa) bei 55 °C 
t es und Partialdruck von 
in erten Ga sen. verm ind ert 
dart 133 kPa nicht überschreiten. 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artorüfun.e: mit fol~enden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung U N- N r. 

Salpetersäure 2031 
Essigsäure 2789 
Kohlenwasser- 1300 
gemisch 
(White Soirit) 
Netzmittel
lösung 
(Laventin) 
n- B u t v 1 a c e tat/ l 12 3 
mit n-Butvl
acetat ge
sättig,te Netz
mittellösung 
Wasser 

Konzen
tration 

55 7, 
98 % 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 
8 
3 

2b) 
32b) 
32c) 

Kein Stoft der 
Anlage zur GGVE 

3 3lc) 

Kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser VeroackunRsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füll.e:Utern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
~issenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stotten mit einem Flammpunkt von 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei 
mäßi~en Vorgängen keine Gefahren durch 

höchstens 
betriebs
elektro-

statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 ~enannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Aufla~en über die 
Verwendun~ der Veroackun~ demjeni~en. der die 
Veroackun~ für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entsoricht den in 

der Ordnung für die internationale E1senbahnbe
förderun~ gefährlicher GUter (RID) 
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10 . 2 

10.3 

dem Eurooäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung ~etährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code} 

den Emofehlungen der Vereinten Nationen (UN} 
über die Beförderung ~efährlicher Güter 

festRelegten Prüfanforderungen für Veroackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialorü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.02.1987 
I 

I . .L ;, _/ 
, I I , ( (, ~ ~ l· t ' 

'r'" -· • 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kindeo (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Ne. 7904/4G 

f ür die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

l. l 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen ( Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB!. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Nied e rlücke 
Klebstoffwerk 
4807 Borgholzhausen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe, in die 12 Weißblechdosen einge
s tellt sind. Diese sind durch Stegeinsätze und 
Zwischenlagen voneinander isoliert. 

4 Anforderungen an die Bauart 

4. l 

4 . 2 

5 

6 

7 

z 380 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 352 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 20.01.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, d"ß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach de r zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wi e folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

8 

8. l 

8. 2 

8.3 

8. 4 

8.5 

9 

4G/Yl2/S/ ••••••••••••••••.• /D/BAM 7904 .•••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen II oder Ill verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 11,4 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

l 0. 1 

l 0. 2 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen ftir Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Min.~n, 04.02.1987 

.-"' 

. /,, 'I I 
f 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7905/13H2 

für die Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate 
Container) zur Beförderung gefährlicher Gü t er 

1 Rechtsgrundlagen 

Bulk 

l.l Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, s. 1651) 



2 

3 

4 

Antragsteller 

Lolift Verpackungen GmbH 
2200 Elmshorn 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Nennvolumen: 500 - 2000 Liter 

Anforderungen so die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 104 082 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 31.12.1986 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, .die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC-TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" un
terzogen worden sind. 
Im befilllten Zustand darf das Verhältnis von Höhe 
zu Breite höchstens 2 : 1 betragen. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dtirfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die ftir die Bauart festgelegten 
Anforderungen erftillt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 ~enazeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IBC sind beständig und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

! u\ 
·~ 

13H2/Y/ ••••••• /D/ •••••• BAM 7905/4000/1000 
(Herstel
lungsda
tum nach 
Pkt. 7 d) 
der "TR 
IBCf 001" 

(Name oder 
Kurzzeichen 
des Her
stellers) 

ge
gut 

8 Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

8 .1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dtirfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn filr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solche 
flexible IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dtirfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche GUter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dtirfen nicht über
schritten werden. 
Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) der FüllgUter müssen den Eigenschaf
ten der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prilfftillgtiter entsprechen. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik n·achgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die VerschlUsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem FUllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschlitzt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem FUllgut eingehen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen tiber die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC ftir Gefahrgut einsetzt/beflillt, be
kannt sind. 

Soaatises 

10 . 1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der ON
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 fUr alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung ble i bt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mi t 
teilungsblatt der Bundesanstalt f ür Mater ia lprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, den 04.02.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U K G S S C B E I N 

Zulassungs-Kr. 7906/lAl 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförder u n g 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung tiber die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Ei s en-

2 Antrag•teller 

3 

4 

5 

6 

7 

8.1 

Müller 
7888 Rheintelden 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden befindet sich ein angeschweißter Filll
bzw. Entlüftungsstutzen, welche durch Schraub
stopfen aus Metall mit Dichtring, oder durch 
Schraubkappen aus Metall mit eingelegter Dicht
scheibe, verschlossen werden. 

Fassungsraum: 208 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prtifbericht Nr. 104 342 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt /-Iinden (Westf) vom 26.01.1987 eine r 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen .. 

Fertigung von Verpackungen 

unt er 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackunge n 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herst e ller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Verpackungen die für die Bauart festge l egte n 
Anforderungen erfüllt sind. 

J:ennaeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig g e
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gu t 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1Al/X2.0/700/ •••••••••••••• /D/BAM 7906 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kur z-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstel l ers ) 

Auflagen Uber die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart s erie n mäß i g ge -

z 381 



8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUt e r 
verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppen I , 

werden. 

fü r 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwende t 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
2,0 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,0 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,5 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 466 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß all e Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be 
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter 
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf de r 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11L2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 04.02.1987 -, _./ 
I ,_.. ..;' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Z 0 L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Sr. 7907/5Ml 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Sachsa Verpackung 
Papier verarbeitung Sschsa GmbH 
3426 Wieds 

~renz

Güter 
Eisen-

3 

4 

Beschreibung der Kauart 

Sack aus Papier mehrlagig bestehend von auß en 
nach innen aus einer Lage gebleichteil Leicht
krepp-Kraftsackpapier und 2 Lagen naturbraunem 
Kraftsackpapier (Semi-Clupa k). 

Anf c~derungen an die Bsaart 

Die Ba uart muß d e.n Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 104 274 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden ( Westf) v oll 22 .01.198 7 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der An la g e zu >r 
GG VE unterzogen worden sind. 

Znlallisan g 

Die unter Nr. 3 beschr i ebene Bausrt wi rd unt er 
der Vorau sset zung, daß d i e Anforderunge n nach 
Nr . 4 er f ül lt werden, zu~ elassen. 

6 FertigonA Yon Verpa~kungen 

7 

8 

8 .1 

8.2 

8.3 

9 

10 

Nac h der zugelassenen Bausrt d ti rfen Ver packungen 
serienmä ß ig gefertigt werden. Der He rste l ler muß 
gewährl e isten , daß bei den serienmäßig ge fertig
ten Ver pack ungen die für die Ba uart fe st gelegte n 
Anforderungen erftillt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelasse ne n Bauar t serienmäßig g e 
fertigte n Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fÖ\ 5Ml/Y26/S/ ••••••• • • ••••• • •• /D/BAM 
~ (Herstellungs-

jahr, nu r die 
beiden let z ten 
Ziffern) 

790 7 ...... . 
( Name oder 
Kurzze i
des Her 
stelle rs) 

Auflagen über die VerwendanK der Ver pa ckung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen f ür gefährliche GUter 
verwendet: werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfe n nicht über
schritten werden. 
Die Bruttomasse des Versandstückes darf 25,2 kg 
nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse
1 

Korn
größe usw~ der Füllgüter müssen den Eigenschaf
ten der im Prüfbericht gem . Nr. 4 genannten PrUf 
füllgütern entsprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen Uber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten PrOfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit-
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~ ~T Vora~·~~et zunR, daß d!~ Anf or d erungen 

q ~~iUilc we~den, zuge la sseno 

un t er 
nac h 

"\J s.·r: n der zu ge l ass.~ne.r, Bauart dU r fet1. fl exible YBC 
.t. e r. i e nmäß i g gefer t igt werden .. Der H.ers tell er r.au.ß 
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- ~ 2 f lexiblen IB C die für di e Bauart f estgel eg <ea 
A~ .. 0r de rang a n e rf Ull t si nd . 

ßaq ~it den Antra~suaterlagen einger e i ch t e Qua l ~ 

~ä (asic herungs pr o gr arom ist dab ei e in ~uh a lten~ 

Die nach der zuge l assenen Baua rt ser ienmäßig 
f ~r tgten flc ·Jl. b l er• I ii C s i nd b es t ändig ra racl 
sichtba r wie f olgt zu k ennzeichne n: 

(
',.;;) 1_3 8 3/Y/ •••••• / D/., •• , ••• BZA 7908/6 000/1500 
"'~ ( Herstel- (Name oder 

lungsda- Kur z zeichen 
tu~ na~h des Her-
Pkt . 7 d) stellers) 
de r "tR 
IBCf 00 1 " 

ge
g t 

S A~flsge~ über die Verue~dung der fl~~ibl~n XBC 

itL !. Die nach der zug e lassenen Bauart s cr ienAäßig ga~ 

fe.? L.ig t en und ent s pre c.he nd Nr. 7 ge ksnn. ze.ichne~ 
te n flexiblen ! ll C dürfen f\11: g efähr l iche. Gli t<or 
ve r wendet werden, wenn fUr sie nac h d eu Vor
sch ~ iftea ~ ~r GGVS/GGVE/GGV S ee so l che fl~xibl~ 
rac zuläs s ig sind. 

Die flexi.ble n I llC dürf en f ü r ge ilih rliehe Gü t or 
d m~ Verpacku ngsgruppe II o der I I I w e ~wendet wer 
d:c n. 

8.3 

8 . 4 

l<l·. 

1 (i ~! 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten uerden . 

Vor der e r s ten fi ~f ö rd erung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
'ten Stand der Tec.'lirLik nachge wiesen sein, daß die 
Werkstoff e ucl d ! ~ VErschlUsse der flexiblen IBC 
gegenü ber dem Füll1u~ bestä n d i g ode r durch geeig
n et e Au~Kl eld ung s o geschützt sind, daß sie 
n i ch t vu~ FUllguc e . n g~g~iife n wa rden oder gefähr
liche· v ~r ~ iudungen mit de m Füllgut eingehen . 

Der i n Ne. 2 K~nau11t. : An~L bg sce !l~r muß nachweis
bar sicrl ~ r sc el l en~ daß all~ Au flagen über die 
Ve rv endung aer flex ibl en l BC demjenigen, der die 
fl~xibl 2a IDC iJr : ;e fa~ rgut ~lnEe tzt/befüllt, be
kannt s in~~ 

So n o:t!ge<l! 

Die Sauart ent.sprr ~ ch t den Vor·b chr iften der UN
Empfehlungen , wi z s i ~ im Kapite l 16 für alle IBC 
festr.!!olegt si nd. 

l. üw~! Ein Wtrtecr.u f &.1~ ;e x Zc.ldss ung ble i bt vorhehal-

lOc ~'~ Dl ~::::-,er l..Jlas s'i..~ t:. gso.ca e: trl wird i m ··.nmts- und Mit
re) l.u r~ ~:·s Cl ial. ~ d •::r Ö\.ln1 e sans t: a lt fi.ir Materi.alprü
f tl~g Re~ll n " c ~-s sK G~4C - 1i5 1 ) veröffentlicht. 
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, ~:.:-t- ackung 

Deutsche 
Bundesbahn 

Ztli." Be förd e rvn t; 

\f.f'.i:'Gi.-CLt:t•g Jb er 1. ~ Ji':i;:. i!f'':.. t. ;h;r:.!. i ch e und grenz
Uba rac br e i t eud e 5 e ftr ~ erun g g efährlicher Güte r 
mi t tiG Bnhahne n ·G ~ f ahrgutv ~ rordnung Eisen
baha - GGVE) vom 2 2.0 ] . 1985 
( R& ßl . I , S . · t560) 

Papierverarbeitung Sacts~ C~bh 

)42 6 !üeda 

Papie r- Ven t ilbode nsa ck 
inne n aus e ine r ~a g. 

Kraftsackpapier d.ncl. 3 
sa.ck~ ~pie z· . 

b ,<:.ste kl ~o:nd von a uße n nach 
g r· bl. ~~ c h te~ Le ichtk repp

Lagen naturbr au ne:ll Kra ft-

Die .:..;:;; •,;;ar:t muß clt!n Bao.mu s tern entsprechen, .die 
gemäß FrUfb~ r i~ht Nr~ 1 04 27 2 der Bun debbahn-Ver
such.sanstalt l'ilndtH l (t.J' ~ 6:.tf) v-:.Cl 05 ,. 02 .1 987 ·-= iner 
Za .... .:.:. ::. ·-::: p rUfbf.g l't a.cl. d.t:!n ltn.h.a.ng '1 d~ r Anlage zur 
CGVE u nterzogen ~orden sißd . 

Die Lntt.er Nr ., 3 be s c h r i ebene Ba uctrt wi rd 
der Vor~uaset~ung, Jaß die Anforderungen 
Nr~ 4 ~rfCllt werde n~ zugelasseno 

un t: € ·r 
nacl! 

Ndch der zugel22se nen Ti at!art d UrfetJ Verpac kungen 
GC l !.~u ... "" ~" iE .i5;efe : c!gt aezt!~: ... n .. Der He rsteller muß 
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7 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für Pie Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

fu\ 5Ml/Y26/S/ ................. /D/BAM 7909 ....... . 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8 .1 

8. 2 

8.3 

8 . 4 

8.5 

8.6 

9 

10 

10.1 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten belneu zeiche" des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpaekung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder II1 verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,2 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der i~ Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen Uber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prlifanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Min~n, 13.02.1987 

Bunde sbahn-Zentrala•t 
Hinde n (We st f) 

I. 
~ ·t-t \. 

Deutsche 
Bundesbahn 

zU LAS' U ~ ~ S SC~~ IN 

Zulassungs-Nr . ''7 'n'tt/ :nn 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 
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VerJ>ackung zur Beförderung 

1 • 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 .1 

8. 2 

8.3 

8 ·'~ 

8.5 

8.6 

Rechtsgrundlagen 

VP.roranung über die lnhe'rst.ti.atliche und 
überschreitende Beföta~ruhg gefährlicher 

~ra.nz

Güter 
Eisen-mit Eisenbahne~ tGef~hrgutverordnung 

bahn- GGVE) ~o~ 22~07.1985 

(BGBl. I, S. 1560) 

Antraal'teller 

VER p-1 ;:~st'v'er·artsertuni!;Sw~rk 'S't:1'lver1n. 
27~' SchUerln-Sacktanften 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

au~ Kunststoff 

Nennvolumen: 30 Liter. 

Anforderungen an die Bauar~ 

mit nlchtabnehmbar~m 

Die Bauart "muß Jen ßaumusteru. entspr"ecnen, d ie 
gemäß Prüfbericht Nr. lOU 282 vom t3 ·.o7.T984 un d 
100 282 l. Nachtrag vom 28.09.1984 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (WestfJ einer 
Bapar~pri.ifun~ nach dem Arihang V der Anla g e zur 
GGVE unterzogen worrlen sina. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

>.1nter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unte r 
Voraussetzung, daß die Anforderungen na ch 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller mu ß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegte n 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

3Hl/Yl.8/lOO/ ••••••••••••••• /D/BAM 7910 •••• ••••• 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der· zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackun~en dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen 
werden. 

für gefahrliehe Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 (VerJ>ackungsgruppe 11 bzw. 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck {d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Salpetersäure 2031 
Essigsäure 2789 
Wasser 

Hypochlorit- 1791 
lösung 

Konzen
tration 

53 % 
98 % 

160 gCl/1 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 2b) 
8 32b) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

8 6lb) 



8. 7 

9 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpack~ng demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

1 0 Sonstiges 

l 0 ol 

10 . 2 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs {IHDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten .Prüfanforderungen für Verpackung r , 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf 
t en. 

dieser bleibt »orbehal-

10. 3 D1eser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für MaterJ_alprü
fung; Berlin" (ISSN 0340-7551) . veröffentlicht. 

49 50 Kindel; 18.02.1987 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kindaa (Westf) 

Z U L A S S U R G S S C 8 E I N 

Zulaaaunga-Nr. 7915/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
g efährlicher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

~isenbahnen-Gefahrgutverordnung vom 16.08.1985 
- Ausnahme Nr. El -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Landkreisverband Bayern 
Kardinal-Döpfner-Straße 8 
8000 München 2 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenveroackung, 
schnitten als Innenauskleidung und 9 
Kunststoffolie als lnnenverpackung. 

Styroporzu
Beute I aus 

4 Anforderungen an die Bauart 

4 . 1 Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 496 der 8undesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 20.02.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage .zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

4.2 

5 

6 

Die Verpa c kung muß wie in d e m u n ter Nr. 4 . 1 g e 
nannten Prüfbericht beschrieben v erschl o ss e n wer 
den. 

Znlaaaung 

Die unter Nr. 3 beschriebe n e Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderung en 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelass e n . 

Fertigung von Verpackungen 

un t er 
n a ch 

Nach der zugelassenen Bauart dilr f en Verpackung e n 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller mu ß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig geferti g 
ten Verpackungen die für die Bauart f estgelegten 
Anforderun~en erfüllt sind. 

7 ~ennzeichnung 

8 

8 .1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä ßi g ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und g u t 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

4G/X3/S/ ••••• •••••• •• • •• •• ./D/B AM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

79 1 5 ••• • •• • 
(Name oder 
Kurzzei
des Her 
steller s) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi g g e
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichn e
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güt er 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vo r
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Ve rpa c kun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppen I, 
werden. 

für gef ä hrliche Güter d er 
II oder III verwendet 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 2,3 k g 
nicht Uherschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als i n 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackun g 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wi e 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über d ie 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der di e 
Ve~packung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be 
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

Eisenbahnb e -

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IHDG-Code) 

1 nte r
auf de r 

Seeve r-

den Empfehlungen der Vereinten Nat i onen (U N) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderun g en fü r Verpa ckun gen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbeha l
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im " Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Mate r ialp rü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verö ffentl i ch t. 

4950 Mindeo, 26.02.1987 

I 
.r~ I'" 
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Bundesbahn-Z~nt~alamt 
ftinden (Weatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 12::01 611V1Hl 

f ür die Ba ua r t einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 

1 

1.1 

l 2 

1.3 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz über die Beförderung gefähr licher Güter 
von 0 6.07.1975 
(BGBl. I, 1975, Nr. 95, S. 2121 ff.) 

Verordnung über die i nnerstaatl iche und grenz
über schreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mi t Eisenbahnen (Gefahrgutve rordnung Eis enbahn -
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 1985 , Nr. 40, S . 1 560 ff.) 

Anl age zur Gefahrgutverordnung Eisenbahn-GGVE 
vom 22.07 . 1985 
(Anlageband II zum BGBl . I, Nr. 40 vom 
30 . 07 . 1985) 

Richtlinien über das Verfahren für die Durchfüh
rung der Bauartprüfung und die Zulassung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter - R002 
(Bundesanzeiger, Jahrgang 37, Nr. 157 vom 
24.08.1985 , Seite 10182 und VKBl. Heft 16, 1985, 
Nr . 164) 

Antragsteller 

Mauser -Werke GmbH , 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Fre i tragendes Kunststoffaß aus Polyäthylen 
Nennvolumen: 220 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 611 vom 11.03.1985, 
95 583 und 90 854 mit den zugehörigen Nachträgen 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(g) 1Hl/Yl,8 Zl,8/250/ •••...•... /D/BZA 
Herstellungs
monat und 

101 611/ ... 
(Name 
oder 
Kurz
zeichen 
des 
Her
stel
lers) 

-jahr) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
Verpackungen der zugelassenen Bauart entsprechen 
und daß die im Zulassungsschein genannten Bedin
gungen erfüllt sind. 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 
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8.1 

8 . 2 

8.3 

8.4 

8 .5 

8 .6 

8 . 7 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fert i gten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahrgutverordnung (GGVS/GGVE/Ge
fahrgutVSee) solche Ve rpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güte r 
der Verpackungsgruppen II und III verwendet 
werden. 

Die Grenzd aten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
t es u nd Partialdruck von Luf t oder sonstigen 
iner·ten Gase n, verminde r t um 1.00 kPa) bei 55 °c 
dar f 1 66 kPa n icht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau 
art.p r ü f ung mi t folgenden Stoffen bes t a nden : 

Bezeichnung UN-Nr. 

Essigsäure 2789 

Konzen- Stoff der Anlage 
tration Klasse Ziffer 

98 % 8 32b) 

Die Werkstoffe dieser Verpa ckung sbauart müssen 
nachweisbar gegenüb er den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Festste llung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 'C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäß i gen Vorgängen ke i ne Gefahren durch elektro -
statische Aufladung de r Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannten Antragsteller muß nac h 
weisbar sicherstel l en, daß alle Auflagen übe r 
die Verwendung der Verpackung demjenigen, der 
die Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Na
tionen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zu r Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wi rd im "Amts - und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.10.1985 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7525/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 92 240 vom 02.03.1982, 
96 240 1. Nachtrag vom 13.10.1982, 
96 240 2. Nachtrag vom 09.05.1984, 
96 240 3. Nachtrag vom 12.02.1986 und 
101 908 1. Nachtrag vom 10.06.1986 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Di eser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7525/3H1 der Fa . VKT Verpackung + 
Kunststofftechnik, Eisenberg vom 11.03 . 1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht . 

4950 Minden, 29.04.1987 

<) 
( 

;c~.ec:- .. ß/ 

Bund e sbahn-Zentralamt 
!Hoden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H K I N 

Zulassungs-Nr. 7528/3Hl 

Nr . '• · 7, 8.3 und 8.6 des Zulassungsscheines wird wie 
f ol g t g eändert bzw. erweitert . 

4 

7 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
g emäß Prüfbericht Nr . 101 259 vom 28.01.1985, 
101 259 l. Nachtrag vom 22.02.1985, 101 259 
2. Nachtrag vom 27.02 . 1986, 101 259 3. Nachtrag 
vom 2 6 • 0 8 • 19 8 6 und l 0 l 2 59 4 . Nachtrag vom 
18.02.1987 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( ~ \ 3Hl/Xl.3/250/ .......... /D/BAM 7528 ......... . 
~ (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (l) e) zeichen des 
der Anl . zur GGVE) Herstel-

lers) 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,33 g/cm 3 (Verpackun~sgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Blatt< zum Zulassungsschein Nr. 7528/3Hl 
2 . Nachtrag 

8 . 6 Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau 
artprtifung zusätzlich mit folgenden Stoffen be
standen: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
(White Spirit) 
Wasser 

Salpetersäure 2031 
Essigsäure 2789 
n-Butylacetat/1123 
mi~ n-Butv
lacetat ge
sättigte Nerz
mittellösung 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

55 7. 
98 r. 

Stoff der Anlap;e 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 32c) 

kein Stoff der ·-
Anlage 

8 
8 
3 

zur GGVE 
2b) 

32b) 
3lc) 

Ve roa c kungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur: Feststellung de-r· chemischen Ver
träglichkeit muß n a ch dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas-
sungsschein Nr. 7528/3Hl vom 11.03.1986 und mit 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 7528/3Hl vom 
12.11.1986 der Fa. VKT Verpackung+ Kunststofftechnik 
Eisenberg. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Kinden, 12.03 . 1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7552/1A1 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Degussa AG,Verkehrswesen, 
6000 Frankfurt (Main) 11 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Faß aus nichtrostendem Stahl mit nichtabnehm
barem Deckel bestehend aus zwei in der Mitte zu
sammengeschweißten Formteilen. 

Oben und unten am Rumpf sind Standreifen ange
schweißt. In der f~i tte des Oberbodens befindet 
sich ein angeschweißter Füllöffnungsstutzen der 
durch einen Kunststoffschraubstopfen aus PE' oder 
Teflon und durch einen Schraubstopfen aus nicht
rostendem Stahl mit eingelegten Kunststoffdicht
ring aus PE oder Teflon verschlossen wird. 
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4 

5 

6 

7 

Fassungsraum : 30 bis 50 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 137 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt l~i nden (Westf) vom 04.03.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelasse.n. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(~~) 1A1/X 1.6/400/ ....•........ /0/BAM 
~ (Herstellungs-

7 55 2 .•••.••. 
(Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

8.3 

8. 4 

g 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart ser ienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder 111 verwendet 

Die Grenzdaten für den lnhal t dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,66 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,50 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,73 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigön 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 266 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung ge fährl i eher Güter. 

10. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 
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10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblattder Bund e sanstalt für Mat er ialp r ü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.03.19B7 

~·(' t·-I 
~\, 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zua 

Z U L A S S U N G S S C B & I N 

Zulassungs-Kr. 7612/lHl 

Nr. 7 und 10.1 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
erweitert bzw. ~eändert: 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~) 1Hl/Xl.3/250/ ••••••••••••••• /D/BAM 7612 •••• •••• • 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Code) 

Übereinkommen des Seeve r-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7612/1Hl der Fa. Sotralentz, F 62320 
Drulingen vom 05.06.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "'Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin"' (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

4950 M~den, 17.02.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

1. Nachtrag zua 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B & I R 

Zulassungs-Kr. 7613/lHl 

Nr. 7, 8.3 und 10.1 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt erweitert bzw. geändert: 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 



Dies er Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bunde sanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7 551) ver ö ffentlicht. 

49 50 Kind~, 17.02.1987 

/ 

lu.ett~it~' 
J 

Bunde sbahn-Zentralamt 
Kind en (llestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7625/3H1 

für die Bauart einer 
gefährl icher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Ei senbahnen (Gefahrgutve·rordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Meno, 1000 Berl in 48 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 6 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 087 vom 28.05.1986 und 
103 087 1. Nachtrag vom 30.03.1987 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

( 0
0

\ 3H 1/Y 1. 8/100/ ••.•••••••.•••• /0/BAM 
\.V (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7625 ......... 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

verwendet we rd en , wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Ver packu n
gen zulässig sin d. 

Oie Verpackungen dürfen für gefä hrl iche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwen det 
werden. 

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Oie Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 ( Verpackungsgruppe I I bzw. I I I) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder son st i g0n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfungmit folgenden Stoffen be s tanden : 

Bezeichnung 

Essigsäure 
Essigsäure 
Wasser 

UN-Nr. 

2790 
2789 

Oie Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stof f der An l age 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

60 % 
98 % 

8 32c) 
8 32b) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständi g 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro 
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der di e 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (U N) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Oi es er Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 29 . 04.1987 
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1Hl/Xl.3/250/ •••••• •••••• ••• /D/BAM 7613 •••••• • •• 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Di e Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
sc h ritten werden. 
Die Di c hte der Füllgüter darf 
1 , 33 g/cm 3 (Verpackungs g r u ppe I) b& w . 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw , III) 
nicht überschreiten. 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

de r Ordnung für die internationale Ei senbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf de r 
Straße (ADR-Üb e reink omme n) 

d em int e rnati o nal e n Übereinkomme n d e s Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgele g ten PrOfanford e rungen fü r Verpac k ungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

Die se r Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sung ss c hein 7613/lHl der Fa. Sotralentz, F 623 20 
Dr ul i ngen vom 05 . 06.1986. 

Bu~ae sbahn-Zentralamt 

Nhui en ( llestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGS S C· B BIN 

Zulassungs-Nr. 7668/3Hl 

Nr. 10 .1 des Zulassungsscheines wird wie folgt er
wei t ert : 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

f es tge legten Prüf anf orde rungen fU r Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7668/3Hl der Fa. Stelioplast Roland 
Stenge!, 5561 Binsfeld, vom 15,07.1986. 

Dieser Nachtra~ wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 17.03.1987 

2390 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U l A S S U H G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7694/1A1 

Hl'". 3, 4, und 8.4 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt erweitert bzw. ergänzt: 

4 

1 

Beschreiban g der Bauart 

Faß aus Stah l blech mit e i nem Polyäthylen-Innenge
fä ß wa hl weise aus Hostalen GM 6255 oder Lupole n 
526 1Z. Im Oberboden be finden sich zwei Öffnungen, 
f ür di e Ei nfüllstut zen des lnneng~fäßes bzw. 
wahlweise ein e weitere Öffnung für den Entlüf
tungs stutzen. Die Einfüllstutzen werden mit 2" 
Polypropyl en-Schraubstopfen mit PE-Dichtung ver
schlossen . Die wahlweise vorhandene Entlüftungs
öffnung wird mit einer 3/4" Tri-Sure Verschrau
bung versch l ossen . 

Fassungsraum : 203 Liter 

Anfo rderungen an die Bäuart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 208/85 der Hoechst AG 
- D 207 vom 03.07.1985 und Bericht 94 306 
1. Nachtrag vom 21.01 . 1983 der Versuchsanstalt 
Mi nden (West f } einer Bauartprüfung na c h dem An
han g V der Anlage zu r GGVE unterzogen worden 
si nd. 

~en l'i ze fc h~tung 

Die nac h der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fe rti gten Verpackung e n sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

~' , , 1A1/X1.8/250/ .•..•..•.••.. /D/BAM 7694 • .• .. • •. 
(He r ste ll ung s- (Name 
jahr , nur die oder Kurz-
letzt en bei den zeichen des 
Ziffern} He r stellers} 

8.4 Der Gesam t überd ruck (d . h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigön 
inerten Gasen, verminde r t um 100 kPa} bei 55 C 
darf 166 kPa nicht übersch reiten . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mi t dem Zul as
sungsschein Nr. 7694/1A1 der Fa . Blefa-Felser GmbH, 
5952 At te ndorn vom 08 .0 9.1986 . 

Dies er Nachtrag wird im "Am ts - und t~i ttei 1 ungsbl a tt 
der Bundesanstalt für Materia lprüfung , Berlin" (ISSN 
0340-7551} veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.03.1987 

~ 
t~<''-

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

1. Nachtrag 

Z U l A S S 

cmm 
zum 

U N G S S C 

Zulassungs-Nr. 7695/1Al 

Deutsche 
Bundesbahn 

H E I N 

Nr. 3, 4, 7 und 8.4 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt erwe itert bzw. geändert: 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlbl ech mit einem Polyäthylen - Innenge
fäß wahlweise aus Hostalen GM 6255 oder Lupolen 



4 

7 

5261Z. Im Oberboden befinden sich zwei Öffnungen, 
für die Einfüllstutzen des Innengefäßes bzw. 
wahlweise eine weitere Öffnung für den Entlüf
tungsstutzen. Die Einfüllstutzen werden mit 2" 
Polypropyl en-Schraubstopfen mit PE-Dichtung ver
schlossen. Die wahlweise vorhandene Entlüftungs
öffnung wird mit einer 3/4" Tri-Sure Verschrau
bung verschlossen. 

Fassungsraum: 203 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 206/85 der Hoechst AG 
- D 207 - vom 04.07.1985 und Bericht 94 305 
2. Nachtrag vom 22.12.1986 der Versuchsanstalt 
Minden (Westf) einer Bauartprüfung nach dem An-
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

I ~ \ 1A1/Xl.8/250/ ••••••••••••• /0/BAM 7695 •••••••• 
\.V (Herstellungs- (Name 

8.4 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Der Gesamtüberdruck ( d. h. Dampfdruck des Füll gu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigÖn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7695/1A1 der Fa. Bl efa-Felser GmbH, 
5952 Attendorn vom 08.09.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mi tteilungshlatt 
der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Min den, 19.03.1987 

~ 

~/(Je\ kk 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Mi nden (Wes tf) 

1. Neufassung 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7720/0A2 

fü r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefähr l ich er Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragstell er 

Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel, der mit einer Blähgummidichtung versehen 
ist, wird durch einen am Stoß überlappenden 
Spannring gehalten. 

Fassungsraum : 10,8 bis 12,4 Liter 

4 

5 

6 

7 

7.1 

7.2 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 854 vom 25.08.1986 und 
103 854 1. Nachtrag vom 16.02.1987 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

12,4 Liter Gefäße: 

RID/ADR/OA2/Y18/S/ ••••••.• •. •• /0/BAM 7720 •....•• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichendes 
Ziffern) Herstellers) 

10,8 Liter Gefäße: 

RID/ADR/OA2/Y16/S/ .•.••.•..••. /0/BAM 7720 •.•..•• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichendes 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

8.3 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf für 
die 12, 4 Liter Gefäße 17,94 kg und für die 10,8 
Liter Gefäße 16,0 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüll t, be- ' 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tei 1 ungsbl att der Bundesanstalt für Materi alprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.03.1987 

z 391 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bunde sbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7740/3H1 

Nr. 4, 7, 8 .2 , 8.3 und 8.4 des Zulassungsscheines wer
den wir folgt geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

7 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
g e mäß Prüfbericht Nr. 101 736 vom 12.09.1985, 
101 736 1. Nachtrag vom 13.03.1987 und 102 469 
1. Nachtrag vom 15.08.1986 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt i1inden (\iestf) einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU) 3H1/X1 . 3/250/ ..........•.... /D/BAM 
\._':!/ (He r s tel l u n g s

datum nach 

7 7 4 0 •• • •••. • • 

8.2 

8.3 

8.4 

Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet wer
den. 

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,33 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigEn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

0 i es er Nachtrag g i l t nur i n Verb i n dun g m i t dem Zu 1 a s
sungss chein 7740/3H1 der Fa. Stelioplast, Roland 
Stengel, 5561 Binsfeld vom 06.10.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bunde sanstalt für 11aterialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 31.03.1987 

__,------ ' , I . 
-1------ ' ' ·f"V~ 

Bunde sbahn-Zentralamt 
Mind en (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7806/3H1 

Nr . 4 , 7, 8 . 2, 8 . 3 und 8.4 des Zulassungsscheines wer
den wi r folgt geändert bzw. erweitert: 

4 

Z392 

Anforderungen an die · Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 372 vom 06.10.1986 und 
103 372 1. Nachtrag vom 13.03.1987 der Bundes
bahn-Versuc hsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung na ch dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
te rzo gen word en sind. 

7 

8.2 

8.3 

8.4 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/X1.3/250/ ••• ••••• • • •...• /D/BAM 
(Herstel l ungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7806 . .. ...• •• 
(Name 
oder Ku rz
zeichen des 
Her ste ller s) 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, li oder II ! verwende t we r
den . 

Oie Grenzdaten für den In ha lt dürfen ni cht üb er
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüt er darf 
1,33 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw . 
1,34 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bz w.JIIJ 
nicht überschreit~n. 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Damp fdruck des Fü l lgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonsti gEn 
inerten Gasen, verm i nd er t um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa ni c h t überschreiten . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbind un g mit dem Zul as
sungsschein 7806/3H1 der Fa. Ste l io pl as t , Ro la nd 
Stengel, 5561 Binsfeld vom 08.12.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mit tei l ungsbla tt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung , Berl i n" (I SSN 0340 -
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 31.03.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7818/0A2 

Nr. 3 und 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt er
weitert: 

3 

4 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel . Der 
Decke 1 wird durch einen am Stoß überlappenden 
Spannring mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum : 14,6 bis 21 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, di e 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 000 vom 22.10.1986 un d 
104 000 1. Nachtrag vom 25.02.1987 der Bundes 
bahn-Versuchsanstalt Mi nden (Westf) einer Ba u art 
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7818/0A2 der Fa. Schmalbach-Lubeca AG, 3370 
Seesen vom 15 . 12.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.03 . 1987 

- ------(_ J 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7879/3H1 

Nr. 4 und 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
erweitert: 

4 

8.6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 96 625 vom 02.06.1982 und 
96 625 1. Nachtrag vom 13.03.1987 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung zusätzlich mit folgenden Stoffen be
standen: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
stoffgemi sch 
(White Spirit) 

n-Butyl ~~etat/ 1123 
mit n-Butylacetat 
gesättigte Netz-
mi ttell ösung 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

3 32c) 

3 31c) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zul as
sungsschein 7879/3H1 der Fa. VKT, Verpackung + Kunst
stofftechnik, Eisenberg, vom 19.01.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (!SSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 31.03.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C ~ E I N 

Zulassungs-Nr. 7906/1A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die .Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 342 vom 26.01.1987 und 
104 342 1. Nachtrag vom 17.02.1987 der Bundes
bahn-Vesuchsanstal t r1inden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der· Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7906/1A1 der Fa. Müller GmbH, 7888 
Rheintelden vom 04.02.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (!SSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.03.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7911/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 

grenz
Güte r 

Eisen-

2 

3 

4 

5 

6 

7 

mit Ei senbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BG81. I, S. 1560) 

Antragsteller 

MüllerGmbH 
7888 Rhei nfel den 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Auf 
dem Oberboden befindet sich ein angeschweißtes 
Rohr mit aufgeschweißtem Flansch. Die ~3 mm 
Öffnung wird durch einen Blindflansch mit Kupfer
dichtring verschlossen. 

Fa ssungsraum: 219 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 499 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 25.02.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

fU\ 1A1/X2.0/700/ •••••••••••••• /D/BAM 
\V (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7911. ....... 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Hersteller s) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-

z 393 



8 . 2 

8.3 

8 .4 

9 

10 

10. 1 

fertigten und entsp r echend Nr . 7 gekennzeic hne
ten Verpack ungen dürfen für gefährliche Güter 
verwend e t we r den, wenn für sie nach de n Vo r 
sc hriften de r GG VS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sin d . 

Die Ve r pa c kungen dürfen 
der Verpackungsgr uppe n I, 
werden . 

für 
II 

gefäh r liche Güte r 
oder 11 1 ve r wende t 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über 
sch r i t ten werden. 
Die Di chte der Füllgüter darf 
2,0 g/c m3 (Ver pack ungsgruppe I) bzw . 
3,0 g/cm 3 ( Verpackungsgruppe I I) bzw. 
4,5 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Pa r tialdruck von Luft oder sonstig0n 
iner t e n Ga s en , vermindert um 100 kPa) be i 55 C 
darf 466 kPa nicht über s ch r eiten . 

Der in Nr. 2 genannte Antragste l ler muß nac hw e i s
ba r si c herstellen, daß alle Auflagen übe r die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fü r Gefahrgut einsetzt/befüllt, be 
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übere i nkommen) 

dem internat i onalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den EmRfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dies er Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (!SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.03.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7912/1A2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verpackung zur Beförderung 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Muhr & Söhne, 5952 Attendorn/Westf 

z 394 

3 

4 

5 

6 

7 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen überlappenden Spannring 
mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum : 61 Liter. 

Anf o r de r ungen an die Bauart 

Die Baua r t muß den Baumustern entsprechen, .die 
gemäß Pr ü fb ericht Nr . 10 3 374 d er Bundesba hn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06 . 05.19 8 6 einer 
Bauartp r üf ung nac h d e m An h ang V de r Anl a ge z ur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zula s sung 

Die un ter Nr. 3 beschriebene Ba uart wird un t er 
der Vo r a ussetz u n g, daß di e Anf or deru ngen n a ch 
Nr . 4 er f ü ll t we rden , zugel ass e n . 

Fe rtigung von Ve r packunge n 

Nach der z ugelassenen Bauart dü r fen Ve r packungen 
serienmäßig gefer t igt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anfo r derungen e rfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gu t 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( ~'J 1A2/Yl.8/l00/ •• .•• • ••. • ••• • /D/BAM 7912 •• • • ••• • 
'-'~ (Her s tellungs- (Name 

8 

8 . l 

8. 2 

8.3 

8.4 

9 

j ah r, nur die oder Ku r z-
l e tz t en be i de n zeich en de s 
Ziffern) Herstellers) 

Auf l agen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden , wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 SonstigeR 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförde~ung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 



10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im .. Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Kinden, 24.02.1987 
0 

~'~L,_ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z D L A S S D N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7913/4G 

tUr die Bauart einer Ve roackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Erste Verordnung zur 
nahmeverordnungen vom 
nahme E 18 -
(BGBl. I, S. 1612) 

Antragsteller 

Ondal, 6418 Hünefeld 

Änderung von 
30. September 

Beschreibung der Bauart 

Gefahrgutaus-
1986 - Aus-

Kiste aus Pappe als Außenverpackung 
Aerosoldosen als Innenverpackung. 

und 30 

4 Anforderungen an die Bauart 

4 .1 Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 427 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 17.02.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

4.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 

6 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzun~, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zu~elassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzelcbnung 

8 

8.1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y6/S/ ••••••••••••••••••• /D/BAM 7913 ••••••• 
(Herstellungs
jahr; nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen Uber die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 

8.3 

8 .4 

8.5 

9 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder Ill verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 6,0 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
k a n.n t sind • 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher GUter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im .. Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.02.1987 

Buodesbabn-Zentralaat 
Kinden (llestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z D L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7914/3Hl 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Veroackun~ zur Beförderun~ 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

2 

3 

Verordnun~ über die innerstaatliche und ~renz·

überschreitende Beförderung ~efährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Sotralentz 
67320 Drulingen, Frankreich 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Z395 



4 

Nennvolumen: 30 Liter 

AnforderunRen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die 
~emäß Prütbericht Nr. 103 922 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 22.01.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8 .1 

8.2 

8 . 3 

8 . 4 

8 . 5 

8 . 6 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden. zugelassen. 

Fertigung von Verpactun~eo 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen VeroackunRen 
serienmäßi.R. .R.efertigt werden. Der Hersteller muß 
~ewährleisten, daß bei den serienmäßig ,litefertl~

ten Verpackungen die flir die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
ferti.R.ten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie fol.R.t zu kennzeichnen: 

3Hl/Yl.8/200/ ••••••••••••••• /D/BAM 7914 ••••••••• 
(Herstellun~s- (Name 
datum nach 
Rn 1512 {l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verweodun~ der Verpackuog 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füll~üter darf 
1,84 ~/cm' (Verpackun~s~ruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füll~u

tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprUfunR mit fol~enden Stoffen bestanden: 

BezeichnunSt UN-Nr. 

Salpetersäure 2031 
Wasser 

Essi~säure 

Kohlenwasser
~emisch 

(White Spirit) 
Netzmittel-
lösun~ 

2789 
1300 

(Laventin) 
n-Butvlacetat/1123 
mit n-Butvl
acetat ge
sättigte Netz
mittellösung 

Stoff der Anla~e 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

55 % 8 2b) 
Kein Stoff der 
Anla~e zur GGVE 

98 % 8 3 2b) 
3 32c) 

5 % Kein Stoff der 
Anla~e zur GGVE 

3 3le) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik ~eführt werden können. 

Z396 

8.7 

9 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt . von 
35 °e muß sicher~estellt sein. daß bei 

höchst ens 
be t r ie bs-

mäßi~en Vor~än~en keine Gefahren durch elek tr o
statische Aufladung der Gef ä ße entstehen kö nn e n. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwei s 
bar sicherstellen, daß alle Aufla~en Uber d i e 
Verwendung der Verpackung demjenigen. der d ie 
Verpackun~ für Gefahr~ut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonati~tea 

10.1 

10.2 

10.3 

Die Bauart entsoricht den in 

der Ordnung für die internationale Eis e nbahnb e 
förderun~ ~efährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen Uber d i e inter 
nationale BeförderunR ~~:efährlicher GUter auf de r 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seeve r 
kehrs (IMDG-eode) 

den Emofehlungen der Vereinten Nationen 
über die BeförderunR ~efährlicher Güter 

(U N) 

festgelegten Prüfanforderungen fUr Verpackung en 
zur Beförderun~ Refährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbeha l
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im '"Amts- und Mit
teilun~sblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
funR, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.02.1987 

' I 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H [ I N 

Zulassungs-Nr. 7916/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Ei senbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GnbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Der Deck el 
wird durch einen Spannring mit Spannringhebelve r
schluß gehalten. 

~Jennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, d ie 
ger.~äß Prüfbericht Nr. 1/87 der r·1au s er-\~ e r ke 
GmbH, 5040 Brühl vom 22.01.1987 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unte r 
zogen worden sind. 



5 

6 

7 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzun·g, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 1A2/X64/S/ •.••.•••••.•••••• /D/BAM 7916 •••••••• 
\__V (Herstellungs- (Name 

8 

B .1 

8.2 

8.3 

9 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichendes 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für st~· nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden. · 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 64 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragstell er muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7917/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Ei senbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( ß{; B 1 • I , S. 1 56 0) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Fall aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen Spannring mit Hebelver
schluß gehalten. 

Nennvolumen: 150 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. I I/87 der ~1auser-llerke 
GmbH, 5040 Brühl der vom 22.01.1987 einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzun·g, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt ~/erden,_ zugelassen. 

10 Sonstiges 6 Fertigung von Verpackungen 

10.1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Euro-päischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (AOR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.03.1987 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß · 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart fe stgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Ü~\ 
l ~ j1H2/Y255/S/ ••..•.••••••• •• • /0/BAM 7917 ••••••.• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
ven1endet werden, wenn für sf·e· nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen !I oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 255 kg nicht überschrei ten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpack~ng für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt s1nd. 
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10 Sons t iges 6 Fertigung von Verpackungen 

10 . 1 Die Baua r t entspricht de n in 

der Ordnung für die internatio nale Eisenbahnbe 
förde r ung gefä hrlic her Güt er (RIO) 

dem Euro pä is che n Übe r e in kommen über die inter
na tionale Be förder ung gefäh r li c he r Gü ter auf der 
Str aß e (ADR-Übere inkommen) 

dem in ternationalen Übereinkommen de s Seever
keh rs (IMDG-Code ) 

den Empfe hlungen der Vereinte n Nationen (UN) 
übe r d ie Beför derung gefähr li c her Güter 

festgelegten Prüfanforderungen fü r Verpackungen 
zur Beför derung ge fä hr lic he r Gü ter. 

10.2 Ein Wi derruf d i ese r Zulassun g blei bt vor beh al
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird i m "Amts- und Mit
tei 1 ungsbl att de r Bundesanstalt für Material prü
fung , Berli n" ( !SSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.03 . 1987 

Bu~desbahn- Ze ntralamt 
Mill~e n (llestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L ~ S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7918/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gef äh rlicher Güter 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Rrühl 

Beschreibung der Bauart 

grenz
GUter 

Eisen-

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden befinden sich zwei 2" Füll- und eine 
3/4" Be- bzw. Entlüftungsöffnung, die jeweils 
durch einen Schraubstopfen aus Metall oder Kunst
stoff verschlossen werden. 

Fassungsraum: 216,5 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. lll/87 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 22.01.1g37 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

5 Zulassung 

Z398 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Ke nnzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fer ti gten Verpackungen sind daue r haft un d 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

ge
gu t 

fU .. ,) 1A1/X2 .0/400/ •••••••••••••• /D/BAM 
~) (He rs tellungs-

7918 ••••• • •• 
(Name 

8 

8 . 1 

8.2 

jahr, nur die 
1 etzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen de s 
Her s teller s) 

Auflagen über die Verwendung der Verpa ckung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertig ten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sre· nach den Vor
sehrt ften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden . 

für gefährliche Güter 
II oder II! verwendet 

8 . 3 Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

10 

Oie Dichte der Füllgüter darf 
2,0 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I, !I bzw. 111) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partiald r uck von Luft oder sonstig5n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 266 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstige s 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teil ungsbl att der Bundesanstalt für Material prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.03.1g87 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7919/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung üb er die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenba hnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE} vom 22.07.1985 
(BGBl. !, S. 1560} 

grenz
Güter 

Eisen-

2 Antragsteller 

3 

Nordenia-Kunststoffe, 2841 Steinfeld 

Beschreibung de r Bauart 

Ve ntilbo rl en s ack aus Kunststo ffolle 

Anfo r derunge n an die Bauart 

Oie Ba uart mu ß den Baumustern entsprechen, die 
ge mäß Prüfber· icht Nr. 86/57073-3 der Bayer AG, 
Ge b . B 406 , 5090 Leverkusen ~om 15.12.1986 einer 
Bau artprüfung na c h d em Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen wo r den s ind . 

Zu lass ung 

Di e unter Nr. 3 beschrie bene Bauart wird unter 
der Vor au ssetz ung, daß d ie Anforderungen nach 
Nr . 4 erf ü l lt we r den, zug e la sse n. 

fer ti g ung von Verpackunge n 

Na c h der zu gel as se nen Bauart dürfen Verpackungen 
seri enmäßig gefertigt werden. Der Her s teller muß 
gewährleisten, daß be i de n serienmäßig gefertig
ten Ve rpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anf orderungen erfüllt sind . 

7 Ke~nze i c h nu ng 

Die nac h der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fe r tigten Ver pa cku ng en sind dauerhaft und gut 
s ic htbar wie folgt zu kennzeichnen: 

c7·i\ 5H4/ Y26/S/ ••••• • • • •••• • •••• /D/BMI 7919 •.••••.• 
'-..f'!.) (Herstellungs- (Name 

8 .1 

8. 2 

8 . 3 

8.4 

8.5 

8.6 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern} Herstellers} 

Äuflag~n über die Ve rwend ung der Verpackung 

Di e nach de r z ug elassene n Bauart serienmäßig ge
f erti gten und entspreche nd Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürf e n für gefährliche Güter 
ve r wen de t werden, wenn für sie nach den Vor
s c hr iften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zu lässig sind . 

Die Verpackungen dü r fen fü r gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I! oder I!! verwendet 
we r den . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritte n werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sa ndstückes darf 25,7 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
g r ö ße usw.} müssen den Eigenschaften der im Prüf
be r icht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sp rechen. 

g Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachw ei s
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über d i e 
Verwendung der Verpackung demjenigen, de r di e 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt , b e
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die international e Eise nbahn be-· 
Förderung gefährlicher Güt e r (RIO} 

dem Europäischen Übere i nkommen über di e i nter
nationale Beförderung gefährlicher Gü te r auf tlcr 
Straße (AOR-Übereinkommen} 

dem international e n Überein kom men des See ver-
kehrs (IMDG-Code} 

den Empfehlungen der Vereint e n Nat i onen (U N) 
über die Beförderung gefährli c her Güter 

festgelegten Prüfanforde run ge n für Ver packung en 
zur Beförderung gefährlicher Gü ter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vo rb e ha l
ten. 

10.3 Oi eser Zulassungsschein 1d rd im "Amt s - und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt fü r Ma teri a lp rü
fung, Berlin" (I SSN 0340 - 755 1 } veröffentli cht . 

4g5o Minden, 09.03.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
~1inden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassung s -Nr . 7920/ 5H 4. 

für die Bauart einer Verpac kung zur Befö rd erung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche un d 
überschreitende Beförderun g ge f ähr li che r 
mit Eisenbahnen (Gefahrgu tverord nung 
bahn- GGVE} vom 22 . 07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Nordenia-Kunststoffe, 2841 Steinfeld 

Beschreibung der Baua r t 

Ventilbodensack aus Kunststoffolle 

gr en z
Güt e r 

Ei se n -

4 Anforderungen an die Baua r t 

Die Bauart muß den Baumustern en tsp r eche n, die 
gemäß Prüfberi c ht Nr . 86/57073 - 1 der Bay er AG, 
Geb. B 406, 5090 Lev e rku se n vom 02 . 10 . 1986 ei ner 
Bauartprüfung nach dem Anh a ng V der An l a ge zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschri ebene Ba uart wir d unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderun gen nach 
Nr. 4 erfüllt werden , zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Baua rt dürfen Verpack unge n 
serienmäßig gefertigt werde n . Der He r stell er muß 
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gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(iJ\ 5H4/Y51/S/ ••••••••••••••••• /D/BM 7920 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8.6 

Z400 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichendes 
Ziffern) Herstellers l 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
sehrt ften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,9 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse! Ko~n 
größe usw.) müssen den Eigenschaf~en_der_lm Pruf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Pruffull guter ent
sprechen. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß ~achwei~
bar sicherstellen, daß alle Auflagen uber d1_e 
Verwendung der Verpackung demjenigen •.. der d1e 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befull t, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (R ID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefähr1 icher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dies er Zulassungsschein wird im "Amts- und 11i t
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berl in" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.03 . 1987 
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